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Erfolg und Auftrag

Ein halbes Jahrhundert ist eine eher kurze Zeit fiir eine Kassenart, aber dennoch Anlass
flir eine Wiirdigung in einer Sonderausgabe dieser Schrift.

Die Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) ist als jiingste von derzeit noch sechs
Kassenarten die mit den meisten Besonderheiten (Ndheres dazu im Beitrag von Dr. Erich
Koch ab Seite 21) und sie ist eine Erfolgsgeschichte. Warum? Weil sie beides realisiert;
das, was man gemeinhin von einer Krankenkasse erwartet, ndmlich hauptséchlich Kosten-
libernahme im Krankheitsfall, und das, was die Landwirtschaft als ein ganz besonderer
Wirtschaftszweig insgesamt braucht, ndmlich verldssliche wirtschaftliche Solidaritét,
sprich Beteiligung des Bundes an der Finanzierung (zu Versicherungs- und Beitragsfragen
duBert sich Hartmut Fanck ab Seite 41). Die LKK ist damit eine seit 50 Jahren funktionie-
rende berufsstandische und gleichzeitig gesamtgesellschaftliche Solidareinrichtung.

Die LKK steht bekanntlich nicht im Versichertenwettbewerb, was naturgeméf Vor- und
Nachteile hat. Der vom Gesetzgeber seit Anfang der Neunzigerjahre des vorigen Jahr-
hunderts gewollte Kassenwettbewerb hat neben nicht intendierten Effekten, wie hohen
Ausgaben fiir Werbung, durchaus Leistungs- und Innovationsanreize gesetzt, die in der
landwirtschaftlichen Krankenversicherung (LKV) zum Teil bzw. nur indirekt wirken. Ob die
LKK als Krankenkasse deshalb in Bezug auf das satzungsmaBige Leistungsangebot und
den allgemeinen Service vor oder hinter anderen Krankenkassen rangiert, mag dahinge-
stellt sein. Parameter fiir die Qualitat der Leistungserbringung einer allgemeinen Kran-
kenkasse scheint es viele zu geben; ein umfassendes aussagekréftiges Ranking steht
allerdings noch aus. Mal riihmt sich diese Kasse, bei einem Angebot die Nase vorn zu
haben, mal jene bei einem anderen. Wichtig ist: Unter dem Strich ist das Gros der Versi-
cherten auch ohne Wettbewerbsdruck (dieser wird durch die Aktivitdten der Aufsichtsbe-
hérde und des Bundesrechnungshofs ersetzt) mit ihrer LKK zufrieden. Die Zufriedenheit
ist gerade deshalb hoch zu bewerten, weil es sich bei der LKK um die einzige Zuwei-
sungskasse handelt, sie also von den Mitgliedern weder willentlich ausgewéhlt wurde
noch verlassen werden kann. Grund hierfiir sind die separaten Finanzierungssysteme von
allgemeiner und landwirtschaftlicher Krankenversicherung und die erkldrte Absicht des
Gesetzgebers, Sektorenférderung zu bewirken, die wiederum auch auf sektoreninterner
Solidaritét beruht.

Woher kommt das Einvernehmen der Mitglieder und Versicherten mit dieser besonderen
Krankenkasse? Zum einen spielt das Wissen um die seit Jahrzehnten verlasslich ein-
gesetzten Bundesmittel eine Rolle. Zum anderen wird die LKK wegen der einzigartigen
Leistung der Betriebshilfe (siehe hierzu den Beitrag von Oliver RoBkopf ab Seite 65) und
wegen besonderer Angebote (hierzu Eveline Richter ab Seite 77) als sinnvoll angesehen.
Flir Externe weniger greifbar ist ein weiterer Vorzug: Der komplette Service ist berufs-
standsnah. Anders ausgedriickt: Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter sprechen
die Sprache der Versicherten. Die gesetzlich vorgesehenen oder erméglichten Leistungen
sind das eine, die persénliche, menschliche Vermittlung ist das andere. Und gerade bei
letztgenanntem, beim individuellen Service, hat die LKK ihre Starken. Die Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter wurden und werden in der groBen Mehrheit im eigenen Haus
aus- und fortgebildet. Sie kennen die Schnittstellen zum Recht der Unfallversicherung
und der Alterssicherung aus dem Effeff. Das sind kaum schlagbare Vorziige. Sicher und
gesund aus einer Hand, das ist kein abstrakter Slogan, sondern das sind fiinf Jahrzehnte
praktische Erfahrung.

Gibt es auch etwas zu beméngeln beziehungsweise zu verbessern? Diese Frage wird bei
Jubilden meist schamhaft vermieden. Im Gegenteil werden im Allgemeinen das eigene
Wirken und der eigene Erfolg gern von Einschrdnkungen und Relativierungen frei gehal-
ten. Offen gesagt, bei allen Glickwiinschen zur Bewaéltigung der verschiedenen Organisa-
tionsreformen (hierzu und zur Digitalstrategie der Beitrag von Corinna Botte ab Seite 57)
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und bei einem nicht unberechtigten Stolz auf prémierte Gesundheitsangebote geht es uns
bei der zeitgemélBen Fokussierung teilweise noch etwas zu langsam. Was ist gemeint?
Stichwort gesunde Erndhrung. Wer, wenn nicht die LKK, miisste hier eine klare und weithin
wahrnehmbare Vorbildfunktion unter den Sozialversicherungstrdgern ausfiillen?! Das, was
die LKK in jlingster Zeit hierzu auf den Weg gebracht hat, berechtigt zur Hoffnung. Die
offensive Bewerbung gesunder Erndhrung von der europdischen Ebene bis zur Medien-
und Offentlichkeitsarbeit, von Erndhrungstipps bis zum Projekt AckerRacker (hierzu Néhe-
res auf www.svlfg.de) hilft den Mitgliedern und ihren Familien dreifach, némlich bei der
Erhaltung der eigenen und der Gesundheit anderer, beim Absatz der Produkte und bei der
Steigerung des Ansehens. All das ist sinnvoll, wirkt nachhaltig und ist Wertschétzung im
umfassendsten Sinn. Das gestalterische Potenzial der LKK soll an dieser und an anderen
Stellen zukiinftig noch entschiedener genutzt werden.

50 Jahre LKV sind vor allem ein Anlass sich zu bedanken; bei den Mitgliedern und Versi-
cherten, bei den Mitarbeitenden, bei den Ehrenamtlichen und bei allen Partnern, die hier
nicht aufgefiihrt werden kénnen. Eine Sozialversicherungsorganisation lebt von Vertrauen
und von der konstruktiven Zusammenarbeit aller. Zuletzt und ganz besonders ist neben
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesministeriums fiir Erndhrung und Land-
wirtschaft den Politikerinnen und Politikern aller Parteien des Deutschen Bundestages

zu danken, die die LKV zusammen mit dem Berufsstand geschaffen und weiterentwickelt
haben.

Das Jubildum féllt in ein Krisenjahr deutscher und europdischer Geschichte. In den
zuweilen orientierungslos wirkenden Diskussionen um die zeitgeméafRe Rolle und das
Selbstverstédndnis der Landwirtschaft ist die landwirtschaftliche Krankenversicherung
eine unverzichtbare Konstante, deren Potenzial unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit im
umfassendsten Sinn gerade erst entdeckt wird. Das Soziale in der Landwirtschaft und an

der Landwirtschaft zukunftssichernd so auszugestalten, dass nachhaltige Gesundheit
gelebte Realitét wird, das ist die herausfordernde Aufgabe der kommenden 50 Jahre.

Walter Heidl, Martin Empl, Arnd Spahn

Alternierende Vorsitzende des Vorstands der SVLFG

Stephan Neumann, Henner Braach, Heinrich-Wilhelm Télle

Alternierende Vorsitzende der Vertreterversammlung der SVLFG

Claudia Lex, Gerhard Sehnert

Geschéftsfiihrung der SVLFG
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Liebe Leserinnen und Leser,

seit nunmehr 50 Jahren bietet die landwirtschaftliche Krankenversicherung eine gute und
sichere Gesundheitsversorgung fiir unsere Landwirtinnen und Landwirte und ihre Fami-
lien.

Was fiir uns heute selbstverstédndlich ist, ndmlich, dass wir im Krankheitsfall sozial abge-
sichert sind, das war fiir die Eltern oder Gro3eltern der heutigen béduerlichen Generation
eine Seltenheit. Erst 1972 wurde die landwirtschaftliche Krankenversicherung als Element
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung geschaffen. Von Beginn an bot sie den Fami-
lien des Berufsstands der Griinen Branche, Bduerinnen und Bauern mit ihren Familien
sowie den Altenteilern als Pflichtversicherung die umfassenden Leistungen der gesetz-
lichen Krankenversicherung; damals ein Novum fiir Selbstandige. Und auch heute noch ist
die Landwirtschaftliche Krankenkasse, die (iberwiegend selbstédndige landwirtschaftliche
Unternehmerinnen und Unternehmer und ihre Familien versichert, eine Besonderheit. Von
Beginn an war auch klar, dass der Bund die Leistungen fiir die Altenteiler mitfinanzieren
muss. Das kénnen die aktiven Bduerinnen und Bauern insbesondere aufgrund des anhal-
tenden Strukturwandels nicht alleine schultern.

Mittlerweile hat die Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
(SVLFG) auch neue maBRgeschneiderte Gesundheitsangebote fiir die Landwirtinnen und
Landwirte und ihre Familien im Programm. Unter dem Motto ,Mit uns im Gleichgewicht”
werden zum Beispiel Praventionsseminare ,Stark gegen Stress” oder Kurzkuren mit einem
speziell zusammengestellten Gesundheits-Kompaktprogramm angeboten, um Stress zu
verringern und gesund zu bleiben. Hier hat sich die landwirtschaftliche Krankenversiche-
rung zu einem Spezialanbieter fiir Gesundheitsdienstleistungen weiterentwickelt.

Auch im Bereich der Prédvention ist die SVLFG ein wichtiger Partner unseres Hauses. Es
ist uns ein gemeinsames Anliegen, den Mehrwert einer gesunden Erndhrung deutlich zu
machen und hier fiir mehr Engagement zu werben. Zusétzlich nimmt die SVLFG mit ihrer
guten Vernetzung vor Ort, Uber die landwirtschaftlichen Betriebe hinausgehend, die léndli-
chen Rdume in den Blick.

Aber auch auBerhalb der Sozialversicherung stellt die SVLFG bei der Ubernahme neuer
Aufgaben ihre Kompetenz unter Beweis, wie zuletzt bei der Gewdhrung der EU-Anpas-
sungsbeihilfe zur Abmilderung der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die
Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland.

Nichts ist so bestédndig wie der Wandel. Das hat die SVLFG in den vergangenen 50 Jahren
mehrfach unter Beweis gestellt. Diese Bestdndigkeit in der Gesundheitsversorgung der
béuerlichen Familien bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SVLFG ihren Ver-
sicherten, genauso wie die wichtigen ehrenamtlichen Vertreterinnen und Vertreter des
Berufsstandes in der Selbstverwaltung der SVLFG. Als verantwortliches Ressort innerhalb
der Bundesregierung fiir das besondere Recht der landwirtschaftlichen Krankenversiche-
rung haben wir die sozialen Belange der baduerlichen Familien besonders im Blick und
werden die Arbeit des Ehrenamtes im Vorstand und der Vertreterversammlung der SVLFG
weiter fachlich begleiten.

Fiir ihren Einsatz und ihr Engagement fiir die Familien und Unternehmen in Land- und
Forstwirtschaft sowie dem Gartenbau danke ich allen Aktiven sehr herzlich.

lhr
Cem Ozdemir, MdB

Bundesminister fiir Erndhrung und Landwirtschaft
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Verlasslicher Schutz auch in kritischen Zeiten

Besonderer Schutz in besonderen Zeiten — das ist aktuell angesichts der multiplen Krisen,
denen die gesamte Gesellschaft und somit auch die Landwirtschaft gegeniibersteht,
geboten. Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat eine Zeitenwende ausgel6st. Aber
auch die noch immer andauernde Corona-Pandemie und der Klimawandel stellen nicht
nur enorme Herausforderungen fiir die Birger dar, sondern erfordern auch entschiedenes
Handeln der Politik. Im Zuge dieser Krisen haben wir auf dramatische Weise erfahren
missen, dass Versorgungssicherheit nicht selbstversténdlich ist — auch nicht bei Lebens-
mitteln. Deshalb ist es dringend geboten, der sprichwértlichen Zeitenwende Rechnung zu
tragen und Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln zur politischen und strategischen
Aufgabe Deutschlands und Europas zu machen.

Dass sich unsere landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmer in diesen
Zeiten darauf verlassen kdnnen, dass sie gesundheitlich durch die landwirtschaftliche
Krankenversicherung (LKV) gut abgesichert sind, ist wichtig. Mit der Griindung der land-
wirtschaftlichen Krankenversicherung im Jahr 1972 wurde in Deutschland erstmals ein
eigenstandiges Krankenversicherungssystem fiir unsere Landwirtinnen und Landwirte
geschaffen. Dadurch war und ist es méglich, die Besonderheiten der Landwirtschaft im
Bereich der Gesundheitsvorsorge sowie der Absicherung im Krankheitsfall zu beriicksich-
tigen und entsprechend individuell im Rahmen der gesetzlichen Méglichkeiten zu gestal-
ten.

Bis zur Einfiihrung der LKV und der damit verbundenen Errichtung der damals noch
regionalen Landwirtschaftlichen Krankenkassen war eine Absicherung gegen Krank-
heitsrisiken nur auf freiwilliger Basis méglich. Betriebe, die es sich leisten konnten,
waren entsprechend abgesichert. Wirtschaftlich schwachen Betrieben blieb oftmals
nur die Hoffnung, dass alles gut geht und kein Mitglied der Familie ernsthaft erkrankt.
Diese Sorgen sind seit der Einfiihrung der landwirtschaftlichen Krankenversicherung
Geschichte.

Auch wenn in den vergangenen Jahrzehnten die Technisierung und Digitalisierung im
Bereich der Land- und Forstwirtschaft sowie des Gartenbaus gewaltige Fortschritte
gemacht und der Umfang an kérperlich schweren Tatigkeiten abgenommen hat, bleibt die
Arbeit physisch und psychisch anstrengend. Umso wichtiger ist neben dem umfassenden
Krankenversicherungsschutz durch die LKV auch die Gesundheitsvorsorge. Und genau
hier setzt die LKV mit ihrem in Deutschland einmaligen System der Prédvention einen
Schwerpunkt ihrer Arbeit. Passgenaue Angebote machen es den Versicherten einfacher,
die MaBnahmen auch tatséachlich in Anspruch zu nehmen.

Denn was niitzen Vorsorgekurse, die man nicht besuchen kann, weil es keine Ersatzkraft
fir den Betrieb gibt? Aufgrund des eigenstandigen Systems der LKV k6nnen Leistun-

gen wie beispielsweise die Betriebs- und Haushaltshilfe angeboten werden. Das ist ein
entscheidender Vorteil der LKV gegeniiber den anderen gesetzlichen Krankenkassen. Ein
landwirtschaftlicher Betrieb kann nicht einfach eine Woche ruhen, weil der Betriebsleiter
ins Krankenhaus muss oder an einem Prdventionskurs teilnehmen méchte. Tiere miissen
geflittert und Felder bestellt oder geerntet werden. Da ist die Betriebs- und Haushaltshilfe
im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert.

Diese mal3geschneiderten Leistungen sind ein Aspekt, den viele Kritiker der LKV oft-
mals vergessen. Es ist richtig, dass die LKV ein Pflichtsystem ist und der Landwirt seine
Krankenkasse nicht selbst wahlen kann. Dies wird von einigen Landwirten als Nachteil
gesehen. Aber gerade der besondere Leistungskatalog der LKV bietet einen Schutz, den
andere gesetzliche Krankenkassen nicht leisten kénnen.
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Ein bei der Finanzierung der LKV nicht zu unterschatzender Fakt ist die teilweise Betei-
ligung des Bundes an den Leistungsaufwendungen der Altenteiler als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. Schon damals hat der Gesetzgeber erkannt, dass aufgrund des
Strukturwandels in der Landwirtschaft die Zahl der Rentner im Verhéltnis zu den aktiven
Mitgliedern deutlich hbher sein wird als in der allgemeinen Krankenversicherung. Diese
unglinstige Relation hat sich in den vergangenen Jahren weiter verscharft. Umso wichti-
ger ist die Beibehaltung dieser Finanzierungsbeteiligung.

Die landwirtschaftliche Krankenversicherung hat im Laufe dieses halben Jahrhunderts
viele Reformen durchlebt. Sie bietet heute eine leistungsstarke und kosteneffiziente Absi-
cherung im Krankheitsfall fiir die land- und forstwirtschaftlichen Unternehmer und ihre
Familien. Eingebettet in das Gesamtsystem der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
gewahrleisten die Ansprechpartner der SVLFG kompetente Beratung und Unterstiitzung in
allen Fragen zur Versicherung, Leistungsgewahrung und Prévention.

Ich wiinsche der landwirtschaftlichen Krankenversicherung, dass sie weiterhin den Kran-

kenversicherungsschutz bietet, der fiir unsere landwirtschaftlichen Unternehmer und ihre
Familien so wichtig ist.

Joachim Rukwied

Président des Deutschen Bauernverbandes
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50 Jahre gelebte Solidaritat

Im Namen des Gesamtverbandes der deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeit-
geberverbénde gratuliere ich der landwirtschaftlichen Krankenversicherung herzlich zu
ihrem 50-jéhrigen Bestehen. Und dabei darf ich freudig feststellen, dass die ,Jubilarin®
keinesfalls ,in die Jahre gekommen ist“, sondern sich nach 50 Jahren als eine moderne
und leistungsstarke Versicherung fiir Landwirte und ihre Familien prasentiert.

Blickt man auf den Beginn der landwirtschaftlichen Krankenversicherung zuriick, war die
Situation, die zu deren Errichtung fiihrte, mehr als besorgniserregend. So begann der Ent-
wurf des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Rechts der gesetzlichen Kranken-
versicherung, mit dem das Gesetz (iber die Krankenversicherung der Landwirte eingefiihrt
wurde, mit den Worten:

»A. Problem: Die selbstdndigen Landwirte, ihre mitarbeitenden Familienangehérigen und
die Altenteiler sind zu einem groBen Teil unzureichend oder nicht gegen das wirtschaftli-
che Risiko der Krankheit gesichert.”

Es ist heute - fiinf Jahrzehnte spéater — kaum noch vorstellbar, dass damals 40 Prozent
der Altersgeldbezieher und in manchen Regionen bis zu knapp 20 Prozent der aktiven
Landwirte und ihre Familien ohne Krankenversicherungsschutz waren. Welch gro3es Leid
und finanzielle Not dies in vielen Féllen einer Erkrankung bedeutete, kann man heute ver-
mutlich nur erahnen. Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass auch die
berufsstdndischen Organisationen damals — trotz Beschrankung der Versicherungswahl-
freiheit — die Einfiihrung einer Pflichtversicherung fiir Landwirte und ihre Angehdrigen
unterstiitzt haben.

Seitdem profitieren wir Landwirte und unsere Familien in allen Lebensphasen von einem
guten und finanzierbaren Krankenversicherungsschutz durch die landwirtschaftliche
Krankenversicherung. Dabei geht es nicht nur um die Abwicklung der Kosten bei Inan-
spruchnahme von Leistungen. Die landwirtschaftliche Krankenversicherung ist fiir uns
Versicherte auch ein wichtiger Ansprechpartner und Ratgeber in allen Fragen rund um das
Thema Gesundheit. Davon kann ich aus eigener Erfahrung als versicherter Landwirt und
Familienvater berichten.

Die Entscheidung der damaligen Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut Schmidft,
fir Landwirte und ihre Familien eine eigenstandige Krankenversicherung zu schaffen, hat
sich bis heute - trotz Strukturwandel bedingt sinkender Versichertenzahlen — bewéhrt.
Denn die Trennung von der allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung erméglicht
nicht nur, den besonderen Finanzierungserfordernissen Rechnung zu tragen, sondern
erlaubt auch passgenau auf die Versicherten zugeschnittene Leistungsangebote. Zudem
kénnen wir Landwirte (iber die Selbstverwaltungsgremien die Krankenversicherung
sowohl im Beitrags- als auch im Leistungsbereich mit weiterentwickeln.

Dem andauernden Strukturwandel ist die landwirtschaftliche Krankenversicherung im
Laufe der vergangenen Jahrzehnte erfolgreich mit verschiedenen Organisationsrefor-
men begegnet. Dabei war die letzte Reform im Jahr 2012, bei der nicht nur die damals
noch bestehenden acht Landwirtschaftlichen Krankenkassen, sondern alle 36 Trager des
agrarsozialen Sicherungssystems zu einem Bundestrager zusammengefiihrt wurden,
sicherlich die bedeutsamste und zugleich auch die schwierigste.

Auch wenn der oder die ein oder andere Versicherte — oder auch Mitarbeitende — des
neuen Bundestragers, der Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau,
kurz SVLFG, anfangs ein wenig mit dem neuen Trager fremdelte, hat dieser ldngst seine
Starke bewiesen: Die SVLFG ist nicht nur effizient, sondern bietet uns Landwirten, unseren
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Familien und Altenteilern eine kompetente Beratung aus einer Hand und eine umfassende
und passgenaue Absicherung fiir alle Wechselfélle des Lebens.

Was die landwirtschaftliche Krankenversicherung, die unter dem Dach der SVLFG behei-
matet ist, in meinen Augen besonders auszeichnet, ist das sorgfaltige Beobachten und
friihe Reagieren auf neue Krankheitsrisiken und -bilder, wie zum Beispiel stressbedingte
Erkrankungen. Gerade weil das Thema psychische Erkrankung immer noch stigmatisiert
ist, ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen — gerade auch in der Landwirtschaft,
wo die beruflichen Herausforderungen stetig zunehmen. Deshalb bin ich sehr dankbar fiir
die Kampagne ,Mit uns im Gleichgewicht”, mit der auf das Thema psychische Gesund-
heitsgefahren aufmerksam gemacht und mit verschiedenen Préaventionsangeboten die
seelische Gesundheit der Versicherten gestéarkt wird.

50 Jahre Krankenversicherung sind auch 50 Jahre gelebte Solidaritat zwischen kleinen
und groBBen Unternehmen, zwischen Gesunden und Kranken und — mit Blick auf die
teilweise Beteiligung der aktiven Landwirte an den Aufwendungen fiir Altenteiler — auch
zwischen Alten und Jungen. Ich wiinsche der landwirtschaftlichen Krankenversicherung,
dass diese Solidaritdt noch viele Jahrzehnte andauert und dass die Krankenversicherung
sich weiterhin den sich @ndernden Bedingungen und Anforderungen anpassen kann.

Hans Benno Wichert

Président des Gesamtverbandes der deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen
Arbeitgeberverbédnde e. V.
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GruBwort zum 50-jahrigen Bestehen der landwirtschaftlichen
Krankenversicherung

Auch wenn 50 Jahre noch kein wirkliches Alter ist, die landwirtschaftliche Krankenversi-
cherung hat schon viel erlebt, nicht zuletzt die Fusion aller landwirtschaftlichen Trager
und des bundesweiten Tragers des Gartenbaus zur Sozialversicherung fiir Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau (SVLFG), mit allen Umsetzungsfragen, die sich daraus ergeben
haben.

Dabei stand und steht die landwirtschaftliche Krankenversicherung immer wieder vor
der Frage, einen einheitlichen Beitragsmalstab fiir alle versicherten Betriebe zu finden,
bei aller ihrer Unterschiedlichkeit hinsichtlich vorhandener Datenbasis. Das galt und gilt
gerade auch fiir die Betriebe des Gartenbaus.

Eine Diskussion, die es immer wieder zu fiihren gilt und die zeigt, wie wichtig auch die
Beteiligung der Selbstverwaltung bei solchen Diskussionen ist. Dabei ist klar, der Garten-
bau steht zur landwirtschaftlichen Sozialversicherung mit allen ihren Zweigen und wird
sich auch in Zukunft dafiir einsetzen, diese zukunftsfest gemeinsam mit allen Beteiligten
weiterzuentwickeln. Bei allen Diskussionen im Detail ist es im Rahmen der Fusion zu
einem bundesweiten Trdger erfolgreich gelungen, die besonderen Belange gerade des
Gartenbaus zu verdeutlichen und den gértnerischen Unternehmen weiter ein Zuhause zu
geben.

Die SVLFG vereint die vier Zweige der landwirtschaftlichen Sozialversicherung - land-
wirtschaftliche Unfallversicherung, Alterssicherung der Landwirte, landwirtschaftliche
Kranken- und Pflegeversicherung. Ein solches Versicherungssystem ist einmalig in
Deutschland und bietet nicht nur dem Versicherungstréger, sondern auch den Versicher-
ten erhebliche Vorteile.

Nicht nur diese Einmaligkeit, sondern auch die besondere Ausrichtung in den Ver-
sicherungszweigen auf Unternehmer und Unternehmerinnen sowie deren Familien bzw.
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zeigt die bedeutsamen Unterschiede zur allgemeinen
gesetzlichen Sozialversicherung. Das gilt es auch in Zukunft zu erhalten.

Durch die versicherungszweigiibergreifende Leistung der SVLFG merkt man in allen Zwei-
gen: Hier wissen die Verantwortlichen, worum es geht, hier werden die Bediirfnisse von
Unternehmen und Arbeitskrédften gesehen und beriicksichtigt.

Dies gilt auch fiir den aktuellen Jubilar, die landwirtschaftliche Krankenversicherung. Sie
bietet den landwirtschaftlichen, gartnerischen Unternehmern und deren Familien nicht
nur Schutz im Krankheitsfall, sondern erkennt auch friihzeitig Tendenzen fiir die Gefahr-
dung der Gesundheit. Damit kann sie friih mit entsprechenden Prédventionsangeboten
gegensteuern und diese passgenau auf die Branche ausrichten. Die Zusammenarbeit mit
der Selbstverwaltung hilft dabei, die unterschiedlichen Aspekte aus den verschiedenen
versicherten Betrieben und Betriebszweigen zu beriicksichtigen.

Dabei profitiert die landwirtschaftliche Krankenversicherung auch von den Erkenntnissen
in den Ubrigen Versicherungszweigen. Der SVLFG gelingt es damit, die grundsétzliche
soziale Absicherung von Betrieben und Beschéftigten im Gartenbau bei Krankheit, auch
Berufskrankheit und Unfall, sicherzustellen. Sie bietet persdnliche Beratungs- und Fortbil-
dungsangebote mit zahlreichen Hilfen zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit. In
dem Zusammenhang darf auch daran erinnert werden, dass die soziale Absicherung von
Krankheit vor Schaffung der Landwirtschaftlichen Krankenkasse keine Selbstverstand-
lichkeit fiir Unternehmen in Landwirtschaft und Gartenbau war.
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Gleichwohl — und auch Gott sei Dank - ist die Welt nicht statisch und die Weiterentwick-
lung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung immer wieder auf dem Tableau. Dies
zeigt sich auch in den gemeinsamen erfolgreichen Bemiihungen der letzten Jahre, die
SVLFG in ihrer Gesamtheit zu einem modernen Dienstleister zu entwickeln, der sich den
Herausforderungen der Digitalisierung stellt. Dieser neue Weg wurde erfolgreich beschrit-
ten und viele Angebote stehen den Versicherten inzwischen schnell, aktuell und barriere-
arm zur Verfligung.

Ein weiteres Kennzeichen neben erfolgreichem Wandel ist die Zuverldssigkeit. In Krisen-
zeiten kénnen sich die Betriebe auf die SVLFG verlassen. Dies hat sich im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie genauso gezeigt wie zuletzt beim Hochwasser im Ahrtal und
Nordrhein-Westfalen.

Mit der SVLFG ist in Krisensituationen zu rechnen — sei es durch schnelles Erstellen von
Informationsmaterial zu Gesundheitsgefahren, auch fiir Saisonarbeitskréfte in deren
jeweiliger Heimatsprache — oder durch unblirokratische Verfahren und Lésungen zur
Beitragsstundung in Krisensituationen.

Die SVLFG rechnet sich - fiir den Staat genauso wie fiir Unternehmer und Arbeitskrafte.
Die gemeinsame Verantwortung der Versicherung und der Selbstverwaltung schafft
Synergieeffekte und effizientes Verwaltungshandeln; unabhdngig vom voranschreitenden
Strukturwandel und von der Entwicklung der Beitragszahler und Beitragsempféanger.

Ich wiinsche mir eine weitere gute Entwicklung in allen Versicherungszweigen der SVLFG,
flr die Zukunft eine krisenfeste Partnerschaft, getragen von dem gemeinsamen Bem(i-
hen, die Griine Branche in ihrer Gesamtheit voranzubringen und die Betriebe weiterhin
bestmdglich bei ihrer Arbeit abzusichern und zu unterstiitzen. Verldsslichkeit ist gerade in
Zeiten wie diesen ein hohes Gut.

Jirgen Mertz

Président des Zentralverbandes Gartenbau e. V.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 50. Jubildum lhrer Griindung Ubermittle ich Ihnen die herzlichsten Gliickwiinsche des
Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau und seiner Landesverbénde!

»Weniger Unfélle in der Griinen Branche" lasen wir kiirzlich in den Medien. Diese gute
Nachricht und die entsprechenden Daten stammen aus lhrem Hause. Mehr noch: Die
positive Entwicklung wére ohne die kontinuierliche Arbeit Ihrer Sozialversicherung fiir
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Ihrer Branchen-Expertise und -Erfahrung
sicher so nicht méglich gewesen. Denn als zuverldssige Sozialversicherung mindern Sie
nicht nur die Risiken in den GaLaBau-Betrieben (ber die Unfallversicherung; Sie leisten
nicht nur seit Jahrzehnten wertvolle Arbeit durch gesundheitliche Aufkldrung, Préavention
und Gesundheitsschutz. Auch und insbesondere Ihre Dienstleistungen in der Landwirt-
schaftlichen Krankenkasse sind sehr erfolgreich.

SchlieBlich gibt es fiir eine betroffene Unternehmerin und einen Unternehmer nichts
Wichtigeres, als einen zuverldssigen Partner an ihrer Seite zu haben, wenn sie oder er
selbst erkrankt. Gleichzeitig ist es wichtiger denn je, Unféllen und Krankheiten im Gar-
tenbau vorzubeugen und gleichzeitig die Betriebsleitung fiir die gro3e unternehmerische
Relevanz der Themen Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz und Prdvention zu sensibilisieren.
Denn die Gesundheit méglichst lange zu erhalten, ist nicht nur existenziell fir die Zukunft
der Gartenbau-Betriebe, sondern fiir alle Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Griinen Branche. Deshalb ist die landwirtschaftliche Sozialversicherung
mit der SVLFG als Tréger, der alles aus einer Hand organisiert, so erfolgreich.

Sie haben viel - fiir und mit uns gemeinsam - erreicht:

m Da sind zuvorderst die grundsétzliche soziale Absicherung von Betrieben und Beschéf-
tigten im Gartenbau bei (Berufs-)Krankheiten und Unféllen sowie lhre auch von mir per-
sonlich sehr geschétzten Beratungs- und Fortbildungsangebote und lhre zahlreichen
Hilfen zur Gesundheit und bei der Wiedereingliederung Betroffener.

m Bedeutsam ist aber auch die Praventionskampagne des Verbundtrdgers ,Lass Dich
nicht verbrennen!” gegen weillen Hautkrebs (Berufskrankheit Nummer 1 im GalLaBau),
die Sie gemeinsam mit uns und unserem Ausbildungsférderwerk (AuGala) sowie unter-
stiitzt vom Kosmetikhersteller L'Oréal im Jahr 2021 bereits das dritte Mal in AuGal a-
Betrieben durchgefiihrt haben. Hier sprechen wir gemeinsam Auszubildende zur
Landschaftsgdrtnerin und zum Landschaftsgédrtner sowohl in einer Arbeits- als auch
in einer Lernsituation an, um ihr Wissen zu diesem lebenswichtigen Vorsorgethema
friihzeitig zu etablieren und so langfristig Leben zu schiitzen.

m Und schlieBlich ist auch in Krisenzeiten auf Sie Verlass: Schon wahrend der Pandemie,
aber auch nach der Flutkatastrophe 2021 konnten alle versicherten Betriebe erleben,
dass die SVLFG sie ganz praktisch — zum Beispiel durch die Stundung von Versiche-
rungsbeitrdgen - unterstiitzt.

m Gleichzeitig haben Sie sich zu einem modernen Dienstleister gewandelt, der sich der
Digitalisierung stellt und neue Wege geht, um lhren Versicherten Angebote méglichst
barrierearm, schnell und aktuell zugénglich zu machen. Und bei der Digitalisierung
lhres Hauses sind Sie auch besonders erfolgreich.

Und damit habe ich nur ein kurzes Schlaglicht auf einige Meilensteine Ihres Engagements
geworfen. Gleichzeitig sind Sie heute ein unverzichtbarer Ansprechpartner und Unterstiit-
zer fiir wichtige Anliegen aller Unternehmen im Gartenbau und ihrer Verbéande.
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Dartiber hinaus verbindet uns aber deutlich mehr: Inmitten der sozialen und wirtschaft-
lichen Herausforderungen des dritten Pandemie-Jahres, der Folgen des Klimawandels
sowie des schrecklichen Ukraine-Krieges (der bei Redaktionsschluss bereits ein halbes
Jahr tobte) eint uns eine krisenfeste Partnerschaft, auf die stets Verlass ist. Auch und
gerade, wenn wir uns in der einen oder anderen Sache mal nicht véllig einig sind, wird
deutlich: Hier gibt es eine starke Vertrauensbasis und enge Verbundenheit, denn unser
gemeinsames Interesse ist es, die Griine Branche voranzubringen und die Betriebe sowie
ihre Beschéftigten bestmaglich bei ihrer Arbeit zu sichern und zu unterstiitzen. Gerade in
diesen Zeiten erleben wir, dass die gemeinsame Entwicklung mit der Griindung der SVLFG
im Jahre 2013 richtig war und zukunftsfdhig ausgestaltet wurde.

Schén, dass wir auf Sie zdhlen kénnen!

Mit den besten Wiinschen und herzlichen Griien
lhr

Lutze von Wurmb

Préasident des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL)
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Landwirtschaftliche Sozialversicherung -
mit der Forstwirtschaft in die Zukunft

Die landwirtschaftliche Sozialversicherung hat sich mit ihrer Sonderstellung im deutschen
Sozialversicherungssystem bis heute bewéhrt. Damit die Akteure in Landwirtschaft, Forst
und Gartenbau ihre gesellschaftlich iberaus wichtigen Leistungen erbringen kénnen,
bendtigen sie eine branchenspezifische soziale Absicherung. Um den demografischen
wie auch den betrieblichen Strukturwandel auf dem Land abzufedern, ist allerdings eine
gleichermallen wirksame wie zuverldssige Férderung durch den Bund unabdingbar. Nur
so lassen sich Erreichtes sichern und kiinftige Herausforderungen erfolgreich bewiltigen.

Das landwirtschaftliche Sozialversicherungssystem, so wie wir es heute kennen, besteht
aus vier Versicherungszweigen: der Unfallversicherung, der Alterskasse, der Krankenver-
sicherung und der Pflegeversicherung. Der Gesetzesbeschluss (iber die Krankenversiche-
rung der Landwirte (KVLG) im Jahr 1972 war ein zentraler Entwicklungsschritt innerhalb
der Krankenversicherung. Mit diesem Gesetz Iéste die Versicherungspflicht die bisherige
freiwillige Krankenversicherung fiir die Unternehmer ab. Dies war ein wichtiger Beitrag zur
Schaffung eines solidarischen Systems.

Die landwirtschaftliche Krankenversicherung ist bis heute fiir die Versicherten unverzicht-
bar, wenngleich sie fiir die Waldbesitzenden in Deutschland inzwischen nur noch eine
untergeordnete Rolle spielt. Die meisten Waldeigentiimerinnen und Waldeigentimer sind
nicht tiber die SVLFG (Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau)
krankenversichert, weil ihr Haupterwerb in einer anderen sozialversicherungspflichtigen
Erwerbstatigkeit liegt.

Fiir die Forstwirtschaft ist die Unfallversicherung innerhalb der SVLFG die wichtigste Ver-
sicherung. Heute sind circa 380.000 rein forstwirtschaftliche Unternehmen ausschlie8lich
in der Berufsgenossenschaft pflichtversichert. Die Unfallversicherung ist (lebens-) wich-
tig, weil Waldarbeit geféhrlich sein kann und sich die Risiken angesichts zunehmender
Kalamitéten als Folge von Extremwetterereignissen im Klimawandel erhéhen. Wie hoch
das Risiko bei der Waldarbeit ist, hdngt auch davon ab, welche Arten von Té&tigkeiten ver-
richtet werden, welche Verfahren und Geréate zum Einsatz kommen und vor allem, wer die
Arbeiten durchfiihrt. Fiir alle, die im Wald tétig sind, ist der Erwerb fachlicher Kenntnisse
und ein hohes Mal3 an Verantwortung fiir sich und andere umso wichtiger. Gerade wenn
es um die Praventionsarbeit geht, verstehen wir die SVLFG als wichtigen Partner, sei es
mit Blick auf die Fortbildungsangebote der SVLFG zur Unfallverhiitung oder auch wenn es
um die Unterstiitzung bei der Entwicklung innovativer Verfahren geht.

Das Waldeigentum in Deutschland ist durch eine ausgeprégte Kleinteiligkeit gekennzeich-
net. Durchschnittlich knapp die Hélfte der rund 11 Millionen Hektar Wald in Deutschland
liegt in privatem Eigentum. Rund die Halfte dieser Flache entféllt auf Betriebe mit weniger
als 20 Hektar. Je kleiner die Waldflache, desto kleiner ist der Anteil der Eigentiimerinnen
und Eigentiimer, die ihre Flache selbst bewirtschaften. Die finanziellen Ertrage aus der
Klein- und Kleinstwaldbewirtschaftung sind meist gering. Und oftmals fehlen Fachwis-
sen, Zeit und Zugang, da der Lebensmittelpunkt vieler Waldbesitzenden heute fernab des
landlichen Raumes liegt. Umso unverzichtbarer sind leistungsfahige forstwirtschaftliche
Zusammenschliisse, die eine gleichermallen nachhaltige wie professionelle Bewirtschaf-
tung der Mitgliedsflachen gewébhrleisten.

Dies ist wichtig, da der Wald in Deutschland heute vor gro8en Herausforderungen steht:
Mit Stiirmen, Dirren und Folgeschédden in Form von Kéferkalamitéaten ist weiter zu rech-
nen. Jiingst entstandene Kahlflachen von bisher ungekanntem Ausmal bedrohen nicht
nur die 6kologische Stabilitdt von Waldlandschaften, sondern gefahrden teils auch die
Existenzen von Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern. Unsere Wélder sind oft noch nicht
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ausreichend auf den Klimawandel vorbereitet. Deshalb brauchen wir so schnell wie még-
lich einen klimaangepassten Waldumbau hin zu strukturreichen Mischbesténden.

Es ist im gesamtgesellschaftlichen Interesse, dass die Waldbesitzenden bei der Stabili-
sierung und dem Umbau der Wélder wirkungsvoll unterstiitzt werden. Die von der Bun-
desregierung angekiindigte Starkung der forstwirtschaftlichen Zusammenschliisse ist
auBerordentlich erfreulich. Die fiir die Honorierung der Okosystemleistungen des Waldes
und das klimaangepasste Waldmanagement vorgesehenen Bundesmittel miissen schnell
auf der Flache ankommen. Zusétzlich miissen insbesondere Kleinwaldbesitzende auch
liber geeignete sozialpolitische MaBnahmen, wie zum Beispiel in Form der Senkung des
Grundbeitrags zur Berufsgenossenschaft, entlastet werden.

Die Waldbesitzerverbdnde haben sich in den letzten fiinf Jahren im Bundestréager der
SVLFG erfolgreich engagiert. Wir wollen dieses Engagement fiir die soziale Absicherung
der in der Forstwirtschaft Tatigen fortsetzen. Deshalb werden wir uns erneut an den
bevorstehenden Sozialwahlen im Mai 2023 mit einer eigenen Vorschlagsliste beteiligen.
Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der SVLFG und allen beteilig-
ten Partnern. Ich wiinsche der landwirtschaftlichen Krankenversicherung alles Gute fiir
die Zukunft.

Prof. Dr. Andreas W. Bitter

Préasident Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbdnde (AGDW), Berlin
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Grenziiberschreitende Zusammenarbeit

Die beiden gréten europédischen Agrarsozialversicherungssysteme sind sich bei allen
Unterschieden in vielerlei Hinsicht verbunden. Diese Verbundenheit zeigt sich besonders
deutlich in der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit. Zwar besteht bekanntlich im
Bereich der sozialen Sicherheit eine primére Zustédndigkeit der Mitgliedsstaaten. Dessen
ungeachtet gibt es gute Griinde, bilateral und multilateral zusammenzuarbeiten. Wahrend
sowohl die MSA als auch die SVLFG in verschiedenen internationalen Organisationen und
Gremien wie AIM, ESIP und IVSS mitarbeiten, ist es vor allem das vor knapp 20 Jahren von
uns gegriindete agrarsoziale Netzwerk ENASP, das eine solide Basis fiir die Betonung und
Verfolgung unserer gemeinsamen Interessen bildet. Die MSA hatte die Ehre, wéhrend des
ersten Jahrzehnts in Person meines sehr geschéatzten Vorgangers Gérard Pelhate die Pra-
sidentschaft und das Biiro des ENASP inne zu haben. Im Anschluss hat die SVLFG diese
Aufgabe iibernommen. Damit, und das erwéhne ich nicht ohne ein Gefiihl der Zufrieden-
heit, haben wir die Strukturen geschaffen, Motoren des Fortschritts in der agrarsozialen
Sicherheit in Europa zu sein.

Zusammen mit den anderen Mitgliedern verschaffen wir uns in Europa Gehér, informieren
Institutionen, Gremien und Offentlichkeit, tauschen Erfahrungen aus. Damit dienen wir im
Ergebnis den Landwirtinnen und Landwirten, unseren Versicherten, und der Wirtschaft
unserer Lander. Einer der gréf3ten Erfolge des jahrzehntelangen Wirkens unserer Organi-
sationen ist das Erreichen eines sehr erfreulichen Zustandes: Die ENASP-Lédnder haben
die im Durchschnitt jiingsten aktiven Landwirtinnen und Landwirte unter den europé-
ischen Léndern. Das bedeutet, hier sind in dieser Hinsicht die glinstigsten Perspektiven
fir eine zukunftsorientierte Entwicklung der Landwirtschaft. Denn junge Landwirtinnen
und Landwirte sind in der Regel besser ausgebildet und eher bereit, in die Entwicklung
ihres Betriebes zu investieren. Solche Erfolge lassen sich vor allem in den Staaten erzie-
len und sichern, die tiber ein umfassendes Agrarsozialsystem verfiigen.

Organisationen, welche méglichst alle Risiken einschlieen, sind hier im Vorteil. Sie
nutzen die Instrumente der Unfall-, der Kranken- und der Rentenversicherung und gehen
dabei, dort wo dies moglich ist, (iber die Grenzen der verschiedenen Sektoren hinaus.
Damit bieten sie den Versicherten nicht nur Leistungen aus einer Hand, sondern sie
ermdéglichen es den Regierungen, aber auch der Wissenschaft und gesellschaftlichen
Institutionen, einen Ansprechpartner zu identifizieren. Diese und weitere Vorteile wurden
in unseren beiden Landern friih erkannt und genutzt. Aus diesem Grund erfahrt die
landwirtschaftliche Sozialversicherung links und rechts des Rheins eine verldssliche
gesamtgesellschaftliche Unterstiitzung. Diese besteht bei Weitem nicht nur in giinstigen
Versicherungsbeitrdgen, sondern in Leistungen und Angeboten, die auf die Bedlirfnisse
des Berufsstandes passgenau zugeschnitten sind. Dafiir sorgt nicht zuletzt die Selbstver-
waltung, die in Frankreich aus etwa 15.000 gewéhlten Frauen und Méannern besteht.

Die franzdsische und die deutsche landwirtschaftliche Sozialversicherung stehen vor
ganz dhnlichen Herausforderungen. Diese sind nicht allein der sich stetig fortsetzende
Strukturwandel, sondern vor allem die Folgen und Begleitumstédnde des Klimawandels.
In diesem Zusammenhang sehe ich die Landwirtschaft als mitentscheidenden Teil einer
konstruktiven L6sung. Die Landwirtschaft ist unter den richtigen Rahmenbedingungen
nicht Teil des Problems, sondern mitentscheidender Teil der L6sung. Die Landwirtschaft
ist wie die landwirtschaftliche Sozialversicherung auf Nachhaltigkeit und Solidaritat aus-
gerichtet.

Aber noch gibt es erheblichen Regelungsbedarf, noch gibt es zu gro3e Belastungen fiir
viele Landwirtinnen und Landwirte. Ich meine damit zum Beispiel die hohen psychischen
Belastungen. In Frankreich haben wir in den vergangenen Jahren eine gegeniiber den
anderen Bevdlkerungsgruppen erh6hte Zahl an Suiziden in der landwirtschaftlichen
Bevélkerung festgestellt. Zusammen mit der Regierung und vielen Partnern haben wir ein
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Netzwerk aufgebaut, um dem ,Mal-etre” vorzubeugen. Ich wei3, dass die SVLFG vor &hnli-
chen Herausforderungen steht und ebenfalls MalBnahmen zur Erhaltung der psychischen
Gesundheit ergreift. Ein anderes wichtiges Feld ist die Betriebsiibergabe. Hier besteht
vielféltiger Unterstiitzungsbedarf. Ich sehe erfolgversprechende Ansétze in den Angebo-
ten der SVLFG.

Lassen Sie uns das Jubildum der landwirtschaftlichen Krankenversicherung zum Anlass

nehmen, unsere sehr fruchtbare Kooperation auch auf diesen Gebieten weiter auszu-
bauen.

Pascal Cormery

Préasident Caisse Centrale Mutualité Sociale Agricole (CCMSA), Bobigny
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Was ist das Besondere an der LKK?

212022 Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft

Was ist das Besondere an der Landwirtschaftlichen Krankenkasse?

Dr. Erich Koch

Ein Jubildum ist ein typischer Anlass und eine willkommene Gelegenheit, einen vertiefenden Blick auf eine Organi-
sation oder ein System zu werfen. In diesem Fall soll wertschéatzend auf Entstehung, Stand und Perspektiven der
agrarischen Krankenversicherung geschaut werden, die bei ihrer Entstehung vor 50 Jahren wie auch heute noch etwas

Besonderes ist [1].

1 Zum Anfang

Die eng mit dem Namen Kurt-Wilhelm Noell verbundene
Entstehung der landwirtschaftlichen Krankenversiche-
rung hat ihre eigene, ja eigentiimliche Geschichte [2].
Ohne dass sie an der Stelle in Génze erzahlt werden
kann, sollen zumindest die Anfénge kurz in den Blick
genommen werden. Der Berufsstand - im Wesentli-
chen Selbstandige in der Landwirtschaft — stand der
Idee einer Krankenversicherungspflicht zunéchst nicht
geschlossen positiv gegeniber, obgleich sich der
gesundheitliche Zustand der bauerlichen Bevolkerung
teilweise als besorgniserregend schlecht zeigte. Ein
Grund flr die Misere lag darin, dass die Absicherung
gegen Krankheitsrisiken ausschlief3lich auf freiwilliger
Basis, vornehmlich bei privaten Versicherungsunter-
nehmen, den damaligen Landkrankenkassen und den
Allgemeinen Ortskrankenkassen moglich war. Schwere
Erkrankungen in der Familie konnten deshalb im Falle
nicht oder nicht ausreichend vorhandenen Versiche-
rungsschutzes existenzbedrohende Folgen fiir die
landwirtschaftlichen Betriebe haben. In nicht wenigen
Féllen waren vor allem ehemalige Landwirte (Alten-
teiler) im Krankheitsfall auf Leistungen der Sozialhilfe
angewiesen. Das anfangs verbreitete Misstrauen gegen
eine Versicherungspflicht wurde Schritt fir Schritt
durch gute Erfahrungen mit einem anderen Zweig der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung tiberwunden.
Mit der Einfiihrung der (damaligen) Altershilfe fiir Land-
wirte im Jahre 1957 [3] wurden eine Vertrauensbasis
geschaffen und der Grundstein fiir ein eigenstandiges
agrarsoziales Sicherungssystem gelegt. Die positiven
Erfahrungen mit der in der Altershilfe fiir Landwirte
eingefiihrten besonderen Leistungsart Betriebs- und
Haushaltshilfe forcierten die Diskussion dariber, auch
fir den Fall der Krankheit den landwirtschaftlichen
Unternehmern eine vergleichbare Hilfe zu er6ffnen und
sie nicht langer ausschlieBlich auf die Eigenvorsorge zu
verweisen. Mit dem am 01.10.1972 in Kraft getretenen
,Gesetz zur Weiterentwicklung des Rechts der gesetz-
lichen Krankenversicherung (Gesetz tiber die Kranken-
versicherung der Landwirte — KVLG)" vom 10.08.1972
[4] wurde die Errichtung eines eigenstéandigen agrarso-
zialen Sicherungssystems vorlaufig abgeschlossen.

Bernhard Schmidt, langjahriger Mitarbeiter und zuletzt
Referatsleiter im zustédndigen Bundesministerium,
schreibt zu den Reformschritten 1972 und 1989:

»Schon der eher ungewdhnliche Name des Gesetzes
lie erkennen, dass die neue eigenstandige Versiche-
rung fiir die Landwirte einerseits zur GKV gehorte, aber
dennoch eine Sonderstellung einnahm. Diese kam

auch dadurch zum Ausdruck, dass hierfiir ein eigenes
Gesetz auerhalb der damaligen Reichsversicherungs-
ordnung geschaffen wurde. Sowohl die Trennung einer
Versicherung fiir Selbsténdige von der klassischen
Krankenversicherung fiir Arbeitnehmer als auch die
Schaffung eines eigenstdndigen Rechtsrahmens waren
in der Folgezeit von groer Bedeutung. So etwa im Jahre
1989, als mit dem Gesundheits-Reformgesetz nach
vielfiltigen Kostendampfungsgesetzen der 70er und
80er Jahre gewissermalen ein Neuanfang mit einer

neu ausgerichteten gesetzlichen Krankenversicherung
erfolgte. Eine Neubestimmung der Solidaritat, Stdarkung
der Eigenverantwortung und eine Modernisierung der
Strukturen der GKV waren die wesentlichen Ziele dieses
Vorhabens. Auch duBlerlich fand ein Neuanfang statt,
und zwar in der Weise, dass die GKV als erstes Sozial-
versicherungssystem in das Sozialgesetzbuch eingeord-
net wurde (SGB V). Und wiederum wurde eine wichtige
Grundsatzentscheidung auch fiir die landwirtschaftliche
Krankenversicherung (LKV) getroffen: sie behielt auch
weiterhin ihren eigenen Rechtsrahmen, im Rahmen des
Gesundheitsreformgesetzes wurde als dessen Artikel

8 das ‘Zweite Gesetz liber die Krankenversicherung der
Landwirte — KVLG 1989 vom 20.12.1988 geschaffen.” [5]

2 Zur Schreibweise

Fiir AuRenstehende mag bereits der Name der Kran-
kenkasse eine aufféllige Besonderheit sein, und das
auch wegen der uneinheitlichen Schreibweise. Der
Gesetzgeber bevorzugt die Schreibweise ,landwirt-
schaftliche Krankenkasse" und scheint ihr damit eine
Eigenschaft zuordnen oder eine Eigenschaft beschrei-
ben zu wollen, wéahrend im Allgemeinen (Verwendung
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auf www.svlfg.de oder Wikipedia [6]) beide Worter groR-
geschrieben werden. Fir die letztgenannte Schreib-
weise spricht, dass hiermit ein Eigenname angezeigt
wird. Wahrend der Gesetzgeber es von 1972 bis Ende
2012 mit mehreren Krankenkassen dieser Art zu tun
hatte, war die Bezeichnung ,landwirtschaftliche Kran-
kenkassen" tiblich und unstrittig korrekt. Mit der Fusion
zu einer einzigen Landwirtschaftlichen Krankenkasse
hatte er sich zur Groschreibung bequemen mdgen.
Auf weitere mehr oder weniger folgenreiche legislative
Versdaumnisse wird im Folgenden hingewiesen.

AuBer der bei der Bezeichnung der Krankenkasse
besteht auch bei der des Versicherungszweiges eine
gewisse Unsicherheit auf Seiten des Gesetzgebers,
denn es findet sich sowohl die Bezeichnung ,Kranken-
versicherung der Landwirte” als auch die Bezeichnung
Jlandwirtschaftliche Krankenversicherung”. Im Zweiten
Gesetz uber die Krankenversicherung der Landwirte
(KVLG 1989) [7] werden beide verwendet.

Die haufiger gestellte und tatsachlich relevantere Frage
des Verhéltnisses der LKK zur SVLFG sowie die Frage,
wann welche Bezeichnung zutreffend ist, beantwor-
ten die Satze 1 und 2 des § 17 KVLG 1989: Trager der
Krankenversicherung der Landwirte ist die Sozialversi-
cherung fir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. In
Angelegenheiten der Krankenversicherung der Land-
wirte und bei Durchfiihrung der Aufgaben nach diesem
Gesetz fiihrt sie die Bezeichnung Landwirtschaftliche
Krankenkasse. Die Vorschrift ist nahezu wortgleich mit
§ 146 SGB V.

Wahrend der Trager der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung als Verbundtrager Sozialversicherung fir
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) heif3t
und damit verdeutlicht wird, dass mindestens zwei
weitere im allgemeinen Sprachgebrauch, im Selbst-
verstandnis und hinsichtlich verschiedener beitrags-
rechtlicher und anderer Regelungen eigenstandige
Berufssparten zu den Mitgliedern gehoren, hat es der
Gesetzgeber beim Zweig der Krankenversicherung inso-
fern inkonsequent bei der hergebrachten Bezeichnung
belassen.

Abgesehen vom Namen und seiner uneinheitli-

chen Schreibweise weisen die landwirtschaftliche
Krankenversicherung und ihre Tragerin erhebliche
Eigenschaften auf, die sie von den Allgemeinen Orts-
krankenkassen, den Betriebskrankenkassen, den
Ersatzkassen, den Innungskrankenkassen und der
Knappschaft deutlich unterscheiden: namlich vor allem
ein spezifisches Finanzierungssystem (iberwiegende
Finanzierung aus Steuermitteln, besonderer Beitrags-
mafstab) [8], mindestens eine agrarspezifische Lei-
stung, besondere Verbandsaufgaben, Nichtteilnahme
am Versichertenwettbewerb, Bestandteil eines berufs-

standischen Sicherungssystems, Mitwirkung eines
Bundesministeriums (auch in der ohnehin besonders
ausgestalteten Selbstverwaltung) und ein noch wenig
beachtetes spezifisches Potenzial.

3 Zur Bedeutung der Kassenarten

Im ersten Titel des sechsten Kapitels des SGB V werden
die Kassenarten teils definiert (die Betriebskrankenkas-
senin § 144 Abs. 1, die Innungskrankenkassen in

§ 145 Abs. 1, die Ersatzkassen in § 148), teils als
bekannt vorausgesetzt (die Ortskrankenkassen in

§ 143 Abs. 1, die LKK in § 146, die Deutsche Rentenver-
sicherung Knappschaft-Bahn-See in § 147). Im dritten
Titel des sechsten Kapitels finden sich Vorschriften
lber Vereinigung, SchlieBung und Insolvenz von Kran-
kenkassen. Die LKK ist hiervon genau so wenig betrof-
fen wie vom vierten Titel (Folgen der Auflosung, der
SchlieBung und der Insolvenz).

Nach § 4 Abs. 2 SGB V ist die Krankenversicherung in
sechs Kassenarten gegliedert. Die Vorschrift beschreibt
die organisatorischen Grundstrukturen des geglieder-
ten Systems der gesetzlichen Krankenversicherung

mit seiner historisch gewachsenen Gliederung [9].
Sachgerecht wére es gewesen, an gleicher Stelle auch
die fundamentalen Unterschiede zwischen allgemeiner
Krankenversicherung und landwirtschaftlicher Kran-
kenversicherung zu erwdahnen, namlich vor allem ein
bestehendes bzw. nicht bestehendes Kassenwahlrecht
und die unterschiedlichen Finanzierungsgrundlagen.

Zu Erstgenanntem findet sich auch im mit Wirkung vom
01.04.2020 in das SGBV eingefiligten § 4a Wettbewerb
der Krankenkassen, Verordnungserméachtigung kein
Hinweis.

Die Ordnung des deutschen Krankenversicherungs-
wesens in verschiedene Kassenarten ist das Ergebnis
eines langen historischen Prozesses [10]. Es entstan-
den unter den Angehérigen bestimmter Gewerbe- und
Berufsgruppen bereits friih Einrichtungen, die Hilfe bei
Krankheit und in anderen bedrohlichen Lebenslagen
boten [11]. Kennzeichnend fiir die nach der Reichs-
griindung von 1870 staatlicherseits beschlossene
Organisationsstruktur war die zwangsweise Zuordnung
der abhangig beschaftigten Versicherten zu einer der
zahlreichen Krankenkassen, die sich entsprechend der
Historie im Wesentlichen nach dem Beruf des Einzelnen
richtete. Der in den Jahrzehnten des Bestehens der
Bundesrepublik andauernde Trend von der Arbeiter- zur
Angestelltengesellschaft wirkte sich in erster Linie
negativ auf die Versichertenstruktur der Ortskranken-
kassen aus und flihrte zu einer Infragestellung des
Systems. Zur Losung wurden mit dem Kassenwahlrecht
[12] und einem Risikostrukturausgleich besondere Wett-
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bewerbselemente in das System eingefiihrt [13]. Durch
Einrichtung des Gesundheitsfonds und die Zuweisung
groRerer Freirdume fiir die Krankenkassen im Verhlt-
nis zu den Leistungserbringern, wie zum Beispiel durch
die Mdglichkeit zum Abschluss von Selektivvertragen,
soll der Wettbewerb zwischen den Kassen nicht Gber
die Hohe der Beitrage, sondern vorranging iber das
Leistungsangebot gefiihrt werden [14]. Das tangiert die
LKV nur partiell [15].

Auch nach den grundlegenden Verdnderungen in der
Verb&ndelandschaft durch das GKV-WSG [16] und

das GKV-OrgWG [17] ist es nach § 4 Abs. 2, §§ 143 ff.
SGB V bei einer Gliederung der Krankenversicherung
in Kassenarten geblieben, deren Bedeutung allerdings
durch zwei Veranderungen infolge des GKV-WSG stark
reduziert worden ist: 1. Nach § 171a SGB V ist die kas-
senarteniibergreifende Vereinigung von Krankenkassen
moglich. Hiervon ausgenommen sind die SVLFG als
LKK und die Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See, welche als Rentenversicherungstra-
ger die Krankenversicherung durchfiihrt.

2. Die Kassenartenverbande haben auf Bundesebene
ihre gesetzlichen Aufgaben verloren und sind insoweit
vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen abgelost
worden [18]. Von der Méglichkeit der kasseniibergrei-
fenden Fusion wurde mehrfach Gebrauch gemacht,
was insbesondere zu Verschiebungen zugunsten der
Ersatzkassen und zulasten des Systems der Betriebs-
krankenkassen (BKK) gefiihrt hat. Die meisten Fusio-
nen fanden jedoch kassenartenintern im BKK-System
statt [19].

Bei alleiniger Betrachtung der Regelungen im SGB V
tauchen zunachst kaum Spezifika der Kassenart LKK
auf. Der Gesetzgeber weist den Krankenkassen, ohne
insofern zunachst kassenartenspezifische Unter-
schiede zu machen, eine zentrale Verantwortung fiir die
Zurverfiigungstellung der Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung zu (vgl. § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB V).
Er geht dabei nach wie vor von unterschiedlichen
Kassenarten aus (vgl. insbesondere §§ 143 ff. und

§§ 217a ff. SGB V), wenngleich dies, wie oben skizziert,
vor dem Hintergrund verschiedener Reformen immer
weniger Bedeutung hat.

Nach § 4 Abs. 1 SGB V sind die Krankenkassen
rechtsfahige Korperschaften des 6ffentlichen Rechts
mit Selbstverwaltung. § 4 Abs. 1 SGB V legt damit
den Rechtscharakter der Einrichtungen fest, die die
gesetzliche Krankenversicherung durchfiihren. Ent-
scheidet sich der Gesetzgeber fiir eine Gesundheits-
versorgung im Wege der Sozialversicherung, schreibt
Art. 87 Abs. 2 GG die Ubertragung dieser Aufgabe auf
offentlich-rechtliche Kérperschaften vor. Der Begriff
,O0ffentlich-rechtliche Kérperschaften” ist dabei weit
zu verstehen, indem er grundsatzlich alle Organisati-

onsformen der mittelbaren Staatsverwaltung erfasst,
also Korperschaften im engeren Sinn, Anstalten und
Stiftungen des 6ffentlichen Rechts [20]. Nach Krasney
[21] werden unter Kérperschaften Zusammenschliisse
von Personen verstanden, die unabhangig vom Wech-
sel ihrer Mitglieder bestehen und daher selbstandige
rechtliche Einheiten bilden. An der rechtlichen Selb-
standigkeit konnte man bei oberflachlicher Betrach-
tung Zweifel hegen, weil die LKK sich quasi hinter dem
Verbundtrager SVLFG ,versteckt”. Diese Zweifel greifen
aber nicht durch, wie die Gesetzesbegriindung verdeut-
licht: Durch das Gesetz zur Errichtung der Sozialver-
sicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
wird die Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, For-
sten und Gartenbau geschaffen. Sie ist im Bereich

der landwirtschaftlichen Krankenversicherung Trager
der Krankenversicherung der Landwirte. Zur besseren
Unterscheidung der Aufgabenwahrnehmung in den
unterschiedlichen Gesetzen und zur besseren Nachvoll-
ziehbarkeit fir die Versicherten fiihrt die Sozialversiche-
rung fir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau bei der
Wahrnehmung von Aufgaben in Krankenversicherungs-
angelegenheiten die Bezeichnung ,landwirtschaftliche
Krankenkasse” [22]. Kennzeichen einer Korperschaft ist
weiter, dass die Mitglieder mal3geblichen Einfluss auf
die Geschicke des Verbandes haben. Hierdurch unter-
scheiden sie sich von anderen Organisationsformen
wie Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts.
Durch Wahlen nehmen die Mitglieder insbesondere an
der Bestimmung der Reprasentations- und Leitungsor-
gane teil, durch Abstimmungen an der Entscheidung
von Sachfragen [23]. All das ist in Bezug auf die LKK
gegeben [24].

Krankenkassen sind Kérperschaften mit Selbstverwal-
tung. Hierunter ist die Befugnis der Krankenkassen zu
verstehen, im Rahmen der Gesetze und des sonstigen
fir sie maRgebenden Rechts ihre Aufgaben in eigener
Verantwortung, d. h. frei von Weisungen des Staates, zu
erledigen. Die Kassen unterliegen hier nur der Rechts-
und nicht der Fachaufsicht des Staates [25]. Die Selbst-
verwaltung der gesetzlichen Krankenkassen besteht in
erster Linie in ihrer rechtlichen Selbstandigkeit und der
Wahl ihrer Organe (§§ 45 ff. SGB IV). Daneben erstreckt
sie sich vor allem auf folgende Gebiete: Aufstellen

des Haushaltsplans (8§ 67 ff. SGB IV), Angebot von
Satzungsleistungen (§ 11 Abs. 6 SGB V), Angebot
freiwilliger Wahltarife (§ 53 SGB V), Durchfiihrung von
Modellvorhaben (§ 63 SGB V), Abschluss von Vertréa-
gen liber eine integrierte Versorgung (§ 140a SGB V).
Unzweifelhaft ist auch die SVLFG als LKK eine rechtsfa-
hige Korperschaft des 6ffentlichen Rechts mit Selbst-
verwaltung [26]. Allerdings weist sie in Bezug auf die
Selbstverwaltung Besonderheiten auf, die sich aus dem
Kreis ihrer Mitglieder ergeben. Anders als bei den son-
stigen Kassenarten sind keine Arbeitnehmer versichert
und in den Organen der Selbstverwaltung vertreten [27].
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Stattdessenist nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i. V. m. Abs. 3
SGB IV neben der Gruppe der Arbeitgeber die der Selb-
standigen ohne fremde Arbeitskrafte reprasentiert [28].
Besonderheiten gibt es infolgedessen bei der Sozial-
wahl [29] sowie bei der Mitwirkung des Bundesministe-
riums fir Erndhrung und Landwirtschaft (BMEL).

Die Bestimmung des § 4 Abs. 1 SGB V skizziert jedoch
lediglich quasi als Minimalkonsens Kernmerkmale,
welche (noch) in keiner Weise auf die Ziele und Aufga-
ben eingehen. Sie regelt somit nur den (eher formalen)
Rechtsstatus, nicht sonstige (faktische, materielle)
Aspekte der Krankenkassen. Wie sich nicht nur aus
der Gesamtschau aller Absatze des § 4 SGB V ergibt,
muss die Korperschaft des 6ffentlichen Rechts mit
Selbstverwaltung Aufgaben der Krankenversicherung
durchfiihren. Die Aufgaben der Krankenversicherung
werden im Wesentlichen im SGB V beschrieben, und
zwar in allgemeiner Form und im Einzelnen. Fir die LKK
gilt, dass ihre Aufgaben sowohl generell als auch im
Detail nicht im SGB V beschrieben werden. Die allge-
meine Aufgabenbeschreibung findet sichin § 1 KVLG
1989 [30], praktisch wortgleich mit den Bestimmungen
des SGB V. Damit ist insofern ein materieller Unter-
schied zu den Aufgaben der anderen Krankenkassen
zundchst nicht auszumachen. Es sei jedoch bereits an
dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die gesetzliche
Aufgabenbeschreibung unvollsténdig ist in dem Sinn,
wonach die Bundesregierung der LKK eine zusatzliche
Zweck- und Zielbestimmung attestiert [31]. LosgelGst
davon unterscheiden sich die Aufgaben der LKK, wie
noch zu zeigen sein wird, in mancherlei Hinsicht von
denen der anderen Kassenarten.

3.1 LKV und LSV

Die landwirtschaftliche Sozialversicherung (LSV) mit
ihren wesentlichen Teilbereichen, namlich der landwirt-
schaftlichen Unfallversicherung, der Alterssicherung
der Landwirte, der Krankenversicherung der Landwirte
sowie der Pflegeversicherung, stellt sich auch wegen
des auf die geschiitzten Personenkreise zugeschnitte-
nen speziellen Finanzierungs- und Leistungsregimes
aus Sicht der allgemeinen Sozialversicherung als Son-
dersystem dar.

Der Sondercharakter der agrarsozialen Sicherung wird
im Bereich der seit 1957 kodifizierten Altershilfe [32]
und (seit 1995) Alterssicherung [33] am deutlichsten,
gefolgt von der Krankenversicherung. Die Alterssiche-
rung der Landwirte ist in einem eigenen Gesetz gere-
gelt, némlich im Gesetz Uber die Alterssicherung der
Landwirte (ALG). Schon durch diesen Umstand wird
die weitgehende Eigenstandigkeit im Verhaltnis zur
allgemeinen Rentenversicherung deutlich [34]. Die seit
1886 bestehende landwirtschaftliche Unfallversiche-

rung [35] ist ausweislich ihrer Einbettung in das SGB VI
ein eingeschrankt eigenstandiges System. Es gibt nur
wenige spezifische Regelungen fiir die landwirtschaftli-
che Unfallversicherung. Versichert sind - i. d. R. im
Wege der Pflichtversicherung - insbesondere Land-
wirte und deren (mitarbeitende) Familienangehorige.
Damit handelt es sich jeweils im Schwerpunkt um eine
berufsstandische Unternehmerversicherung, wobei der
landwirtschaftlichen Unfallversicherung insoweit eine
Sonderstellung zukommt, als hier auch Arbeitnehmer
versichert sind. Vor allem historisch bedingt sind die
spartenbezogenen Versichertenkreise nur teilkon-
gruent. Wahrend die LKV und die Alterssicherung der
Landwirte die Haupterwerbslandwirte und ihre Familien-
angehorigen betreffen, ist der Kreis der Mitglieder und
Versicherten in der landwirtschaftlichen Unfallversi-
cherung weit umfangreicher. Eine starkere Annaherung
der Versichertenkreise scheint aus wirtschaftlichen
(Synergieeffekte) und gesellschaftspolitischen Griinden
(Akzeptanz) wiinschenswert.

Als integraler Bestandteil der Agrarsozialversicherung
ist die LKK in mehrfacher Hinsicht anderen Dynamiken
ausgesetzt als andere Krankenkassen. Sie ist insofern
in Bezug auf einige Aspekte am ehesten mit einer
geschlossenen BKK zu vergleichen. So ist die Entwick-
lung der seit Errichtung der LKK relativ homogenen
Versichertengruppe mittel- bis langfristig vorhersehbar,
sind die besonderen Bedarfe und Chancen weitgehend
bekannt, zum Beispiel im Bereich der Betriebsiibergabe.
Die spezifischen gesundheitsrelevanten Parameter
kommen mehr und mehr ins Bewusstsein. Dies eroffnet
insbesondere dem Bundesministerium fiir Erndhrung
und Landwirtschaft, aber auch anderen Partnern Mog-
lichkeiten, weitere in seinem Verantwortungsbereich
liegende Aktionsfelder mit denen der LKK zu kombinie-
ren und die Leistungsfahigkeit des Gesamtsystems zu
steigern.

§ 146 SGB V weist in zweifacher Hinsicht auf die struk-
turelle Sonderstellung der LKK. Neben der priméaren
Geltung des agrarsozialen Rechts ist es mit der SVLFG
ein Verbundtrager, der die landwirtschaftliche Kran-
kenversicherung durchfiihrt. Damit unterscheidet sich
der Trager dieser Kassenart von denen aller anderen
Kassenarten mit Ausnahme der knappschaftlichen
Krankenversicherung, bei der ein Trager der Rentenver-
sicherung die Krankenversicherung durchfiihrt. Anders
ausgedriickt: Fast alle Krankenversicherungstrager sind
nur fir diesen Zweig der Sozialversicherung zustandig;
nicht so die LKK und die Knappschaft, die eine weitere
Gemeinsamkeit verbindet. Neben der Knappschaft ist
die LKV die einzige Kassenart, in der es nicht mehrere
Krankenkassen gibt.

Der Verbundtragerstatus ist relativ neu und steht am
Ende eines langen Zentralisierungsprozesses, der
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die Zahl der Sozialversicherungstrager und der Ver-
waltungsgemeinschaften [37] stetig [38], am Ende
auf einen, reduziert hat [39]. Zum anderen wurde aus
den Verwaltungsgemeinschaften und den Sozialver-
sicherungstragern 2013 ein Verbundtréager. Der letzte
Zentralisierungsschritt wurde fiir Auenstehende
wegen teilweise floskelhafter Formulierungen kaum ver-
standlich, zumindest aber nicht systematisch korrekt
begriindet [40]. Knapp sieben Jahre nach Errichtung
der SVLFG [41] kénnen laut Bundesversicherungsamt
[42] und Bundesrechnungshof [43] Erfolge konstatiert
werden.

3.2 KVLG 1989 und SGB V

Das SGBV gilt firr die LKV nicht bzw. nicht unmittelbar.
Gesetzestechnisch ist es jedoch nicht § 146 Halbsatz 1
SGBV, der die Geltung des SGB V ausschlielt - die
Vorschrift ist eine rein deklaratorische —, sondern dies
ergibt sich aus dem Grundsatz der Spezialitat nach

den Sonderbestimmungen des KVLG 1989, welche den
allgemeineren Regeln vorgehen. Anders ausgedrtickt:
Das KVLG 1989 mit seinen Regelungen geht vor, weil es
das speziellere Gesetz ist.

Das KVLG 1989 als relativ ,schlankes” Gesetz bedient
sich der Verweisungstechnik um jeweils bestimmte
Teile des SGB V zur (entsprechenden) Anwendung zu
bringen. Dabei sind die Regelungstechniken durchaus
verschieden. Wahrend insbesondere der versicherte
Personenkreis (§§ 2 bis 7 KVLG 1989), die Organisation
(8§ 17 bis 33 KVLG 1989 ,Trager der Krankenversi-
cherung der Landwirte und Mitgliedschaft“) und die
Finanzierung (§§ 37 bis 55 KVLG 1989) originadr im
agrarsozialen Sonderrecht geregelt sind, wird beziiglich
des Leistungsrechts liberwiegend (vgl. §§ 8 ff. KVLG
1989) auf das SGB V verwiesen. Es féllt auf, dass inso-
fern das 3. Kapitel des SGB V beziiglich der Leistungen
subsidiar ,gilt", wohingegen fiir die Beziehungen der
LKK zu den Leistungserbringern die Vorschriften des

4. Kapitels des SGB V ,entsprechend” gelten (gem.

§ 15 KVLG 1989). Diese Formulierung ldsst Raum fir
die Berticksichtigung LKV- und LSV-spezifischer Beson-
derheiten. Ansonsten wird, teilweise in Ergdnzung des
Sonderrechts, selektiv auf bestimmte (Teile von) Para-
graphen verwiesen (vgl. zum Beispiel §§ 1 Satz 3, 7, 26,
56 KVLG 1989 [44]). Im Bereich des Leistungs- und des
Vertragsrechts [45] bestehen weitgehende Parallelita-
ten zur allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung,
wenngleich auch hier Abweichungen ins Auge fallen.
So ist allen voran die Betriebshilfe nach § 9 KVLG 1989
eine spezifische Leistung der agrarsozialen Sicherung.
Dass bestimmte Vorschriften des KVLG 1989 Passa-
gen des SGB V von der Geltung fiir die LKK ausnehmen
(siehe zum Beispiel § 17 Satz 3), ist eine negative Vari-
ante der Verweisungstechnik.

4 Zu den autonomen Regelungs-
bereichen im Einzelnen

Die Natur eines Sondersystems bestimmt sich nach
der Art und dem Umfang spezifischer Regelungen. Mit
anderen Worten: Je mehr abweichende Regelungen es
in Bezug auf eine Kassenart gibt und je gravierender
diese sind, desto spezifischer ist diese Kassenart. Fiir
die LKK bedeutet dies, dass die autonomen Regelungs-
bereiche und -gegensténde sich aus den agrarsozial-
rechtlichen Bestimmungen ergeben, also insbesondere
aus dem KVLG 1989. Sie betreffen vor allem den Kreis
der Versicherten (sofern nicht Abgrenzungs- und Koor-
dinierungsfragen in Rede stehen), die Finanzierung, das
Leistungswesen (und zwar soweit keine ausdriickliche
Verweisung auf die Anwendung der Bestimmungen des
SGB V vorliegt) und die Verbandsaufgaben.

4.1 Grundsatzliches, Aufgaben der LKK

In § 1 KVLG 1989 sind die Aufgaben der Krankenversi-
cherung der Landwirte beschrieben:

»Die landwirtschaftliche Krankenkasse als Solidarge-
meinschaft hat die Aufgabe, die Gesundheit der Ver-
sicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren
Gesundheitszustand zu bessern. Dies umfasst auch die
Férderung der gesundheitlichen Eigenkompetenz und
Eigenverantwortung der Versicherten. Sie erbringt nach
den folgenden Vorschriften Leistungen zur Verhiitung
von Krankheiten, zur betrieblichen Gesundheitsférde-
rung und Prévention arbeitsbedingter Gefahren, zur
Forderung der Selbsthilfe, zur Erfassung von gesund-
heitlichen Risiken und Friiherkennung von Krankheiten
sowie bei Krankheit. Die §§ 1 bis 2b und 4 Absatz 4,

§ 4a Absatz 2 und 4 Nummer 5 des Fiinften Buches
Sozialgesetzbuch gelten entsprechend.”

Tatsachlich finden sich in den folgenden Vorschrif-

ten des KVLG 1989 keine eigenen Bestimmungen

zu Leistungen zur Verhiitung von Krankheiten, zur
betrieblichen Gesundheitsférderung und Pravention
arbeitsbedingter Gefahren, zur Férderung der Selbst-
hilfe, zur Erfassung von gesundheitlichen Risiken und
Friitherkennung von Krankheiten, sondern in § 8 KVLG
1989 wird weitgehend auf das SGB V verwiesen. Dabei
hat es der Gesetzgeber versdaumt, an prominenter Stelle
— § 1 KVLG 1989 bietet sich hierfiir an — auf die funda-
mentalen Besonderheiten der LKV hinzuweisen. Diese
bestehen nicht nur in leistungs- oder beitragsrechtli-
chen Spezialitaten, sondern insbesondere im Wesen
und Zweck einer exklusiven Unternehmerversicherung
unter den Bedingungen des anhaltenden Strukturwan-
dels und der besonderen Bedeutung der Landwirtschaft
[47]. Die LKK ist die einzige exklusive Unternehmer-
versicherung in Deutschland [48]. Krankenkassen sind
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typischerweise und traditionell Arbeitnehmerversiche-
rungstrager. Offentlich-rechtliche Sozialversicherungs-
trager nur fir Selbstandige sind auch international die
Ausnahme [49]. Allgemein hat man ein entsprechendes,
durch die Errichtung von Krankenkassen abzusichern-
des Schutzbediirfnis lange Zeit nur in Bezug auf Arbeit-
nehmer und ihre Angehdrigen gesehen.

Versaumt wurde auch ein direkter Hinweis auf die
besondere Solidaritat, deren Verkorperung die LKV

ist [50]. Das Solidaritatsprinzip ist Ausdruck fir eine
Umverteilung wirtschaftlicher Potenz innerhalb unter-
schiedlich starker Gesellschaftsgruppen unter dem
Aspekt sozialer Gerechtigkeit. So kann man unter der
Geltung des Grundgesetzes das Solidaritatsprinzip in
der gesetzlichen Krankenversicherung ohne weiteres
als einfachrechtliche Konkretisierung des Sozialstaats-
gebots auffassen [51]. Dabei liegt in einem beitragsfi-
nanzierten System, bei dem die Beitrage in erster Linie
nach Indikatoren fiir die wirtschaftliche Leistungsfahig-
keit bemessen werden, und in der damit bewirkten sozi-
alen Umverteilung der Kern dessen, was wir heute in der
Sozialversicherung unter dem Solidaritatsprinzip ver-
stehen [52]. Auf die LKV bezogen bedeutet dies ange-
sichts der im Ergebnis liberwiegenden Finanzierung der
Ausgaben der Versicherten durch den Bund [53], dass
das Solidaritatsprinzip um einen wesentlichen Akteur
erweitert worden ist: Der Bundesgesetzgeber hat die
Gemeinschaft der Steuerzahler zur Solidaritat mit dem
agrarsozialen Versichertenkreis verpflichtet. Damit
wurde die klassische krankenversicherungsrechtlich
definierte Solidargemeinschaft der Arbeitnehmer und
der Arbeitgeber in der Landwirtschaft nicht wie in
anderen Wirtschaftsbereichen ausgestaltet. Eingedenk
des soziookonomischen Umstandes, dass die grolte
Mehrheit der landwirtschaftlichen Unternehmungen
keine (fremden) Arbeitnehmer beschéftigt, wurde ein
alternatives Sicherungsmodell gewahlt, das die Unter-
nehmer und ihre Familienangehorigen einbezieht, die
Arbeitnehmer hingegen ausschlieRt [54]. Diese Grun-
dentscheidung ist nicht nur ungewohnlich, sondern in
der Tendenz dem Solidaritatsprinzip zuwiderlaufend
[55]. Stattdessen wurde eine alternative Solidargemein-
schaft gebildet, die jedoch nicht ausschlieBlich einen
krankenversicherungsrechtlichen Zweck hat, sondern
einen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen. Uber
den Kreis der in die Versicherung Einbezogenen und
die Finanzierungsregelung wird die Krankenkasse
zusatzlich zum Instrument der Wirtschaftsforderung
im Sinne einer permanenten Umstrukturierungsbeihilfe
[56]. Damit ist der Zweck der LKV jedoch noch nicht
erschopfend beschrieben [57].

4.2 Wer ist versichert?

Die in der LKV versicherten Personen sind weitgehend
identisch mit denen in der Alterssicherung der Land-
wirte [58]. Uber den Personenkreis der landwirtschaft-
lichen Unternehmer (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 1i. V. m. Abs. 3
KVLG 1989) und mitarbeitenden Familienangehérigen
(vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 3i. V. m. Abs. 4 KVLG 1989) hinaus,
umfasst die LKV sog. Kleinunternehmer (vgl. § 2 Abs.

1 Nr. 2 KVLG 1989) und Altenteiler [59] (vgl. § 2 Abs. 1
Nrn. 4 und 5 KVLG 1989). Kleinunternehmer sind Unter-
nehmer, deren Unternehmen die MindestgroReii. S. v.

§ 1 Abs. 5 ALG nicht erreicht, diese aber auch nicht um
mehr als die Hélfte unterschreitet, und deren aulerland-
wirtschaftliches Arbeitsentgelt und Arbeitseinkommen
die Hélfte der jahrlichen BezugsgroRei. S. v. § 18 SGB
IV nicht Ubersteigt. Einer Regelung lber die eigenstéan-
dige Sicherung des Ehegatten des landwirtschaftlichen
Unternehmers bedurfte es wegen der Vorschriften iiber
die Familienversicherung nicht (vgl. § 7 KVLG 1989 i. V.
m. § 10 SGB V). In den Féllen, in denen Ehegatten oder
Lebenspartner ein landwirtschaftliches Unternehmen
gemeinsam betreiben, gilt derjenige Ehegatte als Unter-
nehmer, der das Unternehmen Uberwiegend leitet, § 2
Abs. 3 Satz 3 KVLG 19809.

Die Lebenserfahrung lehrt, dass es jenseits von Typi-
sierungen und Klischees ,den landwirtschaftlichen
Unternehmer” nicht gibt. Von besonderer praktischer
Relevanz sind deshalb insbesondere die Félle, in denen
ein Landwirt weitere berufliche Tatigkeiten austibt.
Personen, die aufRerhalb der Land- und Forstwirtschaft
hauptberuflich selbstandig erwerbstétig sind, kdnnen
nicht als landwirtschaftliche Unternehmer versiche-
rungspflichtig sein (vgl. § 2 Abs. 4a KVLG 1989). Diese
Regelung soll die Einbeziehung von Personen in das
Sondersystem ausschlielBen, deren Existenz durch eine
aullerhalb der Landwirtschaft ausgelibte Erwerbstatig-
keit gesichert ist. Verfassungsrechtliche Einwendungen
gegen diese Regelung hat das Bundessozialgericht
zuriickgewiesen [60]. Es hat unter Hinweis auf die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
darauf verwiesen, dass eine sozialversicherungsrecht-
liche Position nur dann unter den Eigentumsschutz
des Art. 14 Abs. 1 GG falle, wenn es sich um eine
vermogensrechtliche Position handelt, die nach Art
eines AusschlieBlichkeitsrechts dem Rechtstrager als
privat niitzlich zugeordnet sei, auf nicht unerheblichen
Eigenleistungen des Versicherten beruhe und zudem
der Sicherung seiner Existenz diene [61]. Den niedrigen
Versicherungsbeitragen komme auch wegen des hohen
Bundesmittelanteils in der LKV nicht die Funktion zu,
auBerhalb der Landwirtschaft Tatige abzusichern [62].
Anders formuliert, wird die Versicherungspflicht als
grundsatzlich wirtschaftlich vorteilhaft begriffen. In
den Genuss dieser Begiinstigung sollen auBBerhalb der
agrarsozialen Solidargemeinschaft Stehende nicht
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kommen. Landwirtschaftliche Unternehmer, die neben
ihrer Unternehmertatigkeit in einem Arbeitsverhaltnis
stehen (sog. Nebenerwerbslandwirte), sind folgerichtig
nicht ohne weiteres in der LKV versichert.

Nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 KVLG 1989 ist ndmlich nicht nach
dem KVLG versichert, wer nach anderen gesetzlichen
Vorschriften versicherungspflichtig ist. Als Vorschrift
liber die Versicherungspflicht kommt insbesondere

die Regelung des § 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB V in Betracht.

In diesem Zusammenhang ist haufig zwischen den
betroffenen Krankenversicherungstragern streitig, ob
der Arbeitnehmer seinen Haupterwerb aus der Tatigkeit
als Landwirt oder aus seiner Beschéaftigung bezieht.
Nach § 5 Abs. 5 SGB V ist namlich nicht als Arbeitneh-
mer nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB V versicherungspflichtig,
wer hauptberuflich selbsténdig erwerbstatig ist. Zur
Abgrenzung hat das Bundessozialgericht in mehreren
Entscheidungen im Jahr 1997 Stellung genommen,
auf die sich die nachfolgende Rechtsprechung bezieht
[63]. Danach soll die Regelung verhindern, dass Haup-
terwerbslandwirte wegen einer abhéngigen Nebenbe-
schaftigung in die allgemeine Krankenversicherung
abwandern. Die selbsténdige Erwerbstatigkeit ist dann
als hauptberuflich anzusehen, wenn sie von der wirt-
schaftlichen Bedeutung und dem zeitlichen Aufwand
die ibrigen Erwerbstéatigkeiten zusammen deutlich
Ubersteigt und den Mittelpunkt der Erwerbstatigkeit
darstellt [64]. Landwirte, die als Saisonarbeitnehmer
beschaftigt sind, bleiben ohne Riicksicht auf den zeit-
lichen Aufwand ihrer Beschéftigung in der LKV versi-
chert, § 3 Abs. 2 Nr. 1 KVLG 19809.

Fiir mitarbeitende Familienangehdrige, die zugleich in
einem aulerlandwirtschaftlichen Beschaftigungsver-
haltnis stehen, ordnet § 3 Abs. 2 Nr. 1Ta KVLG 1989 den
Vorrang der Versicherungspflicht nach dem KVLG 1989
an. Die LKK erhebt auch Beitrage aus der Beschafti-
gung nach den Regeln der allgemeinen Krankenversi-
cherung, § 42 Abs. 2 KVLG 1989.

Nach dem KVLG 1989 versicherungspflichtige Perso-
nen, die als Beamte oder beamten&hnliche Personen
sowie hoher verdienende Arbeitnehmer beschéftigt
sind, sind gem. § 3a KVLG 1989 versicherungsfrei.
Dasselbe gilt fiir Mitglieder des Deutschen Bundesta-
ges oder eines Landtages oder Versorgungsempfanger
nach den Abgeordnetengesetzen des Bundes und der
Lander. Auf Antrag werden Versicherungspflichtige
nach § 2 KVLG 1989 von der Versicherungspflicht unter
bestimmten, in § 4 KVLG 1989 genannten Voraus-
setzungen befreit. Die zeitliche Beschrankung fiir die
Ausiibung des Befreiungsrechts — drei Monate nach
Eintritt der Versicherungspflicht — verstoft nicht gegen
Verfassungsrecht.

4.3 Wie finanziert sich das System?

Die LKV wird nach § 37 Abs. 1 KVLG 1989 durch Bei-
trage, durch Zuschisse des Bundes, die Beteiligung des
Bundes an Aufwendungen und durch sonstige Einnah-
men finanziert [66]. Die — seit Errichtung der SVLFG ein-
heitlichen [67] — Beitrdge werden nach Beitragsklassen
gestaffelt, § 40 KVLG 1989 [68]. Fiir Nebenerwerbsland-
wirte, die aufgrund einer nur saisonalen auBerlandwirt-
schaftlichen Beschaftigung in der LKV pflichtversichert
sind, muss der Arbeitgeber den Beitrag zusatzlich

zur Halfte tragen, §§ 39 Abs. 4, 48 Abs. 5 KVLG 1989,
wahrend der pflichtversicherte Unternehmer in der

LKV seine Beitrage in vollem Umfang zu tragen hat.

Die LKK erhebt von dem Arbeitgeber des abhéngigen
Beschaftigungsverhéltnisses die Beitrdge so, als ob
sein Beschaftigter Mitglied in der allgemeinen gesetzli-
chen Krankenversicherung wére, d. h. der Beitragsanteil
betrdgt die Hélfte des Beitragssatzes zur gesetzlichen
Krankenversicherung. Fiir volljahrige mitarbeitende
Familienangehdrige ist ein Beitrag von grundsatzlich
mindestens 50 Prozent oder hochstens 75 Prozent des
fur den landwirtschaftlichen Unternehmer geltenden
Beitrags festzusetzen (vgl. § 42 KVLG 1989). Diesen
Beitrag hat der landwirtschaftliche Unternehmer allein
zu tragen. Die Altenteiler haben, wie die Rentner in der
allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung, Bei-
trage aus Renten- und Versorgungsbeziigen leisten
(vgl. § 45 KVLG 1989). Nach § 37 Abs. 2 KVLG 1989
tragt der Bund die Leistungsaufwendungen fiir die im
Rahmen des KVLG 1989 versicherten Altenteiler, soweit
diese Aufwendungen nicht durch Beitrage der Altentei-
ler und durch den sog. Solidarzuschlag gedeckt sind.
Mit dem durch Art. 15 Nr. 19 GKV-WSG [69] (§ 38 Abs.
4 KVLG 1989) eingefligten Solidarzuschlag werden die
aktiv Versicherten dauerhaft an den Leistungsaufwen-
dungen fiir die Altenteiler beteiligt. Der Solidarzuschlag
betragt im Jahr 2019 76 Mio. Euro, im Jahr 2020 71

Mio. Euro, im Jahr 2021 65 Mio. Euro und im Jahr 2022
59 Mio. Euro [70]. Weitere Bundesmittel werden nach
§37 Abs.3i.V.m. § 4 Abs. 3und § 59 Abs. 3KVLG
1989 fiir Beitragszuschiisse an privat krankenversi-
cherte Altenteiler gewahrt. § 37 Abs. 4 KVLG 1989
verweist auf § 221 SGB V. Das bedeutet, dass auch die
LKK an den Mitteln des Bundes an Aufwendungen fiir
versicherungsfremde Leistungen partizipiert [71].

Neben den in der Sozialversicherung klassischen
Finanzierungsquellen, ndmlich Beitrdgen und sonstigen
Einnahmen (vgl. § 20 SGB 1V) ist es der Bund, der im
Bereich der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
aus Steuermitteln erhebliche Anteile an der Finanzie-
rung des Gesamtaufwands tragt [72]. Die Ausgaben

flr Agrarsozialpolitik bilden den mit groem Abstand
bedeutsamsten Faktor im Haushalt des zustandigen
Bundesministeriums [73]. Die anteilige Finanzierung
durch Bundesmittel tragt nach der gesetzgeberischen
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Intention dem Strukturwandel in der Landwirtschaft
[74] durch Gewahrung von Bundesmitteln in der land-
wirtschaftlichen Unfallversicherung, die Defizithaftung
des Bundes in der Alterssicherung der Landwirte

(vgl. § 78a ALG) sowie durch die grundsatzliche Alten-
teilerfinanzierung der landwirtschaftlichen Krankenver-
sicherung (vgl. § 37 Abs. 2 KVLG 1989) [75] Rechnung.
Gleichzeitig sichert sie fiir den Bund Reaktionsmdglich-
keiten auf agrarstrukturelle Probleme [76]. Das bedeu-
tet unter 6konomischen Gesichtspunkten zunachst, der
Bund entlastet die Altenteiler selbst, aber indirekt auch
deren Kinder, die Hofnachfolger sein kdnnen, aber nicht
mdissen, von ansonsten zu tragenden Sozialversiche-
rungsbeitragen.

4.4 Welche Leistungen werden erbracht?

Die Generalklausel des § 8 Abs. 1 KVLG 1989 verweist
auf die Vorschriften des Rechts des kompletten

3. Kapitels des SGB V. Die Leistungen in der LKV sind
demnach weitgehend identisch mit denen der allgemei-
nen Krankenversicherung [77]. Die wenigen Sondervor-
schriften des Leistungsrechts der LKV beriicksichtigen
die spezifischen Belange der Familien in der Landwirt-
schaft. § 8 Abs. 2 KVLG 1989 schreibt daher vor, dass
Krankengeld in der landwirtschaftlichen Krankenversi-
cherung nur gewahrt wird, wenn dies ausdriicklich in
den §§ 12, 13 KVLG 1989 vorgesehen ist. Krankengeld
erhalten in der Regel mitarbeitende Familienangehdrige
dem Grunde nach ohne Riicksicht darauf, ob sie zum
Unternehmer in einem Beschaftigungsverhéltnis gegen
Entgelt stehen oder im landwirtschaftlichen Unter-
nehmen aufgrund familienhafter Bindung mitarbeiten.
Rentenversicherungspflichtige mitarbeitende Fami-
lienangehdrige erhalten, wie sonstige Arbeitnehmer,
Krankengeld auf der Grundlage des Regellohnes, die
§§ 44 bis 51 SGB V gelten (vgl. § 12 KVLG 1989). Nicht
rentenversicherungspflichtige mitarbeitende Familien-
angehdorige erhalten ein pauschaliertes Krankengeld,

§ 13 Abs. 1 KVLG 1989. Wichtigste Leistung zur Ver-
meidung von EinkommenseinbufRen durch Krankheit
ist die Betriebs- und Haushaltshilfe (vgl. §§ 9 bis 11
KVLG 1989). Als Leistung der Betriebs- und Haushalts-
hilfe wird von der LKK entweder eine bei ihr oder bei
einem Vertragspartner beschéftigte Ersatzkraft gestellt
oder es werden die Kosten fiir eine selbst beschaffte
Ersatzkraft in angemessener Hohe erstattet [78]. Der
Umfang der erforderlichen Betriebshilfe bemisst sich
nach dem krankheitsbedingten Ausfall der Arbeitskraft
des landwirtschaftlichen Unternehmers und dient der
Erledigung der im Betrieb unaufschiebbar anfallenden
Arbeiten durch die Ersatzkraft [79].

4.5 Welche Verbandsaufgaben hat die LKK?

4.51 Nationale Verbandsaufgaben

Kassenartenbezogene Verbandsaufgaben waren und
sind solche, die zum einen Regelungsbedarf innerhalb
einer Kassenart befriedigen und zum anderen die Kas-
senart gegentiber Dritten reprasentieren. Es gibt vier
Kassenarten mit mehreren Krankenkassen als Mitglie-
dern, auf die folglich beide Funktionen zutreffen. Die
Kassenartenverbande der AOKn [80], der BKKn [81], der
IKKn [82] und der Ersatzkassen [83] haben durch das
GKV-WSG auf Bundesebene ihre gesetzlichen Aufgaben
verloren und sind insoweit vom GKV-Spitzenverband
abgel6st worden [84]. Eine einheitliche Reprasentanz
aller Kassenarten auf Bundesebene ist wegen des
liberwiegenden Wegfalls deren 6ffentlich-rechtlichen
Status und teilweise kassenarteninterner Interessen-
konflikte nur noch mit Einschrankungen vorhanden [85].
Kassenartenvertretungen mit 6ffentlich-rechtlicher
Verfasstheit bleiben die knappschaftliche und die
landwirtschaftliche Krankenversicherung. Wahrend
andere Kassenarten infolge des GKV-WSG auf eine
offentlich-rechtlich verfasste Organisationsebene

auf Bundesebene verzichten miissen, ist diese fiir die
LKV nicht nur unangetastet geblieben, sondern wurde
zwischenzeitlich - vor Errichtung des SVLFG — durch
Zuweisung weiterer Aufgaben an den seinerzeitigen
LSV-Spitzenverband noch gestarkt [86]. Mit der fusions-
bedingten Reduzierung auf eine LKK sind die internen
Koordinierungsaufgaben entfallen. Wie fiir die anderen
Kassenartenvertretungen auch, ist das Verhaltnis der
LKK als Verband der LKV zur gesetzlich bestimmten
Vertretung samtlicher Krankenkassen, dem GKV-
Spitzenverband, im Detail bis heute nicht vollstandig
geklart. Anders als die Vertretungen der allgemeinen
Kassenarten hat die LKK ein in mehrfacher Hinsicht
intransparentes Verhéltnis zum GKV-Spitzenverband.
Die diesbeziiglichen Regelungen sind liickenhaft und
unbefriedigend. Sie beriicksichtigen nicht ausreichend,
dass die LKK, anders als die anderen Krankenkassen,
kein normales Mitglied sein und von ihm nicht voll-
umfanglich vertreten werden kann [87]. Hierfiir gibt

es mehrere Griinde. Der Grundsatz der Spezialitat

gilt zunachst auch insofern, was bedeutet, dass sich
das Verhaltnis zum GKV-Spitzenverband primar nach
dem Agrarsozialrecht, speziell nach § 34 KVLG 1989,
bestimmt. Dessen Absatz 1 Satz 1 benennt insofern
eine Selbstverstandlichkeit: Die Landwirtschaftliche
Krankenkasse nimmt in der landwirtschaftlichen
Krankenversicherung Verbandsaufgaben wahr [88]. Der
in den Folge(ab)satzen unternommene Versuch einer
Kompetenzabgrenzung zum GKV-Spitzenverband ist
nicht ganz gelungen. Satz 2 enthalt eine grundsatzlich
erforderliche Regelung (§ 217f des Fiinften Buches
Sozialgesetzbuch bleibt unberiihrt.). Denn weil an
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keiner sonstigen Stelle im KVLG 1989 auf die §§ 217a
ff. SGB V verwiesen wird, wiirden die dortigen Bestim-
mungen ansonsten fir die LKK nicht gelten. Das wiirde
bedeuten, der GKV-Spitzenverband hatte keine die LKK
einbeziehende Vertretungsbefugnis. Leider wird im
KVLG 1989 nur auf § 217f SGB V verwiesen und nicht
auf die kompletten § 217a SGB V ff.

§ 217a SGB V bestimmt, dass ,die Krankenkassen” den
Spitzenverband Bund der Krankenkassen bilden. Mit
dieser und den in den folgenden Paragraphen erfolgen-
den Festlegungen durchbricht der Gesetzgeber den
ansonsten das Verhaltnis KVLG 1989 zu SGB V pra-
genden Grundsatz der Spezialitat. Die auf diesem Weg
zum Zwangsmitglied bestellte LKK ist damit einerseits
selbst Spitzenverband der Krankenversicherung und
andererseits Mitglied in einem zweiten Verband. Die
kompetenzielle Grenzziehung verlauft entlang der
jeweiligen Aufgaben, auch wenn dies im Gesetz nicht
vollstandig nachvollzogen wird. Die Zustéandigkeit fur
das Agrarsozialrecht liegt auf Seiten der LKK als Spit-
zenverband.

Die Bestimmung des § 34 Abs. 1 Satz 2 KVLG 1989
(Die 8§ 162und 163 des Fiinften Buches Sozialgesetz-
buch sind fir die Landwirtschaftliche Krankenkasse
nicht anzuwenden.) ist Giberfliissig und inkonsequent.
Denn nach der Grundsystematik (Spezialitat) gelten
nur die Bestimmungen des SGB V fiir die LKK, auf die
ausdriicklich verwiesen wird. Siehe auRerdem § 17
Satz 3 KVLG 1989: Hiernach finden die Vorschriften
des Dritten und Vierten Titels des Ersten Abschnitts
des Sechsten Kapitels des Fiinften Buches Sozial-
gesetzbuch (damit auch die §§ 162 und 163) auf die
Landwirtschaftliche Krankenkasse keine Anwendung.
Der Gesetzgeber schliet damit tiberflissigerweise
die Geltung der §§ 162 und 163 zweimal aus und tragt
damit zur Unibersichtlichkeit bzw. Verwirrung bei. Dass
selbst vielen Mitgliedern des Bundestages die Grund-
zlige der LSV nicht geldufig sind, ist vor diesem Hinter-
grund verstandlich [89].

Unbefriedigend ist auch die Bestimmung des Absatz 2:
»,Zu den Verbandsaufgaben der landwirtschaftlichen
Krankenkasse gehoren insbesondere 1. die Beurteilung
der Krankenkassenzusténdigkeit zwischen allgemei-
ner und landwirtschaftlicher Krankenversicherung im
Einvernehmen mit dem Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen, 2. die Beurteilung der Versicherungspflicht
von mitarbeitenden Familienangehdrigen in der Land-
wirtschaft in der Renten- und Arbeitslosenversicherung
und 3. die Beurteilung der Hauptberuflichkeit von in
der Landwirtschaft mitarbeitenden Familienangehori-
gen.” Denn sie ist unvollstandig bzw. unprazise. Dies
wird bereits daran deutlich, dass etwa Fragen der der
allgemeinen Krankenversicherung fremden Leistung
Betriebshilfe keinerlei Erwahnung finden.

Grundsatzlich kdnnen nur soweit Zustandigkeiten des
GKV-Spitzenverbandes bestehen, wie im KVLG 1989
auf das SGB V verwiesen wird oder umgekehrt das

SGB V seinerseits ausdriicklich eine (auch) die LKK
betreffende Regelung aufnimmt. Das betrifft das Lei-
stungs- und Vertragsrecht sehr weitgehend (vgl. §§ 8 ff.
und 15 KVLG 1989). Das betrifft jedoch das Mitglied-
schafts- und Beitragsrecht sowie das Melderecht kaum.

Im Lichte des Festgestellten erscheint die Besonderheit
der Mitgliedschaft der LKK im GKV-Spitzenverband in
mehrfacher Hinsicht diskutabel: Eine entscheidungser-
hebliche Mitwirkung von Vertretern der LKK im Verwal-
tungsrat [90] oder im Fachbeirat [91] bei die LKK aus
gesetzlichen Griinden nicht betreffenden Fragestellun-
gen ist bedenklich. Gleiches gilt fiir die Heranziehung
der LKK zum vollen Mitgliedschaftsbeitrag. Denn ein
gewisser Teil der Aufgaben, Tatigkeiten und daraus fol-
genden Personal- und Sachkosten betrifft ausschliel3-
lich die allgemeinen Kassenarten.

4.5.2 Internationale Verbandsaufgaben

Verpflichtungen und Berechtigungen von Verbanden
der Sozialversicherung ergeben sich aus dem Gesetz.
Dies gilt auch fiir den Bereich der Beziehungen zu
Dritten. Dabei kann man zwischen den Beziehungen zu
den Leistungserbringern einerseits und zu sonstigen
Institutionen andererseits unterscheiden. Zu den zweit-
genannten Beziehungspartnern gehoren zum Beispiel
andere Spitzenverbénde, aber auch die Aufsichtsbe-
hoérden und die zustandigen Ministerien. Wegen der
Begrenzung der Zustandigkeit auf das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland sind die Beziehungs-
partner zunachst und typischerweise inlandische. Da
jedoch Versicherungsfragen und Leistungsanspriiche
bei Auslandsaufenthalt bestehen kdnnen, ergeben sich
Auslandskontakte, die insbesondere tber die Verbin-
dungsstellen organisiert und abgewickelt werden.
Uberdies besteht mit wachsender Bedeutung internatio-
naler Rechtsetzung und Rechtsprechung ein anerkann-
tes Bediirfnis nach Information und Einflussnahme,
insbesondere auf der Ebene der Europédischen Union.
Sinnvollerweise werden nationale Interessen geblindelt.

Fir die SVLFG als berufsstéandisches Sondersystem
bietet sich sowohl die Zusammenarbeit und gemein-
same Repradsentanz mit den anderen deutschen
Spitzenverbanden als auch mit den européischen
Agrarsozialsystemen an. Neben der Teilnahme des
kleinsten nationalen Versicherungssystems an der
Vertretung der allgemeinen Sozialversicherung eroffnet
eine Biindelung der Krafte und Interessen der europa-
ischen LSV-Trager die Mdglichkeit der nachhaltigen
Einflussnahme. Entsprechendes gilt auch fiir die Gewin-
nung von relevanten Informationen.
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Neben dem GKV-Spitzenverband, der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund und der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung e. V. (DGUV) ist die SVLFG eine der
Spitzenorganisationen der deutschen Sozialversiche-
rung. In dieser Funktion ist sie auf 6ffentlich-rechtlicher
Ebene Ko-Tragerin der Nationalen Préaventionskonfe-
renz [92] und auf privatrechtlicher Basis Mitglied der
Deutschen Sozialversicherung Arbeitsgemeinschaft
Europa (DSV AE) [93].

Beziiglich der generellen Vertretung gegeniiber inter-
nationalen Organisationen bzw. der entsprechenden
Mitwirkung findet sich zunédchst keine ausdriickliche
agrarsoziale Regelung, mit Ausnahme der Jahre 2008
bis 2012 durch das LSVMG. Dort war in § 143ai. V. m.
§ 143e SGB VIl geregelt, dass der Spitzenverband der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung fiir die land-
wirtschaftliche Sozialversicherung Grundsatz- und
Querschnittsaufgaben wahrnimmt. Dazu gehdren

die Vertretung seiner Mitglieder sowie der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung in ihrer Gesamtheit
gegenuber Politik, Bundes-, europaischen und sonsti-
gen nationalen und internationalen Institutionen sowie
Sozialpartnern, anderen Tragern der Sozialversicherung
und deren Verbénden, nationalen und internationalen
Behorden, obersten Bundesgerichten sowie dem Euro-
paischen Gerichtshof [94]. Durch Art. 3 Nr. 19i. V. m.
Art. 14 Abs. 1 Gesetz zur Neuordnung der Organisation
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV-NOG)
v. 12.04.2012 [95] wurde die Vorschrift mit Wirkung zum
01.01.2013 aufgehoben. Zu diesem Zeitpunkt wurde
gem. Art. 1 § 1 LSV-NOG die Sozialversicherung fiir
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau errichtet. Gem.
Art. 1 § 3 Abs. 1 LSV-NOG wurden die bisherigen Trager
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung und der
Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversi-
cherung in die Sozialversicherung fiir Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau eingegliedert. Uber die im
Folgesatz definierte Globalsukzession [96] sind die
Rechte und Pflichten auch des Spitzenverbandes auf
die SVLFG libergegangen. Auf dieser Rechtsgrundlage
und in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung
zusatzlich auf § 34 Abs. 1 Satz 1 KVLG 1989 gestiitzt,
hat die SVLFG die Prasidentschaft und das Sekretariat
des European Network of Agricultural Social Protection
Systems (ENASP) [97] inne und ist unter anderem in
der AIM [98] , dem ESIP [99] und der IVSS [100] enga-
giert. Die Erfolge bestehen nicht nur in einer erhohten
nationalen und internationalen Beachtung der Leistun-
gen der SVLFG [101], sondern neben einem stetigen
Informationsgewinn auch in der Ubernahme bewahrter
Praktiken anderer. Das gilt etwa fiir die Ausgestaltung
der Gesundheitsangebote der SVLFG. Damit sind es im
Ergebnis die Versicherten, die iber optimierte Angebote
und Services von konstruktiv ausgestalteter internatio-
naler Zusammenarbeit profitieren. Dass dies auch fiir
den Aufgabenbereich der SVLFG als LKK zutrifft, zeigen

die Erfolge der Arbeitsgruppe Pravention in der AIM
[102]. Hier setzt sich die SVLFG fiir gesunde Erndhrung
mit regionalen Produkten ein [103]. Das dient nicht nur
den Versicherten im Sinne der Gesundheitsforderung,
sondern auch den Mitgliedern und deren wirtschaftli-
chen Interessen.

5 Zu den Folgen der Ausnahme vom
Versichertenwettbewerb

Nach dem Grundsatz der Spezialitat gelten diejenigen
Bestimmungen des SGB V fiir die LKK nicht, auf die
nicht ausdriicklich verwiesen wird. Dies betrifft einige
fur das aktuelle deutsche Krankenversicherungsregime
konstitutive Elemente. Wahrend alle anderen Kranken-
kassen frei gewéahlt werden kénnen [104], ist die LKK
eine Zuweisungskasse [105]. Die Konsequenzen hieraus
sind einerseits ein strukturwandel-, d. h. schrumpfungs-
bedingtes Bestandsrisiko, — es gibt einen kontinuierli-
chen Versichertenriickgang, den die LKK durch eigenes
Tun oder Unterlassen nicht aufhalten kann — anderer-
seits eine Bestandsgarantie: Wahrend der Gesetzge-
ber des allgemeinen Krankenversicherungssystems
spatestens seit der Einfiihrung der kassenarteniiber-
greifenden Vereinigungsmaglichkeit nur das System als
solches, nicht aber die Existenz der einzelnen Kran-
kenkasse oder Kassenart garantiert, ist die Kassenart
LKV und damit auch die letzte verbliebene LKK durch
Bestimmungen aullerhalb des SGB V, ndmlich des
Agrarsozialrechts, festgeschrieben. Kassenarteniiber-
greifende Vereinigung und sozialrechtliche Insolvenz-
regelungen sind ausgeschlossen. Freilich besteht die
Bestandsgarantie nur auf dieser Regelungsebene. Poli-
tisch entschied und entscheidet sich das Schicksal der
LKV vor allem vor dem Hintergrund berufsstandischer
und gesamtgesellschaftlicher Akzeptanz [106].

5.1 Kein Kassenwahlrecht

Im KVLG 1989 findet sich kein Hinweis auf den weit-
hin bekannten Umstand, wonach die Versicherten

der LKK nicht fiir eine andere Krankenkasse optieren
diirfen. Erst durch eine Anderung der Verhéltnisse (zum
Beispiel Aufnahme einer entsprechend umfangreichen
Beschéftigung neben der Tatigkeit als landwirtschaftli-
cher Unternehmer) kann sich ein Kassenwechsel erge-
ben. Gesetzestechnisch wird dies wie folgt erreicht:
Das KVLG 1989 verweist unter anderem nicht auf § 173
SGB V. Passend dazu ist die LKK unter den wahlbaren
Kassen in § 173 Abs. 2 SGB V nicht aufgefiihrt. Damit
kdnnen die in der LKV Versicherungspflichtigen im
Gegensatz zum Personenkreis der von der allgemeinen
gesetzlichen Krankenversicherung Erfassten nicht ihre
Krankenkasse wahlen [107]. Dies gilt auch umgekehrt
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in dem Sinn, dass die LKK fiir Personen, die nicht zum
Kreis der im KVLG 1989 beschriebenen Versicherten
gehoren, nicht zustandig sein kann. Weil die LKK keine
Wettbewerbskrankenkasse ist, nimmt sie auch nicht
an dem als Folge der Wahlfreiheit eingefiihrten Risi-
kostrukturausgleich zwischen den Krankenkassen
i.S.Vv.§266 SGBV teil. Wettbewerb im Sinne von
Mitglieder- oder Versichertenwettbewerb fand auch

zu Zeiten nicht statt, in denen es regional gegliederte
selbstandige Landwirtschaftliche Krankenkassen gab.
Von einer Art indirektem Wettbewerb kénnte man auch
heute noch insofern sprechen, als Befreiungsmog-
lichkeiten bestehen [108]. In Bezug auf die Gruppe der
Unternehmer ist die naturgemal besonders nahelie-
gende Wettbewerbsidee ansonsten zum einen durch
grundsaétzliche Abschlussfreiheit und zum anderen
durch alternative privatrechtliche Versicherungsmog-
lichkeiten gekennzeichnet. Die seit 1972 gewahlte
Variante der in Bezug auf den Versicherungstrager und
die Versicherungsinhalte alternativlosen Pflichtversi-
cherung (Zwangsversicherung) ist deswegen verfas-
sungsrechtlich zuldssig, weil die Betroffenen durch die
massive staatliche Finanzierungsbeteiligung insgesamt
wirtschaftlich besser gestellt werden [109].

Die Nichtteilnahme am Versichertenwettbewerb hat fiir
das System selbst tendenziell positive (zum Beispiel
keine Ausgaben fiir grenzwertige und/oder teure Wer-
beaktivitaten [110]) wie negative Folgen (zum Beispiel
mangelnde extrinsische Motivation fiir die rasche
Einfihrung von Innovationen). Festzustellen ist, dass
die LKK aus Sicht der anderen Krankenkassen keine
Mitbewerberin ist, aus Sicht der Politik, der Ministerien,
der Wissenschaft und Dritter keine wettbewerbsgelei-
teten Interessen verfolgt und damit grundséatzlich eine
attraktive Kooperationsalternative darstellt. Insgesamt
entspricht die LKV nach der Offnung der Knappschaft
als nunmehr einzige Kassenart zwar nicht mehr dem
wettbewerbsorientierten gesundheitspolitischen
Leitbild [111]; dies ermdglich jedoch - bisher wenig
genutzt — interessante Vergleiche mit den anderen
Kassenarten.

Faktische Folge der Ausnahme vom Versicherten-
wettbewerb ist bei fixen Regelungen zum versiche-
rungspflichtigen Personenkreis und zum anhaltenden
Konzentrationsprozess in der Landwirtschaft ein seit
Jahrzehnten kontinuierlicher Riickgang der Zahl der
Mitglieder und Versicherten [112]. Die Versichertenpo-
pulation schrumpft seit Jahrzehnten relativ konstant
um etwa 2.000 im Monat. Nachdem im Jahr 2009 die
Grenze von 800.000 und im Jahr 2014 die Grenze von
700.000 Versicherten unterschritten wurde, fiel die
Ziffer im Herbst 2019 unter 600.000. Die sich per-
spektivisch hieraus ergebenden Fragestellungen sind
so vielschichtig, dass sie hier nicht behandelt werden
konnen. Angesichts des Fortbestandes weit kleinerer

Betriebskrankenkassen muss sich die Existenzfrage fir
die LKK allein deswegen zunachst nicht stellen.

5.2 Keine kassenarteniibergreifende
Vereinigung

Nach § 155 SGB V (zuvor § 171a SGB V [114]) ist die
kassenartenibergreifende Vereinigung von Kran-
kenkassen mdglich. Infolge kassenarteninterner und
kassenartenibergreifender Vereinigungen hat sich die
Zahl der Krankenkassen stark vermindert und betragt
im Sommer 2022 nur noch 97 [115]. Dass Krankenkas-
sen auch kassenarteniibergreifend fusionieren kdnnen,
tragt dem Umstand Rechnung, dass der Gesundheits-
markt immer mehr ein Teil des allgemeinen Wirt-
schaftslebens ist. Die Krankenkassen miissen dafiir vor
allem die Moglichkeit haben, sich sowohl gegeniiber
der Marktgegenseite ,Leistungserbringer” als auch
gegeniiber den Wettbewerbern neu aufzustellen. Dazu
gehort auch die Chance, sich mit einer anderen Kran-
kenkasse zu vereinigen, um damit insbesondere die
Marktposition zu verbessern. Insofern war die Einfi-
gung von § 171a SGB V (heute § 155 SGB V) ein wichti-
ger Schritt, damit sich die Krankenkassen den (neuen)
Herausforderungen, die eine Professionalisierung des
Gesundheitsmarktes auch in dieser Hinsicht mit sich
bringt, angemessen stellen konnen.

Die LKK kann nicht kassenarteniibergreifend fusionie-
ren. Nach § 17 Satz 3 KVLG 1989 finden die Vorschrif-
ten des Dritten und Vierten Titels des Ersten Abschnitts
des Sechsten Kapitels des Fiinften Buches Sozialge-
setzbuch (= §§ 155 bis 170) auf die Landwirtschaftliche
Krankenkasse keine Anwendung. Dieser ausdriicklichen
Bestimmung hatte es aufgrund der Systematik (das
SGB V gilt nur, soweit im KVLG 1989 hierauf verwiesen
wird) nicht bedurft.

Die kryptische materielle Begriindung lautet wie folgt:
Aufgrund der fiir sie geltenden Besonderheiten im Bei-
trags- und Leistungsrecht ist eine Vereinigung mit Kran-
kenkassen anderer Kassenarten nicht ohne weiteres
moglich [116]. Fusionen in Nachbarlandern zeigen, dass
systemibergreifende Fusionen maoglich sind [117].

Die Knappschaft kann sich ebenfalls nicht mit anderen
Krankenkassen vereinigen. Dies liegt nach der gleich-
falls in der Kiirze nicht voll iberzeugenden Begriindung
des Gesetzgebers daran, dass hier die Krankenversi-
cherung nicht von einer selbstéandigen Krankenkasse
durchgefiihrt wird, sondern von einer unselbstandigen
Abteilung, namlich der Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See. Dieses Argument ist dem
Grunde nach auch fiir die LKK giiltig, die Teil des Ver-
bundtragers SVLFG ist.
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5.3 Keine Insolvenzfihigkeit

Wie erwahnt, finden die Vorschriften des Dritten und
Vierten Titels des Ersten Abschnitts des Sechsten
Kapitels des Fiinften Buches Sozialgesetzbuch und
damit auch die tiber die Insolvenz (§§ 160 ff.) auf die
Landwirtschaftliche Krankenkasse keine Anwendung.
Die LKK ist, anders als fast alle anderen Kranken-
kassen, nicht insolvenzfahig. In der Folge gelten die
Sicherungs- und Abwicklungsregelungen fiir sie nicht.
Die Begriindung fiir die Ausnahme iiberzeugt nur
teilweise bzw. hat sich inzwischen tiberholt [119]. Zwar
nahmen die fritheren LKKn und nimmt die heutige LKK
nicht am Versichertenwettbewerb teil; dies gilt mit Ein-
schrankungen aber auch fiir die geschlossenen BKKn.
Die zusatzliche Begriindung, wonach die LKKn einen
Verwaltungsverbund mit den Trédgern der Landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften bilden, passt seit
2013 nicht mehr. Vielmehr kann zur Begriindung auf
die Verbundtragereigenschaft der SVLFG, die Defizit-
haftung des Bundes in der Alterssicherung der Land-
wirte nach § 78a ALG und das finanzielle Engagement
des Bundes fiir die LKV verwiesen werden. Zwingend
sind all diese Begriindungsanséatze wegen der nach §
71d SGB IV getrennten Finanzierungskreise nicht. Die
LKK von den Sicherungs- und Abwicklungsregelungen
auszunehmen, ist dennoch sachgerecht, weil ihr kein
den anderen Krankenkassen vergleichbares Risiko und
Steuerungspotenzial zukommt. Die Insolvenzfahigkeit
der SVLFG richtet sich — theoretisch — nach § 11 Abs. 1
Insolvenzordnung (Ins0).

6 Zur Rolle des Bundesministeriums fiir
Ernahrung und Landwirtschaft

Aus der von anderen Krankenkassen verschiedenen,
zusétzlichen Funktion der LKK und der daraus folgen-
den Finanzierungsregelung ergibt sich fast zwangslau-
fig die Frage nach dem Einfluss der Bundesregierung
und nach der ministeriellen Zustandigkeit. Wahrend

flir alle anderen Krankenkassen eine Zustandigkeit des
Bundesministeriums fiir Gesundheit (BMG) besteht,

ist in Bezug auf die LKK das BMEL federfiihrend [120].
Diese Besonderheit erklart sich materiell aus der

- nicht im Gesetz ausgefiihrten — Zweckbestimmung
der LKV [121]. Formell folgt dies aus der Ressortzustan-
digkeit fiir die Agrarsozialpolitik. Die Regelung rechtfer-
tigt auch aus der Tatsache, dass der tiberwiegende Teil
der Mittel der landwirtschaftlichen Krankenversiche-
rung sowie der Alterssicherung aus dem Budget des
BMEL stammt. Die Aufwendungen fiir die LSV bilden
die bei weitem grof3te Ausgabenposition des Ministeri-
ums [122].

Nach § 44 Abs. 3a SGB IV gehoren (seit 2013) [123] das
Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales und das
Bundesministerium fiir Erndhrung und Landwirtschaft
den Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherung
fir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau mit beraten-
der Stimme an; fiir das Bundesministerium fir Arbeit
und Soziales gilt dies nicht, soweit Fragen der landwirt-
schaftlichen Krankenversicherung beriihrt werden. Ent-
sprechende Bestimmungen, wonach Bundesministerien
in den Selbstverwaltungsorganen vertreten sind, gibt es
fur andere Kassenarten nicht [124]. Es kann angenom-
men werden, dass ein entsprechendes Ansinnen von
anderen Kassen(arten) als Eingriff in die Selbstverwal-
tung verstanden und zuriickgewiesen wiirde. Tatsach-
lich ist bereits die Wortwahl héchst erstaunlich. Nicht
nur dass die Ministerien an Sitzungen beider (!) Selbst-
verwaltungsgremien teilnehmen (kdnnen), sie gehoren
ihnen an. Diese Formulierung beschreibt im Kern ein
Paradoxon oder eine tendenzielle Durchbrechung des
Prinzips der Selbstverwaltung.

Obwohl die Befugnisse dem Wortlaut der Norm nach
auf Beratung begrenzt sind — es gibt also kein formli-
ches Veto-Recht —, darf davon ausgegangen werden,
dass die lickenlose Prasenz der Vertreterinnen und
Vertreter des Bundesministeriums bei den Vorstands-
sitzungen in Verbindung mit den Aufgaben und Kom-
petenzen desselben eine gewisse steuernde Wirkung
hat. Ministeriumsvertreterinnen und -vertreter nehmen
auf Einladung in der Regel auch an den Sitzungen der
Vertreterversammlung teil. Nimmt man den Beratungs-
auftrag in den Fokus, so lassen sich positive Perspekti-
ven skizzieren. Das Unterstiitzungspotenzial im Bereich
der Leistungen, insbesondere bei der Gesundheitsfor-
derung und Krankheitspravention, wird zunehmend
entdeckt. Selbstverstandlich lieRe sich auch in die ent-
gegengesetzte Richtung denken und fiir moglich halten,
dass das Ehrenamt die verpflichtend eingebundenen
Ministeriumsvertreter inspiriert und tiberzeugt.

7 Zum Schluss

Die LKK hat ihre ganz eigene, von den seinerzeitigen
Verhéltnissen im Berufsstand gepréagte Entstehungsge-
sichte. Sie ist, was den heutigen im Sozialgesetzbuch
definierten Rechtsstatus betrifft, im Wesentlichen eine
Krankenkasse neben anderen. Auch beziiglich des
Leistungsregimes ergeben sich nur wenige Besonder-
heiten (Stichwort Betriebshilfe). Entsprechendes gilt fiir
das Vertragswesen (siehe auch § 15 KVLG 1989).

Besonders ist der im Verhaltnis zu den meisten
Krankenkassen (mit Ausnahme der geschlossenen
Betriebskrankenkassen) limitierte Kreis der versicher-
ten Personen auch deshalb, weil es nicht nur keine ,Opt



Was ist das Besondere an der LKK?

212022 Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft

in-“, sondern auch keine ,Opt out“-Mdoglichkeit gibt.
Besonders ist der Personenkreis aber vor allem, weil

er bei allen kulturellen, 6konomischen und weiteren
Unterschieden mit der Urproduktion tief verbunden ist.
Die fundamentgebende Idee der Bodenbewirtschaftung
zur Ernahrung und Versorgung der Bevélkerung ist das
wesentlich Verbindende, auch wenn es der Gesetzgeber
niichterner formuliert hat.

Bedeutsam ist, dass Wesen und Zwecke der LKK von
denen der anderen Krankenkassen deutlich abweichen.
Dass es sich bei der SVLFG nicht nur um einen per se
wirtschaftlichen berufssténdischen Verbundtrager
[125] im Sinne einer weiterentwickelten Verwaltungs-
gemeinschaft, sondern auch um eine Organisation mit
Uber die sozialversicherungstypischen Zwecke hin-
ausreichenden Aufgaben handelt, fiihrt zu einer Reihe
von Spezifika, die in der Gesamtsicht die LKK zu einem
Krankenversicherungstrager sui generis machen.

Die wesentliche Besonderheit der LKV liegt in ihrer
zusétzlichen Zweckbestimmung, die wiederum zwei
Zielrichtungen hat; eine gesamtgesellschaftliche und
eine auf die Berufsgruppe bezogene. Die erstgenannte
ist mit Abfederung der Folgen des Strukturwandels
weder abschlieRend noch dauerhaft zufriedenstellend
beschrieben. Die intelligente Verbindung von sozialer
Absicherung einschliellich Gesundheitsférderung und
Krankheitspravention einerseits und Wirtschaftsfor-
derung im weitesten Sinn andererseits bietet ein noch
Uberwiegend unerforschtes Feld fir sinnvolle Syner-
gien. Diese kdnnte im Angesicht des nicht nur die Exi-
stenz der Landwirtschaft bedrohenden Klimawandels
schon bald die volle Potenzialentfaltung der LKV not-
wendig machen. Die zwingend erforderliche Umstellung
auf eine die aktuellen und zukiinftigen Herausforderun-
gen meisternde robuste Landwirtschaft setzt voraus,
dass der Aspekt der Gesundheit im umfassendsten
Sinn in das Zentrum (agrar)politischer Strategien riickt.
Noch fehlt es an einer allgemeinen Priorisierung von
Gesundheit und Robustheit der Landwirtsfamilien und
deren Betonung fiir eine erfolgreiche Landwirtschaft,
die wiederum wesentlich zur (Erndhrungs-)Gesundheit
der Bevolkerung beitragen kann und muss. In diesem
Sinn sollte iber einen zusatzlichen Begriindungsansatz
angelehnt an die Idee von ,Health in all Policies” [126]
nachgedacht werden.

Zunehmend an Bedeutung gewinnen sollte daneben ein
an Bedarfen und praktischen Mdéglichkeiten orientier-
tes Bewusstsein fiir das, was im Haushaltsgesetz des
Bundes noch recht allgemein und unbestimmt beschrie-
ben wird: ,Die Agrarsozialpolitik tragt als zielorientierte,
gestaltende Politik zugunsten der aktiven Landwirte
und ihrer Familien dazu bei, die Voraussetzungen fir
die Entfaltung einer leistungs- und wettbewerbsfahi-
gen Landwirtschaft zu schaffen. Als berufsstandisch

gepragtes Sondersystem ist sie darauf ausgerichtet, die
besonderen Belange selbstandiger Landwirte bei ihrer
sozialen Absicherung bestmdglich zu berticksichtigen
und den Strukturwandel in der Landwirtschaft sozial zu
flankieren.” [127]

Hinweise darauf, wie der Gedanke der Forderung der
Zukunftsfahigkeit der Landwirtschaft in Bezug auf die
Versichertengemeinschaft umgesetzt werden kann,
lassen sich unter anderem finden bei der langfristigen
Beobachtung von spezifischen Parametern auf der
Basis einer Gesundheitsberichterstattung. Das impli-
ziert ein verstarktes Nachdenken tiber Moglichkeiten
der berufsspezifischen Gesundheitsforderung und
Krankheitspravention, aber auch tiber die Anpassung
der Betriebs- und Haushaltshilfe an sich verandernde
Umstéande und Bedarfe. Die Wirkungen von Gesund-
heitsforderung und Krankheitspravention lassen sich
durch die LKK im Ubrigen allein schon deshalb besser
als bei Versicherten anderer Krankenkassen langerfri-
stig evaluieren, weil die Versicherten kein Kassen(ab)
wahlrecht haben.

Was in diesem Zusammenhang ,zielorientierte, gestal-
tende Politik“ meint, bleibt ansonsten nebulds. Dass
diese Politik anscheinend nur ,zugunsten der aktiven
Landwirte und ihrer Familien” vorgesehen ist, greift
angesichts des erheblichen gesamtgesellschaftlichen
Finanzierungsanteils im Sinne einer breiteren Solidari-
tat zu kurz. Es sollte deutlicher werden, dass die LKK
einen zeitgemalen gesamtgesellschaftlichen Anspruch
hat bzw. haben sollte. Auch die Formulierung ,die
Voraussetzungen fiir die Entfaltung einer leistungs-
und wettbewerbsfahigen Landwirtschaft zu schaffen”
bedarf angesichts der gesamtgesellschaftlichen
Herausforderungen und Chancen dringend der Uberprii-
fung und Aktualisierung. Leistungs- und Wettbewerbs-
fahigkeit haben sich spatestens seit dem Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 [128]
an Uibergeordneten politischen und rechtlichen Zielen
wie Klimaschutz zu orientieren. Die Gber Jahrzehnte
postulierte Begrenzung auf ein ,soziales Flankieren”
wird dem Potenzial und den Aufgaben der Zukunftssi-
cherung nicht gerecht.

Die LKK als Teil der agrarsozialen Sicherungsarchitek-
tur ist nicht nur Krankenkasse, sondern funktionaler
Bestandteil der Agrarpolitik. Dieser bislang in der
offentlichen Wahrnehmung deutlich zu kurz gekom-
mene Aspekt riickt mehr und mehr in den Fokus. Die
LKK wird damit von einer auf zweifacher Solidaritat
[129] - Gemeinschaft der Steuerzahler und Mitglieder-
kreis bzw. Versichertengemeinschaft — gegriindeten
Versicherungs- und Entschadigungsbehorde zu einer
,grinen” Gesundheitskasse mit hohem Innovations-
und Vernetzungspotenzial [130].
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Die die LKV tragende spezifische (Finanzierungs-)Soli-
daritat bedarf der Pflege und Weiterentwicklung, weil
sie in besonderem Male auf innerlandwirtschaftliche
und gesamtgesellschaftliche Akzeptanz angewiesen
ist. Diese setzt Transparenz voraus [131]. Transpa-

renz betrifft nicht nur das Verwaltungshandeln [132],
sondern vorgelagert auch die gesetzlichen Grundlagen.
Was man nicht (gut) versteht, kann man schwerlich

mit guten Argumenten unterstitzen. Auch das System
der LKV sollte von den Versicherten und den sonstigen
Steuerzahlenden in seinen Grundziigen und Zweck-
bestimmungen verstanden werden kdnnen. Im Zuge
von Optimierungsiiberlegungen mag gepriift werden,
ob lber Verbesserungen hinsichtlich Systematik und
Darstellung hinausgehend ein einheitliches Gesetz iber
die agrarsoziale Sicherung sinnvoll ist.

Dessen ungeachtet ist es an der SVLFG mit ihren Orga-
nen, Gremien und Mitarbeitenden, die Leistungs- und
Innovationsfahigkeit unter Beweis zu stellen. Und es
ist an der Politik und am Berufsstand, das besondere
Potenzial der SVLFG als LKK im gesamtgesellschaftli-
chen Zusammenhang zu erkennen und zu nutzen.
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[1] Die Frage nach der Besonderheit oder nach den Beson-
derheiten der Landwirtschaftlichen Krankenkasse (LKK)
istin anderer Form vom Autor bereits im Jahr 2019
gestellt worden, namlich in der AUR 2019, S. 377-387. Der
50. Geburtstag des Systems der landwirtschaftlichen
Krankenversicherung ist Anlass, sich erneut mit der LKK
zu befassen und einige Aspekte vertiefend zu behandeln.

[2] Hierzu Spitzenverbande der landwirtschaftlichen Sozi-
alversicherung, Kurt-Wilhelm Noell und seine Gedanken
und Erinnerungen zum Entstehen, der Schaffung und der
Verwirklichung der agrarsozialen Sicherung im Rahmen
der nationalen und internationalen Gegebenheiten 1952
bis 1977, Selbstverlag, Kassel 2001.

[3] Durch das Gesetz (iber eine Altershilfe fiir Landwirte vom
27.07.1957 (BGBI. | S. 1063).

[4] BGBI.IS.1433.

[5] Schmidt, Die landwirtschaftliche Krankenversicherung —
zukunftsfestes Sondersystem oder Auslaufmodell?,
SdL 2007, S. 103-111 (S. 103 f.). Aus der Reihe seiner
Verdffentlichungen sei an dieser Stelle auch erwéahnt:
Schmidt, Optionen zur Weiterentwicklung der landwirt-
schaftlichen Krankenversicherung (LKV) auf dem Prif-
stand, SdL 2004, S. 105-155.

[6] Leider ist der Wikipedia-Eintrag https://de.wikipedia.org/
wiki/Landwirtschaftliche_Krankenkasse (abgerufen am
09.07.2022) nicht in jeder Hinsicht auf dem aktuellen
Stand.

[71 vom 20. Dezember 1988 (BGBI. | S. 2477, 2557), zuletzt
geandert durch Art. 12 Gesetz vom 28.06.2022
(BGBI. 1S.969).

[8] Vom Hofe, Die Einfiihrung bundeseinheitlicher Bei-
tragsmalstabe in der landwirtschaftlichen Unfall- und
Krankenversicherung im Rahmen der Errichtung der
Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau, SdL 2013, S. 111-157.

[9] Vvgl. KassKkomm/Beck 117. EL § 4 SGB V Rn. 4 m.w.N.

[10] Zur Entwicklung der Kassenarten Kasskomm/Beck 117.
EL§ 4 SGB V Rn. 8.

[11] Krasney in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB V, 4. Aufl.
2020,8§ 4 SGB V Rn. 21.

[12] Das allgemeine Krankenkassenwahlrecht wurde zum
01.01.1996 eingefiihrt durch Art. 1 Nr. 116 Gesundheits-
strukturgesetz v. 21.12.1992.
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[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

(23]

[24]

[25]

[26]

Hierzu Wallrabenstein, Das Wettbewerbsrecht der
gesetzlichen Krankenversicherung, NZS 2015, S. 48-55.

Krasney in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB V, 4. Aufl.
2020,8 4 SGB V Rn. 23.

Hierzu Koch/Wille, Zum Wettbewerb in der gesetzlichen
Krankenversicherung und seiner Bedeutung fiir die land-
wirtschaftliche Krankenversicherung; SdL 2010,
S.129-178 und S. 225-256.

Hierzu Koch, Der Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen aus Sicht der landwirtschaftlichen Krankenversiche-
rung, SdL 2008, S. 30-57.

Hierzu Krasney, Das Insolvenzrecht und gesetzliche
Krankenkassen, NZS 2010, S. 443-449.

Siehe §§ 212 ff SGB V einerseits und §§ 217a ff. SGB V
andererseits. Die Kassenstruktur hat keinen Verfas-
sungsrang, Kasskomm/Beck 117. EL§ 4 SGB V Rn. 7
unter Hinweis auf BSG v. 22.5.1985 — 12 RK 15/83. Siehe
auch unter Il1.5.

https://www.krankenkasseninfo.de/krankenkassen/
fusionen (abgerufen am 09.07.2022).

Krasney in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB V, 4. Aufl.
2020,§ 4 SGB V Rn. 8.

Krasney in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB V, 4. Aufl.
2020,8§ 4 SGB V Rn. 11.

BT-Drs. 17/7916 S. 45, zu Artikel 5 zu Nr. 9 (§ 17 KVLG
1989).

Krasney in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB V, 4. Aufl.
2020,§ 4 SGB V Rn. 11.

Siehe auch die Satzung LKK unter
https://www.svlfg.de/satzung.

Krasney in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB V, 4. Aufl.
2020,§ 4 SGB V Rn. 15.

Vgl. BT-Drs. 17/7916 S. 51 zu Art. 13 zu Abs. 14: ,Die

36 Trager der landwirtschaftlichen Sozialversiche-

rung und der Spitzenverband der landwirtschaftlichen
Sozialversicherung werden zu der Selbstverwaltungs-
korperschaft ,Sozialversicherung fiir Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau” fusioniert. Dieser neu gebildete
Bundestrager umfasst die Bereiche Alterssicherung der
Landwirte, landwirtschaftliche Unfallversicherung und
landwirtschaftliche Krankenversicherung einschlielich
Pflegeversicherung.”

[27]

[28]

[29]

[30]

(31]

(32]

(33]

(34]

(35]

(36]

(37]

(38]

(39]

Genau genommen sind sie nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 (zwar)
vertreten, wirken nach Abs. 3 der Vorschrift aber nicht
mit. Vgl. auch Freund/Giesberts-Kaminski, Die Selbst-
verwaltung der Sozialversicherung fiir Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau, SdL 2012, S. 20-34 (S. 20 ff.)

Hierzu Freund/Giesberts-Kaminski, Die Selbstverwal-
tung der Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten
und Gartenbau, SdL 2012, S. 20-34. Zur Historie Gelbke,
Organisation und Selbstverwaltung der landwirtschaftli-
chen Sozialversicherung, SdL 2007, S. 159-202.

Siehe Schlussbericht der Bundeswahlbeauftragten fiir

die Sozialversicherungswahlen zu den Sozialwahlen 2017,
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publi-
kationen/a411-schlussbericht-sozialwahlen-2011.pdf?__
blob=publicationFile&v=1 (abgerufen am 09.07.2022).

Zweites Gesetz liber die Krankenversicherung der Land-
wirte (KVLG 1989) v. 20.12.1988 (BGBI. | S. 2477, 2557),
zuletzt ged. durch Art. 12 G v. 28.6.2022 (BGBI. I S. 969).

Siehe insbes. unter 4.1 und 7.

Hierzu Wirth, 50 Jahre Alterssicherung der Landwirte,
SdL 2007, S. 96-102.

Gesetz Uiber die Alterssicherung der Landwirte (ALG)
v. 29.07.1994 (BGBI. 1 1891).

Vgl. aber auch die gesonderte Erwédhnung z. B. in
§4 Abs.2und in§23 SGB .

Zur Entstehung vgl. Mell in: Schulin HS-UV § 70 RdNr. 6 ff.

Vgl. hierzu auch Baierl/Biintig, Praventive Leistungen in
der Alterssicherung der Landwirte — Modellhafte Erpro-
bung eines multimodalen Angebots zur Vermeidung
psychischer Fehlbeanspruchungen und Beeintrachtigun-
gen, SdL 2017, S. 5-13.

Siehe § 119a SGB VIl i.d.F. v. 18.12.2007 (BGBI. I S. 1254:
»Jede landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

bildet mit der bei ihr errichteten landwirtschaftlichen
Alterskasse, landwirtschaftlichen Krankenkasse und
landwirtschaftlichen Pflegekasse eine Verwaltungsge-
meinschaft.”)

Siehe BT-Drs. 17/7916, S. 27.

Hierzu Freund/Baron, Notwendigkeit einer Neuorgani-
sation der landwirtschaftlichen Sozialversicherung im
Kontext der Fusionsentwicklungen in der allgemeinen
Sozialversicherung, SdL 2012, S. 9-19; Landgrebe/
Hauck, Organisatorische Weiterentwicklung des
agrarsozialen Sicherungssystems — ein Dauerthema?
SdL 2011, S. 83-108.
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[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

Drucksache 17/7916 S. 1: ,A. Problem und Ziel: Die Zahl
der Versicherten in der landwirtschaftlichen Sozialversi-
cherung ist durch den anhaltenden Strukturwandel in der
Landwirtschaft seit vielen Jahren riicklaufig. Die Organisa-
tion der landwirtschaftlichen Sozialversicherung hat den
Strukturverdnderungen nicht in gleicher Weise Rechnung
getragen wie die Organisation der allgemeinen Sozialver-
sicherung. Die vorrangig raumliche Aufgabenverteilung
verhindert, dass die Tréager ihre Aufgaben dauerhaft
effizient und wirtschaftlich erfiillen. Daneben bestehen
gravierende Belastungsunterschiede durch regional unter-
schiedlich hohe Beitrage fir gleich strukturierte Betriebe.
Dies fihrt in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung
zu spirbaren Wettbewerbsverzerrungen. Fiir den Bereich
der Alterssicherung der Landwirte besteht Anpassungs-
bedarf beim Erfordernis der Hofabgabe.” In diesem Text
findet sich trotz der Ankiindigung keine Zielbeschreibung.
Das wesentliche Ziel ist die Erh6hung des Einflusses des
Bundes auf die Verwaltung der LSV. Siehe hierzu bereits
Landgrebe/Sunder, Warum braucht die landwirtschaft-
liche Sozialversicherung nach 2001 noch eine zweite
Organisationsreform?, SdL 2007, S. 112-121 (S. 113 ff.).

Durch § 1 Gesetz zur Errichtung der Sozialversicherung
fir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau v. 12.04.2012
(BGBI. 1S. 579).

Das Bundesversicherungsamt (heute Bundesamt fiir
Soziale Sicherung) hat insbesondere bescheinigt, dass
die in §§ 187a SGBVII, 79 ALG und 18a KVLG 1989
festgelegten Obergrenzen fiir die Verwaltungskosten
eingehalten wurden; https://www.bundesversicherungs-
amt.de/fileadmin/redaktion/Presse/epaper2017/index.
html#72 S. 72. Siehe auch Bericht an den Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2
BHO Information liber die Entwicklung des Einzelplans
10 (Bundesministerium fiir Erndhrung und Landwirt-
schaft) fir die Beratungen zum Bundeshaushalt v.
28.09.2018 2019 https://www.bundesrechnungshof.de/
de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/
entwicklung-einzelplaene/2019/langfassungen/2018-
bericht-information-ueber-die-entwicklung-des-einzel-
plans-10-bundesministerium-fuer-ernaehrung-und-land-
wirtschaft-fuer-die-haushaltsberatungen-2019-pdf

S. 11 ff. (abgerufen am 10.07.2022).

https://www.bundesrechnungshof.de/de/vero-
effentlichungen/produkte/beratungsberichte/
entwicklung-einzelplaene/2018/langfassungen/2018-
bericht-information-ueber-die-entwicklung-des-ein-
zelplans-10-bundesministerium-fuer-ernaehrung-und-
landwirtschaft-fuer-die-haushaltsberatungen-2018-pdf
S. 7 ff. (abgerufen am 09.07.2022).

§ 56 Satz 2 KVLG 1989 ist die einzige Bestimmung im
Krankenversicherungsrecht, die einer Krankenkasse die
Herausgabe einer Mitgliederzeitschrift vorschreibt.

[45]
[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

Vgl. Volbers in: Schulin HS-KV § 60.
Siehe auch § 21 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f SGBI.

Vgl. hierzu Siebert, Stand der Diskussion (iber das
eigenstandige LKV-System — April 2005 —, SdL 2005,

S. 73-159 skizziert auf S. 78-80 die Griinde (und Ziele)
fiir die Einflihrung eines eigensténdigen LKV-Systems
(als Alternative wére an Stelle der LKV eine Offnung der
bestehenden gesetzlichen Krankenkassen, insbeson-
dere der AOKs, in Betracht gekommen): Versicherung
fiir Selbststéndige, kein Generationenausgleich moglich,
Folgen des Strukturwandels als gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe, einkommenspolitische Komponente,
Leistungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes, Syner-
gieeffekte der Verwaltungsgemeinschaft mit LBG und
LAK, Besetzung der Selbstverwaltungsorgane. Grundle-
gend (allgemein): Bremer, Die rechtliche Gestaltung des
Agrarstrukturwandels, Diss. Géttingen 2018, Schriften
zum Agrar-, Umwelt- und Verbraucherschutzrecht Nr. 80.

Auf die Kiinstlersozialversicherung nach dem KSVG soll
hier nicht eingegangen werden.

Zum europdischen Vergleich siehe Koch, Aspekte der
Agrarsozialversicherungssysteme in Europa, SdL 2011,
S. 171-274; Mehl, Felix Austria? Sozialversicherung der
Bauern in Osterreich und landwirtschaftliche Sozial-
versicherung in Deutschland im Vergleich, SdL 2011,

S. 175-188; Mehl, Das agrarsoziale Sicherungssystem
in Frankreich — Bestandsaufnahme und Analyse aus
der Perspektive der deutschen landwirtschaftlichen
Sozialversicherung, SdL 2011, S. 189-258. Die SVLFG hat
seit 2015 die Prasidentschaft des European Network of
Agricultural Social Protection Systems (ENASP) inne,
www.enasp.eu.

Hierzu Schmidt, Auf- und Ausbau des agrarsozialen
Sicherungssystems im Zusammenwirken von sozialer
Sicherung, Anderungen der Agrarstrukturen und finanzi-
eller Unterstiitzung des Bundes, SdL 2011, S. 53-82.

Schlegel in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB V, 4. Aufl.
2020,8 1 SGB V Rn. 49.

Vgl. Schlegel in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB V, 4.
Aufl. 2020, § 1 SGB V Rn. 67.

Einnahmen gem. Haushaltsplan 2022: Beitrage:
1.065.630.000 Euro, Vermogensertrage und sonstige
Einnahmen (Bundesmittel): 1.734.982.000 Euro.

Anders in Frankreich; vgl. Mehl, Das agrarsoziale Siche-
rungssystem in Frankreich — Bestandsaufnahme und
Analyse aus der Perspektive der deutschen landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung, SdL 2011, S. 189-258
(196).
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[55]

[56]

[57]

(58]

[59]

[60]

Vgl. hierzu Schlegel in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB

V, 4. Aufl. 2020, § 1 SGB V Rn. 69: Arbeitgeber und
Arbeitnehmer finanzieren die Sozialversicherung bislang
gemeinsam. Sie ziehen insoweit an einem Strang, sie
haben ein gemeinsames Interesse. Beiden muss an
einer effektiven und dennoch bezahlbaren Sozialversi-
cherung gelegen sein.

Vgl. Schmidt, Auf- und Ausbau des agrarsozialen Siche-
rungssystems im Zusammenwirken von sozialer Siche-
rung, Anderungen der Agrarstrukturen und finanzieller
Unterstlitzung des Bundes, SdL 2011, S. 53-82.

Vgl. die Rede der Bundesministerin fiir Erndhrung und
Landwirtschaft Julia Klockner anlédsslich des SVLFG-
Begegnungsabends am 22.01.2019; https://www.bmel.
de/SharedDocs/Reden/2019/190122-SVLFG.html ,Mit
einer verantwortungsvollen Agrarsozialpolitik flankieren
wir als Bundesregierung weiterhin effektiv und zuge-
schnitten auf die jeweiligen Bediirfnisse die gesell-
schaftlichen Leistungen, die unsere Bauern, Forstleute
und Gartenbauer Tag fiir Tag erbringen.” (abgerufen am
09.07.2022).

Vgl. §§ 1 ff ALG. Siehe zum Folgenden auch Sehnert in
SRH, 6. Aufl. § 19 Rz. S. 88 ff.

Hierzu Marburger, Die Versicherung von "Altenteilern”
in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung, Die
Beitrdge 2016, S. 57-63.

Vgl. BSG, 9.12.1997 - 10 RK 1/97; Koch, Zur Frage der
Bedeutung der hauptberuflich selbstéandigen Erwerbs-
tatigkeit gem § 5 Abs 5 SGB V fiir den Bereich der
landwirtschaftlichen Kranken- und Pflegeversicherung -
Zugleich eine kritische Auseinandersetzung mit den
Entscheidungen des BSG vom 29.04.1997, Az 10/4 RK
3/96, und vom 29.09.1997, Az 10 RK 2/97, SdL 1997,

S. 302-328.

[61] Vgl. auch BVerfG, 16. 71985 - 1 BvL 5/80, 1 BvR

[62]

[63]

[64]

[65]

1023/83,1 BvR 1052/83, 1 BVR 1227/84.

Zur Versicherungspflicht wahrend der Elternzeit nach
dem BErzGG vgl. LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom
22.06.2004 - L 16 B 62/03 KR ER. Zur Beriicksichtigung
von Einkiinften vgl. zuletzt BSG, Urteil vom 30.03.2006 -
B 10 KR 2/04 mit Anm. Koch, jurisPR-SozR 14/2006.

Zuletzt LSG Schleswig-Holstein, 07.09.2005 - L 5 KR
74/04 mit Anm. Koch, jurisPR-SozR 1/2006. Siehe auch
BSG v. 05.10.2006 - B 10 KR 5/05 B.

Vgl. auch BSG, 16.11.1995 — 4 RK 2/94.

Bayerisches LSG, 28.07.2003 - L 4 KR 99/03.

[66]

(67]

[68]

[69]

[70]

(71]

[72]

(73]

[74]

[75]

Vgl. Volbers in: Schulin HS-KV § 61. Zur besonderen
Finanzierungsstruktur der LKV vgl. auch Schmidt, Die
landwirtschaftliche Krankenversicherung — zukunfts-
festes Sondersystem oder Auslaufmodell? SdL 2007,
S.103-111 (S. 105 ff.).

Hierzu vom Hofe, Die Einfiihrung bundeseinheitlicher
Beitragsmalstédbe in der landwirtschaftlichen Unfall-
und Krankenversicherung im Rahmen der Errichtung
der Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und
Gartenbau, SdL 2013, S. 111-157.

Zum BeitragsmaRstab siehe https://www.svlfg.de/
beitraege-lkk (abgerufen am 09.07.2022).

Gesetz zur Starkung des Wettbewerbs in der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV-WSG) vom 26.03.2007
(BGBI. 1378).

Gem. § 38 Abs. 4 Satz 2 KVLG 1989.

Koch, Zur Frage der Beteiligung der landwirtschaftlichen
Krankenkassen an den Mitteln des Bundes zur pauscha-
len Abgeltung der Aufwendungen der Krankenkassen fiir
versicherungsfremde Leistungen, SdL 2008, S. 137-171.

Zum Bundesmittelbedarf in ausgewéhlten Jahren (zwi-
schen 1973 und 2005) Schmidt, Auf- und Ausbau des
agrarsozialen Sicherungssystems im Zusammenwirken
von sozialer Sicherung, Anderungen der Agrarstrukturen
und finanzieller Unterstiitzung des Bundes, SdL 2011,
S.53-82(S. 82).

https://bundeshaushalt.de/DE/Bundeshaushalt-digital/
bundeshaushalt-digital.html (abgerufen am 09.07.2022).

Zu den Auswirkungen des Agrarstrukturwandels auf die
LSV: Schmidt, Auf- und Ausbau des agrarsozialen Siche-
rungssystems im Zusammenwirken von sozialer Siche-
rung, Anderungen der Agrarstrukturen und finanzieller
Unterstiitzung des Bundes, SdL 2011, S. 53-82 (S. 64 ff.):
,Der Strukturwandel ist durch eine deutliche Abnahme
der Zahl der Beitragszahler bei einer gleichzeitig sehr
viel langsamer sinkenden Zahl von Leistungsempfén-
gern gekennzeichnet.” (S. 80) Allein in den drei Jahr-
zehnten von 1973 bis 2003 ging die Anzahl der aktiven
Mitglieder in der AdL von 615.000 auf 269.000 zuriick,
wahrend die Zahl der Rentner von 392.000 auf 347.000
sank (einschlieBlich seit 1995 selbst rentenberechtigter
Ehegatten), Schmidt, a. a. 0. S. 66.

Hierzu Schmidt, Auf- und Ausbau des agrarsozialen
Sicherungssystems im Zusammenwirken von sozialer
Sicherung, Anderungen der Agrarstrukturen und finan-
zieller Unterstiitzung des Bundes, SdL 2011, S. 53-82

(S. 74 ff.). Siehe auch Bundeshaushaltsplan 2022 Einzel-
plan 10 Bundesministerium fur Erndhrung und Landwirt-
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[76]

[77]
(78]

[79]

[80]

(81]

(82]

(83]

(84]

(85]

[86]

schaft S. 7: ,Fiir die dariiber hinaus gehenden Ausgaben
fur die Rentner bzw. Altenteiler kommt der Bund auf. Die
Rechtsgrundlage dafiir bildet das Zweite Gesetz Uber die
Krankenversicherung der Landwirte (KVLG 1989). Die
Bundesmittel dienen vorrangig dem Ziel, die struktur-
wandelbedingten Belastungen der Versicherten in der
landwirtschaftlichen Krankenversicherung abzumildern.”
https://www.bundeshaushalt.de/static/daten/2022/
soll/BHH%202022%20gesamt.pdf (abgerufen am
09.07.2022).

Zu den Auswirkungen der LSV auf die Agrarstruktur:
Schmidt, Auf- und Ausbau des agrarsozialen Sicherungs-
systems im Zusammenwirken von sozialer Sicherung,
Anderungen der Agrarstrukturen und finanzieller Unter-
stiitzung des Bundes, SdL 2011, S. 53-82 (S. 66 f.).

Vgl. Volbers in: Schulin HS-KV § 58.
Vgl. § 11 KVLG 1989.

BSG v. 25.11.2015 - B 3 KR 12/15 R. Hierzu Koch, jurisPR-
SozR 19/2016 Anm. 3 und Kdhler, SGb 2016, S. 703-704.

Kernaufgabe des AOK-Bundesverbandes ist es, die Inter-
essen der AOK-Gemeinschaft gegeniiber der Bundes-
und Europapolitik, dem GKV-Spitzenverband und den
politischen Institutionen der AOK-Vertragspartner zu
vertreten; https://www.aok-bv.de/aok/bundesverband
(abgerufen am 09.07.2022).

Der BKK Dachverband e.V. vertritt die Interessen von 90
Betriebskrankenkassen; https://www.bkk-dachverband.
de/bkk-dv/wer-wir-sind-was-wir-machen (abgerufen am
09.07.2022).

Der IKK e.V. vertritt die Interessen der Innungskranken-
kassen; https://www.ikkev.de/wir-ueber-uns/der-ikk-ev
(abgerufen am 09.07.2022).

Der Verband der Ersatzkassen (vdek) vertritt die Inter-
essen der sechs Ersatzkassen; https://www.vdek.com
(abgerufen am 09.07.2022).

Vgl. Koch, Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen
aus Sicht der landwirtschaftlichen Krankenversicherung,
SdL 2008, S. 30-57.

So vertritt etwa der BKK Dachverband nicht alle BKKn.
https://www.bkk-dachverband.de/mitglieder/ (abgerufen
am 09.07.2022)

Koch, Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen aus
Sicht der landwirtschaftlichen Krankenversicherung, SdL
2008, S. 30-57.

(87]

(88]

(89]

[90]

[91]

[92]

[93]

[94]

[95]

[96]

[97]

[98]

Nach § 217a SGB V bilden die Krankenkassen des
Spitzenverband Bund der Krankenkassen. Es liegt ein
Fall der Zwangsmitgliedschaft vor. Diese ist angesichts
der Aufgaben des GKV-Spitzenverbandes grundsétzlich
nachvollziehbar.

Die Bestimmung kann sich nicht auf interne Verbands-
aufgaben beziehen, da die SVLFG keine Mitglieder hat.

Vgl. die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine
Anfrage der Fraktion der AfD — Drucksache 19/10978 -,
BT-Drs. 19/11317 (Beitrage zur Krankenversicherung
fur Versicherte der Krankenkasse fir Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau).

Siehe §§ 217b ff. SGB V.

Vgl. § 37 der Satzung des GKV-Spitzenverbandes i. d. F.
v. 18.06.2007, zuletzt gedndert am 27.01.2022 https://
www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/
gkv_spitzenverband/wir_ueber_uns/organisation/Sat-
zung_GKV-SV_20220127_barrierefrei.pdf (abgerufen am
09.07.2022).

https://www.npk-info.de/die-npk/mitglieder (abgerufen
am 09.07.2022).

https://dsv-europa.de/de/ueber-uns/organisation.html
(abgerufen am 09.07.2022).

Die Vorschrift wurde durch Art. 1 Gesetz zur Moderni-
sierung des Rechts der landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherung (LSVMG) vom 18.12.2007 (BGBI. 1 2984) mit
Wirkung vom 01.01.2009 (gem. Art. 10 Abs. 4 LSVMG)
in das SGB VIl eingefiigt.

BGBI. |, S. 579.

Nach Art. 1 § 3 Abs. 2 Gesetz zur Neuordnung der Orga-
nisation der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
(LSV-Neuordnungsgesetz — LSV-NOG) vom 12.04.2012
(BGBI. 1 579) gehen das Vermdgen sowie die Rechte
und Pflichten der bisherigen Trager der landwirtschaftli-
chen Sozialversicherung und des Spitzenverbandes der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung als Ganzes auf
die Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und
Gartenbau uber.

www.enasp.eu (abgerufen am 09.07.2022). Hierzu auch
Koch, Aspekte der Agrarsozialversicherungssysteme in
Europa, SdL 2011, S. 171-174.

Die Association International de la Mutualité ist ein
internationaler Dachverband fiir Krankenversicherungen
auf Gegenseitigkeit und Krankenkassen; https://www.
aim-mutual.org/?lang=de (abgerufen am 09.07.2022).
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[99] Die European Social Insurance Platform ist eine stra-
tegische Plattform, die nationale Organisationen der
sozialen Sicherheit vereint, die Blrger in Mitgliedstaa-

ten der Européischen Union und der Schweiz versichern.

ESIP deckt verschiedene Bereiche der Sozialversi-
cherung ab, darunter Gesundheit, Renten, Familie und
soziale Eingliederung, Behinderung und Rehabilitation
sowie Arbeitslosigkeit; https://esip.eu (abgerufen am
09.07.2022).

[100] Die Internationale Vereinigung fiir Soziale Sicherheit ist
die weltweit flihrende internationale Organisation fir
Institutionen, Regierungsstellen und Behorden, die sich
mit der sozialen Sicherheit befassen; https://ww1.issa.int
(abgerufen am 09.07.2022).

[101] Die IVSS wiirdigt das Angebot der SVLFG einer Web-
App fir Saisonarbeitskréfte als ,Beste Praxis”. https://
www.svlfg.de/pm-webapp-auszeichnung (abgerufen
am 09.07.2022).

[102] Carreno Louro, Uber den Nutzen der aktiven Mitglied-
schaft in internationalen Vereinigungen von Sozial-
versicherungstragern - zugleich eine Vorstellung des
AlIM-Positionspapiers zur Gesundheitsférderung und
Krankheitspravention, SdL 2016, S. 31-36.

[103] https://www.svIfg.de/pm-kinderernaehrung (abgerufen
am 10.07.2022).

[104] Das betrifft zumindest die negative Option. Eine
positive Wahimaoglichkeit besteht z. B. gegeniber einer
geschlossenen BKK fiir Betriebsfremde nicht; vgl. § 173
Abs. 2 Satz1Nr.4SGB V.

[105] Siehe § 2 KVLG 1989.

[106] Vgl. exemplarisch Schmidt, Auf- und Ausbau des
agrarsozialen Sicherungssystems im Zusammenwirken
von sozialer Sicherung, Anderungen der Agrarstruk-
turen und finanzieller Unterstiitzung des Bundes, SdL
2011, S.53-82(S.80f.).

[107] Né&her zu den Wahlrechten KassKkomm/Beck 117. EL § 4
SGB VRn. 8.

[108] Siehe §§ 4 und 5 KVLG 1989.

[109] Vvgl. z. B. BVerfG v. 9.2.1977 — 1 BvL 11/74 -, BVerfGE
44,S.70-98.

[110] Hierzu Domscheit, Neuer Ordnungsrahmen fiir den
Wettbewerb in der Gesetzlichen Krankenversicherung
durch das Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz (FKG) GuP
2022, S.16-21.

[111] Hierzu etwa GreR, Gesundheitspolitische Rahmen-
bedingungen fiir regulierten Wettbewerb in der GKV,
Tagungsband "Prioritdtensetzung im deutschen
Gesundheitswesen" 2002, S. 42-53 (Logos Verlag,
Berlin).

[112] Monatsstatistik der Landwirtschaftlichen Krankenkasse
tiber Mitglieder, Familienangehérige und Kranke (Vor-
druck KM 1) Mai 2022: Versicherte insgesamt: 542.016;
davon landwirtschaftliche Unternehmer: 139.345,
Mitarbeitende Familienangehdrige: 18.476, Freiwillige
Mitglieder: 24.319, Altenteiler und sonstige Versicherte:
247.721.

[113] Nach der GKV-Statistik KM1 (Mitglieder, mitversicherte
Angehorige und Krankenstand) Stand: 1. Juni 2022 gibt
es 73.407.447 gesetzlich Krankenversicherte, davon
27.049.083 im AOK-System, 11.046.982 im BKK-System,
5.126.268 im IKK-System, 542.016 bei LKK, 1.442.291
bei der Knappschaft und 28.200.807 bei den Ersatz-
kassen. Der Marktanteil der LKK betragt damit knapp
0,74 %; https://www.bundesgesundheitsministerium.
de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Statistiken/GKV/
Mitglieder_Versicherte/Januar_bis_Mai_2022_bf.pdf
(abgerufen am 09.07.2022).

[114] Die Norm ist durch das Gesetz zur Starkung des Wett-
bewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
WSG) v. 26.03.2007 in das SGB V eingefiigt worden
(Art. 1 Nr. 130 GKV-WSG). Sie ist am 01.04.2007 in Kraft
getreten durch Art. 46 Abs. 1 GKV-WSG (BGBI. | S. 378),
und wurde aufgehoben durch Art. 5 Nr. 12 Gesetz v.
22.03.2020 (BGBI. 1 604) m.W.v. 01.04.2020.

[115] https://www.gkv-spitzenverband.de/media/
grafiken/krankenkassen/20220103_Grafik_
Krankenkassenanzahl_2022_A_300.jpg (abgerufen am
09.07.2022). Zur Entwicklung der Zahl der Krankenkas-
sen KassKkomm/Beck 117. EL§ 4 SGB V Rn. 9.

[116] BT-Drs. 17/3100, S. 156.

[117] Zum 01.01.2020 haben in Osterreich die Sozialver-
sicherungsanstalt der Bauern und die Sozialversi-
cherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft zur
Sozialversicherungsanstalt der Selbsténdigen fusio-
niert; https://www.wko.at/service/t/arbeitsrecht-sozi-
alrecht/aus-sva-und-svb-wird-svs.html (abgerufen am
09.07.2022).

[118] BT-Drs. 17/3100, S. 156.
[119] BT-Drs. 16/9559 S. 26, Zu Art. 3Nr. 1 (zu § 171b SGB V).
[120] Zur Historie vgl. Schmidt, Die landwirtschaftliche Kran-

kenversicherung — zukunftsfestes Sondersystem oder
Auslaufmodell? SdL 2007, S. 103-111 (S. 105).
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[121] Siehe insbes. zu 4.1 und 7. [130] Siehe z. B. www.trittsicher.org. (abgerufen am
09.07.2022).

[122] https://www.bundeshaushalt.de/DE/Bundeshaushalt-
digital/bundeshaushalt-digital.html (abgerufen am [131] Vgl. hierzu allgemein Schlegel in: Schlegel/Voelzke,
09.07.2022). Der Haushalt des BMEL umfasst 7.104.577 jurisPK-SGB V, 4. Aufl. 2020,§ 1 SGBV Rn. S. 75 f.
Euro, davon entfallen 3.954.700 Euro = 55,66 % auf die
landwirtschaftliche Sozialpolitik. Der auf die LKV entfal- [132] Hierzu Koch, Grundlegendes zur Offentlichkeitsarbeit
lende Betrag: 1.440.000 Euro. Dass angesichts dessen der Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und
die LSV nicht in der Bezeichnung des Ministeriums Gartenbau, SdL 2015, S. 25-36.

erscheint, ist erstaunlich.
[123] § 44 SGB IV in der Fassung vom 12.4.2012.

[124] Die Einfligung ist ein Resultat der 6ffentlichen Anho-
rung von Sachverstandigen und der Beratungen im
Ausschuss Arbeit und Soziales in seiner 90. Sitzung
vom 08.02.2012 (Nr. 8 c), BT-Drs. 17/8616, S. 8. In der
Begriindung heilt es: ,Die Regelung entspricht der fiir
die Organe des Spitzenverbandes der landwirtschaftli-
chen Sozialversicherung geltenden Vorschrift (§ 143b
Absatz 7 SGB VII), die aufgrund der Eingliederung des
Spitzenverbandes in den Bundestrager aufgehoben wird
(vergleiche Artikel 3 Nummer 19). Damit wird die Konti-
nuitat der Beratung durch die fiir die landwirtschaftliche
Sozialversicherung zustandigen Bundesministerien
auch kiinftig gewahrleistet.” BT-Drs. 17/8616, S. 19. Eine
vergleichbare Regelung oder Praxis gab es weder bei
den Vorgangern des LSV-Spitzenverbandes noch bei den
Tragern der landwirtschaftlichen Sozialversicherung.

[125] Zum einem von vielen Aspekten siehe Biintig, Gemein-
same Verarbeitung von Sozialdaten im Verbundtrager
der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung, SdL 2021,
S. 29-42.

[126] https://www.who.int/healthpromotion/frameworkfor-
countryaction/en/ (abgerufen am 09.07.2022).

[127] Bundeshaushaltsplan 2022 Einzelplan 10 Bundes-
ministerium flr Erndhrung und Landwirtschaft S. 7,
https://www.bundeshaushalt.de/static/daten/2022/
soll/BHH%202022%20gesamt.pdf (abgerufen am
09.07.2022). Die seit Jahren an dieser Stelle verwendete
Formulierung ist praktisch wortidentisch mit Schmidt,
Auf- und Ausbau des agrarsozialen Sicherungssystems
im Zusammenwirken von sozialer Sicherung, Anderun-
gen der Agrarstrukturen und finanzieller Unterstiitzung
des Bundes, SdL 2011, S. 53-82 (S. 80).

[128] 1 BVR 2656/18.

[129] Schmidt, Auf- und Ausbau des agrarsozialen Siche-
rungssystems im Zusammenwirken von sozialer Siche-
rung, Anderungen der Agrarstrukturen und finanzieller
Unterstiitzung des Bundes, SdL 2011, S. 53-82.
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Herzlichen Gliickwunsch zum Geburtstag, liebe LKK!
Fiir die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit.

Hartmut Fanck

Bei einem Geburtstagskind, das die Zeit des Heranwachsens weit hinter sich gelassen hat, ist es untiblich, das Alter
besonders zu erwdhnen. Das soll auch hier nicht geschehen. In den Mittelpunkt gehért die Tatsache, dass die Land-
wirtschaftliche Krankenkasse fiir die Familien in der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und im Gartenbau nun schon
seit 50 Jahren fiir die soziale Absicherung bei Krankheit sorgt. Eine Selbstverstédndlichkeit? Zumindest vor 50 Jahren
war dies nicht der Fall. Diese Abhandlung ist ein Abriss mit besonderem Blick auf Organisation, Versicherung und

Beitrag — und ein wenig ein persénlicher Rickblick.

Die Schaffung der landwirtschaftlichen Krankenversi-
cherung (LKV) zum 01.10.1972 liegt mehr als ein halbes
Menschenleben zuriick. Wie war das damals? In Min-
chen und Kiel finden die olympischen Sommerspiele
statt. Und in Ost-Berlin werden die Weltjugendspiele
1973 vorbereitet. Die Bundesrepublik Deutschland wird
im Endspiel gegen die UdSSR FuRball-Europameister;
damals ,selbstredend” die Mannermannschaft. Unter
Bundeskanzler Willi Brandt vereinbaren die beiden
deutschen Staaten den Grundlagenvertrag und ein
Transitabkommen; erste Keimlinge einer neuen Ost-
politik. In Helsinki beginnen unter Beteiligung von USA
und Kanada die Vorgesprache fiir eine Konferenz tiber
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE). In
Bonn regiert eine sozialliberale Koalition zwischen SPD
und FDP. Arbeitet jemand mit einem PC oder telefo-
niert mit einem Handy? Fehlanzeige. Der PC heif3t noch
Schreibmaschine und das Telefon hat einen festen
Platz sowie eine Wahlscheibe.

Meine erste Begegnung mit der LKV fand sechs Jahre
spéater statt. Am 01.08.1978 begann meine Ausbildung
bei der Hannoverschen landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherung; damals noch streng getrennt nach Korper-
schaften und Korperschaftsfarben, bei der ,blauen”
Berufsgenossenschaft. Durchlaufen wird natiirlich auch
die Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK). Und dabei
entsteht die wohl dlteste personliche Erinnerung an

die LKK. Mangels PC gab es selbstverstédndlich noch
keine elektronischen Gesundheits- oder Krankenver-
sicherungskarten. Jedes Quartal wurden stattdessen
Krankenversicherungsscheine erstellt und versandt. Mit
einer Matrizenabzugs-Technik wurden unter Verwen-
dung einer Umdruckflissigkeit Name und Anschrift

auf ein entsprechendes Formular aufgebracht. Da die
Flissigkeit iiberwiegend aus Ethanol bestand, wurde
der Vorgang von intensivem Geruch begleitet. Filter

o. A. waren noch kein Thema, selbst bei unserer Kran-
kenkasse nicht.

Kdnnen Sie sich ein wenig in die Zeit versetzen? Dann
ist es Zeit fir unser Geburtstagskind.

1 Soziale Sicherheit in der Landwirt-
schaft vor dem 01.10.1972

Fiir die soziale Sicherheit der in der Landwirtschaft
tatigen Menschen war schon einiges getan. Das Risiko
Arbeitsunfall sicherten die Landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften schon seit 1886 ab, der Schutz
gegen Berufskrankheit und Wegeunfall kam 1925 hinzu.
Seit dem 01.10.1957 sorgten die Landwirtschaftlichen
Alterskassen nach dem Gesetz iiber eine Altershilfe

fuir Landwirte (GAL) fiir die Absicherung bei Alter und
Tod und ab dem 01.04.1963 auch bei Erwerbsunfa-
higkeit. Die Rentenleistungen der Altershilfe fiir Land-
wirte sahen dabei bewusst von einer Vollversorgung

ab. Unter Berticksichtigung der Besonderheiten eines
berufsstdandischen Altersvorsorgesystems der Land-
wirtschaft (Altenteil, Miet-/Pachteinnahmen) stand der
Bargeldbedarf der Altenteiler im Mittelpunkt.

Nicht zufriedenstellend war die Absicherung gegen

die Risiken Krankheit und Mutterschaft. Wahrend die
Arbeitnehmer in der Landwirtschaft bei den zuletzt

101 Landkrankenkassen versichert waren (die es

aber nicht in allen Bundesléndern gab), blieb fiir die
Unternehmer und Ehepartner, fiir die mitarbeitenden
Familienangehorigen ohne Arbeitsvertrag und fur
Altenteiler haufig nur eine freiwillige Versicherung bei
einer gesetzlichen Krankenkasse oder einem privaten
Versicherungsunternehmen. Der damit letztendlich auf
eigenen Entschluss basierende Krankenversicherungs-
schutz wurde nicht von allen Unternehmern und Alten-
teilern begriindet, sei es aus falscher Einschatzung zum
Schutzbedarf oder schlicht aus fehlender Finanzstéarke.
Im Ergebnis waren inshesondere Altenteiler sowie
altere Landwirte und deren Familienangehdrige unzurei-
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chend gegen die wirtschaftlichen Risiken insbesondere
von Krankheiten geschiitzt.

Im Gesetzgebungsverfahren zur Einfiihrung der LKV
wurde so ausgefiihrt:

,Der gegenwartige, auf freiwilliger EntschlieBung der
Landwirte und Altenteiler beruhende Versicherungs-
schutz im Krankheitsfalle ist unzureichend. Von den
selbstandigen Landwirten haben 10,7 v. H. keinen Kran-
kenversicherungsschutz; in Bayern sogar 159 v. H. und
in Rheinland-Pfalz 17,4 v. H. Im Bundesgebiet sind rund
40 v. H. der Altersgeldempfanger ohne Versicherungs-

schutz. Insgesamt sind rund 23 v. H. der selbstandigen
Landwirte, der mitarbeitenden Familienangehérigen
und der Altenteiler nicht gegen das Risiko der Krankheit
versichert, wahrend dies nur bei 1,6 v. H. der erwerbsta-
tigen Bevolkerung der Fall ist. Vieles deutet darauf hin,
dass auch der Gesundheitszustand der in der Land-
wirtschaft Tatigen schlechter ist, als der der librigen
Bevolkerung.” [1]

,Die selbststandigen Landwirte, ihre mitarbeitenden
Familienangehorigen und die Altenteiler sind zu einem
grofRen Teil unzureichend oder nicht gegen das wirt-
schaftliche Risiko der Krankheit gesichert. Die Bundes-

Tabelle 1: Gegeniiberstellung der Struktur des Krankenversicherungsschutzes der Erwerbstatigen insgesamt, der
Selbsténdigen (ohne Landwirte) und der selbstdndigen Landwirte, Mikrozensus April 1969 [3]

Bevslkerunasaruppe Personen insgesamt | gesetzliche Kranken- | private Krankenver- ohne Krankenver-
gsgrupp in Millionen versicherung in v. H. sicherunginv. H. sicherunginv. H.

Erwerbstatige 25,61 88,5 99 1,6

Selbstgndlge ohne 194 546 40,2 52

Landwirte

Hauptberufliche selb- 0,74 573 31,9 10,7

standige Landwirte

Tabelle 2: Krankenversicherungsschutz der hauptberuflich selbstandigen Landwirte, gegliedert nach Bundeslandern,
Mikrozensus April 1969 [4]

Bevdlkerungsgruppe Persor)en insgesamt gese.tzliche Kr'anken- pri'vate Kraqkenver- ohne Kranlfenver-
in 1.000 versicherungin v. H. sicherungin v. H. sicherung inv. H.
Baden-Wiirttemberg 116,4 66,7 26,4 6,6
Bayern 228,6 55,1 28,7 15,9
Ezrrlrirguligemen, 6,1 Die zu geringe Gesamtzahl lasst keine weitere Aufgliederung zu.
Hessen 42,4 71,9 24,3 3,8
Niedersachsen 129,0 58,8 32,6 8,6
Nordrhein-Westfalen 107.0 59,9 31,8 8,3
Rheinland-Pfalz 71,2 43,0 39,6 17,4
Saarland 3,4 Die zu geringe Gesamtzahl lasst keine weitere Aufgliederung zu.
Schleswig-Holstein 39,6 41,2 56,1 2,7
Insgesamt 743,7 57,3 31,9 10,7
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regierung und die Fraktionen des Bundestages sind
der Auffassung, dass dieser Teil der Bevdlkerung des
gesetzlichen Krankenversicherungsschutzes bedarf.
Auch die Berufsorganisation der Landwirte halt eine
solidarische Sicherung gegen das Krankheitsrisiko fiir
unerlaRlich.” [2]

2 Errichtung der Landwirtschaftlichen
Krankenkassen zum 1. Oktober 1972

Die Errichtung der Landwirtschaftlichen Krankenkassen
(LKKen) erfolgte durch das Gesetz zur Weiterentwick-
lung des Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung
(Gesetz liber die Krankenversicherung der Landwirte,
KVLG) zum 01.10.1972 [5].

Der Bundestag hatte am 21.06.1972 bei nur drei Gegen-
stimmen — also praktisch einstimmig — das Gesetz
beschlossen. Der Bundesrat stimmte am 07.07.1972 zu.
Zum ersten Mal in Deutschland wurde damit fiir eine
grofRe Selbstandigen-Gruppe eine Pflichtkrankenversi-
cherung eingefiihrt.

Mit der Schaffung einer gesetzlichen Krankenversiche-
rung der Landwirte wurden folgende Ziele verfolgt [6]:

m Fir die selbstandigen Landwirte, ihre Familienange-
horigen und die Altenteiler soll die vorhandene Liicke
in der sozialen Sicherung geschlossen werden.

m Die wirtschaftlichen Risiken der Krankheit sollen die
aktiven Landwirte fiir sich und ihre Familienangehori-
gen solidarisch tragen.

m Dem Wunsch der Landwirte nach sozialer Paritat
soll durch Schaffung eines Krankenversicherungs-
schutzes Rechnung getragen werden, der dem der
Mehrzahl der tibrigen Biirger der Bundesrepublik
Deutschland entspricht.

m Der Anpassungsprozess der deutschen Landwirt-
schaft an die veranderten Strukturen des gemeinsa-
men Marktes soll durch sozialpolitische Malhahmen
erleichtert werden.

Grundlage des Gesetzes waren zwei Antrage der
Oppositions-Fraktion der CDU/CSU (Bundestagsdruck-
sachen VI/970, VI/2937) sowie ein Antrag der Bundes-
regierung aus SPD/FDP (VI/3012) [7]. Dabei bestand
zur Einfiihrung einer gesetzlichen Krankenversiche-
rungspflicht Einigkeit. Dies galt auch fiir Fragen des
Leistungsumfangs und der Finanzierung.

Unterschiedliche Auffassungen gab es zur Organisa-
tion. So votierte die Fraktion der CDU/CSU dafiir, dass
alle landwirtschaftlichen Unternehmer, die mithel-
fenden Familienangehdorigen, die Lohnarbeitskrafte
(familienfremde Arbeitnehmer) und die Altenteiler bei
den seinerzeit ca. 400 Orts- und 101 Landkrankenkas-
sen pflichtversichert werden sollten. Die nach dem
Gesetzentwurf der Bundesregierung — und dem Votum
des Deutschen Bauernverbandes e. V. und des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes - schlielllich realisierte
Pflichtversicherung der landwirtschaftlichen Unter-
nehmer, der mitarbeitenden Familienangehérigen (mit
und ohne Arbeitsvertrag) und der Altenteiler erfolgte
Uber die Errichtung eigensténdiger LKKen in Verwal-
tungsgemeinschaft mit den Landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften und den Landwirtschaftlichen
Alterskassen.

Diese unterschiedlichen Auffassungen zur heute
selbstverstandlichen Organisation der LKV erscheinen
riickblickend unverstandlich. Deshalb ist es durchaus
interessant, die tUberlieferten Griinde hierfiir zu nennen.

Die Opposition (CDU-/CSU-Fraktion) sprach sich
angesichts des anhaltenden Strukturwandels in der
Landwirtschaft gegen die Schaffung einer neuen Kran-
kenversicherung ausschlief3lich fiir Landwirte aus. Auch
wegen des ungiinstigen Altersaufbaus der Versicherten
wiirde eine berufsstandische Krankenversicherung
wegen des damit verbundenen schlechten Risikoaus-
gleichs schon in naher Zukunft fir die aktiven Land-
wirte unverhéltnismaRig teuer werden [8].

Nach Einschatzung der SPD/FDP-Regierungskoalition
erfordere die Pflichtversicherung der selbstandigen
Landwirte eine Reihe von Abweichungen vom allge-
meinen System der gesetzlichen Krankenversicherung.
Diese wiirden bei einer Einbeziehung dieses Personen-
kreises in die bestehenden Versicherungstrager einen
erheblichen organisatorischen Aufwand erforderlich
machen. Fir die Krankenversicherung der Landwirte sei
eine besondere Beitragsgestaltung notwendig, die eine
Vermischung mit den Beitragen anderer Versicherten-
gruppen nicht zulieBe. Das trafe auch fir das Finan-
zierungssystem der Altenteiler in der LKV zu, denn fir
diese liberndhme der Bund die gesamten Aufwendun-
gen, wahrend in der Krankenversicherung der Rentner
die erwerbstéatigen Versicherten mit ihren Beitragen zur
Renten- und Krankenversicherung die Kosten decken.
Im Leistungsrecht sei fiir landwirtschaftliche Unterneh-
mer eine der Krankenversicherung unbekannte
Leistungsart erforderlich (Betriebs- und Haushaltshilfe).
SchlieBlich ergabe sich fiir die Selbstverwaltung das
Problem, dass fiir die landwirtschaftliche Unterneh-
merversicherung eine paritatische Selbstverwaltung
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern nicht in Betracht
kame. Diesen Besonderheiten der Krankenversi-
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cherung der Landwirte kénne nur dadurch Rechnung
getragen werden, dass bei den Orts- und Landkran-
kenkassen besondere Einrichtungen — vorgeschlagen
war die Bildung von Sektoren — mit getrennter Finanz-
verantwortung und -verwaltung sowie mit eigener
Selbstverwaltung und Satzungsautonomie geschaffen
worden waren. Der - schlieBlich realisierte — Vorschlag
hatte den Vorteil, dass die LKKen auch bei weiterem
Schrumpfen der Zahl der erwerbstatigen Landwirte
hinreichend leistungsfahig blieben. Durch die enge
Zusammenarbeit und Integration der Selbstverwaltung
und der Verwaltung der drei landwirtschaftlichen Sozi-
alversicherungstrager sei auch eine rationelle Verwal-
tungsorganisation gewéhrleistet [9].

Die drei landwirtschaftlichen Sozialversicherungstrager
wurden gesetzlich zur engen Zusammenarbeit bei der
Aufgabenerfiillung sowie bei der Betreuung und Bera-
tung der Versicherten verpflichtet (§ 45 KVLG). Erwéh-
nenswert ist deshalb der Hinweis in den Beratungen im
Bundestag zum KVLG im Juni 1972, dass ,eine noch
starkere Zusammenfassung der landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften mit den landwirtschaftlichen
Alterskassen und den neuen landwirtschaftlichen Kran-
kenkassen keineswegs ausgeschlossen” sei [10].

21 Organisation

Die Errichtung der LKKen bei den Landwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaften und jeweils als Ver-
waltungsgemeinschaft mit der Landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft und der Landwirtschaftlichen
Alterskasse wurde schon angesprochen. Auch die
LKKen wurden dabei als eigenstandige Kérperschaften
des offentlichen Rechts mit Selbstverwaltung aufge-
stellt.

Die zuletzt 101 Landkrankenkassen wurden zum
01.10.1972 mit den LKKen vereinigt. Grundsatzlich
wurden die LKKen Rechtsnachfolgerinnen der Land-
krankenkassen. Ausgenommen hiervon war jedoch das
Sondervermdgen nach dem Lohnfortzahlungsgesetz,
welches den beteiligten Ortskrankenkassen ibertragen
wurde.

Die Mitglieder der Landkrankenkassen wurden Mitglie-
der der Ortskrankenkassen, wenn sie zu deren Mitglie-
derkreis gehorten. Wurden sie nach dem KVLG in der
LKV versicherungspflichtig (vgl. 2.2), wurde die Mit-

gliedschaft von der ortlich zusténdigen LKK fortgefiihrt.

Diese ,Aufteilung” von Finanzen und Mitgliedern sollte
18 Jahre spater bei der deutschen Wiedervereinigung
noch von Bedeutung sein; dazu spater mehr.

Zum 01.10.1972 wurden folgende LKKen errichtet:

Schleswig-Holsteinische LKK

LKK Oldenburg-Bremen
Hannoversche LKK
Braunschweigische LKK

Lippische LKK

KK der Rheinischen Landwirtschaft
Westfalische LKK

LKK Hessen-Nassau

LKK Darmstadt

LKK Rheinhessen-Pfalz

LKK fiir das Saarland

LKK Oberfranken und Mittelfranken
LKK Niederbayern-Oberpfalz

LKK Unterfranken

LKK Schwaben

LKK Oberbayern

Badische LKK

LKK Wiirttemberg

KK fiir den Gartenbau

Interessant erscheint, dass die 19 LKKen Anfang
1973 insgesamt 223 Verwaltungsstellen eingerichtet
hatten [11].

So wie die Landkrankenkassen mit den LKKen verei-
nigt wurden, erfolgte u. a. auch eine Zuordnung des
Bundesverbandes der Landkrankenkassen zum neuen
Bundesverband der Landwirtschaftlichen Krankenkas-
sen (BLK). Der BLK wurde ebenfalls mit Inkrafttreten
des KVLG als Korperschaft des o6ffentlichen Rechts
errichtet (§ 56 KVLG). Mitglieder des BLK wurden die
LKKen [12].

2.2 Kreis der versicherten Personen

Der bis heute im Kern unveranderte Kreis der versicher-
ten Personen wurde im § 2 KVLG bestimmt. Bei der
ortlich zustandigen LKK wurden danach versicherungs-
pflichtig:

1. Unternehmer der Land- und Forstwirtschaft ein-
schliellich des Wein-, Obst-, Gemiise- und Garten-
baus sowie der Teichwirtschaft und der Fischzucht
(landwirtschaftliche Unternehmer), deren Unter-
nehmen unabhangig vom jeweiligen Unternehmer
eine auf Bodenbewirtschaftung beruhende Exis-
tenzgrundlage bildet und von § 1 Abs. 4 und 5 GAL
erfasst sind
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2. Personen, die ihren Lebensunterhalt — abgesehen
von geringfiigigen Nebeneinkiinften — aus
selbstédndiger Tatigkeit als landwirtschaftlicher
Unternehmer bestreiten, ohne dass das Unter-
nehmen eine Existenzgrundlage bildet; als geringfu-
gig gelten Nebeneinkiinfte, die im Kalenderjahr ein
Viertel der Jahresbeziige der in der Rentenversiche-
rung der Arbeiter geltenden Beitragsbemessungs-
grenze nicht Gbersteigen

3. mitarbeitende Familienangehdrige eines landwirt-
schaftlichen Unternehmers, wenn sie das acht-
zehnte Lebensjahr vollendet haben oder wenn sie als
Auszubildende in dem landwirtschaftlichen Unter-
nehmen beschéftigt sind

4. Personen, welche die Voraussetzungen fiir den
Bezug von Altersgeld, vorzeitigem Altersgeld oder
Landabgaberente erfiillen und diese Leistungen
beantragt haben

5. Personen, die das flinfundsechzigste Lebensjahr
vollendet haben und wahrend der letzten fiinfzehn
Jahre vor Vollendung des fiinfundsechzigsten
Lebensjahres mindestens sechzig Kalendermonate
als landwirtschaftlicher Unternehmer nach Nummer
1 oder 2 oder als mitarbeitender Familienangehori-
ger nach Nummer 3 tatig waren, sowie die liberle-
benden Ehegatten dieser Personen.

Der Kreis der versicherten Personen wurde um die
Maoglichkeiten freiwilliger Versicherungen in der LKV
(8§ 4 und 5 KVLG) und um die Familienhilfe (§§ 32 und
33 KVLG) ergénzt. Fir eine freiwillige Versicherung wird
seit Einflihrung der LKV grundséatzlich eine vorherige
LKV-Pflicht- oder eine LKV-Familienversicherung vor-
ausgesetzt (vorbehaltlich der Ubergangs- und Schluss-
vorschriften bei Einfiihrung der LKV, §§ 94 ff KVLG).

Wenn der Kreis der versicherten Personen auch im Kern
bis heute unverandert geblieben und daher bekannt ist,
sind gleichwohl folgende Unterschiede zum heutigen
Recht zu nennen:

a) Bei der Versicherung der Unternehmer (Nr. 1) und
der Kleinunternehmer (Nr. 2) wurde auf die Existenz-
grundlage nach dem GAL abgestellt. Diese waren
bei 19 Landwirtschaftlichen Alterskassen durchaus
unterschiedlich. Eine bundesweite Vereinheitlichung
der MindestgréRen erfolgte erst ein Jahr nach
Errichtung der SVLFG zum 01.01.2014.

b) Die Versicherung der Unternehmer (Nr. 1) und der
Kleinunternehmer (Nr. 2) wurde im Wesentlichen
nur durch eine andere vorrangige gesetzliche
Versicherungspflicht verdrangt. Das Abstellen auf
die Hauptberuflichkeit bei mehreren selbstandigen

Erwerbstatigkeiten folgte erst durch die Agrarsozial-
reform zum 01.01.1995 durch Einfligung des
§ 2 Abs. 4a KVLG 1989.

c) Die Versicherung als Kleinunternehmer (Nr. 2) wurde
durch alle Nebeneinkiinfte in entsprechender Hohe
verdrangt. Dazu gehorten auch Einkiinfte aus Kapi-
talvermdgen, Vermietung und Verpachtung sowie
sonstige Einkiinfte. Erst zum 01.07.1980 wurde die
Bertlicksichtigung auf Arbeitsentgelt und Arbeitsein-
kommen beschrankt.

d) Die Versicherung der mitarbeitenden Familienan-
gehorigen ab dem 18. Lebensjahr wurde erst zum
01.07.1980 auf das 15. Lebensjahr abgesenkt.

e) Erstzum 01.04.2007 wurde die Versicherungspflicht
als ,Riickkehrer” nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989
eingefihrt.

Diese und andere Anderungen werden unter 3. niher
beschrieben.

Die Befreiungsmaglichkeiten fir landwirtschaftliche
Unternehmer (§ 3 KVLG) sind bis heute im Wesentli-
chen unveréndert geblieben (vgl. § 4 KVLG 1989). Fir
die bei Einflihrung der LKV privat versicherten Personen
gab es jedoch eine besondere Befreiungsmaglichkeit,
die nicht auf die GrolRe des landwirtschaftlichen Unter-
nehmens abstellte (§ 94 KVLG).

Im Gesetzgebungsverfahren [13] wurde davon ausge-
gangen, dass die LKKen ohne Befreiungen folgenden
Mitgliederbestand haben wiirden:

580.000 selbstandige Landwirte
220.000 mitarbeitende Familienangehdrige
370.000 Altenteiler
60.000 mitarb. Familienangeh. tiber 65 Jahre
1.230.000 Pflichtmitglieder

Gerechnet wurde u. a. mit 190.000 Befreiungen der
erwerbstatigen Pflichtmitglieder und mit 115.000
Befreiungen der Altenteiler. Danach wurde ein Gesamt-
mitgliederbestand von 925.000 erwartet.

Im Jahresdurchschnitt 1973 konsolidierte sich der Mit-
gliederbestand tatsachlich auf folgendem Niveau [14]:

490.670 selbstandige Landwirte
116.798 mitarbeitende Familienangehorige
147 krankenversicherte Arbeitslose

5.389 freiwillige Mitglieder
392,935  Altenteiler und Sonstige
1.005.939 Mitglieder
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Trotz der seinerzeit massiven Bemuihungen der privaten
Versicherungswirtschaft, die Versicherten der LKKen zu
Befreiungsantragen zu bewegen, wurden bis Ende 1973
Jnur” 18.445 Befreiungen ausgesprochen.

2.3 Finanzierungsgrundsatz

Die LKV wird seit ihrer Schaffung durch Beitrage und
durch Zuschiisse des Bundes finanziert (§ 63 KVLG).
Hervorzuheben ist dabei die Besonderheit in der
gesetzlichen Krankenversicherung, dass die Leistungs-
aufwendungen der Altenteiler der LKKen (Versicherte
nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 und 5 KVLG) nicht von den aktiv
Versicherten, sondern vom Bund getragen werden

(§ 63 Abs. 3 KVLG). An diesem Grundsatz hat sich bis
in die Gegenwart wenig gedndert (vgl. 3.3).

Der Gesetzgeber begriindete diese Besonderheit der
Finanzierung wie folgt [15]:

,Dagegen sollen die Leistungsaufwendungen der nicht
mehr erwerbsté&tigen Landwirte (Altenteiler) durch
Zuschisse des Bundes gedeckt werden. Diese Form
der Finanzierung ist notwendig und berechtigt, weil die
Folgen des Strukturwandels der Landwirtschaft nicht
auf die erwerbstatigen Landwirte abgewalzt werden
kdnnen, zumal die Belastbarkeit der landwirtschaftli-
chen Betriebe durch die fir die Unternehmer und ihre
Familien aufzubringenden Beitrdage ausgeschopft ist ...

24 Beitragsregelungen fiir Aktive

Die landwirtschaftlichen Unternehmer mussten ihre
Beitrdge und die ihrer mitarbeitenden Familienange-
horigen von Anfang an selbst tragen (§ 64 KVLG). Die
Beitrdage waren nach Beitragsklassen festzusetzen.
Die Satzung hatte dabei die Beitrage nach dem Ein-
heitswert, dem Arbeitsbedarf oder einem anderen
angemessenen Mal3stab zu bestimmen. Es waren
mindestens fiinf und héchstens zehn Beitragsklassen
vorzusehen. Der Beitrag der hochsten Beitragsklasse
musste mindestens das Zweieinhalbfache des Beitra-
ges der niedrigsten Beitragsklasse betragen und durfte
den Vergleichsbeitrag der allgemeinen Krankenversi-
cherung nicht Gbersteigen. Bei 19 LKKen waren dabei
tberwiegend unterschiedliche Vergleichsbeitrage zu
beriicksichtigen (§§ 65 KVLG).

Diesen gesetzlichen Rahmen fiillten die LKKen unter-
schiedlich aus. Die anfanglichen Gestaltungen lassen
sich wie folgt darstellen.

Beitragsmafstab

Bei dem Beitragsmalstab wahlten 16 LKKen den ,Fl&-
chenwert in DM*, zwei LKKen wahlten den ,Arbeitsbe-
darf in Arbeitstagen” (Schleswig-Holstein, Oldenburg)
und eine LKK nutzte den ,Jahresarbeitswert in DM”
(Gartenbau).

Beitragsklassen

Die Zahl der Beitragsklassen wurde von den LKKen
nicht einheitlich festgelegt. Ursachlich dafiir waren
strukturelle Unterschiede in den jeweiligen regionalen
Zustandigkeiten. Dabei spielten die Schichtung nach
der GroRe der landwirtschaftlichen Unternehmen und-
damit die Zusammensetzung des jeweiligen Mitglieder-
bestandes eine wesentliche Rolle.

Tabelle 3: Zahl der Beitragsklassen [16]

Zahl der LKKen
01.10.1972 01.01.1974
5 Beitragsklassen 1 1
6 Beitragsklassen 2 2
7 Beitragsklassen 14 13
8 Beitragsklassen - 1
9 Beitragsklassen 1 1
10 Beitragsklassen 1 1

Beitragshohe

Nach 50 Jahren wirken die Beitrdge in absoluter Hohe
sehr niedrig. Aber natirlich gilt dies fiir die Einkommen
in der damaligen Zeit in entsprechender Weise. Die Aus-
fuhrungen dienen daher in erster Linie dem Vergleich
zwischen den LKKen und der allgemeinen Krankenver-
sicherung.

Im Gesetzgebungsverfahren wurde folgendes Modell
einer bundeseinheitlichen Beitragsstaffel auf Basis des
Einheitswertes vorgestellt.
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Tabelle 4: Modell einer bundeseinheitlichen
Beitragsstaffel [17]

Beitragsklasse beliefen sie sich von 45,00 DM
bis 66,00 DM, in der héchsten Beitragsklasse von
129,00 DM bis 168,75 DM.

Tabelle 5: Hochstbeitrage der LKKen, 01.01.1974 [20]

Beitrag fir
Beitragsklassen in DM Unternehmer

in DM
1 0 bis unter 5.000 51,50
2 5.000 bis unter 8.000 62,60
3 8.000 bis unter 12.000 73,60
4 12.000 bis unter 16.000 84,60
5 16.000 bis unter 20.000 92,00
6 20.000 bis unter 25.000 99,40
7 25.000 bis unter 30.000 106,70
8 30.000 bis unter 35.000 114,10
9 35.000 bis unter 40.000 121,40
10 40.000 und mehr 128,80

Die ersten Beitragstabellen der LKKen ab 01.10.1972
[18] erwecken den Eindruck, dass sich die LKKen an
diesem Modell orientiert hatten. Dies gilt besonders fir
die Spanne zwischen dem Beitrag der niedrigsten und
der héchsten Beitragsklasse (tatsachlich 39,00 DM —
135,00 DM). Die unterschiedlichen BeitragsmaRstébe,
die abweichende Anzahl und die unterschiedliche
Schneidung der Beitragsklassen lassen einen Vergleich
aber tatsdchlich nicht zu. Dies gilt insbesondere fiir die
Beitragsstaffeln der LKKen, die nicht den Flachenwert
(N&he zum Einheitswert) als Beitragsmalstab gewahlt
hatten.

Die ersten Beitrage der landwirtschaftlichen Unter-
nehmer in der LKV mussten bis zum 01.01.1974 um
durchschnittlich 19 v. H. erhoht werden; aus heutiger
Sicht eine kaum zu vermittelnde Entwicklung. Im Erfah-
rungsbericht der Bundesregierung tber die LKV vom
04.07.1974 [19] wird hierzu ausgefiihrt, dass diese Bei-
tragsentwicklung annédhernd dem Ausgabenanstieg bei
den anderen Tragern der gesetzlichen Krankenversiche-
rung entsprach. Um aufRerordentliche Beitragsverande-
rungen handelte es sich demnach seinerzeit nicht. In
diesem Zusammenhang wurde im Zweifel zum ersten
Mal eine Tatsache genannt, die bis heute an Bedeutung
nicht verloren hat: ,Es ist beim Beitragsaufkommen zu
beriicksichtigen, dass sich bei den LKKen wegen ihrer
besonders gestalteten Art der Beitragsbemessung
Lohn- und Gehaltserhéhungen nicht beitragssteigernd
auswirken”.

Die Beitrage der LKKen bewegten sich am 01.01.1974
von 45,00 DM bis 168,75 DM. In der niedrigsten

Zahl
der Hochstbetrag in DM
LKKen

3 129,00
1 133,50
3 135,00
1 141,00
1 144,00
1 154,00
1 156,00
1 159,00
1 162,00
1 164,70
4 165,00
1 168,75

Damit lagen die LKK-Beitrdge ab 01.01.1974 durch-
schnittlich um 26,50 DM monatlich bzw. um 15 v. H.
unter dem durchschnittlichen Vergleichsbeitrag der
allgemeinen Krankenversicherung.

Die Beitrage fir freiwillig Versicherte hatte die Satzung
zu regeln und in Beitragsklassen nach dem Gesamtein-
kommen zu bestimmen (§ 65 Abs. 7 KVLG).

3 Wesentliche Entwicklungen

Die gesetzliche Krankenversicherung — und mit ihr die
LKV — gehort zu den Zweigen der Sozialversicherung,
die am héaufigsten rechtliche Anderungen umzusetzen
hat. Es wére daher ein miihsames Unterfangen, alle
Rechtsanderungen in der LKV seit 1972 nennen zu
wollen. Aus Versicherungs- und Beitragssicht missen
folgende Anderungen erwéhnt werden.

Zweites Agrarsoziales Ergdanzungsgesetz 1980 [21]

Fir landwirtschaftliche Kleinunternehmer werden die
flir eine Versicherungspflicht schadlichen Nebenein-
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kiinfte auf ,Arbeitseinkommen und Arbeitsentgelt”
beschrankt. Deren Grenze wird auf die Halfte der
Bezugsgrole festgesetzt.

Das Lebensalter fiir eine Versicherungspflicht von
mitarbeitenden Familienangehdrigen wird vom 18. auf
das 15. Lebensjahr gesenkt. Dadurch wird verhindert,
dass zwischen diesen Altersgrenzen die Krankenversi-
cherung von einer allgemeinen Krankenkasse durchzu-
fihren ist.

Seen- und Flussfischer sowie Imker werden den
Landwirten gleichgestellt und damit in den Kreis der
versicherten Personen einbezogen. Die Existenzgrund-
lagen fiir diese Unternehmen werden im GAL gesetzlich
festgelegt.

Bei den gesetzlichen Vorgaben zum Beitragsmalstab
wird die Alternative ,Einheitswert” durch den ,Wirt-
schaftswert” ersetzt.

Zweites Gesetz iiber die Krankenversicherung fiir
Landwirte (KVLG 1989) [22]

Das KVLG 1989 wird mit dem Gesundheitsreformgesetz
(GRG) [23] in Kraft gesetzt. Mit diesem Gesetz werden
die Regelungen der gesetzlichen Krankenversiche-

rung in das Sozialgesetzbuch, Fiinftes Buch (SGB V)
berfihrt (Art. 1 GRG), inhaltliche Anderungen vorge-
nommen und die LKV als besonderer Zweig der gesetz-
lichen Krankenversicherung durch das KVLG 1989

(Art. 8 GRG) bestatigt.

Die Auswirkungen dieses Gesetzes wurden von Miiller
umfassend beschrieben [24]. Zu erwéhnen sind gleich-
wohl:

m Erstmals wird den Antragstellern und Beziehern einer
Rente der Alterskasse ein Befreiungsrecht von der
LKV-Versicherungspflicht eréffnet (§ 4 Abs. 1 Nr. 2
KVLG 1989).

m Mit § 5 Abs. 5 SGB V wird in der allgemeinen Kran-
kenversicherung eine Regelung eingefiihrt, die eine
Versicherungspflichti. d. R. nicht entstehen lasst,
wenn hauptberuflich eine selbstandige Tatigkeit aus-
gelibt wird. Damit wird vermieden, dass alleine durch
Aufnahme einer mehr als geringfligigen Beschafti-
gung der Zugang zum umfassenden Schutz der ge-
setzlichen allgemeinen Krankenversicherung erlangt
werden kann.

Diese Regelung ist auch fiir die LKV von Bedeutung,
denn sie verhindert, dass in der LKV versicherungs-
pflichtige Landwirte bei jeder mehr als geringfligigen
Beschaftigung als Arbeitnehmer vorrangversichert

werden. Die entsprechende Priifung obliegt allerdings
der allgemeinen Krankenkasse und nicht der LKK.

Pflege-Versicherungsgesetz 1995 [25]

Eine wesentliche Anderung brachte die Einfiihrung der
gesetzlichen Pflegeversicherung zum 01.01.1995 als
flinfte Saule der Sozialversicherung. Die erforderlichen
Regelungen enthalt seitdem das Sozialgesetzbuch,
Elftes Buch (SGB XIl). Versicherung und Zustandigkeit
ergeben sich aus dem Grundsatz ,Pflegeversiche-
rung folgt Krankenversicherung”. U. a. bei allen LKKen
werden Pflegekassen errichtet. Privat krankenversi-
cherte Personen werden verpflichtet, sich bei ihrem
Krankenversicherungsunternehmen gegen das Risiko
der Pflege zu versichern.

In der landwirtschaftlichen Pflegeversicherung kann
wegen des Systems der Beitragsklassen nicht fir alle
Mitglieder der prozentuale Beitragssatz der sozialen
Pflegeversicherung zur Anwendung kommen. Es wird
daher ein entsprechender Zuschlag auf den Beitrag zur
LKK erhoben (§ 55 Abs. 5 SGB XI).

Agrarsozialreformgesetz (ASRG) 1995 [26]

Dieses umfassende Gesetzespaket reformierte in erster
Linie die bisherige Landwirtschaftliche Altershilfe nach
dem GAL und uUberfiihrte sie in die Alterssicherung der
Landwirte (AdL) nach dem Gesetz liber die Alterssiche-
rung der Landwirte (ALG). Es erfolgte eine finanzielle
Stabilisierung des Alterssicherungssystems und fiihrte
insbesondere die eigenstandige Versicherungspflicht
der Ehegatten von Landwirten ein. Daneben fanden u. a.
sprachliche Anpassungen statt (z. B. MindestgroRe
statt Existenzgrundlage, Altersrente statt Altersgeld).

Das Recht der LKV wurde an mehreren Stellen wesent-
lich gedndert:

m Beiden in der LKV versicherten Personen wird seit-
dem auf die Hauptberuflichkeit abgestellt
(§ 2 Abs. 4a KVLG 1989). Dies betraf bei der Rechts-
anderung insbesondere die Landwirte, die aulRer-
halb der Landwirtschaft hauptberuflich selbstandig
erwerbstatig waren. Verwaltungsintern wurde dieser
Personenkreis mit ,BMW" (Backer, Metzger, Wirte)
umschrieben. Rechtlich gab es diese Kurzbezeich-
nung natdrlich nicht. Sie macht aber deutlich, wo
der Schwerpunkt dieser Mitglieder lag. Im Ergebnis
waren diese Mitglieder zuvor nicht einkommens-
gerecht als Landwirte in der LKV versichert. Ihnen
konnte eine Fortsetzung im Rahmen einer freiwilligen
Versicherung angeboten werden, die zumeist auch
genutzt wurde. Der Beitragsbemessung wurden
dann jedoch alle Einnahmen zum Lebensunterhalt
zugrunde gelegt.
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m In der allgemeinen Krankenversicherung versi-
cherungsfreie Personen (Arbeitnehmer mit einem
regelmaBigen Jahresarbeitsentgelt liber der Jahres-
arbeitsentgeltgrenze, Beamte und beamtenahnliche
Personen, Pensionére u. a.) werden in der LKV nicht
mehr versicherungspflichtig (§ 3a KVLG 1989). Bis
Ende 1994 bestand Versicherungspflicht mit einer
Befreiungsmaoglichkeit (§ 5 Abs. 1 KVLG 1989).

m Saisonarbeitnehmer, d. h. Personen, die nicht langer
als 26 Wochen aufierhalb der LKV versicherungs-
pflichtig beschaftigt sind, bleiben seitdem ganzjahrig
in der LKV als Landwirt versichert (§ 3 Abs. 2 Nr. 1
KVLG 1989).

m Die eigensténdige Versicherungspflicht der Ehegat-
ten in der AdL wird nicht auf die LKV ubertragen. In
der LKV bleibt es im Regelfall bei der Familienversi-
cherung der Ehegatten.

m Ehegatten von Landwirten, die in der Landwirtschaft
mit Arbeitsvertrag beschaftigt sind, werden der
Versicherung in der LKV zugewiesen (§ 2 Abs. 4
KVLG 1989).

m Um eine sozial gerechtere Beitragsgestaltung zu
erreichen, wird die Beitragsklassenzahl auf 20
erhoht. Zudem wird das Verhaltnis zwischen der
hdéchsten und niedrigsten Beitragsklasse von zuvor
3: 1 auf mindestens 6 : 1 angehoben. Die Beitrags-
klasse fiir Kleinunternehmer muss dabei unberiick-
sichtigt bleiben. Der Hochstbeitrag fiir Landwirte
darf den Vergleichsbeitrag der Ortskrankenkassen
nur noch um hochstens 10 v. H. unterschreiten. Diese
Regelungen traten erst am 01.01.1999 in Kraft.

GKV-Wettbewerbsstarkungsgesetz 2007 [27]

Das Gesetz fiihrte zum 01.04.2007 fiir die gesetzliche
und zum 01.07.2007 fiir die private Krankenversiche-
rung ein Novum fiir die deutsche Sozialgeschichte ein:
Alle in Deutschland lebenden Menschen haben eine
Pflicht zur Versicherung gegen Krankheit. In der LKV
wurde die Versicherungspflicht fiir die sog. Riickkehrer
geschaffen (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989). Insbesondere
nichtversicherte Personen, die zuletzt bei einer LKK
versichert waren, sind seitdem in der LKV versiche-
rungspflichtig.

LSV-Neuordnungsgesetz 2012 [28]

Die letzte wesentliche Anderung fand im Zuge der
Errichtung der Sozialversicherung fiir Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau (SVLFG) zum 01.01.2013
statt. Mit diesem Gesetz wurde u. a. das Ziel verfolgt,
gravierende Belastungsunterschiede durch regional
unterschiedlich hohe Beitrage fiir gleich strukturierte

Betriebe aufzulosen und Wettbewerbsverzerrungen zu
vermeiden.

Inhaltliche Anderungen waren dabei zur Zielerreichung
nicht erforderlich. Vielmehr fiihrten die Errichtung der
SVLFG und damit die Auflosung auch der zuvor beste-
henden regionalen LKKen zur Notwendigkeit, seitens
der SVLFG als LKK einen bundesweit einheitlichen
Beitragsmalstab zu beschlieRen. Dies geschah mit
Wirkung zum 01.01.2014. Dabei fand von 2014 bis 2017
(Ubergangszeit) eine Uberfiihrung auf das neue Bei-
tragsniveau in gleichmaRigen Stufen statt

(§ 64 KVLG 1989).

Folge der Errichtung der SVLFG war daneben u. a. die
Festsetzung bundesweit einheitlicher MindestgroRen
ab 01.01.2014. Zu den neuen einheitlichen und zu den
zuletzt bis zum 31.12.2013 gliltigen MindestgréRen
wird auf Timm [29] verwiesen. Die MindestgroRen sind
primar entscheidend fiir das Entstehen von Versiche-
rungspflicht in der AdL. Eine gleiche Bedeutung kommt
den MindestgrofRen aber in der LKV zu.

Aufgrund der vom Bundessozialgericht [30] ausge-
pragten sog. Versteinerungstheorie sind weitere
Anpassungen der MindestgroRen durch die Vertreter-
versammlung der SVLFG nahezu ausgeschlossen. Die
von einzelnen Versicherten der SVLFG gelegentlich
thematisierte Anhebung der MindestgrofRen bleibt weit-
gehend dem Gesetzgeber vorbehalten.

3.1 Organisation

Die Zahl der zum 01.10.1972 errichten 19 LKKen anderte
sich wesentlich erst nach der Jahrtausendwende. Die
Ursachen fiir die Fusionen waren vielféltig und sind
retrospektiv schwer zu greifen. Neben dem Mitglieder-
riickgang und der Erschliefung von Synergieeffekten
war aber sicher auch die regionale Vereinheitlichung fir
die Versicherten von Bedeutung. Auch der zunehmende
politische Druck muss erwahnt werden.

Bevor es zu Fusionen zwischen regionalen LKKen kam,
erlebte die LKV im Zuge der deutschen Wiedervereini-
gung aber eine Erweiterung.

Auf Basis des Einigungsvertrages sowie eines hierzu
ergangenen Gesetzes [31] wurde die LKV grundsétz-
lich auch in den neuen Bundeslandern eingefiihrt. Ab
01.01.1991 wurde mit Zustéandigkeit fur die neuen flinf
Bundeslander und Berlin-Ost die LKK Berlin errichtet.
Die Zustandigkeit der Hannoverschen LKK fiir Berlin-
West endete zum 31.12.1994 und ging dann ebenfalls
auf die LKK Berlin Giber. Die KK fiir den Gartenbau
erstreckte ihre Zustandigkeit auf die neuen Bundeslan-
der.
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Zum 01.07.1992 wurde die Sachsische LKK errichtet,
die aber durch Zusammenlegung der LKK Berlin und
der Séachsischen LKK zum 01.04.2004 in der LKK Mittel-
und Ostdeutschland aufging.

Nach der Wiedervereinigung durfte ich den Aufbau der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung in den neuen
Bundeslédndern ber gut fiinf Jahre unterstiitzen. Es war
eine Begegnung mit Menschen, die in einem deutlich
anderen politischen System ihre Heimat gefunden
hatten. Und gleichwohl brauchte es nur wenig Zeit, um
zu verstehen, wie dhnlich sich die Deutschen auf beiden
Seiten der ehemaligen Grenze geblieben sind. Zugleich

Tabelle 6: Fusionen der LKKen

bot sich die Mdglichkeit, die mir bis dahin unbekann-
ten neuen Bundeslander kennenzulernen. Alleine aus
Berlin und spater Hoppegarten ware dies kaum maoglich
gewesen. Aber um auf den Anfang dieser Abhandlung
zurickzukommen: Die ehemaligen Landkrankenkassen
eroffneten diese Mdglichkeit. Denn so, wie bei Einfiih-
rung der LKV zum 01.10.1972 die Versicherten und das
Vermdogen der Landkrankenkassen in den alten Bun-
deslandern in etwa auf die Ortskrankenkassen und die
LKKen aufgeteilt wurden, regelte der Einigungsvertrag,
dass die Ortskrankenkassen und die LKK Berlin je zur
Halfte Rechtsnachfolger der bis 1945 bestehenden
Landkrankenkassen auf dem Gebiet der neuen Bundes-

01.09.2000 (a)
LKK 30.03.1995 01.01.2002 (b)
01.07.2002 (c)
01.01.2003 (d)
01.04.2004 (e)
Schleswig-Holsteinische LKK LKK Schleswig-Holstein und Hamburg* b
LKK Oldenburg-Bremen LKK Niedersachsen-Bremen b
Hannoversche LKK LKK Niedersachsen-Bremen b
Braunschweigische LKK LKK Niedersachsen-Bremen b
Lippische LKK LKK Nordrhein-Westfalen b
KK der Rheinischen Landwirtschaft LKK Nordrhein-Westfalen b
Westfalische LKK LKK Nordrhein-Westfalen b
LKK Hessen-Nassau LKK Hessen LKK Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland c
LKK Darmstadt LKK Hessen LKK Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland c
LKK Rheinhessen-Pfalz LKK Rheinland-Pfalz** | LKK Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland c
LKK fir das Saarland LKK Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland c
LKK Oberfranken und Mittelfranken LKK Franken/Oberbayern b
LKK Niederbayern-Oberpfalz LKK Niederbayern/Oberpfalz und Schwaben d
LKK Unterfranken LKK Franken/Oberbayern b
LKK Schwaben LKK Niederbayern/Oberpfalz und Schwaben d
LKK Oberbayern LKK Franken/Oberbayern b
Badische LKK LKK Baden-Wiirttemberg a
LKK Wiirttemberg LKK Baden-Wiirttemberg a
KK fiir den Gartenbau
LKK Berlin LKK Mittel- und Ostdeutschland e
Sachsische LKK LKK Mittel- und Ostdeutschland e

* Umbenennung / ** Umbenennung zum 01.01.1995
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lander sind [32]. Zu kl&dren waren deshalb die Eigen-
tumsverhaltnisse von Gber 60 Verwaltungsgebauden
ehemaliger Landkrankenkassen von z. B. Bergen/Rulgen
Uber Waren/Miiritz und von Sangerhausen bis nach
Hoyerswerda (und von zwei ehemaligen Verwaltungs-
gebauden von Landkrankenkassenverbanden sowie

10 ehemaligen Landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften).

Bis 2004 fusionierten die LKKen - und natiirlich auch
die Ubrigen LSV-Trager — wie in der Tabelle 6 ersichtlich.

Zum 01.01.2013 wurden durch das LSV-NOG die

9 LKKen sowie der BLK — zusammen mit den Schwe-
sterkorperschaften und dem Bundesverband der land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften e. V. - zur
SVLFG zusammengelegt.

Tabelle 7: Mitglieder der LKK 2021, KM 1/13

Fir mich fiihrte die Errichtung der SVLFG als Bunde-
strager mit Sitz der Hauptverwaltung in Kassel nicht
nur zu einer ortlichen Neuausrichtung. Meine Aufga-
benstellung veranderte sich nicht vollig, erweiterte sich
aber wesentlich. Die bundesweite Verantwortung fir
eine Teilaufgabe der SVLFG ist mit Begegnungen mit
unterschiedlichen Menschen verbunden; mit Menschen
aus der Landwirtschaft und aus der Verwaltung. Dies
erweist sich bis heute — neben dem Wohnsitz in der
Mitte Deutschlands — als uneingeschrankt positiv.

3.2 Kreis der versicherten Personen

In den zuriickliegenden fast 50 Jahren hat sich auf-
grund des Strukturwandels die Zahl der Mitglieder
wesentlich reduziert. Die Entwicklung fiir die gesamte

Manner Frauen gesamt
Landwirtschaftliche Unternehmer 92.067 10.684 102.751
Landwirtschaftliche Mitunternehmer 29.817 4.475 34.292
Kleinunternehmer 2119 1.090 3.209
Mitarbeit. Familienangehdrige ohne Arbeitsvertrag 1.469 369 1.838
Mitarbeit. Familienangehdrige mit Arbeitsvertrag 9.798 2.962 12.760
Azubi/Mifa < 18 Jahre 187 73 260
Ehegatten mit Arbeitsvertrag 462 3.034 3.496
Studenten/Praktikanten 1.295 1.111 2.406
Rehabilitanden 72 20 92
Arbeitslose 564 525 1.089
Rickkehrer 147 76 223
Freiw. Wehrdienstleistende 10 9 19
Pflichtmitglieder insgesamt 138.007 24.428 162.435
Freiwillige Mitglieder 16.412 8.384 24.796
Aktive Mitglieder insgesamt 154.419 32.812 187.231
Rentenantragsteller 168 389 557
Rentner der Alterskasse 112.392 137.637 250.029
Sonstige Personen tiber 65 Jahre 694 522 1.216
Altenteiler insgesamt 113.254 138.548 251.802
Mitglieder insgesamt 267.673 171.360 439.033

42,6 %

57,4 %
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gesetzliche Krankenversicherung kann mit der amtli-
chen Statistik KM 1 nachvollzogen werden. Die LKK
hatte in 2021 durchschnittlich folgende Mitglieder
(vgl. Tabelle 7).

Die LKK ist nach Mitgliedern unter den gut 100 gesetz-
lichen Krankenkassen damit auf Platz 26. Die Mehrzahl
der Krankenkassen hat weniger Mitglieder.

Der Strukturwandel hat seit Einfiihrung der LKV zu
einem Riickgang der aktiven Mitglieder um durch-
schnittlich etwa 2,5 Prozent jahrlich gefiihrt. Ein
entsprechend hoher Riickgang ist in den letzten Jahren
nicht mehr zu verzeichnen. So ist seit Errichtung der
SVLFG die Zahl der aktiven Mitglieder um etwa 1,9
Prozent jahrlich zurlickgegangen. Starker ist der Riick-
gang — der hier nicht ndher betrachteten - beitragsfrei
familienversicherten Angehdrigen der aktiven Mitglie-
der.

Ein Ende des Strukturwandels ist leider nicht abzu-
sehen, auch wenn die aktuelle Politik Anderungen
erwarten lasst; ob positiv oder negativ, wird sich zeigen
mussen.

3.3 Finanzierung

Die LKV wird nach wie vor durch Beitragszahlungen,
Zuschiisse des Bundes und sonstige Einnahmen finan-
ziert (§ 37 KVLG 1989). Die unter 2.3 skizzierte Begrin-
dung fiir die Finanzierung der Leistungsaufwendungen
der Altenteiler durch den Bund trifft unverandert zu.
Wie zukunftsweisend diese Entscheidung vor 50 Jahren
war, lasst sich am Verhaltnis der aktiven Mitglieder zu
den Altenteilern erkennen. Entsprachen in 1973 die
392.935 Altenteiler noch etwa 39 v. H. der Mitglieder
aller LKKen, waren dies in 2021 mit 251.802 Altenteilern
tber 57 v. H.

Die Entwicklung der Mitgliederzahlen Iasst aber auch
erkennen, dass die Finanzierung aller Verwaltungskos-
ten allein durch die aktiven Mitglieder — also auch die
Finanzierung der nicht geringen Verwaltungskosten der
Altenteiler — zunehmend zur Belastung werden kann.

Seit dem Jahr 2000 werden die aktiven Mitglieder
(Landwirte und Freiwillige) zudem durch einen
Solidarzuschlag zur Finanzierung der Leistungsauf-
wendungen der Altenteiler herangezogen (§ 38 Abs. 4
KVLG 1989) [33]. Abweichend von der Grundsatzent-
scheidung bei Einfiihrung der LKV wurde ausschlieBlich
als MalRnahme zur Konsolidierung des Bundeshaus-
halts anfanglich ein Betrag von umgerechnet 127,8

Mio. Euro von den aktiven Mitgliedern verlangt. Dieser
Solidarzuschlag ist bis heute beibehalten.

Seit dem Wegfall der Hofabgabevoraussetzung im Ren-
tenrecht der AdL steigt der Anteil der aktiven LKK-Mit-
glieder im Rentenalter. Es ist positiv zu erwahnen, dass
vor dem Hintergrund dieser Tatsache eine Senkung des
Solidarzuschlages fiir die Jahre 2019 bis 2022 durch
Gesetzesanderung realisiert werden konnte. In 2022
belduft sich der Solidarzuschlag auf 59 Mio. Euro.

3.4 Beitragsregelungen fiir Aktive

Bis heute tragen die aktiven Mitglieder ihre Beitrage
selbst, wobei — ebenfalls unverdndert — die Unterneh-
mer auch die Beitrage fiir ihre mitarbeitenden Familien-
angehorigen zahlen (§§ 47, 48 KVLG 1989). Die Satzung
hat aktuell die Beitrdge nach dem Wirtschaftswert,
dem Arbeitsbedarf oder einem anderen angemessenen
Malstab zu bestimmen. Es sind 20 Beitragsklassen
vorzusehen. Der Beitrag der hochsten Beitragsklasse
muss mindestens das Sechsfache des Beitrages der
niedrigsten Beitragsklasse betragen und darf den Ver-
gleichsbeitrag der allgemeinen Krankenversicherung
um nicht mehr als 10 v. H. unterschreiten (§ 40 KVLG
1989).

Diese Regelungen sind auf die unter 3. bereits erwahnte
Anderung durch das ASRG 1995 zum 01.01.1999
zurlickzufiihren. Ebenfalls beschlossen war bereits eine
kiinftige Beitragsberechnung ausschlielRlich nach dem
Arbeitseinkommen laut Einkommenssteuerbescheid.
Berufsstand, der BLK und die LKKen hatten diese
Anderung abgelehnt. Neben anderen Griinden stand
insbesondere fest, dass eine Beitragsberechnung nach
den steuerlichen Feststellungen fiir die Haushaltspla-
nungen nicht zu kalkulieren wére. Kenntnisse zu den
zugrunde zu legenden steuerlichen Ergebnissen sind
verlasslich nicht vorhanden, so dass schon ein Umstieg
zu unkalkulierbaren Risiken gefiihrt hatte. Mit Artikel 5
des 2. GKV-Neuordnungsgesetzes [34] wurde diese
Regelung daraufhin auf den 01.01.2001 verschoben und
mit Artikel 12 des GKV-Gesundheitsreformgesetzes
2000 [35] endgltig gestrichen.

Beitragsmafstab

Die SVLFG als LKK berechnet die Beitrage fiir Unterneh-
mer und mitarbeitende Familienangehdérige seit dem
01.01.2014 bundesweit einheitlich nach dem Beitrags-
maRstab ,korrigierter Flachenwert” [36]. Auf Basis der
im gemeinsamen Unternehmenskataster der SVLFG
erfassten Flachen und dem durchschnittlichen Hek-
tarwert der Betriebssitzgemeinde wird der Flachenwert
ermittelt. Durch Multiplikation mit dem Beziehungswert
der jahrlich aktualisierten Arbeitseinkommensverord-
nung Landwirtschaft (AELV) erfolgt eine Korrektur zum
Jkorrigierten Flachenwert” und danach die Zuordnung
zu der entsprechenden Beitragsklasse.
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Mit der AELV liegen dem gewahlten Beitragsmalistab
das Testbetriebsnetz des Bundeslandwirtschafts-
ministeriums und damit die jahrlichen Buchfiih-
rungsabschliisse von fast 11.000 Unternehmen aus
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau
zugrunde. Zudem ist dieser Beitragsmalstab leicht
administrierbar und verursacht bei den Mitgliedern und
der SVLFG - wegen des Riickgriffs auf vorhandene
Unternehmensdaten und auf die AELV — keinen beson-
deren Verwaltungsaufwand. Der Beitragsmalstab hat
sich seit 2014 bewahrt und wird von den Mitgliedern der
LKK weitgehend akzeptiert.

Tabelle 8: Beitragsstaffel LKK Unternehmer 2022

- korrigierter Flachenwert in € Beitrag LKK
von bis in € mtl.
1 Kleinunternehmer 109,39
2 0,00 5.600,00 110,39
3 5.600,01 11.200,00 147,99
4 11.200,01 16.800,00 176,69
5 16.800,01 22.400,00 205,38
6 22.400,01 28.000,00 234,08
7 28.000,01 33.600,00 262,77
8 33.600,01 39.200,00 291,47
9 39.200,01 44.800,00 320,16
10 44.800,01 50.400,00 348,86
11 50.400,01 56.000,00 377,55
12 56.000,01 61.600,00 406,25
13 61.600,01 67.200,00 434,94
14 67.200,01 72.800,00 463,64
15 72.800,01 78.400,00 492,33
16 78.400,01 84.000,00 521,03
17 84.000,01 89.600,00 549,72
18 89.600,01 95.200,00 578,42
19 95.200,01 100.800,00 607,11
20 100.800,01 692,24

Beitragsstaffel

Fiir 2022 hat die Vertreterversammlung der SVLFG als
LKK die Beitragsstaffel laut Tabelle 8 beschlossen [37].

Die Beitrédge fiir freiwillig Versicherte bemessen sich -
wie in der gesamten gesetzlichen Krankenversiche-
rung — nach allen Einnahmen zum Lebensunterhalt. Die
Beitragsstaffel der LKK findet sich in § 134 der Satzung
der SVLFG.

4 Maogliche Anderungen

Auch nach der sehr langen Zeit, in der die LKK als
berufsstandische Krankenkasse die soziale Absiche-
rung der Landwirte und ihrer Familienangehdrigen
sicherstellt, und nach den sehr zahlreichen gesetzli-
chen und auch organisatorischen Anderungen kann
es keinen Stillstand geben. Veranderungen sind dabei
nicht immer von ,groRer Tragweite”, kdnnen es aber
sein.

Die LKK wird den praktizierten BeitragsmaRstab ,korri-
gierter Flachenwert” aufgrund der Grundsteuerreform
tber 2025/2026 hinaus nicht beibehalten kdnnen. Die
Arbeiten zur Bestimmung eines neuen Beitragsmalsta-
bes sind aufgenommen, werden aber noch einige Zeit
bendtigen.

Beim Kreis der versicherten Personen sollte eine Fort-
setzung der Versicherungspflicht fiir Kleinunternehmer
(§ 2 Abs. 1 Nr. 2 KVLG 1989) und der ,liber 65-jahri-
gen” (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 KVLG 1989) gepriift werden. Ein
Schutzbedarf fiir diese Personenkreise, der nicht tGiber
eine freiwillige Versicherung sichergestellt werden
konnte, ist nicht erkennbar. Dafir stellt insbesondere
die Gestaltung der Versicherung von Kleinunterneh-
mern nicht in allen Fallen eine Beitragsbemessung nach
der individuellen Leistungsfahigkeit sicher. Fiir die ,lber
65-jahrigen” ist bei einer Streichung dieser Versiche-
rungspflicht an eine Besitzstandsregelung zu denken.

Der Solidarzuschlag (vgl. 3.3) verandert sich entspre-
chend der Entwicklung der Beitragseinnahmen der
aktiven Mitglieder vom vorvergangenen Jahr zum
vergangenen Jahr. Danach steigt der Solidarzuschlag
gerade dann, wenn die aktiven Mitglieder ohnehin mit
einer Beitragserhohung konfrontiert sind. Diese Syste-
matik ist grundséatzlich zu hinterfragen.

Eine kritische Sicht auf die Finanzierung der LKV
beschreibt Schmidt in seinem Artikel ,Optionen zur
Weiterentwicklung der LKV auf dem Priifstand” [38].
Auch die zusammenfassende Betrachtung von Miiller
JAltenteiler-Versicherung in der LKV — Beitragsrecht
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und gesetzliche Umlagen zur Reduzierung der Bundes-
mittel” [39] ist in diesem Zusammenhang zu erwahnen.

5 Ein guter Geburtstag

Es ist nicht verkehrt, nach einem halben Jahrhundert
die mit der Schaffung der LKV verfolgten Ziele zu
betrachten.

Die Absicherung der selbstandigen Landwirte, ihrer
Familienangehdrigen und der Altenteiler gegen das
Risiko der Krankheit ist ohne Zweifel erreicht und schon
seit Jahrzehnten kein Thema mehr. Der Krankenversi-
cherungsschutz der LKK ist mindestens genauso gut
wie der Schutz ,der Mehrzahl der tibrigen Blrger in der
allgemeinen Krankenversicherung. Durch die gesamt-
gesellschaftliche Solidaritdt mit den in der Landwirt-
schaft tatigen Menschen - durch die im Wesentlichen
unveranderte Finanzierung der Leistungsaufwendungen
der Altenteiler durch Steuermittel — wird auch unzwei-
felhaft der leider anhaltende Anpassungsprozess der
deutschen Landwirtschaft erleichtert. Die LKV ist eine
Erfolgsgeschichte!

Rickblickend haben sich alle Annahmen, die zur Schaf-
fung der LKV fiihrten, bestéatigt. Dazu gehort, dass die
seinerzeit angesprochene Finanzierungsfrage die LKV
tatsachlich seit 1972 begleitet. Dabei kann es nicht
liberraschen, dass die Beitrage in 50 Jahren deutlich
gestiegen sind. Es ist jedoch stets gelungen, die Bei-
trage fur die aktiven Landwirte gerade nicht unverhalt-
nismaRig anwachsen zu lassen. Sicher ist ein Beitrag in
der hochsten Beitragsklasse fiir Unternehmer von fast
700 Euro monatlich (zzgl. Beitrag zur Pflegeversiche-
rung) ein hoher Betrag. Zur Wahrheit gehort aber auch
ein Hinweis auf die Beitrdge in den unteren Beitrags-
klassen und auf die Tatsache, dass selbst der hchste
Beitrag um rund 10 v. H. unter dem Hdéchstbeitrag bei
allen anderen gesetzlichen Krankenkassen liegt.

Die LKK will auch in Zukunft von der Zustimmung der
Versicherten und des Berufsstandes getragen werden
und muss sich deshalb den gednderten Lebensverhalt-
nissen standig anpassen. Die langst beschlossenen
und taglich genutzten Satzungsleistungen und Gesund-
heitsangebote der LKK sind nur eine Auspragung dieser
erkannten Notwendigkeit.

Liebe LKK: Fiir die Zukunft alles Gute, vor allem
Gesundheit!
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50 Jahre landwirtschaftliche Krankenversicherung.
Eingefahrene Prozesse? Keinesfalls. Bereit fiir die #digitale Zukunft!

Corinna Botte

Die landwirtschaftliche Krankenversicherung ist verankert in der Gesamtorganisation der Sozialversicherung fiir
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG). Die Selbstverwaltungsorgane sind Garanten dafiir, dass die operative
Aufgabenerfiillung der Verwaltung auch nach 50 Jahren stets an den Bedarfen der Versicherten der Griinen Branche
ausgerichtet, fortschrittlich und nachhaltig gestaltet wird. Eine Innovationskultur mit digitalen Ansétzen setzt dabei
Impulse fiir eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Services und férdert die Chancengleichheit beziiglich der Ver-
sorgung im ldndlichen Raum. Die SVLFG ist bereit fiir eine #digitale Zukunft.

1 Einordnung der landwirtschaftlichen
Krankenversicherung in die Gesamt-
organisation der SVLFG

Die Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten

und Gartenbau (SVLFG) wurde zum 01.01.2013 als
Nachfolgeorganisation der Spitzenverbande der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung sowie der neun
regionalen Trager der landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherung errichtet. Die SVLFG vereinigt als einziger
deutscher Verbundtrager der Sozialversicherung vier
Versicherungszweige unter einem Dach — die landwirt-
schaftliche Unfallversicherung, die Alterssicherung der
Landwirte, die landwirtschaftliche Krankenversicherung
und die landwirtschaftliche Pflegeversicherung. Die
SVLFG als Sozialversicherungstrager ist eine Korper-
schaft des 6ffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung.

Sozialversicherung und Selbstverwaltung sind in
Deutschland tragende Saulen des Gemeinwesens. Der
Staat gibt den Handlungsrahmen vor und beteiligt die
Betroffenen an der Erfiillung der staatlichen Aufgaben.
Selbstverwaltung in der Sozialversicherung heif}t, dass
die Versicherten selbst Einfluss auf ihre Angelegen-
heiten nehmen: Sie treffen wichtige Entscheidungen
im Rahmen der Gesetze selbst — nicht der Staat. Ihre
gewahlten Vertreter arbeiten ehrenamtlich und sind
allein den Versicherten verpflichtet. Dadurch sind die
Sozialversicherungstrager sehr nah an den Menschen,
fur die sie Leistungen erbringen. Dies fihrt zu hoher
Akzeptanz der beschlossenen MalRnahmen bei den
Versicherten. Selbstverwaltung bedeutet somit Eigen-
standigkeit gegeniiber dem Staat und sichert den
Sozialversicherungstragern grotmogliche Entschei-
dungsfreirdume unter den gesetzlichen Vorgaben zu.
Die Erfahrungen direkt aus dem Berufsstand flieRen
somit in die Ausrichtung und die Entscheidungen der
SVLFG ein [1].

Die landwirtschaftliche Krankenversicherung ist
aufbau- und ablauforganisatorisch in die Gesamt-

organisation der SVLFG eingeordnet. Die operative
Steuerung des laufenden Verwaltungsgeschafts erfolgt
zentral Uber die an der Hauptverwaltung in Kassel
angesiedelte Geschaftsfiihrung mit den administrati-
ven Organisationseinheiten sowie den federfiihrenden
Bereichsleitungen Leistung, Pravention und Versiche-
rung, Mitgliedschaft, Beitrag.

Die besondere Kompetenz der SVLFG ist verankert in
den strategischen Unternehmenszielen und ergibt sich
aus der versicherungszweigiibergreifenden Ausrich-
tung an den Bedarfen der Angehdrigen der griinen
Berufe. Dies ldsst die Versicherten in besonderem
Male profitieren. Im Folgenden wird daher neben der
Perspektive der Landwirtschaftlichen Krankenkasse
auch — so moglich — die Gesamtsicht auf den Verbund-
trager hergestellt.

2 Strategische Ausrichtung auf Effizienz
und Wirtschaftlichkeit

Als libergeordnetes Unternehmensziel haben die
ehrenamtlichen Selbstverwaltungsorgane der SVLFG
die Erfiillung des gesetzlichen Auftrags mit einem
HochstmaB an Effizienz und Wirtschaftlichkeit aus-
gerufen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es geboten,
die Verwaltungsprozesse der verschiedenen Versiche-
rungszweige kontinuierlich zu verbessern und — wo
immer moglich — zu vernetzen, um die Verfahren tiber-
greifend zu nutzen.

Wo vor 50 Jahren manuelle Prozesse, basierend auf
einer Papieraktenfiihrung, vorherrschten, ist langst die
Technisierung eingezogen. Die Prozesse der landwirt-
schaftlichen Krankenversicherung wurden zunéchst
dezentral durch die vormals selbstandigen Trager der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung bearbeitet.
Die technische Unterstiitzung wurde kontinuierlich
auf groRBrechnerbasierenden Verfahren optimiert.
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Datenaustauschverfahren, Zustandigkeits- und Berech-
tigungskonzepte sowie Priifroutinen wurden tech-
nisch realisiert. Im Laufe der Jahre sind die diversen
sInsellésungen” zu einer zentralen und performanten
IT-Systemlandschaft zusammengefiihrt worden. Einen
entscheidenden Fortschritt hat die technische Unter-
stlitzung der Sachbearbeitung mit einer elektronischen
Akte erfahren. Managementprozesse, wie das Wieder-
vorlagenmanagement und die Recherchefunktionalita-
ten, haben die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten
der Prozesse deutlich verkiirzt.

In einem weiteren Umsetzungsprojekt hat die SVLFG
in den Jahren 2014 bis 2022 die seitherigen Fach-
anwendungen (Vorsysteme) final abgel6st und auf
ein einheitliches, modulares IT-Gesamtsystem auf der
Basis von SAP-Standardsoftwarekomponenten (Stan-
dardsoftware sowie Eigenentwicklung) umgestellt.
Fachlich sind insbesondere die zur Bearbeitung der
Beitragskomponenten erforderlichen Funktionalitdten
sowie die Leistungskomponenten Krankenversiche-
rung, Pflegeversicherung, Krankenhausabrechnung,
Zuzahlungsbefreiung und Entgeltersatzleistungen
(einschlieBlich der damit einhergehenden Produkte
Beitrags- und Leistungsbuch) realisiert und der Sach-

bearbeitung bundesweit zur Verfiigung gestellt worden.

Derzeit befindet sich die Sachbearbeitung in der Phase
der Konsolidierung der neuen Prozesse.

Effizienzsteigerung und Wirtschaftlichkeit bedeuten
auch immer, die eigene Aufgabenerledigung zu hinter-
fragen. Nach Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsana-
lyse hat die landwirtschaftliche Krankenversicherung
(wie die meisten anderen Krankenkassen auch), die
Hilfsmittelbearbeitung ausgelagert, da die Prozesse
durch externe Dienstleister wirtschaftlicher erledigt
werden konnen.

Die Steigerung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit ist
auch nach der Umsetzung dieser Prozessverbesse-
rungen und Einfiihrung von technischen Neuerungen
weiter moglich und nétig. Immer wieder stellt sich
daher folgende Frage:

3 Wie kommt der Amtsschimmel auf die
Datenautobahn?

Der Weg zu einer digitalisierten Verwaltung ist lang
und beschwerlich. Wirtschaft und Gesellschaft digi-
talisieren sich seit Anfang des 21. Jahrhunderts —
elektronische Bahnfahrkarten und Bestellungen iiber
Amazon, Zalando und andere Internetplattformen sind
fiir weite Teile der Bevdlkerung Alltag, soziale Medien
ersetzen Briefe und Telefongesprache, Musik- und
Videostreaming haben den Gang zur Videothek fast in

Vergessenheit gebracht. Nur einen Reisepass bekommt
man noch genauso wie vor 30 Jahren. Geburtsan-
meldungen beim Standesamt laufen ,wie frither"

und Antrage, beizubringende Unterlagen, Nachweise
missen in Deutschland meist noch auf Papier vorge-
legt werden[2].

Die Selbstverwaltungsorgane der SVLFG sind innovativ
und stets an der Weiterentwicklung der Organisation
interessiert. Dies gilt in besonderem Mal3e fiir die
Einflihrung der Digitalisierung. Unternehmer der griinen
Berufe kennen im Zusammenhang mit den verschie-
denen Produktionsverfahren elektronische Melde- und
Dokumentationsverfahren. Insbesondere werden die
landwirtschaftlichen EU-Fordermittel bereits elektro-
nisch beantragt. Futterautomaten und geodatenba-
sierte Feldbewirtschaftung gehdren in vielen Betrieben
langst zum betrieblichen Alltag. Vergleichbare Innova-
tionen sollen daher auch in der SVLFG etabliert werden,
um die Effizienz der Prozesse zu steigern.

Der Vorstand der SVLFG beauftragte in der Sitzung am
05.06.2019 die Verwaltung mit der Priifung der digitalen
Bereitstellung von versicherungszweigiibergreifenden
Inhalten und Angaben. Infolge dessen erarbeiteten die
verschiedenen Bereiche der SVLFG eine Agenda mit
konkreten Digitalisierungsvorhaben. Dariiber hinaus
entwickelte die SVLFG — auf Grundlage der Ergeb-
nisse mehrerer Workshops der Geschaftsfiihrung, der
Fiihrungsebenen und des Ehrenamts — ein digitales
Zielbild und mogliche Umsetzungsszenarien. Die in den
Workshops getroffenen Festlegungen {iber die kurz- bis
mittelfristige Ausrichtung der IT-Organisation bilden —
gemeinsam mit den strategischen Zielen der SVLFG —
den Rahmen fiir eine organisationsweite IT-Strategie,
die vom Vorstand am 18.06.2021 beschlossen wurde.
Die dargestellten Aktivitdten werten wir als Indiz fir ein
hohes MaR an Expertise und strategischer Kompetenz.
Zusammenfassend sehen wir die SVLFG auf dem richti-
gen Weg, die bestehenden Digitalisierungspotenziale zu
erkennen und effizient umzusetzen [3].

Oberstes strategisches Unternehmensziel ist die Zufrie-
denheit der Versicherten mit den Services und Dienst-
leistungen im Verbundtrager. Gefolgt wird dieses Ziel
von den weiteren strategischen Unternehmenszielen —
der Ausrichtung auf die Zukunftsfahigkeit unter Beach-
tung der Belange der Beschaftigten und der Wahrung
des hohen Qualitatsstandards.

Nach auflen wahrnehmbar kdnnen nur dann gute Ergeb-
nisse entstehen, wenn in der Verwaltung das entspre-
chende Fundament strukturell gelegt wurde und die
unterstiitzenden Prozesse funktionieren. Alle Beschaf-
tigten sowie die Flihrungskrafte sind daher in ihrer
Aufgabe und Funktion aufgerufen, sich an der Weiter-
entwicklung der SVLFG aktiv zu beteiligen. Kontinuierli-
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che Verbesserung der Angebote bzw. Leistungen sowie
die Optimierung der internen Verwaltungsablaufe sind
dabei stéandige Herausforderungen. Die SVLFG setzt
konsequent auf Innovation und Fortschritt. Zusam-
menfassend ist es neben der persdnlichen Betreuung
der Versicherten ebenso wichtig, die technischen

und organisatorischen Rahmenbedingungen fiir eine
moderne innovative Verwaltung zu schaffen.

4 Versichertenbetreuung und Service
immer wieder neu denken und weiter-
entwickeln

Der personliche Kontakt mit den Versicherten ist fir die
SVLFG ein Grundwert mit Bestand. Die Versicherten-
betreuung erfolgt ,historisch gewachsen” persénlich
vor Ort durch den AuRendienst der Pravention und des
Bereichs Leistung sowie in regionalen Verwaltungs- und
Beratungsstellen.

Die SVLFG unterhalt als personliche Anlaufstellen

flir die Versicherten folgende Verwaltungsstandorte:
Kassel (Sitz der Hauptverwaltung), Kiel, Hoppegarten,
Hannover, Darmstadt/Speyer, Miinster, Stuttgart, Bay-
reuth, Landshut, Augsburg, Neukieritzsch, Wiirzburg,
Dusseldorf, Karlsruhe, Miihldorf und Miinchen [4].

Erganzt werden diese eigenen Verwaltungsstandorte
der SVLFG durch kompetent besetzte Beratungsstellen
Dritter sowie die Versicherungsamter; vgl. § 8 Absatz 1
des Gesetzes zur Errichtung der SVLFG (SVLFGG):

.88

Zusammenarbeit mit Dritten

(1) Mit der regelméBigen Wahrnehmung laufender
Verwaltungsaufgaben in der landwirtschaftlichen Sozi-
alversicherung kann die Sozialversicherung fiir Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau Dritte beauftragen,
soweit dies einer wirtschaftlichen Aufgabenerfiillung
und einer sachgerechten Betreuung der Versicherten
dient und diese nicht durch eine Zusammenarbeit mit
den Versicherungsdmtern gewahrleistet werden kann.

§ 88 Absatz 3 und § 90 Satz 1 des Zehnten Buches
Sozialgesetzbuch gelten entsprechend. Die Wahrneh-
mung von Verwaltungsaufgaben durch Dritte bedarf der
Genehmigung durch die Aufsichtsbehérde. Die Sozial-
versicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
hat mit dem Dritten einen Vertrag abzuschlie3en, in dem
Art, Inhalt und Umfang der vom Dritten zu erbringenden
Leistungen sowie die ihm zu gewéhrende Verglitung fiir
die einzelnen Leistungen geregelt sind; in dem Vertrag
ist ferner eine regelméfige Wirtschaftlichkeitspriifung
vorzusehen." [5]

Diese ergdnzenden Beratungsstellen — insbesondere
bei den Berufsverbanden — stellen die kompetente
regionale Versichertenbetreuung vor Ort sicher. Die
Anmietung und Unterhaltung von zusétzlichen Ver-
waltungsstandorten entféllt in dieser Konstellation, so
dass aufgrund der wirtschaftlichen Vertragsgestaltung
Verwaltungskosten gespart werden kdnnen und eine
nachhaltige Biiroraumbewirtschaftung (unter Beriick-
sichtigung einer Regelung zur flexiblen Arbeit — Kom-
bination mit Arbeiten aus dem hauslichen Umfeld der
Beschaftigten) erfolgen kann.

Nicht zuletzt haben die Einschréankungen der Corona-
Pandemie der digitalen Kommunikation und der Etablie-
rung neuer Kommunikationskanéle Vorschub geleistet.

Die personliche Beratung wird in der SVLFG daher
zunehmend durch neue digitale Kommunikationska-
néle erganzt.

Entscheidend fiir die Weiterentwicklung der Kommuni-
kationskandle ist die Zielgruppenanalyse zur Ermittlung
der Bedarfe der Versicherten. Die Versichertenstruktur
der landwirtschaftlichen Krankenversicherung umfasst
neben der Gruppe der (jungen) Familien der Betriebslei-
ter ebenso die Gruppe der Altenteiler/Rentner. Gerade
von den jingeren Versicherten wird der Bedarf an orts-
und zeitflexiblen Kommunikationskanalen gedufert,
wohingegen die dlteren Versicherten durchaus den
personlichen Kontakt préaferieren. Insofern hat sich die
strategische Ausrichtung ergeben, alt bewahrte Grund-
werte der personlichen Beratung weiterzudenken und
um neue digitale Kommunikationskanale zu erganzen —
das neue Normal der Beratungs- und Dienstleistungs-
kultur der SVLFG zu definieren.

Diesen Weg der technischen Innovation werden wir
auch zukiinftig weiterverfolgen, um den digitalen
Wandel aktiv zu gestalten [4], erklaren die Vorstands-
vorsitzenden der SVLFG.

Die virtuelle ,Online-Servicestelle” umfasst zusatzlich
zur personlichen Beratung die weiterentwickelten inno-
vativen Kommunikationskanéle.

Neben der klassischen telefonischen Erreichbarkeit
liber Servicenummern besteht die Anforderung an
einen sicheren, schnellen und unkomplizierten elektro-
nischen Austausch von Unterlagen. Die Kommunikation
mittels E-Mail stellt jedoch beziiglich der im Sozialver-
sicherungsbereich haufig verwendeten Gesundheits-
daten noch immer eine sicherheitstechnische und
datenschutzrechtliche Herausforderung dar. Einen
Meilenstein der Verbesserung der digitalen Kommuni-
kation hat daher die Einfiihrung des Versichertenpor-
tals ,Meine SVLFG" gesetzt. Seit zwei Jahren besteht
nunmehr die Méglichkeit der sicheren elektronischen
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Kommunikation Giber das personliche Postfach im
Versichertenportal ,Meine SVLFG". Der Austausch
zwischen der Landwirtschaftlichen Krankenkasse/der
SVLFG und den Versicherten (zum Beispiel bei Anfor-
derung einer Versicherungsbescheinigung oder der
Ubermittlung von Antrdgen und Entscheidungen) kann
nach einmaliger personlicher Registrierung auf gesi-
cherten Kommunikationskanalen mit dem persénlichen
Passwort minutenaktuell erfolgen. Diese neue Mdglich-
keit der Kommunikation spart nicht nur Zeit, sondern
auch Kosten fiir Druck, Porto und Postzustellung.

Nicht immer sind fiir Auskiinfte und Beratung die
Verhéltnisse des Einzelfalls von Bedeutung. Fiir solche
Fallkonstellationen steht zukiinftig ,Digi“, der digitale
Chatbot-Sachbearbeiter der SVLFG, zur Verfiigung.
Haufig gestellte und geeignete Fragen kdnnen iiber
die Internetseite bequem und véllig unabhangig von
Servicezeiten beantwortet werden. Der Vorteil ist, dass
einfache Fragen schnell und unkompliziert durch den
Chatbot beantwortet werden kdnnen. Die Sachbear-
beitung wird von diesen Anfragen entlastet und kann
sich intensiver komplexen Fragen in der personlichen
Beratung widmen (Fallkoordination).

In der Online-Servicestelle der Zukunft wird es in
Beratungsgesprachen maoglich sein, den Bildschirm
der Sachbearbeitung virtuell mit den Versicherten auf
deren Computern oder mobilen Endgeriten zu teilen
und gemeinsam Angaben im Antrag aufzunehmen. Am
Ende der Online-Beratung kann sogar eine rechtswirk-
same Unterschrift geleistet werden. Riickfragen zu nur
teilweise ausgefiillten Antrdagen entfallen somit und
Vorgange konnen schneller endbearbeitet werden. Die
innovative Beratungsform bietet einige Vorteile und soll
kurzfristig in einem Proof of Concept (PoC) erprobt und
evaluiert werden.

Die Besonderheit der neuen Kommunikationskanéle
besteht darin, dass diese miteinander — und auch

mit der personlichen Beratung — kombiniert werden
konnen; individuell so, wie es die Situation erfordert.
Eine flexible innovative Dienstleistungskultur flihrt zur
Versichertenzufriedenheit in allen Altersgruppen. Die
Prozessveranderungen sind in der Verwaltung jeweils
vorzudenken, zu verandern und zu vermarkten. Dies
macht die besondere Kompetenz der SVLFG aus.

Unterstiitzt wird diese Entwicklung durch zahlreiche
gesetzliche Regelungen, die der Gesetzgeber mit dem
Ziel der Digitalisierung und Innovation auf den Weg
gebracht hat. Exemplarisch werden folgende Gesetze
erwahnt, die insbesondere das Ziel verfolgen, die
Kommunikation und die Prozesse zwischen den Versi-
cherten, Behorden und sonstigen Akteuren schneller,
effizienter und nutzerfreundlicher zu gestalten:

Gesundheits-Apps auf Rezept, Online-Sprechstunden,
elektronische Rezepte und Patientenakten — immer
mehr digitale Neuerungen halten Einzug in die Gesund-
heitsversorgung. Grund dafiir ist die Umsetzung
verschiedener Gesetze, die den Wandel vorantreiben.
Eines davon ist das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG).
Mit dem DVG will die Bundesregierung den Digitalisie-
rungsprozess im deutschen Gesundheitswesen weiter
vorantreiben [6].

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs

zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz —
0ZG) verpflichtet daher Bund, Ldnder und Kommunen,
bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen iiber Ver-
waltungsportale auch digital anzubieten. Insgesamt
wurden knapp 600 gemal 0ZG zu digitalisierende
Verwaltungsleistungen (so genannte OZG-Leistungen)
identifiziert [7].

Die SVLFG als Verbundtrager, der vier Sozialversiche-
rungszweige unter einem Dach vereint, wird insgesamt
rund 130 verschiedene Online-Services realisieren. Die
Bereitstellung der Online-Services der SVLFG erfolgt im
Versichertenportal ,Meine SVLFG", das Uber die Inter-
netseite der SVLFG www.svlfg.de erreichbar ist. Mit den
neuen Online-Services sollen insbesondere Antrage von
den Versicherten digital Giber das Versichertenportal
ausgefillt und ggf. ergdanzt um Anlagen hochgeladen
werden. In der Verwaltung wird der Vorgang automa-
tisch in die elektronische Akte und die Fachanwendung
der Sachbearbeitung geleitet. Die Entscheidung liber
den Antrag (der Bescheid) gelangt ebenfalls auf digita-
lem Weg zuriick zu den Versicherten. Der Prozess soll
ohne Unterbrechungen (Ende-zu-Ende) schnell, sicher
und effizient bearbeitet werden.

Eine weitere Steigerung der Effizienz kann erzielt
werden, wenn es gelingt, die Sachbearbeitungspro-
zesse durch maschinelle Priifroutinen zu vereinfachen
oder — wo mdglich — entfallen zu lassen, also der soge-
nannten Dunkelverarbeitung zuzufiihren. Die SVLFG
arbeitet kontinuierlich an entsprechenden Verfahren
und optimiert die Online-Services.

Grundsatzlich findet sich der gesetzliche Auftrag

der landwirtschaftlichen Krankenversicherung im
Gesetz Uiber die Krankenversicherung der Landwirte
(KVLG 1989) sowie im Fiinften Buch Sozialgesetz-
buch (SGB V); fiir die gesamte SVLFG in den weiteren
Sozialgesetzbiichern. Insofern ist der Leistungskatalog
identisch mit dem der librigen gesetzlichen Kranken-
kassen, so dass diese allgemeinen Innovationen des
Gesundheitswesens selbstverstandlich auch von der
SVLFG umgesetzt und termingerecht den Versicherten
zur Verfligung gestellt werden.
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Die Einzigartigkeit der SVLFG als eigenstandiges
System der sozialen Sicherung fiir die Griine Branche
ergibt sich jedoch aus der besonderen Kompetenz,
Erfahrungen aus den Selbstverwaltungsorganen/dem
Berufsstand mit den Informationen und Daten der Ver-
waltung zu kombinieren und den Versicherten daraus
abgeleitet wissenschaftlich fundierte und evaluierte
spezielle Angebote zu unterbreiten.

5 Entwicklung innovativer Angebote und
Services

Die besondere Kompetenz der landwirtschaftlichen
Krankenversicherung/SVLFG ergibt sich aus der Ent-
wicklung bedarfsgerechter und innovativer Angebote.
Exemplarisch werden einige Angebote der landwirt-
schaftlichen Krankenversicherung skizziert:

Gesundheit kompakt

Ziele sind der Erhalt und die Forderung der Gesundheit
sowie die Vermeidung arbeitsbedingter Gesundheitsge-
fahren durch Bewegungs-/Ergonomietraining. Bestand-
teil sind zudem Entspannungs-/Ausgleichsiibungen fiir
den Arbeitsplatz sowie die Vermittlung von Inhalten

mit Arbeitsbezug durch SVLFG-Praventionsmitarbei-
tende [8].

LKK-Kurzkur

Die LKK-Kurzkur stellt eine Auszeit zur Regeneration
von Korper und Geist dar, die ein vielfaltiges Gesund-
heitsprogramm aus den Themenfeldern Bewegung,
Entspannung und Ernédhrung vereint [8].

Betriebsiibergabe/-aufgabe —

ein Gesundheitsthema

Die Betriebsiibergabe/-aufgabe hat einen groRen
Einfluss auf die Gesundheit, da sie nicht nur betriebs-
wirtschaftlich, sondern auch emotional geregelt werden
muss; ein Seminar fir Menschen, die ihren Betrieb
liber-/aufgeben wollen oder haben und nach emotiona-
ler Stabilitdt in dieser Lebensphase suchen [8].

Intensives Einzelfallcoaching (IVP) fiir Altenteiler
Speziell geschulte Psychologen (= persénlicher Coach)
begleiten die Teilnehmenden in schwierigen Lebenssi-
tuationen mittels telefonischen oder bei Bedarf auch
personlichen Gesprachen. Dabei werden individuelle
Losungen gefunden, um mit belastenden Situationen,
Krisen oder Angsten besser umgehen zu kdnnen [8].

Online-Selbsthilfetool (GET.ON) fiir Altenteiler
Sieben Online-Trainings (Fit im Stress; Stimmung;
Regeneration/gesunder Schlaf; Chronische Schmerzen;,
Diabetes und depressive Beschwerden; Clever weniger
trinken; Panik) mit Erfahrungsberichten und Ubungen
helfen dabei, schnell, unkompliziert und anonym Hilfe
zu finden und seelischen Fehlbelastungen entgegenzu-
wirken [8].

Trittsicher durchs Leben

JIrittsicher durchs Leben” ist ein Bewegungstraining
flir altere Menschen durch speziell geschulte Kursleiter
zum Erhalt der Mobilitat und damit der Selbstandigkeit
und Unabhangigkeit [8].

Das Angebot ist als Setting-Projekt ein bundesweiter
Erfolg. Im April 2022 wurde der 5.000. Kurs geneh-
migt. 50.000 teilnehmende &ltere Menschen konnten
mit dem Angebot erreicht werden. Ein gesamtgesell-
schaftlicher Beitrag von enormer Bedeutung — gerade
fir Menschen im landlichen Raum. Die politischen
Entscheidungstrager in den Ministerien wirdigen die
Bemiihungen der SVLFG.

Einige Angebote enthalten bereits digitale Ansatze. Das
Gesundheitsangebot ,Trittsicher durchs Leben” hat die
SVLFG in einer Projektskizze weiterentwickelt und um
digitale Ansatze erganzt. Bei dem neuen Angebot

(§ 20a Fiinftes Buch Sozialgesetzbuch — SGB V) soll
die Intervention technisch unterstiitzt erfolgen (Anlei-
tung zu Ubungen im hauslichen Umfeld mit Tablets).
Mit Schreiben vom 15.12.2021 hat der Innovationsaus-
schuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)
mitgeteilt, dass der Antrag der SVLFG ,ABSCHalLoM —
Altern in Bewegung fiir Menschen im landlichen Raum”,
bekannt unter ,Trittsicher 2.0%, zur Férderung ausge-
wahlt worden ist. Die SVLFG ist Konsortialfiihrer. Der
formale Projektbeginn ist der 01.01.2023. Das Setting-
Projekt ist eine hervorragende Mdglichkeit, die beson-
dere Kompetenz der SVLFG als Partner im landlichen
Raum unter Beweis zu stellen.

Neben der origindren Leistungserbringung werden
IT-Funktionalitaten wie die maschinelle Umkreissuche
zum Beispiel zur Ermittlung der Entfernungen zwischen
Wohnort und Kursstéatte auf der Basis von Geo-Informa-
tionen erprobt und eingefiihrt.

Bereits bei der Konzeption werden die Regelungen der
Datenschutzgrundverordnung (DSG-VO0), die
IT-Sicherheit sowie die Barrierefreiheit beriicksichtigt,
um nachhaltige Services zu gestalten.

Doch das beste Angebot kann nur dann seine Wirkung
entfalten, wenn es angenommen wird. Und das Anneh-
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men hangt oft nicht nur von der Information, sondern
auch von der Kompetenz, es annehmen zu kénnen, ab.

6 Kompetenz — lebenslanges Lernen

Die SVLFG setzt auch bei der Information beziiglich
der Verfahren und Services auf verschiedene Kanile.
Die wertvollste Form ist jedoch das ,Mund-zu-Mund-
Berichten” von positiven Erfahrungswerten von Ver-
sicherten an andere Versicherte. Hierzu ist das neue
Format ,SVLFG digital im Dialog“ entstanden. Spe-
zielle Themen werden insbesondere von Mitgliedern
der Selbstverwaltungsorgane in einem Interview oder
vor Ort auf einem Betrieb vorgestellt. Die Sequenzen
werden gefilmt und nachhaltig auf dem YouTube-Kanal
der SVLFG immer wieder recherchierbar zur Verfiigung
gestellt.

Erganzt wird die Kommunikation speziell zu den Online-
Angeboten durch den Auendienst direkt vor Ort bei
den Versicherten. AuRerdem erfolgt die Weitergabe von
Informationen und Materialien durch die Beschéftig-
ten in den Verwaltungs- und Beratungsstellen. Hierzu
stehen Informationsbroschiiren und Postkarten mit
QR-Codes zu den Services zur Verfligung.

Grundsatzlich bedeuten Verdanderungen oft das Verlas-
sen von altbekannten Wegen. Dies wirkt fir die meisten
Menschen zu Beginn ,unbehaglich”, da die Kompetenz
zum neuen Prozess erst noch erworben oder gefestigt
werden muss. Die Selbstverwaltungsorgane sowie die
Fiihrungskréafte legen daher besonderen Wert auf die
Vermittlung der entsprechenden Kompetenzen sowohl
flir die Beschaftigten der Verwaltung als auch fiir die
Versicherten. Kompetenzerlangung und -erhaltung
bedeutet lebenslanges Lernen. Dies gilt besonders bei
der Schnelllebigkeit der digitalen Prozessgestaltung.

Der Gesetzgeber hat den Krankenkassen in

§ 20k Fiinftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) aufgege-
ben, eine entsprechende Satzungsregelung zur Schaf-
fung digitaler Gesundheitskompetenz zu gestalten.

Die Selbstverwaltungsorgane der landwirtschaftlichen
Krankenversicherung haben diesen Auftrag umge-
setzt und folgende Regelung zur Vermittlung digitaler
Gesundheitskompetenz aufgenommen:

Unter digitaler Gesundheitskompetenz ist die spezifi-
sche Form der Gesundheitskompetenz zu verstehen,
die die Fahigkeit, gesundheitsrelevante Informationen in
Bezug auf digitale Anwendungen und digitale Informa-
tionsangebote zu finden, zu verstehen, zu beurteilen/
einzuschatzen und anzuwenden umfasst. Es konnen
Leistungen insbesondere zur Verbesserung der Navi-

gation beim Suchen und Finden von Informationen zu
digitalen Gesundheitsanwendungen angeboten werden,
von denen eine Steigerung der digitalen Gesundheits-
kompetenz erwartet werden kann. Die Inhalte der
Leistungen kdnnen sich beziehen auf:

m Die Versicherten sollen informiert und beféhigt
werden, digitale Gesundheitsangebote fiir sich zu
erschlielfen und zu nutzen; sie kdnnen selbstbe-
stimmte Entscheidungen Uber den Einsatz digitaler
Angebote im Rahmen der gesundheitlichen Versor-
gung treffen.

m Die digitalen Gesundheitsangebote beriicksichtigen
nutzerspezifische Aspekte und sollen Fragen der
Datensicherheit und des Datenschutzes einschlielRen.

m Die Starkung der digitalen Gesundheitskompetenz
soll die Chancengleichheit der Burgerinnen und
Birger erhdhen, indem diese durch adaquate Nut-
zung von digitalen Gesundheitsanwendungen ihre
gesundheitsbezogene Selbstwirksamkeit erhhen
kénnen.

Die Angebote und Leistungen sind zielgruppengerecht
zu gestalten und sollen in Abhangigkeit der Vorkennt-
nisse der Nutzer in verschiedenen (Medien-)Formaten
angeboten werden. Fiir Angehdrige von Zielgruppen mit
geringer digitaler Gesundheitskompetenz soll beriick-
sichtigt werden, dass nicht nur digitale Formate und
Medien eingesetzt werden [9].

Die Selbstverwaltungsorgane der SVLFG haben im
Zuge einer bemerkenswerten Simplifizierung die
verschiedenen Personas im Verbundtréger in lediglich
zwei Gruppen zusammengefasst: IT-affine Versicherte
und Nicht-1T-affine Versicherte. Die adressatengerechte
Ansprache und Information dieser beiden Personen-
gruppen ist nun jeweils fiir die neuen Services auszu-
gestalten. Worum es inhaltlich genau geht, ist bei der
Information zum Prozess vollig unerheblich. Dieses
Vorgehen ermdglicht einen Wiedererkennungswert

in der Kommunikation, was zur besseren Akzeptanz
und Identifikation flihrt. Verwaltungsaufwande werden
gespart und auf das Wesentliche reduziert.

Personliche Erlauterungen und Hilfestellungen
erhalten alle Versicherten der SVLFG wie gewohnt in
den Verwaltungs- und Beratungsstellen. Angebote auf
einer Lernplattform dienen erganzend dazu, die digitale
Gesundheitskompetenz zu erlangen und stetig aktuell
zu halten.
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7 Impuls an externe Entscheidungs-
trager

Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Prozessen und Ser-
vices lassen sich insbesondere durch Automatisierung
und Digitalisierung der Prozesse erzielen; dies jedoch
nur dann, wenn die Online-Verfahren mit Anbindung
aller Akteure etabliert sind und zahlreich in Anspruch
genommen werden (kdnnen), so dass sich die
Investitionen in die Technisierung amortisieren konnen
(Digitaldividende).

Hierfir ist es insbesondere notwendig, dass

m die infrastrukturellen Voraussetzungen fiir eine
stabile Netzabdeckung — auch im ldandlichen Raum —
geschaffen werden.

m der Gesetzgeber verlassliche Strukturen zu Verant-
wortlichkeiten und Terminen fiir digitale bundesweite
Lésungen schafft (insbesondere finale Datensatzbe-
schreibungen im Gesetzgebungsverfahren, bundes-
weit verpflichtende Teilnahme der verschiedenen
Leistungserbringer — auch im landlichen Raum —
zum definierten Termin).

m die zur Aufgabenerledigung in den einzelnen Ver-
sicherungszweigen erforderlichen Daten auch
versicherungszweigiibergreifend fiir Forschung
und Weiterentwicklung des Rechts genutzt werden
dirfen. Erforschte und evaluierte Ursache-/Wir-
kungsbeziehungen lassen passgenaue Angebote
nachhaltig entstehen. Die SVLFG kann als Datenkom-
petenzstelle fiir Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau fungieren.

m die Verantwortlichen ,Mut” zu Innovation und Digi-
talisierung von Standardprozessen haben, Regel-
falle automatisieren und kontinuierlich verbessern,
Ausnahmen manuell regeln; keine Digitalisierung aus
Prinzip.

m moglichst Standards fiir versicherungszweigiiber-
greifende Plattformlosungen (in Europa), die digitale
Identitat und den Einsatz von kiinstlicher Intelligenz
geschaffen werden.

Den Nutzen der neuen Verfahren zu erlautern und erleb-
bar zu machen, ist stetige Aufgabe der Verwaltung. Die
hierzu erforderliche Kompetenz ist bei allen Beteiligten
herzustellen und zu erhalten.

8 Wiirdigung

Die landwirtschaftliche Krankenversicherung ist Teil
des Verbundtragers SVLFG — diese Verbindung hat sich
bewahrt und Iasst die Versicherten eindeutig profitie-
ren. Die jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit den
Menschen und den Strukturen im landlichen Raum hat
die landwirtschaftliche Krankenversicherung und die
SVLFG als Ganzes zu einem gut vernetzten starken
Partner im landlichen Raum heranwachsen lassen.

Die Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL) emp-
fiehlt daher zur Sicherung dieses gesellschaftlich
wichtigen Bereichs, ein eigenstandiges Agrarsozial-
sicherungssystem zu erhalten, es mit allen Beteiligten,
insbesondere der Selbstverwaltung, weiterzuentwickeln
und staatlich zu fordern [10].

Diese besondere Kompetenz der SVLFG kann noch
besser — auch gesamtgesellschaftlich — wirken, wenn
gesetzgeberisch entsprechende Rahmenbedingungen
geschaffen (siehe oben) und Auftrage erteilt werden.

Im landlichen Raum ist die SVLFG bereits kompetenter
Partner (zum Beispiel Trittsicher, Betriebsiibergabe —
ein Gesundheitsthema, Pflegetandem). Ausgestattet
mit einem entsprechenden gesetzlichen Auftrag kann
die SVLFG hier bundesweit mit einem starken Netzwerk
einen aktiven Beitrag zur Schaffung von Chancengleich-
heit zwischen Stadt und Land leisten. Deshalb fordern
wir die politischen Entscheidungstrager auf, der SVLFG
weitere Aktivitaten im landlichen Raum, insbesondere
in folgenden Bereichen, zu ermdglichen:

m Gesundheitsvorsorge mit den Schwerpunkten im
psychosozialen Bereich und bei Seniorinnen und
Senioren

m Unterstiitzung von pflegenden Angehdrigen

m Starkung des Bewusstseins fiir gesunde Erndhrung
und die Erzeugung heimischer Lebensmittel (zum
Beispiel bei Kindern)

m Ausbau der Betriebs- und Haushaltshilfe
m Ausbau der Angebote fiir Saisonarbeitskréfte [11]

Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung enthalt ent-
sprechende Ankerpunkte.

Die SVLFG verfiigt als Verbundtrager iiber die erfor-
derliche Kompetenz, Prozesse durch kontinuierliche
Verbesserung effizient und wirtschaftlich zu gestalten.
Gesamtgesellschaftlich konnen die innovativen Ange-
bote gerade im landlichen Raum einen nachhaltigen
Nutzen generieren, da durch das Angebot
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digitaler Services die Chancengleichheit zwischen
Stadt und Land insbesondere beziiglich der medi-
zinischen Versorgung maB3geblich verbessert wird
(#digitale Zukunft).
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50 Jahre LKK: Betriebs- und Haushaltshilfe
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50 Jahre Betriebs- und Haushaltshilfe im Versicherungszweig der Krankenversiche-
rung der Landwirte und die Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes

Oliver RoRkopf

Die Eigensténdigkeit des Systems der landwirtschaftlichen Sozialversicherung wird einerseits auf der Beitragsseite
deutlich. So besteht insbesondere die Notwendigkeit, MaB3stdbe zu finden, die geeignet sind, das Einkommen aus
selbstédndiger Tétigkeit bzw. die Ertragskraft der Unternehmen bei einem im besonderen Mal3e die Unternehmer selbst
absichernden System abzubilden. Auf der Leistungsseite ist andererseits vor allem die Betriebs- und Haushaltshilfe
das die Eigenstandigkeit des sozialen Sicherungssystems kennzeichnende Element.

Mit diesem Beitrag wird zundchst der Bedeutung der
Einfihrung der Krankenversicherung der Landwirte fir
die Sozialleistung Betriebs- und Haushaltshilfe nach-
gegangen; sodann werden die wesentlichen Parallelen
und Unterschiede zur heutigen gesetzlichen Regelung
in der Krankenversicherung der Landwirte aufgezeigt
und schlielllich soll dargestellt werden, in welcher
Weise die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts
(BSG) zur Krankenversicherung der Landwirte die
Erbringung der Sozialleistung der Betriebs- und Haus-
haltshilfe in den letzten 50 Jahren gepréagt hat.

1 Die Bedeutung der Einfiihrung der
Krankenversicherung der Landwirte
fiir die Sozialleistung der Betriebs- und
Haushaltshilfe

Die Betriebshilfe an sich wurde zwar nicht mit der
Errichtung der Landwirtschaftlichen Krankenkassen

in das agrarsoziale Sicherungssystem neu eingefiihrt.
Vielmehr existierte diese Sozialleistung bereits vor dem
01.10.1972. Auch wenn zunachst noch keine gesonder-
ten speziell die Betriebshilfe betreffenden Vorschriften
im Recht der landwirtschaftlichen Unfallversicherung
vorhanden waren, konnten von den Landwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaften Betriebshelfer auf der
Grundlage des § 563 Reichsversicherungsordnung

- RVO als besondere Unterstiitzung fiir den Verletz-
ten und seine Angehorigen gestellt werden [1]. Fur die
Landwirtschaftlichen Alterskassen bestanden dann

ab 01.05.1965 [2] speziellere Regelungen zur Betriebs-
hilfe. So war insbesondere in § 7 Abs. 3 Gesetz Uiber
eine Altershilfe fir Landwirte — GAL als Pflichtaufgabe
geregelt, dass wahrend der stationaren Heilbehandlung
eines landwirtschaftlichen Unternehmers oder seines
mitarbeitenden Ehegatten die Landwirtschaftlichen
Alterskassen in der Regel bis zur Dauer von hdchstens
drei Monaten eine Ersatzkraft stellen konnten. Im
Krankheits- oder Todesfall war die Gestellung einer
Ersatzkraft dariiber hinaus als EinzelmaRnahme nach §
9 Abs. 1 GAL mdglich.

Die Einflihrung einer Krankenversicherung der Land-
wirte war dann aber Anlass zu einer umfassenden
Neuregelung der Betriebshilfe innerhalb der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung, so dass seit dem
01.10.1972 die Rechtsvorschriften lber die Betriebshilfe
in den Zweigen der landwirtschaftlichen Sozialversi-
cherung vereinheitlicht oder aufeinander abgestimmt
waren [3]. Hintergrund war der Wille, durch die Einbe-
ziehung der Landwirte in die Solidargemeinschaft einer
Pflichtkrankenversicherung nicht nur ein solidarisches
Aufkommen fiir die Krankheitskosten zu erreichen,
sondern auch die Weiterfiihrung des Betriebes eines
ihrer Mitglieder auf Kosten der Solidargemeinschaft zu
sichern, wenn der Erkrankte gehindert sein sollte, sein
Unternehmen weiter zu bewirtschaften [4]. So wurde
einerseits durch das Gesetz lber die Krankenversiche-
rung der Landwirte — KVLG [5] mit dessen §§ 34, 36 die
Betriebshilfe als Leistung der Krankenversicherung der
Landwirte normiert, andererseits aber wurden zudem
durch § 83 Nr. 65 KVLG die gleichen Regelungen zur
Betriebshilfe nun auch im Recht der landwirtschaftli-
chen Unfallversicherung durch Einfligen von § 779b
und 779d RVO ausdriicklich kodifiziert.

Ergadnzend wurde mit § 35 KVLG bzw. § 779¢ RVO die
Ermachtigung aufgenommen, (iber die Satzung als
Mehrleistung Haushaltshilfe erbringen zu kénnen. Die
Haushaltshilfe war von Anfang an so zu verstehen,
dass es sich um eine Hilfe fiir den dem landwirtschaft-
lichen Betrieb wesentlich dienenden Haushalt handelt,
so dass sie als weniger stark familienbezogen als in
der allgemeinen Sozialversicherung angesehen wurde
[6] und auch eine gelegentliche oder voriibergehende
Mitarbeit im betrieblichen Teil des landwirtschaftlichen
Unternehmens mit erfassen konnte [7].

Ebenfalls mit Wirkung vom 01.10.1972 [8] haben mit
dem Sechsten Gesetz zur Anderung und Ergénzung
des Gesetzes liber eine Altershilfe fiir Landwirte vom
26.07.1972 [9] die Vorschriften zur Betriebs- und Haus-
haltshilfe eine gleichartige Ausgestaltung wie in der
landwirtschaftlichen Kranken- und Unfallversicherung
erhalten [10].
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So gesehen war die Einflihrung der Krankenversiche-
rung der Landwirte und die Errichtung der Landwirt-
schaftlichen Krankenkassen zugleich damit verbunden,
der Betriebs- und Haushaltshilfe einen besonderen,
auch gesetzlich hervorgehobenen Platz in der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung beizumessen, wobei
damit letztlich Konsequenzen aus der sich abzeichnen-
den Anderung der bauerlichen Familienstruktur und
Arbeitsverfassung gezogen wurden. So schrumpften
auch bauerliche Familien vermehrt von einer gréfReren
Mehrgenerationen- und Verwandtenfamilie hin zur
Kleinfamilie aus Eltern und minderjahrigen Kindern,
wobei sich die Zahl der Kinder wesentlich verringerte.
Auch die Zahl der auf dem Hof lebenden und arbeiten-
den Familienangehorigen nahm ab. Nachgeborenen
Kindern wurde vermehrt eine auBerlandwirtschaftliche
Ausbildung ermdglicht, um sich Arbeitsplatze auBer-
halb der Landwirtschaft fiir ihren weiteren Lebensweg
zu erschliefen. Der Hoferbe sah sich gestiegenen
Anforderungen an seine Ausbildung gegeniibergestellt,
die ihn zumindest oft zeitweise hinderten, auf dem

Hof mitzuhelfen. Ledige Verwandte, die auf dem Hof
leben und arbeiten, gab es in den landwirtschaftlichen
Unternehmen immer weniger. Diese Verdanderungen
machten viele Betriebe krisenanfalliger, weil der Ausfall
der Arbeitskraft des Landwirts weniger leicht durch
Mehrarbeit der Familienmitglieder kompensiert werden
konnte. Waren die Arbeitskrafte im Unternehmen
sowieso bereits ausgediinnt, gab es auch keine Kapazi-
taten mehr, um Nachbarschaftshilfe zu leisten bzw. zu
erhalten [11].

Dem konnte durch die Betriebshilfe (erganzt durch die
im Satzungsermessen stehende Haushaltshilfe) als
besondere Leistungsart auch der landwirtschaftlichen
Krankenversicherung begegnet werden. Denn durch
die Betriebshilfe wird die Weiterfiihrung des Unterneh-
mens im Krankheitsfall gewahrleistet und damit der
Ausfall von Einkiinften verhindert.

2 Wesentliche Parallelen und Unter-
schiede zur heutigen gesetzlichen
Regelung

Damals wie heute ist mit §§ 34, 36 KVLG bzw.

889, 11 KVLG 1989 in der landwirtschaftlichen Kran-
kenversicherung gesetzlich nur der Hauptanwendungs-
fall der Betriebshilfe (fiir den landwirtschaftlichen
Unternehmer wahrend der Krankenhauspflege) als
sog. Regelleistung zwingend vorgesehen und Grundle-
gendes zur Betriebshilfe geregelt, wahrend die ndhere
Ausgestaltung sowie weitere Leistungstatbesténde
(insbesondere Gefdhrdung der Bewirtschaftung des
Unternehmens bei ambulant behandelter Krankheit), die
sog. Mehrleistungen, nach den Vorgaben des Gesetz-

gebers in das Satzungsermessen der Landwirtschaft-
lichen Krankenkassen bzw. heute der SVLFG gestellt
wurden [12]. Trotz der sozial- und gesundheitspolitisch
eigentlich erwiinschten Erstreckung der Betriebshilfe
auf weitere Tatbestdnde und Personengruppen war und
ist der Gesetzgeber hier deshalb zuriickhaltend, um
zum einen die Solidargemeinschaft der Versicherten
nicht mit finanziellen Belastungen aus dieser Leistung
zu iberfordern und um zum anderen der Selbstverwal-
tung zu ermdglichen, die Betriebshilfe genau nach den
Erfordernissen der Versicherten auszurichten [13].

Die grundlegenden Tatbestandsvoraussetzungen insbe-
sondere der Regelleistung sind dabei im Wesentlichen
gleich geblieben, so zum Beispiel dass Betriebshilfe
vorbehaltlich abweichender Satzungsregelungen nur
gewahrt wird, wenn im Unternehmen keine Arbeitneh-
mer und keine versicherungspflichtigen mitarbeitenden
Familienangehdrigen standig beschaftigt werden (§ 34
Abs. 1 Satz 1 KVLG bzw. § 9 Abs. 2 Satz 1 KVLG 1989).
Insoweit wurde davon ausgegangen, in solchen Fallen
konne die Arbeit des erkrankten Unternehmers durch
die standig bei ihm tatigen Arbeitskrafte ibernommen
werden, so dass die Gefahr des Ausfalls von Einkiinften
oder gar einer Existenzgefahrdung geringer ist [14].
Eine Satzungsermachtigung ermaoglichte allerdings
damals (§ 34 Abs. 3 Nr. 3 KVLG) wie heute (§ 9 Abs. 4
Nr. 3 KVLG 1989), auch bei sténdiger Beschaftigung
von Arbeitnehmer oder mitarbeitenden versiche-
rungspflichtigen Familienangehorigen Betriebshilfe als
Mehrleistung zu gewahren.

Aber auch die Begrenzung der Regelleistung auf drei
Monate findet sich nach wie vor im Gesetz (§ 34 Abs. 1
KVLG bzw. § 9 Abs. 2 Satz 2 KVLG 1989). Immer noch
maRgeblicher Hintergrund dafiir war, dass bei einem
langeren Ausfall der Unternehmer gehalten ist, von sich
aus eine Regelung uber die Fortfiihrung des Betriebes
zu treffen [15]. Allerdings fand in § 9 Abs. 1 Satz 2
KVLG 1989 [16] als Nachfolgeregelung des § 34 Abs.

1 Satz 1 KVLG eine Satzungsermachtigung Eingang,
wonach die Satzung auch langere Zeiten als die drei
Monate vorsehen kann.

Aufgegeben wurde dagegen die in § 34 Abs. 1 Satz 1
KVLG enthaltene Einschrankung, die Betriebshilfe
wahrend der ersten zwei Wochen der Krankenhaus-
pflege nicht zu gewahren. Mit dieser Regelung sollte
den Landwirtschaftlichen Krankenkassen die Planung
des Einsatzes ermoglicht werden, zumal bei einem
kurzzeitigen Krankenhausaufenthalt der Ausfall der
Arbeitskraft eher durch Selbsthilfe iberbriickt werden
kann [17]. Erheblich abgemildert war diese Einschran-
kung allerdings von Anfang an bereits dadurch, dass
die Landwirtschaftliche Krankenkasse nach § 34 Abs.
1 Satz 2 KVLG ermachtigt war, Betriebshilfe auch
wahrend der ersten zwei Wochen zu gewahren, wenn
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besondere Verhaltnisse im Unternehmen dies erfor-
derten. Zu bejahen war dies insbesondere, wenn der
erkrankte Unternehmer keine Angehdrigen hatte, die
einspringen konnten, oder ohne den Einsatz der durch
die Krankenkasse zu stellenden Ersatzkraft unauf-
schiebbare Arbeiten nicht verrichtet werden konnten
und dem erkrankten Unternehmer sonst ein unver-
haltnismaRiger Schaden entstanden wére [18]. Auch
damals waren dadurch schon bei einer Mehrzahl der
landwirtschaftlichen Unternehmer die Voraussetzungen
flir eine Betriebshilfe bereits in den ersten zwei Wochen
der Krankenhausbehandlung erfillt [19].

Aus den Formulierungen des Gesetzgebers,

m dass Betriebshilfe vorbehaltlich abweichender
Satzungsregelungen nur gewahrt wird, wenn im
Unternehmen keine Arbeitnehmer und keine versiche-
rungspflichtigen mitarbeitenden Familienangehori-
gen stdndig beschéftigt werden (§ 34 Abs. 1 Satz 1
KVLGi. V. m. Abs. 3 Nr. 3 bzw. § 9 Abs. 2 Satz 1 KVLG
1989),

m dass Betriebshilfe auch wahrend der ersten zwei
Wochen der Krankenhauspflege gewahrt werden
konnte, wenn die besonderen Verhaltnisse im Unter-
nehmen dies erforderten, (§ 34 Abs. 1 Satz 2 KVLG)
und

m dass Betriebshilfe als satzungsméaRige Mehrleistung
auch wegen ambulant zu behandelnder Erkrankung
gewahrt werden kann, wenn die besonderen Verhalt-
nisse im Unternehmen dies erfordern (§ 34 Abs. 2 Nr.
3 KVLG bzw. § 9 Abs. 3 KVLG 1989),

war abzuleiten, dass die Betriebshilfe grundsatzlich
unter der einschrankenden ungeschriebenen, aber
mitzudenkenden Tatbestandsvoraussetzung der Erfor-
derlichkeit stand. Dies wirkt sich dabei nicht nur auf
das ,Ob" des Anspruchs, sondern auch auf den Umfang
der zu erbringenden Leistung aus [20]. Entsprechende
Hinweise wurden dann auch in die Satzungsregelungen
der einzelnen Landwirtschaftlichen Krankenkassen
aufgenommen. Endgliltiger Beleg hierfiir war dann aller-
dings die durch das LSV-Modernisierungsgesetz [21]

in das SGB VIl eingefiigte, aber alle drei Versicherungs-
zweige betreffende Vorschrift des § 143e Abs. 1 Nr. 16
SGB VII [22], wonach der damalige Spitzenverband der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung durch von ihm
aufzustellende Grundsatze zur Beurteilung der Erfor-
derlichkeit eine einheitliche Erbringung der Betriebs-
und Haushaltshilfe sicherstellen sollte. Vorbild hierfiir
waren die vom Gesamtverband der Landwirtschaftli-
chen Alterskassen auf der Grundlage des § 80 Abs. 3
Satz 2 ALG in der bis 31.12.2012 geltenden Fassung
mit Blick auf eine moglichst einheitliche Leistungser-
bringung erarbeiteten Grundséatze zur Beurteilung der

Erforderlichkeit bei Betriebs- und Haushaltshilfe vom
19.07.2000 [23]. Dabei handelte es sich um eine Zusam-
menfassung von Rundschreiben, Beratungsergebnis-
sen aus Fachgruppensitzungen und Rechtsprechung,
um Beurteilungskriterien und Entscheidungsgrund-
lagen fiir die Rechtsanwendung zu bieten, ohne den

in Einzelfallen notwendigen Beurteilungsspielraum

zur Beriicksichtigung nachweisbarer individueller
Besonderheiten einzuengen, wobei schon damals die
sinngemale Anwendung der Erforderlichkeitsgrund-
sdtze auch fiir die Landwirtschaftlichen Krankenkas-
sen und Berufsgenossenschaften empfohlen wurde
[24]. In der Gesetzesbegriindung zu § 143e Abs. 1

Nr. 16 SGB VII heit es hierzu, in allen drei Zweigen

der landwirtschaftlichen Sozialversicherung komme
die Gewahrung von Betriebs- und Haushaltshilfe nur in
Betracht, wenn die Leistung zur Aufrechterhaltung des
Unternehmens oder zur Weiterfiihrung des Haushalts
erforderlich sei; die Erforderlichkeit stelle sich als eine
entscheidende Anspruchsvoraussetzung dar und sei
nach einheitlichen Kriterien zu beurteilen [25]. In seinen
Grundsatzen zur Beurteilung der Erforderlichkeit von
Betriebs- und Haushaltshilfe vom 18.11.2009 wies der
Spitzenverband einleitend darauf hin, Betriebs- und
Haushaltshilfe komme stets nur in Betracht, wenn die
Leistung zur Aufrechterhaltung des landwirtschaftli-
chen Unternehmens oder des Haushalts erforderlich
sei. Der Voraussetzung der Erforderlichkeit komme
damit ein besonderer Stellenwert bei der Entschei-
dung zu, ob und in welchem Umfang ein Anspruch auf
Betriebs- und Haushaltshilfe gegeben sei. Die Erforder-
lichkeit sei nach den jeweils geltenden Bestimmungen
eine zentrale Leistungsvoraussetzung, aber wegen der
unterschiedlichen Strukturen der landwirtschaftlichen
Unternehmen gesetzlich nicht definiert. Erforderlichkeit
bedeute, dass ohne die BHH die Aufrechterhaltung des
landwirtschaftlichen Unternehmens bzw. des Haushalts
in bisheriger Weise gefahrdet oder sogar unmaoglich sei.
Die Erforderlichkeit orientiere sich an den Umsténden
des Einzelfalles [26]. Diese Erkenntnisse haben unab-
hangig davon weiter Bestand, dass auf die Grundsatze
zur Beurteilung der Erforderlichkeit von Betriebs- und
Haushaltshilfe durch Wegfall der Ermachtigungsgrund-
lage des § 143e Abs. 1 Nr. 16 SGB VIl im Zusammen-
hang mit der Schaffung der SVLFG als Bundestrager
nicht mehr zuriickgegriffen werden kann. Die Ermachti-
gungsgrundlage fiir die Erforderlichkeitsgrundsatze war
nur deshalb weggefallen, weil die Sicherstellung einer
einheitlichen Rechtsauslegung und -anwendung bei ab
dem 01.01.2013 nur noch einem zustandigen Versiche-
rungstrager auch durch interne Arbeitsanweisungen
erreicht werden konnte.

Die Ermachtigung fiir eine Satzungsregelung zur Haus-
haltshilfe ist weiter nach wie vor auf Falle beschréankt,
bei denen die Weiterfiihrung des Haushalts nicht mog-
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lich und diese auf andere Weise nicht sicherzustellen
ist, § 35 KVLG bzw. § 10 Abs. 1 KVLG 1989.

Auch bei der Art und Weise der Leistungserbringung
decken sich die damaligen und heutigen gesetzlichen
Regelungen: Wie § 36 KVLG bestimmt auch § 11 KVLG
1989, dass als Betriebs- und Haushaltshilfe eine Ersatz-
kraft zu stellen ist. Kann eine Ersatzkraft nicht gestellt
werden oder besteht Grund, von der Gestellung einer
Ersatzkraft abzusehen, sind die Kosten einer selbstbe-
schafften betriebsfremden Ersatzkraft in angemesse-
ner Hohe zu erstatten. Zur Erfiillung des Anspruchs auf
Gestellung einer Ersatzkraft kdnnen eigene Ersatzkrafte
vorgehalten werden oder es kann auf Ersatzkrafte
anderer Stellen zuriickgegriffen werden. Griinde, von
der Gestellung einer Ersatzkraft abzusehen, liegen
insbesondere vor, wenn Sonderkulturen bewirtschaftet
werden, mit deren Pflege die Ersatzkraft nicht vertraut
ist, die Ersatzkraft nur stundenweise benétigt wird oder
gewichtige Umstande vorhanden sind, die in der Person
des Unternehmers, seiner Familienangehdrigen oder
der Ersatzkraft selbst liegen [27]. Betriebsfremd ist
eine selbstbeschaffte Ersatzkraft dann, wenn sie sonst
nicht im Betrieb tatig ist oder aushilft, wobei eine nicht
wesentliche Aushilfe auler Betracht bleibt [28]. Durch
eine spatere Gesetzesadnderung wurden die Landwirt-
schaftlichen Krankenkassen zudem ermachtigt, das
Né&here hierzu in der Satzung zu regeln [29].

Das Verhaltnis der Leistungserbringung durch die Land-
wirtschaftlichen Krankenkassen zu den Leistungen der
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften wurde
im KVLG nicht ausdriicklich angesprochen. § 565

Abs. 1 RVO regelte damals jedoch im AuRenverhéltnis
gegeniiber dem Verletzten [30] eine Vorleistungspflicht
der Krankenkasse, wonach Versicherte (der gesetz-
lichen Unfallversicherung), die bei einem Trager der
gesetzlichen Krankenversicherung versichert waren,
von diesem nach den Vorschriften der Krankenversiche-
rung Leistungen erhielten und insoweit keine Anspri-
che gegeniiber dem Unfallversicherungstrager nach

§§ 557 bis 562 und 564 RVO bestanden. Allerdings
konnte der Trager der Unfallversicherung die Heilbe-
handlung und die Zahlung der wahrend der Heilbehand-
lung zu gewahrenden Geldleistungen Gibernehmen,
wodurch dann die Anspriiche des Versicherten gegen
den Krankenversicherungstrager insoweit wegfielen,

§ 565 Abs. 2 Satz 1 und 2 RVO. Ergénzt wurde diese
Regelung durch Mitteilungspflichten der Krankenkas-
sen gegeniiber den UV-Tragern, falls Sachverhalte
festzustellen waren, bei denen die Durchfiihrung eines
berufsgenossenschaftlichen Heilverfahrens angezeigt
erschien, der Trager der Unfallversicherung ein Heilver-
fahren aber noch nicht eingeleitet hatte, § 565 Abs. 2
Satz 4 RVO. Dagegen verweist § 8 Abs. 1 KVLG 1989 u.
a.auf § 11 Abs. 5 Satz 1 SGB V, wonach auf Leistungen
(hier: aus der Krankenversicherung der Landwirte) kein

Anspruch besteht, wenn sie als Folge eines Arbeitsun-
falls oder einer Berufskrankheit im Sinne der gesetzli-
chen Unfallversicherung zu erbringen sind. Hierdurch
sollte eine klare Abgrenzung der beiden Versicherungs-
zweige vorgenommen werden [31].

3 Uberblick iiber die Rechtsprechung
des BSG zur Betriebs- und Haushalts-
hilfe in der Krankenversicherung der
Landwirte in den letzten 50 Jahren

Angesichts der aufgezeigten Kontinuitat der gesetz-
lichen Regelungen der Betriebs- und Haushaltshilfe

im Bereich der Krankenversicherung der Landwirte
erscheint es interessant, sich einen Uberblick zu ver-
schaffen, welche wesentlichen Aussagen das BSG im
Versicherungszweig der landwirtschaftlichen Kranken-
versicherung seit Bestehen der Krankenversicherung
der Landwirte zur Betriebs- und Haushilfe getroffen hat.

m BSG, Urteil vom 29.06.1977, Az. 11 RK 12/76

In diesem Revisionsverfahren war streitig, ob die Land-
wirtschaftliche Krankenkasse auch unter dem Blick-
winkel des allgemeinen Gleichheitssatzes des Art. 3
Abs. 1 GG verpflichtet ist, die gesetzlich eingerdumte
Satzungsermachtigung fir die Gewahrung von Haus-
haltshilfe als Mehrleistung auszuschdpfen. Konkret
ging es um eine in der Krankenversicherung der Land-
wirte versicherte, Landabgaberente beziehende Witwe
und Mutter von fiinf Kindern, die von der LKK Haus-
haltshilfe begehrte. Die LKK lehnte diese ab, weil sie als
Rentnerin und nicht als Unternehmerin oder Ehegattin
eines Unternehmers krankenversichert sei und die mal3-
gebliche, auf der Grundlage von § 35 KVLG erlassene
Satzungsregelung den Personenkreis der Rentner nicht
mit umfasse. Hierzu hat das BSG zunachst klarge-
stellt, dass § 35 KVLG nur die Erméachtigung fiir eine
Satzungsbestimmung enthalte, nicht aber selbst einen
unmittelbaren Anspruch auf die begehrte Haushalts-
hilfeleistung gebe. Abgesehen davon bleibe es in der
Regel dem Satzungsgeber liberlassen, ob und inwieweit
er eine gesetzliche Erméachtigung ausschopfe. Etwas
anderes ergebe sich auch nicht unter dem Blickwinkel
des allgemeinen Gleichheitssatzes des Art. 3 Abs. 1
GG. Denn fir die in der Satzung vorgenommene Diffe-
renzierung lieBen sich sachlich einleuchtende Griinde
finden. Dass die Satzung den Kreis der Berechtigten
beschranke und weitere versicherte Personengruppen,
wie die Rentner, ausschliel3e, entspreche dem Grundge-
danken, durch die Sicherstellung des Weiterlaufens des
bauerlichen Haushalts bei Ereignissen, die dem land-
wirtschaftlichem Unternehmer oder seinem Ehegat-
ten die eigene Haushaltsfiihrung unmaoglich machen,
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zugleich die Weiterfiihrung des landwirtschaftlichen
Betriebes zu sichern. Von diesem speziellen Blickwin-
kel her sei es keinesfalls willkirlich, die Rentner in der
Landwirtschaft von der Gewahrung einer Haushalts-
hilfe auszunehmen.

m BSG, Urteil vom 30.01.1980, Az. 9 RV 31/78

Eine Landwirtschaftliche Krankenkasse hatte fiir einen
kriegsbeschadigten Landwirt, der wegen einer aner-
kannten Schadigungsfolge stationar behandelt werden
musste, einen Betriebshelfer gestellt und begehrte

nun von der Versorgungsverwaltung Erstattung der
hierfiir aufgewendeten Kosten. Gestiitzt wurde dieses
Begehren auf § 19 BVG i. d. F. vom 18.12.1973 [32], nach
dessen Abs. 1 Satz 1 den Krankenkassen, die nicht

nur nach den Vorschriften des BVG verpflichtet waren,
Heilbehandlung zu gewahren, die Aufwendungen fir
Krankenhauspflege und kleinere Heilmittel ersetzt
wurden bzw. nach dessen Abs. 2 Krankengeld erstattet
wurde, wenn die Arbeitsunfahigkeit oder die Kranken-
hauspflege durch eine anerkannte Schadigungsfolge
verursacht worden war.

Das BSG sah diese Voraussetzungen nicht als erfillt
an. Zum einen zahle Betriebshilfe nicht zu den Auf-
wendungen fiir eine Krankenhauspflege i. S. vom § 19
Abs. 1 Satz 1 BVG. Zum anderen handele es sich bei
der Betriebshilfe auch nicht um ein Krankengeld, auf
das § 19 Abs. 2 BVG abstelle. Dabei kdnne dahinste-
hen, ob eine analoge Anwendung dieser Vorschrift auf
krankengeldahnliche Leistungen zuldssig sein konnte.
Denn bei der Betriebshilfe handele es sich um eine
andersgeartete Leistung als das Krankengeld. Zweck
des Krankengeldes sei es in erster Linie, dem arbeits-
unféhig Erkrankten fir den durch den Wegfall der
Arbeitsfahigkeit bedingten Ausfall des Arbeitsverdien-
stes einen Ausgleich zu verschaffen. Die Betriebshilfe
solle demgegeniiber die Bewirtschaftung des landwirt-
schaftlichen Unternehmens sicherstellen. Sie sei also
nicht als Ersatz fiir das ausgefallene Arbeitsentgelt zur
wirtschaftlichen Sicherung im Krankheitsfall zu leisten.
Mit ihr solle vielmehr die Erledigung der im landwirt-
schaftlichen Unternehmen unaufschiebbar anfallenden
Arbeiten sichergestellt werden, um héhere Betriebsver-
luste zu verhindern. Nicht der Ausfall an Arbeitsentgelt,
sondern der Ausfall an Arbeitskraft sei der entschei-
dende Ansatz fiir die Einfiihrung der Betriebshilfe
gewesen. Bei langerer Krankheit des Unternehmers
konne sogar die Existenzgrundlage geféahrdet werden.
Der Gesetzgeber habe es als seine Aufgabe betrachtet,
mit der Erhaltung des bauerlichen Betriebes Erwerbs-
quelle und Existenzweise der Versicherten zu erhalten.
Mit dieser fiir die Landwirtschaft spezifischen ,funktio-
nalen” Sozialleistung sei das Krankengeld nicht ver-
gleichbar.

m BSG, Urteil vom 25.10.1984, Az. 11 RK 3/83 [33]

In diesem Rechtsstreit war zu entscheiden, ob es mit
héherrangigem Recht vereinbar ist, die Kosten einer
selbstbeschafften Ersatzkraft nur fiir die Zeit nach der
Antragstellung zu erstatten. Unstreitig war im Revi-
sionsverfahren, dass die Voraussetzungen des § 34
Abs. 1 Satz 3 KVLG vorlagen, dem versicherten Land-
wirt also auch fir die ersten zwei Wochen der Kran-
kenausbehandlung Betriebshilfe hdtte gewahrt werden
kdnnen. Da der Landwirt den Antrag auf Betriebshilfe
aber erst gestellt hatte, als die selbst beschaffte
Ersatzkraft bereits 11 Tage im Einsatz war, wurde eine
Kostenerstattung fiir die Zeit vor der Antragstellung im
Einklang mit der malRgeblichen Satzungsregelung von
der LKK abgelehnt.

Das BSG vermochte darin keinen VerstoR gegen hoher-
rangiges Recht zu erkennen. Hierfir sprachen bereits
Aufbau und Sinn des die Art der Betriebshilfe regeln-
den § 36 KVLG. Auch wenn sich aus diesem ergebe,
dass der Gestellung einer Ersatzkraft Vorrang vor der
Kostenerstattung zukomme, diirfe dies nicht dariiber
hinwegtauschen, dass die Krankenkasse gleichwohl
eine weitgehende Freiheit in der Wahl der zu gewéahren-
den Form der Betriebshilfe habe. Denn es liege in der
Beurteilung der Krankenkasse, ob sie, selbst wenn sie
eine Ersatzkraft stellen kdnnte, dennoch einen (einsich-
tigen) Grund habe, davon abzusehen. Dann miisse aber
die Krankenkasse auch im Einzelfall tatsachlich die
Maoglichkeit der Wahl haben, was die durch die Antrag-
stellung vermittelte Kenntnis des Sachverhalts und des
Wunsches nach Betriebshilfe voraussetze.

Die durch den Gesetzgeber erteilte Befugnis, ,das
Nahere” durch die Satzung zu regeln, erméchtige nicht
nur zu verfahrensrechtlichen, sondern auch zu materi-
ellrechtlichen Regelungen, wie solchen Ausschlussfri-
sten.

Selbst dann, wenn mit der Gestellung einer Ersatzkraft
durch die Landwirtschaftliche Krankenkasse von vorn-
herein oder nachtraglich kaum oder sogar nicht zu rech-
nen gewesen ware, diirfe sie sich die Wabhlfreiheit durch
solch eine Satzungsregelung sichern, zumal sich die
Maoglichkeiten zur Gestellung von Ersatzkraften veran-
dern kdnnten. Ein rein formales rechtsmissbrauchliches
Verhalten kénne nicht angenommen werden, zumal die
Satzung auch Ausnahmen, zum Beispiel bei triftigen
Griinden, vorsehe.

Unerheblich sei ferner, ob die Landwirtschaftliche
Krankenkasse nur in etwa 10 Prozent von Fallen der
Betriebshilfe Ersatzkréfte stelle. Denn der Gesetzgeber
habe der Gestellung von Ersatzkraften prinzipiell und
nicht zugleich zahlenmaRBig den Vorrang einrdumen
wollen. Rechtlich sei damit auch die Mdglichkeit zur
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Gestellung von Ersatzkraften nur in einem solchen
Prozentsatz beachtlich.

m BSG, Urteil vom 26.06.2014, Az.B2 U 17/13 R

Der Klager dieses Rechtsstreits war als Lagerarbeiter
erwerbstatig, betrieb aber zugleich als Unternehmer
eine Landwirtschaft, so dass er in der Krankenversiche-
rung der Landwirte krankenversichert war. Nachdem
er sich anlasslich eines Arbeitsunfalls wahrend seiner
Ta-tigkeit als Lagerarbeiter verletzt hatte, begehrte er
vom gewerblichen Unfallversicherungstrager, andern-
falls von der dem Rechtsstreit beigeladenen Landwirt-
schaftlichen Krankenkasse, die Erstattung der Kosten
fir die Inanspruchnahme eines Betriebshelfers, was
von beiden abgelehnt worden war.

Dies wurde vom BSG bestatigt. Ein Anspruch auf der
Grundlage von § 9 KVLG 1989 gegen die Landwirt-
schaftliche Krankenkasse scheitere an § 8 Abs. 1 KVLG
1989i. V. m. § 11 Abs. 5 Satz 1 SGB V. Danach bestehe
auf Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
kein Anspruch, wenn sie als Folge eines Arbeitsunfalls
im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung zu erbrin-
gen sind. Damit seien die sich gegenseitig ausschlie-
Renden Leistungs- und Zustandigkeitsbereiche der
gesetzlichen Kranken- und Unfallversicherung definiert.
Die hierdurch begriindete ausschlielliche Zustandig-
keit der Unfallversicherungstrager habe zur Folge,

dass beim Vorliegen eines Arbeitsunfalls oder einer
Berufskrankheit fiir den Verletzten kein Anspruch auf
irgendeine Leistung aus der gesetzlichen Krankenver-
sicherung bestehe, sofern sie als Folge des Arbeitsun-
falls oder der Berufskrankheit zu erbringen ware. Dabei
komme es nicht darauf an, ob der Verletzte Leistungen
aus der gesetzlichen Unfallversicherung auch tatséach-
lich erhalte, weil die Leistungspflicht der Krankenkasse
insgesamt ausgeschlossen sei. Eine parallele Erbrin-
gung von Leistungen durch den Unfallversicherungstra-
ger und die Landwirtschaftliche Krankenkasse scheide
damit von vornherein aus, wodurch - entgegen anders-
lautender Literaturmeinungen — die Landwirtschaftliche
Krankenkasse bei Arbeitsunfallen von Landwirten in
auBlerlandwirtschaftlichen Unternehmen keine Betriebs-
hilfe zu erbringen habe.

Ein Anspruch gegen den gewerblichen Unfallversiche-
rungstrager scheitere, weil der Gesetzgeber fiir diesen
keine dem § 54 SGB VI vergleichbare Regelung vor-
gesehen habe. Es bestehe kein Anhaltspunkt fiir einen
Willen des historischen Gesetzgebers, die Betriebshilfe
als Leistung fiir alle von Versicherungsfalleni.S.d. § 8
SGB VIl betroffenen Unternehmer einzufiihren. Denn
der Gesetzgeber habe die Einfiihrung der Betriebshilfe
in das KVLG damit begriindet, dass hierfiir in der Land-
wirtschaft ein besonderes Bediirfnis bestehe. Ohne

eine Ergénzung der Vorschriften in der damaligen RVO
(8§ 779a RVO ff.) wéren die krankenversicherten Land-
wirte bei einer aufgrund Arbeitsunfalls notwendigen
Heilbehandlung schlechter gestellt gewesen. Verfas-
sungsrechtliche Bedenken bestiinden deswegen nicht.
Insbesondere verbiete der allgemeine Gleichheitssatz
des Art. 3 Abs. 1 GG nicht jede Differenzierung. So
dirfe der Gesetzgeber Leistungsanspriiche der selb-
standig Erwerbstatigen aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung letztlich davon abhangig machen, ob der
Versicherungsfall einem landwirtschaftlichen Unter-
nehmen zuzurechnen sei oder nicht. Die Betriebshilfe
sei eine spezielle Leistung der landwirtschaftlichen
Unfallversicherung. Der Gesetzgeber habe daher diese
Leistung auch auf Unfélle beschranken diirfen, die sich
in einem landwirtschaftlichen Unternehmen ereignen.
Dabei sei auch zu beriicksichtigen, dass Nebenerwerbs-
landwirte, die wegen eines aullerhalb ihres landwirt-
schaftlichen Unternehmens erlittenen Arbeitsunfalls
keine Betriebshilfe erhalten, durch die Zahlung eines
aus dem Gesamteinkommen des Unfallverletzten aus
der unselbsténdigen und der selbstandigen Tatigkeit zu
errechnenden Verletztengeldes adaquat sozial abgesi-
chert seien.

Im Weiteren untermauert das BSG die Exklusivitat der
Betriebshilfe als Leistung der landwirtschaftlichen Sozi-
alversicherung, indem es mogliche Anspruchsgrundla-
gen der allgemeinen gesetzlichen Unfallversicherung
priift, deren Rechtsfolge auch die Erbringung von
Betriebshilfe denkbar erscheinen lasst, letztlich aber zu
jeder dieser Anspruchsgrundlagen feststellt, dass von
dieser Betriebshilfeleistungen nicht erfasst werden.

In Betracht kamen zunéachst Leistungen zur Teilhabe.
So verwies § 39 Abs. 1 SGB VIl in der Fassung vom
12.04.2012 auf § 54 SGB IX, der wiederum in seinem
Abs. 4 (heute: § 74 Abs. 4 SGB IX) die Betriebshilfe
erwahnt und u. a. auf die Regelungen der §§ 54 f.

SGB VIl Bezug nimmt. Hierzu fiihrt das BSG jedoch aus,
dass § 54 Abs. 4 SGB IX keine Rechtsgrundverweisung
und somit keine Rechtsgrundlage enthalte, um auch

in der allgemeinen gesetzlichen Unfallversicherung
Betriebshilfe gewahren zu kdnnen. Vielmehr handele
es sich bei § 54 Abs. 4 SGB IX lediglich um einen
Hinweis darauf, dass die Leistungen fiir landwirtschaft-
liche Unternehmer vom Leistungskatalog des SGB IX
abweichen. Es werde also gerade unterstrichen, dass
Betriebshilfe nur im System der landwirtschaftlichen
Sozialversicherung und nach den dort geltenden Rege-
lungen geleistet werden solle.

Dariliber hinaus konne Betriebshilfe in der allgemeinen
gesetzlichen Unfallversicherung auch nicht gestiitzt
auf § 39 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIl als ,sonstige Leistung
zur Erreichung und zur Sicherstellung des Erfolges der
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation” (Vari-
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ante 1) und ebenso nicht als ,sonstige Leistung zur
Teilhabe" (Variante 2) erbracht werden. Hinsichtlich

der Variante 1 des § 39 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII halt das
BSG fest, dass die Fortfiihrung des Betriebes nicht

der Wiederherstellung, Besserung oder Erhaltung des
Gesundheitszustandes des Versicherten diene, weil

sie die Gesundheit des Versicherten jedenfalls nicht
unmittelbar beeinflusse. In Bezug auf § 39 Abs. 1 Nr. 2
Variante 2 SGB VIl fiihrt das BSG dagegen aus, unab-
hangig davon, ob der Begriff der Teilhabe i. S. dieser
Vorschrift nach seinem Regelungsstandort liberhaupt
auch Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben beinhal-
ten konne, erlaube es die Vorschrift jedenfalls nicht, den
Geltungsbereich der ausdriicklich auf die Versicherten
der landwirtschaftlichen Unfallversicherung beschrank-
ten Betriebshilfe auf alle gesetzlich Unfallversicherten
zu erweitern. Andernfalls wiirde die gesetzgeberische
Wertentscheidung konterkariert, die Betriebshilfe als
zielgenauere Leistung nur fiir eine bestimmte Versi-
chertengruppe vorzusehen.

SchlieBlich weist das BSG in aller Klarheit auch darauf
hin, dass Betriebshilfe in der allgemeinen Unfallversi-
cherung auch nicht tiber den Ergdnzungs- und Auffang-
tatbestand des § 39 Abs. 2 SGB VIl erbracht werden
kann, nach dem zum Ausgleich besonderer Harten

eine besondere Unterstiitzung gewahrt werden konnte.
Insoweit liege bereits keine besondere Harte im Sinne
einer durch den Versicherungsfall bedingten besonders
schwierigen personlichen oder wirtschaftlichen Lage
vor. Eine atypische wirtschaftliche Notlage sei schon
deshalb zu verneinen, weil der Klager ohne die Bewil-
ligung der Betriebshilfe ebenso behandelt werde, wie
eine Vielzahl anderer unselbstandiger Versicherter, die
zugleich auch selbstandig erwerbstétig sind. Zudem
erhalte er ja ein auf Grundlage des gesamten Arbeits-
einkommens errechnetes Verletztengeld. Abgesehen
davon sei zu beriicksichtigen, dass der Klager an sich
einen Betriebshilfeanspruch im Versicherungszweig der
Alterssicherung der Landwirte gehabt hatte

(88 10, 36 ff. ALG), dessen Realisierung allein daran
scheitere, dass er sich von seiner Versicherungspflicht
in der landwirtschaftlichen Alterssicherung auf seinen
Antrag hin habe befreien lassen. Wer aber hierdurch
auf einen moglichen Anspruch auf Betriebshilfe selbst
verzichtet hat, kénne nicht Kompensation durch die
Anerkennung einer besonderen Harte gemal} § 39

Abs. 2 SGB VIl erwarten.

Mit dieser Entscheidung wird das Alleinstellungs-
merkmal der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung hinsichtlich der Sozialleistung der Betriebshilfe
hochstrichterlich mit liberzeugender Begriindung
bestatigt.

m BSG, Urteil vom 25.11.2015, Az. B3 KR 12/15R

In diesem Rechtsstreit hatte sich das BSG insbeson-
dere mit der Frage auseinanderzusetzen, welcher
Malstab zur Beurteilung des Leistungsumfangs der
erforderlichen Betriebshilfe zugrunde zu legen ist.
Klager war ein Landwirt, dessen Unternehmen 8,7 ha
landwirtschaftliche Nutzflache, 1 ha Forst, zehn Milch-
kiihe, drei Kalber, acht Jungrinder, zwei Mastschweine
und Legehennen umfasste, wobei eine wesentliche
technische Ausstattung fiir die Versorgung des
Viehbestandes nicht vorhanden war. Aufgrund eines
krankheitsbedingten Ausfalls beantragte er bei der
Landwirtschaftlichen Krankenkasse den Einsatz einer
Ersatzkraft, die fiir die Versorgung des Viehbestandes
sowie die Friihjahrsbestellung der landwirtschaftli-
chen Nutzflache im Umfang von 50 Wochenstunden,
verteilt auf sieben Tage pro Woche, tatig sein sollte.
Die Landwirtschaftliche Krankenkasse bewilligte mit
Blick auf die BetriebsgréRRe Betriebshilfe im Umfang
von 30 Wochenstunden, weil dies ausreichend sei,

um sowohl die fehlende technische Ausstattung als
auch den jahreszeitlich bedingten Mehraufwand in der
Feldwirtschaft aufzufangen. Das LSG bestatigte einen
Anspruch im Umfang von nur 30 Wochenstunden,

da Betriebshilfe lediglich der Aufrechterhaltung des
landwirtschaftlichen Unternehmens diene, wenn dieses
andernfalls in seinem Bestand gefahrdet sei. Eine
krankheitsbedingte Unterstiitzung kénne nicht iber
den angemessenen Umfang hinaus verlangt werden.
Daher sei kein voller Ersatz des Aufwandes fiir die
Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Betriebes zu
leisten, sondern nur das, was nach dem Wirtschaftlich-
keitsgebot ausreichend und zweckmaRig sei. Hierfiir
spreche auch der Vergleich mit dem Krankengeld der
allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung, wel-
ches das ausgefallene Arbeitseinkommen im Krank-
heitsfall nur zu 70 Prozent ersetze.

Das BSG stellte hierzu fest, dass auch der Mangel
normativer Vorgaben zum Leistungsumfang der
erforderlichen Betriebshilfe nicht rechtfertige, unter
Heranziehung eines Vergleichs mit dem Krankengeld
die geleisteten Betriebshilfestunden entsprechend zu
kiirzen. Bereits nach dem Wortlaut von § 9 Abs. 1 KVLG
1989 werde Betriebshilfe nicht ,wie”, sondern ,anstelle
von Krankengeld” gewahrt. Angesichts fehlender
Gesetzesvorgaben lasse sich der Leistungsumfang der
bendstigten Betriebshilfe nur aus ihrem Zweck herleiten.
Mit der Einfiihrung der landwirtschaftlichen Betriebs-
hilfe sollte der Ausfall von Einkiinften im Krankheitsfall
des landwirtschaftlichen Unternehmers verhindert und
zugleich die Weiterfiihrung des Betriebes gesichert
werden, wenn kein Arbeitnehmer und keine versiche-
rungspflichtigen mitarbeitenden Familienangehérigen
im Betrieb beschaftigt werden. Unter Berlicksichtigung
dieser Gesetzesziele handele es sich bei der Betriebs-
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hilfe nicht um ein Krankengeld. Seine friithere Recht-
sprechung aufgreifend [34], betont das BSG nochmals,
wahrend Krankengeld den durch die Arbeitsunfahigkeit
bedingten Ausfall des Arbeitsverdienstes ausgleiche,
stelle die Betriebshilfe demgegeniiber die Bewirtschaf-
tung des landwirtschaftlichen Unternehmens sicher.
Sie sei daher nicht als Ersatz fiir das ausgefallene
Arbeitsentgelt zur wirtschaftlichen Sicherung im Krank-
heitsfall zu leisten, sondern diene der Erledigung der
im landwirtschaftlichen Unternehmen unaufschiebbar
anfallenden Arbeiten. Hohere Betriebsverluste sollen so
vermieden werden. Nicht der Ausfall an Arbeitsentgelt,
sondern der Ausfall an Arbeitskraft sei der entschei-
dende Ansatz. Der Gesetzgeber habe es als seine
Aufgabe betrachtet, mit der Erhaltung des bauerlichen
Betriebes Erwerbsquelle und zugleich auch die konkrete
sExistenzweise" der Versicherten zu erhalten. Nur so
habe der arbeitsunfahig erkrankte landwirtschaftliche
Unternehmer Gewissheit, dass er nach Wiederher-
stellung seiner Arbeitsfahigkeit seinen funktionsfahig
erhaltenen Betrieb fortfiihren kdnne. Unter Zugrunde-
legung dieses Malstabs sei der Leistungsumfang der
erforderlichen Betriebshilfe zu priifen und in tatséch-
licher Hinsicht zu ermitteln. Das Kriterium der Erfor-
derlichkeit sei dabei ein unbestimmter Rechtsbegriff
ohne Beurteilungsspielraum, dessen Auslegung und
Anwendung durch die Gerichte mithin voll tiberpriifbar.
Die Entscheidung liber die erforderliche Betriebshilfe
stehe auch nicht im Ermessen der Verwaltung. Die
Erforderlichkeit der Betriebshilfe orientiere sich an der
Vermeidung der Gefahrdung der Bewirtschaftung und
an der Aufrechterhaltung des Betriebes wahrend des
krankheitsbedingten Ausfalls des landwirtschaftlichen
Unternehmers. Dies kénne nur unter Wiirdigung der
Gesamtumstédnde des Einzelfalles beurteilt werden.
Daher seien die konkreten tatsachlichen Verhéltnisse
im landwirtschaftlichen Unternehmen festzustellen.
Pauschalierende oder generalisierende Bemessungen
zum Leistungsumfang, die sich an Durchschnittswerten
anderer Betriebe orientieren, wiirden dem Erfordernis
einer individuellen Priifung dagegen nicht gerecht.
Auch unter Beriicksichtigung des Wirtschaftlich-
keitsgebotes des § 8 Abs. 1 KVLG 1989i.V. m. § 12
SGB V sei eine unwirtschaftliche Betriebsweise des
krankheitsbedingt ausfallenden Unternehmers nicht
anspruchsumfangmindernd zu beriicksichtigen. Denn
die notwendige Betriebshilfe falle grundsatzlich in dem
Umfang an, in welchem der landwirtschaftliche Unter-
nehmer seine Arbeitskraft vor der Erkrankung in den
Betrieb eingebracht hat und ohne deren Einsatz eine
Gefahrdung des Betriebes im Krankheitsfall eintreten
wiirde. Die Betriebshilfe solle sicherstellen, dass das
Unternehmen — so, wie es ist — auch im Krankheitsfall
weiterbetrieben wird, ohne dass eine Existenzgefahr-
dung des Betriebes eintritt. Daflir miissten in der Regel
jene Arbeiten erledigt werden, die zur Fortfiihrung

des Betriebes keinen krankheitsbedingten Aufschub

duldeten. Dies konne im Einzelfall den Umfang von 40
Wochenstunden sowohl unter- als auch liberschreiten.

Interessante Ausfiihrungen enthalt diese Entscheidung
auch zum Anwendungsbereich der Kostenerstattung
bei selbstbeschafften Ersatzkraften nach § 11 Satz 2
KVLG 1989. Einschlagig sei diese Vorschrift nur dann,
wenn die Krankenkasse eine Ersatzkraft nicht stellen
konne oder Grund bestehe, von der Gestellung einer
Ersatzkraft abzusehen. § 11 Satz 2 KVLG liegt damit die
Konstellation zugrunde, dass die Landwirtschaftliche
Krankenkasse den Betriebshilfeanspruch bejaht, aber
gleichwohl keine Ersatzkraft stellen kann oder mdchte.
Soweit die Verwaltung aber iber den Anspruch noch
nicht entschieden oder ihn bereits (ggf. zu Unrecht) ver-
neint hat und der Versicherte deshalb eine Ersatzkraft
selbst beschafft — und sei es wie im zu entscheidenden
Fall durch die Inanspruchnahme der von der Kranken-
kasse gestellten Ersatzkraft im gréBeren Umfang als
bewilligt — richte sich der Kostenerstattungsanspruch
nach § 8 Abs. 1 KVLG 1989i. V. m. § 13 Abs. 3 SGBV,
der der Verwaltung ebenfalls kein Ermessen zubillige.
Kostenerstattung komme danach in Betracht, wenn der
Einsatz der Ersatzkraft durch eine rechtswidrige Lei-
stungsablehnung verursacht wurde, § 13 Abs. 3 Satz 1
Alt. 2 SGB V. Aber auch § 13 Abs. 3 Satz 1 Alt. 1 SGB V
(Nichterbringung einer unaufschiebbaren Leistung)
konne grundsatzlich und zwar im Zeitraum zwischen
Antragstellung und Bescheiderlass als Anspruchs-
grundlage fir eine Kostenerstattung in Betracht
kommen [35].

m BSG, Urteil vom 18.02.2016, Az. B 3 KR 15/15R

Der Klager dieses Rechtsstreits betrieb als Einzelunter-
nehmer ein landwirtschaftliches Unternehmen mit einer
Flache von 62,25 Hektar und daneben als Komplementar
und Geschaftsfiihrer einer Kommanditgesellschaft (KG)
einen Schweinemastbetrieb, der keine Flachenbewirt-
schaftung umfasste. Beitrage zur Krankenversicherung
der Landwirte entrichtete der Klager allein aus seinem
Betrieb mit Flachenbewirtschaftung, ohne dass Ertrage
aus der Schweinemast mit in die Beitragsberechnung
einflossen. Im Zusammenhang mit einer Erkrankung
beantragte der Klager nur fiir die notwendigen Stallar-
beiten im Schweinemastbetrieb einen Betriebshelfer, da
jahreszeitbedingt in seinem Betrieb mit Flachenbewirt-
schaftung keine unaufschiebbaren Arbeiten anfielen.
Dies wurde von der Landwirtschaftlichen Krankenkasse
abgelehnt mit der Begriindung, bei dem Schweinemast-
betrieb handele es sich wegen der unterschiedlichen
Rechtstragerschaft um ein eigenstédndiges landwirt-
schaftliches Unternehmen ohne Bodenbewirtschaftung.

Das BSG bestitigte, dass kein Anspruch auf Betriebs-
hilfe fiir die Weiterfiihrung des Schweinemastbetriebes
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als Primaranspruch bestand. Deshalb bestehe auch
kein Anspruch auf Kostenerstattung der selbstbe-
schafften Ersatzkréfte.

Zunachst stellte das BSG nochmals [36] klar, in solchen
Fallen konne der Kostenerstattungsanspruch nicht
unmittelbar aus dem KVLG 1989 hergeleitet werden.

§ 11 Satz 2 KVLG 1989 setze fiir den Kostenerstat-
tungsanspruch des Versicherten voraus, dass die
Krankenkasse grundséatzlich das Vorliegen der jewei-
ligen Voraussetzungen des Sachleistungsanspruchs
anerkannt habe und von der Gewahrung als Sachlei-
stung entweder absehe oder diese ihr nicht mdglich
sei. Davon zu unterscheiden seien die Konstellationen,
in denen der Anspruch auf Betriebshilfe von vornherein
abgelehnt werde, so dass sich eine Kostenerstattung
nach § 8 Abs. 1 KVLG 1989i. V. m. § 13 Abs. 3 SGB V
richte. Diese Unterscheidung sei auch mit Blick auf die
unterschiedlichen Rechtsfolgen bedeutsam. Wahrend
§ 13 Abs. 3 SGB V zu einer Erstattung der gesamten
Kosten in der entstandenen Hohe fiihre, sehe § 11

Satz 2 KVLG 1989 die Erstattung der Kosten lediglich in
angemessener Hoéhe vor.

Da der Kostenerstattungsanspruch nach § 13 Abs. 3
SGB V nicht weiter reichen kann als der Priméran-
spruch [37] auf Betriebshilfe, setzt sich das BSG
sodann im Wesentlichen damit auseinander, ob ein
solcher Primaranspruch bestanden héatte, wobei es den
anspruchsberechtigten Personenkreis der landwirt-
schaftlichen Unternehmer nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 KVLG
1989 bestimmt. Diese Norm setzt fiir eine Stellung

als versicherungspflichtige Unternehmer voraus,

dass deren Unternehmen, unabhangig vom jeweiligen
Unternehmer, auf Bodenbewirtschaftung beruht und die
MindestgrolRe nach § 1 Abs. 5 ALG erreicht.

Nach Auffassung des BSG sei entscheidend, dass die
Versicherungspflicht des § 2 Abs. 1 Nr. 1 KVLG schon
nach dessen Wortlaut an das konkrete, als Unterneh-
mer geflihrte Unternehmen ankniipfe und nicht an die
Person des Unternehmers. Damit stelle das Gesetz
klar, dass die Eigenschaft als landwirtschaftlicher
Unternehmer, die eine Person aus einer anderweitigen
landwirtschaftlichen Erwerbstatigkeit bereits mitbringe,
nicht dazu fiihre, dass sie alle weiteren selbstandi-

gen Tatigkeiten — ungeachtet des Unternehmensge-
genstandes — ebenfalls als versicherungspflichtiger
landwirtschaftlicher Unternehmer ausiibe. Die Stellung
als versicherungspflichtiger Unternehmer aus seinem
Unternehmen mit Flachenbewirtschaftung sei damit
hier ohne Bedeutung.

Eine Versicherungspflicht konnten zudem nur solche
Unternehmen vermitteln, die auf Bodenbewirtschaftung
beruhen, was auch im Versicherungszweig der Kranken-
versicherung der Landwirte nach § 1 Abs. 4 Satz 2 ALG

bestimmt werden konne. Der Begriff der Landwirtschaft
sei in der Alterssicherung und in der Krankenversi-
cherung der Landwirte gleich auszulegen und (anders
als in der Unfallversicherung) auf seinen Kernbereich
beschrankt. Danach gehdrten zur Bodenbewirtschaf-
tung diejenigen wirtschaftlichen Tatigkeiten von nicht
ganz kurzer Dauer, die der Unternehmer zum Zwecke
einer Giberwiegend planmaBigen Aufzucht von Boden-
gewachsen auslibe, sowie die mit der Bodennutzung
verbundene Tierhaltung, sofern diese nach den Vor-
schriften des Bewertungsgesetzes zur landwirtschaft-
lichen Nutzung rechne. Es werde also eine Verbindung
der Tierhaltung mit der Bodennutzung gefordert, wobei
nicht erforderlich sei, dass die durch die Bodenbewirt-
schaftung gewonnenen Produkte eingesetzt werden;
vielmehr sei auf das zahlenmaRige Verhaltnis von
Flache und Vieheinheiten abzustellen. Unverzichtbar sei
allerdings, dass liberhaupt eine Bodenbewirtschaftung
im Unternehmen stattfinde, was im Schweinemastbe-
trieb des Klagers nicht der Fall sei. Daran @ndere auch
die im Gesellschaftsvertrag eingerdaumte Moglichkeit
nichts, die bei der Schweinehaltung anfallende Giille auf
den landwirtschaftlichen Flachen ausbringen zu dirfen,
die der Klager als Einzelunternehmer betreibt.

Mangels eines bodenbewirtschaftenden Unternehmens
war der Klager in Bezug auf den Schweinemastbetrieb
kein landwirtschaftlicher Unternehmer, auf den § 9
Abs. 2 KVLG 1989 abstellt. Auch wenn das Gesetz dies
nicht ausdriicklich ausspreche, decke sich der Einsatz-
bereich der nach dem Gesetz moglichen Betriebshilfe
mit dem Bereich des Unternehmens, das nach den
Vorschriften tiber die Versicherungspflicht das land-
wirtschaftliche Unternehmen bilde. Betriebshilfe nach
§ 9 KVLG 1989 kdnne damit nur fiir das Unternehmen
gewahrt werden, das die Versicherungspflicht des
Unternehmers vermittle.

Es konne auch nicht vom Vorliegen eines Tierhaltung
und Bodennutzung verbindenden Gesamtunterneh-
mens oder zweier integraler Bestandteile eines einzigen
landwirtschaftlichen Unternehmens ausgegangen
werden, um doch noch zu einem einzigen Unternehmen
mit Bodenbewirtschaftung zu kommen. Fir die Frage,
welche Tatigkeitsbereiche einem Unternehmen zuzu-
ordnen seien, sei im Interesse der Rechtssicherheit und
Rechtsklarheit zu fordern, dass die Rechtsverhaltnisse
verhaltnismaBig leicht und mit eindeutigem Ergebnis

zu ermitteln sein missen, was bei einem Abstellen

auf die tatsachlichen Einflussnahmemdaglichkeiten der
Gesellschafter auf das Unternehmen nicht der Fall sei.
Angeknipft werden kdnne aber grundsatzlich an die
Rechtsform, in der das Unternehmen betrieben werde.
Trotz wirtschaftlicher Verflechtungen liege damit
jedenfalls dann kein einheitliches Unternehmen oder
Gesamtunternehmen vor, wenn bereits die Unternehme-
ridentitat fehle.
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Insoweit unterscheide sich der Sachverhalt auch von
dem, der einer Entscheidung des BSG im Versiche-
rungszweig Alterssicherung der Landwirte zugrunde
lag. Dort hatte es der 11. Senat des BSG [38] fiir m&g-
lich gehalten, dass derselbe Landwirt (Unternehme-
ridentitat), der einerseits landwirtschaftliche Flachen
bewirtschaftet und andererseits ohne Bezug zu dieser
Flachenbewirtschaftung eine Intensivgefliigelhaltung
(Legehennenhaltung mit Eiervermarktung) hatte, ein die
Versicherungspflicht begriindendes landwirtschaftli-
ches Unternehmen mit Bodenbewirtschaftung betrieb,
das die Tierhaltung mit einschloss, sofern sich die
Tierhaltung in den Grenzen des § 51 Bewertungsgesetz
halte.

4 Fazit

Die vorgenannten Ausfiihrungen zeigen, dass die
Einfihrung einer eigenstandigen gesetzlichen Kran-
kenversicherung der Landwirte nicht nur ein wichtiger
Impulsgeber fiir vereinheitlichte und aufeinander abge-
stimmte Regelungen der Betriebs- und Haushaltshilfe in
den Versicherungszweigen der Alterssicherung sowie
Unfall- und Krankenversicherung war, sondern dass
gerade auch die zum Recht der Krankenversicherung
der Landwirte ergangene hochstrichterliche Rechtspre-
chung in ganz erheblichem Umfang zur Absicherung
der Eckpunkte fiir die Erbringung dieser fiir die gesamte
landwirtschaftliche Sozialversicherung bedeutenden
Sozialleistung beigetragen hat, wobei deren Aussagen
nach wie vor aktuell sind. Rechtsprechung des BSG

im Versicherungszweig der Krankenversicherung der
Landwirte erging dabei in den 50 Jahren seit deren
Einflihrung zu allen wesentlichen Bereichen, namentlich
insbesondere zum Satzungsermessen, zum anspruchs-
berechtigten Personenkreis, zur Zustandigkeitsabgren-
zung zwischen Landwirtschaftlicher Krankenkasse

und den gesetzlichen Unfallversicherungstragern,

zur Exklusivitat der Betriebshilfe als eine allein in der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung zur Verfii-
gung stehenden Sozialleistung, zur Eigenstandigkeit
der Betriebshilfe gegeniiber dem Krankengeld, zur
Bedeutung des Antragserfordernisses, zur Wahlfreiheit
der Krankenkasse in Bezug auf die zu bewilligende
Ersatzkraftart, zur Anspruchsgrundlage fiir die Koste-
nerstattung einer selbstbeschafften Ersatzkraft bei
behaupteter unzutreffender Versagung von Betriebshil-
feleistungen sowie zur Bemessung des Umfangs der
Sozialleistung Betriebshilfe.
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Erfolgsprojekt der Landwirtschaftlichen Krankenkasse: "Trittsicher durchs Leben"

Eveline Richter

Das zielgruppenspezifische Praventionsprojekt ,Trittsicher durchs Leben” wurde 2015 durch die Landwirtschaftliche
Krankenkasse (LKK) in der Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) initiiert. Seitdem
werden kontinuierlich die im Projekt aufgebauten Strukturen etabliert und erweitert, damit ein reguldres, dauerhaftes
Gesundheitsangebot im Portfolio der LKK geschaffen werden kann. Zundchst werden hier die Hintergriinde und die
Ausgangslage skizziert und zum aktuellen Stand referiert. Des Weiteren wird auf die umfangreichen wissenschaftli-
chen Ergebnisse eingegangen und abschlieBend ein Ausblick zum weiteren Vorgehen gegeben.

1 Wissenschaftlicher Hintergrund und
Ausgangslage

Ein Drittel aller alteren Menschen liber 65 Jahre stiirzt
mindestens einmal pro Jahr [1]. Moderates Training
allein kann die Sturzrate um 17 Prozent reduzieren. Die
Sturzrate kann sogar um 42 Prozent reduziert werden,
wenn mindestens zweimal pro Woche ein anspruchs-
volles Gleichgewichtstraining durchgefiihrt wird,
mindestens liber 25 Wochen.

Zudem sind im hoheren Alter viele Menschen von Kno-
chenschwund (Osteoporose) betroffen. Medizinisch
betrachtet handelt es sich bei Osteoporose um einen
Mangel an Knochensubstanz. Dabei kann eine Osteo-
porose jeden treffen: Schatzungsweise 30 Prozent
aller Frauen und 20 Prozent aller Manner erkranken

an Osteoporose [2]. Unterschieden wird zwischen der
postmenopausalen Osteoporose und der altersbe-
dingten Osteoporose. Erstere betrifft vor allem Frauen
ab 50 Jahren, letztere tritt ab dem 70. Lebensjahr

auf. Daneben gibt es die sekundére Osteoporose, die
durch andere Erkrankungen (zum Beispiel rheumatoide
Erkrankungen) oder langere Medikamenteneinnahme
verursacht wird (zum Beispiel Kortison). Zu den Risi-
kofaktoren gehdren aber auch Lebensgewohnheiten:
wenig Bewegung, ein geringes Korpergewicht, Rauchen
sowie geringe Kalziumzufuhr und Vitamin-D-Mangel.

Eine verminderte Knochendichte verursacht nicht direkt
Beschwerden. Gefahrlich sind vor allem die Folgen.
Schon bei geringen Uberlastungen oder Stiirzen kann
es zu Knochenbriichen kommen.

Haufigste Diagnose bei schweren Stiirzen ist ein
Oberschenkelhalsbruch, der durchaus auch den Beginn
einer Pflegebediirftigkeit bedeuten kann. Zudem ist ein
alterer Mensch, der einmal gestiirzt ist, einem vielfach
erhohten Risiko ausgesetzt, erneut zu stiirzen. Kno-
chenbriiche fiihren haufig zum Verlust der Selbstéandig-
keit. Oft kommt es nach einem Oberschenkelbruch zu
einer verminderten Gehfahigkeit. Dies kann die Lebens-
qualitat eines Menschen erheblich einschranken. Aber
auch scheinbar ,folgenlose Stiirze" hinterlassen ihre

Spuren. Sie kdnnen zu erhéhter Sturzangst, reduzierter
Aktivitat, Muskelabbau und sozialem Riickzug fiihren,
was einen sogenannten ,Teufelskreis” darstellt.

2 Sturzrisiko verringern

Internationale Studien zur Sturzpravention belegen,
dass Kraft-und Gleichgewichtstraining das Sturz-
risiko um bis zu 39 Prozent verringern kann [3]. Zudem
hilft eine Umgebungsanpassung — d. h. Beseitigung
von Stolperfallen und eine addquate Versorgung mit
Hilfsmitteln —, diese sicherer zu gestalten. Ein dritter
wichtiger Faktor ist die Knochengesundheit. Die medi-
kamentdse Therapie einer Osteoporose kann Frakturen
um ca. 40 Prozent verringern, auch noch im fortge-
schrittenen Alter [4].

JJrittsicher durchs Leben” adressierte diese zuvor
genannten Risiken und war in seiner Dimension das
grofte geriatrische Praventionsprojekt seiner Zeit:
,Dies ist ein Projekt, wie es so eines in diesem Malstab
und mit diesen Vorzeichen noch nicht gab“, so Prof. Dr.
Kilian Rapp, Arztlicher Leiter der Abteilung fiir Geriatrie
am Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart [5].

Das Ziel von ,Trittsicher durchs Leben” war, Menschen
aus landlichen Regionen darin zu unterstiitzen, ihre
Mobilitat und Selbstandigkeit zu erhalten, um ihnen die
Dinge, die das Leben lebenswert machen, wie zum Bei-
spiel der Spaziergang mit den Enkeln, das Bestellen des
Gartens oder das Mitwirken auf dem Hof, bis ins hohe
Alter zu ermdglichen.
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3 Zum Projekt

Sturzpravention stand immer schon weit oben auf der
Agenda der landwirtschaftlichen Sozialversicherung.
Das Thema wurde mit ,Trittsicher durchs Leben” unter
dem Blickwinkel der Altenteiler mit einer wissen-
schaftlich angelegten Studie angegangen und ein sehr
innovativer Zugang gewahlt — und das, wie sich jetzt
herausstellt, sehr erfolgreich. Entwickelt wurden die
Komponenten des Programms durch die Forschungs-
abteilung Geriatrie des Robert-Bosch-Krankenhauses
Stuttgart (RBK). Das Programm bestand aus drei Kom-
ponenten:

m Bewegungskurs
m Beratung zur Sicherheit rund um Haus und Hof
m kostenlose Knochendichtemessung

Die SVLFG wollte in erster Linie mit ihrem Versor-
gungsprojekt ,Trittsicher durchs Leben” altere Ver-
sicherte im landlichen Raum dabei unterstiitzen, ihr
selbstdndiges Leben aufrecht zu erhalten. Im Rahmen
der wissenschaftlichen Studie wurde das Programm
in 47 Interventionslandkreisen in fiinf Bundeslandern
(Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern und
Baden-Wirttemberg) durchgefiihrt. So wurde eine

der gréRten Gesundheitskampagnen Deutschlands [5]
gestartet: Der besondere Ansatz hierbei war, dass im
Rahmen einer Studie Versicherte anhand von Krite-
rien ausgewahlt und direkt von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der SVLFG im Zeitraum 01.10.2015 bis
30.09.2017 angesprochen wurden. Das Programm
wurde durch drei Telezentren in Kassel, Landshut und
Stuttgart gesteuert. Die Auswahl der zu Kontaktieren-
den erfolgte nach bestimmten Kriterien: Manner und
Frauen zwischen 70 und 85 Jahren, die in den letzten
finf Jahren eine Fraktur erlitten hatten, sowie Frauen
zwischen 75 und 80 Jahren. Innerhalb der zweijahrigen
Interventionszeit wurden ca. 10.000 Versicherte ange-
schrieben und liber das Projekt informiert. Ein Grofteil
der Versicherten wurde anschlieend durch Mitarbei-
tende der Pravention besucht, nochmals zur Studie
informiert und zur Teilnahme motiviert. Bei diesem
Besuch wurde zudem zur Sicherheit im Haus und auf
dem Hof beraten. Dieser Case-Finding-Ansatz war im
Zusammenhang mit Sturzgeschehen und Knochenge-
sundheit in Deutschland vollig neu.

Partner des Programms waren der Deutsche LandFrau-
enverband (dlv) und der Deutsche Turner-Bund e. V.
(DTB). Wissenschaftlich begleitet wurde ,Trittsicher
durchs Leben” von Expertinnen und Experten des RBK.
Weitere wissenschaftliche Partner waren das Institut
flir medizinische Soziologie, Sozialmedizin und Gesund-
heitsokonomie am Universitatsklinikum in Hamburg-

Eppendorf und das Institut fiir Epidemiologie und
medizinische Biometrie der Universitat Ulm.

Abbildung 1: Interventionslandkreise

In den folgenden 47 per Zufallsprinzip ausgewahl-
ten Landkreisen (Interventionslandkreisen) wurde
JIrittsicher durchs Leben” angeboten und bewor-
ben:

Baden-Wirttemberg: Main-Tauber-Kreis, Heilbronn,
Calw, Esslingen, Heidenheim, Emmendingen,
Waldshut, Tuttlingen und Biberach.

Bayern: Bad Kissingen, Aschaffenburg, Bamberg,
Roth, Weillenburg-Gunzenhausen, Cham, Kelheim,
Straubing-Bogen, Unterallgau, Pfaffenhofen a. d.
[lm, Firstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Starn-
berg, Ebersberg, Rosenheim, Altdtting, Weilheim-
Schongau und Bad Tolz-Wolfratshausen.

Hessen: Kassel, Lahn-Dill-Kreis, Wetteraukreis,
Rheingau-Taunus-Kreis und Gro3-Gerau.

Niedersachsen: Cuxhaven, Stade, Wittmund, Har-
burg, Wesermarsch, Friesland, Hildesheim, Nort-
heim und Goslar.

Rheinland-Pfalz: Ahrweiler, Eifelkreis Bitburg-Priim,
Bad Kreuznach, Alzey-Worms, Kaiserslautern und
Rhein-Pfalz-Kreis.

Seit 2019 sind auch alle Landkreise in Schleswig-
Holstein und seit 2022 auch alle Landkreise im
Saarland beteiligt
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4 Die drei Bausteine der Studie
JTrittsicher durchs Leben”

Baustein 1: Trittsicher-Bewegungskurse

Die Trittsicher-Bewegungskurse férdern die korperliche
Fitness, den Muskelaufbau und verbessern die Stand-
festigkeit. Das Training besteht aus Kraft- und Gleich-
gewichtsiibungen und wird durch speziell ausgebildete
Kursleiterinnen und Kursleiter angeleitet. In den Kursen
erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in sechs
Einheiten (je 90 Minuten) Kraft- und Gleichgewichts-
ibungen. Die speziellen Ubungen orientieren sich am
Otago-Programm (mit Gewichtsmanschetten an Armen
und Beinen) [6] und an dem Programm ,Standfest und
Stabil” des DTB [7]. Sicht- und erlebbarer Erfolg sind
konkrete Verbesserungen im Alltag, wie beispielsweise
einfacheres Treppensteigen, Erlangen einer aufrech-
ten Korperhaltung und Sicherheit im Alltag, was eine
zusatzliche Motivation fiir die Teilnehmenden bedeutet.

Baustein 2: Knochendichtemessung

Um den Knochenabbau zu bremsen, ist es nie zu spat.
Mit Bewegung, kalziumreicher Erndhrung, Vitamin D
und Vermeidung von Risikofaktoren kann die Kno-
chengesundheit verbessert werden. AuRerdem sind
MaRnahmen zur Sturzvermeidung wichtig. Zur Behand-
lung von Osteoporose gibt es effektive Medikamente.
Voraussetzung ist jedoch, dass die Diagnose Osteopo-
rose Uberhaupt gestellt wird. Dies erfolgt meist durch
eine Knochendichtemessung, die schmerzlos ist und
nur mit einer minimalen Strahlenbelastung einhergeht.
Eine Knochendichtemessung mittels ,Dual Energy X-ray
Absorptiometry” (DXA) wurde laut der damalig aktuel-
len Leitlinie fiir Frauen tiber 70 Jahre und Manner tber
80 Jahre empfohlen. Im Rahmen der Studie wurde allen
ins Programm eingeschlossenen Versicherten kosten-
los eine DXA-Messung angeboten.

Baustein 3: Beratung durch den TAD zur Sicherheit
rund um Haus und Hof

Altenteilerinnen und Altenteiler haben oftmals ihre eige-
nen Bewegungsmuster rund um Haus und Hof und sind
oft noch in der téaglichen Arbeit im landwirtschaftlichen
Betrieb eingespannt. Daher wurden bei einem Termin
vor Ort mit den Teilnehmenden der Studie Sicherheits-
aspekte und Gefahrenquellen im h&duslichen Umfeld
thematisiert. So sind im hauslichen Bereich vor allem
die Ublichen Wege in den Keller oder Vorratsraum zu
bewaltigen. Aber auch die Wege aulerhalb des Wohn-
hauses zum Garten, in den Stall, zur Garage oder zur
Werkstatt sind tblich. Schon Kleinigkeiten wie das

Anbringen von Handlaufen oder von Bewegungsmel-
dern zum Ausleuchten der Wege konnen zur Sicherheit
beitragen und das Umfeld von &lteren Menschen siche-
rer gestalten.

Ausgezeichnete Initiative

Schon 2015 erhielt der Vorldufer von ,Trittsicher
durchs Leben” den MSD Gesundheitspreis fiir
"PROFinD". 2018 erhielt ,Trittsicher durchs Leben”
aufgrund seiner Erfolge die ,Wir sind IN FORM"-
Plakette. ,IN FORM - Deutschlands Initiative fir
gesunde Ernahrung und mehr Bewegung“ wurde
initiiert vom Bundesministerium fiir Erndhrung
und Landwirtschaft und dem Bundesministerium
fir Gesundheit. ,Trittsicher durchs Leben” wurde
auBerdem durch das Bundesministerium fir Bil-
dung und Forschung (BMBF) gefordert.

Weitere Informationen sind zusammengestellt
unter: www.trittsicher.org

5 Das Besondere an ,Trittsicher durchs
Leben”

Bewegungsforderung sowie Kraft- und Gleichgewichts-
training gehoren zu den wirkungsvollsten Mallnahmen
sowohl zur Férderung der Gesundheit als auch zur
Vorbeugung spezifischer Erkrankungen und Unfalle.
Das Besondere an dem 2015 initiierten Programm , Tritt-
sicher durchs Leben” war das Zusammenspiel der drei
vorgestellten Bausteine.

Die Trittsicher-Bewegungskurse waren wahrend der
Projektlaufzeit und sind auch heute noch im hohen
Alter und bei Vorliegen korperlicher Einschrankungen
moglich. Sie fordern die korperliche Fitness, verbessern
das Gleichgewicht und den Muskelaufbau und vermin-
dern so das Sturzrisiko. Dadurch tragen sie zum Erhalt
der Mobilitat, der Gesundheit und der Selbstandigkeit
alterer Menschen bei.

Eine umfassende Umsetzung der Empfehlungen zur
Diagnostik und Therapie der Osteoporose in der Primar-
und insbesondere in der Sekundarpravention von
Frakturen wird national und international seit Jahren
angemahnt, aber bisher nur unzureichend umgesetzt.
Das Programm setzte die nationalen Leitlinien bei
Personen mit einem erhéhten Risiko fiir Frakturen um.
Dadurch wurde ein Beitrag geleistet, die Wahrnehmung
und Versorgung der Osteoporose zu verbessern.
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Die Einbindung von Mitarbeitenden der Landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaft aus dem Bereich der
Pravention stellte eine inhaltlich sinnvolle Ergdnzung
des Programms dar und nutzt besonders den alteren
Versicherten. Des Weiteren wurden im Rahmen von
JIrittsicher durchs Leben” Telezentren eingerichtet, die
auch heute noch fiir die Abwicklung der Trittsicher-
Bewegungskurse sorgen. Die Organisation der Kurse
erfolgt durch engagierte LandFrauen der regionalen
LandFrauenverbande. Speziell geschulte Ubungsleite-
rinnen und Ubungsleiter des DTB bzw. Physiotherapeu-
tinnen und Physiotherapeuten leiten die Kurse. Zuhause
und nach Kursende sollte zusatzlich getibt werden.

Finanzierung der Trittsicher-Bewegungskurse

Fir die Finanzierung der Trittsicher-Bewegungskurse
konnen die Kursleitenden zwischen zwei Varianten
wahlen:

m Individuell: Der Kursleitende stellt eine Teilnahmebe-
scheinigung (wie bisher schon alle Priméarpraventi-
onskurse nach § 20 SGB V) aus, die der Versicherte
bei der entsprechenden Krankenkasse einreicht. Wie
bei allen Gesundheitskursen der Primarpravention
muss an mindestens 80 Prozent der Kurseinhei-
ten teilgenommen werden. Von der Krankenkasse
werden innerhalb eines Kalenderjahres maximal zwei
Kurse der Primarpravention bezuschusst.

Dazu zahlen Gesundheitskurse vor Ort oder Kurz-
kuren der LKK. Interessierte, die im Kalenderjahr
bereits Primarpraventionsangebote in Anspruch
genommen haben, kdnnen teilnehmen, miissen
aber den Kostenanteil selbst tragen. Die Kurskosten
werden von anderen Krankenkassen zu mindestens
80 Prozent erstattet.

m Durch den Setting-Ansatz: Nach dem Préventionsge-

setz (PravG) von 2016 [8] muss jede Krankenkasse
jahrlich pro Versicherten mindestens zwei Euro aus-
geben. Dies nutzte die LKK als erste Krankenkasse
deutschlandweit, um ein Bewegungsangebot fiir
altere Menschen im landlichen Raum zu etablieren.
Fir die Teilnehmenden bedeutet die Finanzierung der
Kurse nach Setting, dass sie das Angebot komplett
kostenfrei nutzen kdnnen. Und auch fiir die Kursan-
bietenden wird der Abrechnungsaufwand minimiert.
Die Durchfiihrungspauschale von 700 Euro wird
durch die LKK gezabhlt. Sie ist als Anschub zum
Aufbau von nachhaltigen Strukturen fiir ein bestéandi-
ges Angebot im Sinne der Gesundheitsforderung fiir
Altere gedacht.

Abbildung 2: ,Trittsicher durchs Leben”: Statistik liber die Jahre 2015 — 2021
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6 Die Evaluation

Erste Ergebnisse

Die Evaluation erfolgte durch Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler des RBK, der Universitdat Hamburg-
Eppendorf und der Universitat Ulm. Bereits wahrend
der Interventionszeit wurden Prozesse und Strukturen
des Projektes betrachtet. Beispielsweise wurde in einer
Befragung [9] in einer Stichprobe von 780 teilnehmen-
den Versicherten (liber zwei Drittel dlter als 70 Jahre)
deutlich, dass fast die Halfte (48,1 Prozent) aller direkt
kontaktierten Personen, die wahrend des Erstkontaktes
Interesse an einem Trittsicher-Kurs geduBert hatten,

an einem solchen auch tatsachlich teilnahmen. Zudem
trainierten fast alle Teilnehmenden wahrend des Kurses
zusatzlich zu Hause. 59 Prozent der Teilnehmenden
trainierten sogar nach Ende des Kurses weiter, der
Uberwiegende Anteil iber Monate hinweg. Nahezu alle
Teilnehmenden hatten SpaR (96 Prozent vollkommen,
4 Prozent teilweise) und wiirden den Kurs weiteremp-
fehlen. Subjektiv betrachtet fihlten sich 63 Prozent
sicherer, nachdem sie den Kurs absolviert hatten.

Zudem wurden Kursleiterinnen und Kursleiter, Land-
Frauen und die Projektbeteiligten der SVLFG befragt.
Hierbei wurde deutlich, wie gut die Einbeziehung der
Partner vor Ort, der LandFrauen und der Kursleitenden
funktionierte und fiir den landlichen Raum geeignet

war. Die Vernetzung dieser Akteure erfolgte durch die
drei Telezentren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die das Programm koordinierten, fiihrten LandFrauen
und Kursleitende zusammen, berieten Interessierte und
vermittelten die Kurse, ibernahmen die Kursgenehmi-
gungen und -abrechnungen und verschickten die Mate-
rialien. Die hohe Nachfrage an den Kursen scheint auch
durch die kurzen Wege begriindet zu sein. So legte die
Halfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer weniger als
1,7 km zwischen Wohn- und Kursort zuriick, was gerade
fir den landlichen Raum eine geringe Distanz darstellt.

Herauszustellen ist, dass dank des Projekts ,Trittsicher
durchs Leben” die Partner vor Ort vernetzt wurden.

So konnten erfreulicherweise dauerhafte Strukturen
geschaffen werden, die auch heute noch funktionieren
und zur Schaffung von permanenten Angeboten in
Sportvereinen fihrten.

Konnte das Programm Knochenbriiche reduzieren?

Die Analyse der Effektivitat des Programms wurde im
Rahmen einer cluster-randomisierten Studie durchge-
fuhrt. Analysiert wurden auf Basis von Routinedaten
der LKK Personen aus 47 Interventionslandkreisen

und 139 Kontrolllandkreisen aus fiinf Bundeslandern.

In die Analyse flossen ca. 40.000 Daten von Perso-

nen ein, die den zuvor definierten Einschlusskriterien
entsprachen [10]. Die Analyse betraf einen Zeitraum von

Abbildung 3: Wirkung von ,Trittsicher durchs Leben” auf alle Fragilitdtsfrakturen kombiniert und auf Frakturen von
Femur, Wirbelsdule, Unterarm, Schulter/Oberarm, Unterschenkel und Becken wahrend der 12-monati-
gen Nachbeobachtungszeit 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 [10]

N
(Intervention;

Type of Fracture Control) Hazard Ratio HR (95 %-CI)
Femur 90;357 HH 0.76 (0.59-0.99)
Spine 55;169 —— 0.98 (0.68-1.42)
Forearm 59;146 = 1.21 (0.85-1.72)
Shoulder/upp. arm  37;147 =M 0.74 (0.50-1.10)
Lower leg 30;102 —a— 0.89 (0.55-1.45)
Pelvis 42;90 I = i 1.42 (0.94-2.14)
Frag. fractures comb. 313;1011 I-‘-I 0.94 (0.80-1.11)

« Favors intervention Favors control —
I T T T 1
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25
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zwei Jahren. Im Ergebnis wurden in den Landkreisen
mit Intervention fast zehnmal haufiger Osteoporose-
Messungen durchgefiihrt und im Anschluss deutlich
haufiger spezifische Medikamente verschrieben. Hin-
sichtlich der Hauptfragestellung zeigte sich iiber alle
alterstypischen Frakturen hinweg ein uneinheitliches
Bild. Es zeigte sich fiir die Interventionsteilnehmerinnen
und -teilnehmer zwar ein positives Ergebnis; dieses ist
allerdings nicht signifikant. Gleichzeitig konnte gezeigt
werden, dass das Risiko fiir Oberschenkelfrakturen

in den Interventionsregionen signifikant um 24 Pro-
zent niedriger lag, wobei herauszustellen ist, dass die
Femurfraktur die haufigste Fraktur des alten Menschen
ist.

Als Ergebnis ist vor allem festzuhalten, dass Ver-
sorgungsstrukturen im landlichen Raum verbessert
wurden. Das Programm ,Trittsicher durchs Leben” rich-
tet sich an altere Menschen — eine Gruppe, die zukiinf-
tig wachsen wird, fiir die aber nur begrenzt praventive
Gesundheitsangebote zur Verfiigung stehen. ,Trittsi-
cher durchs Leben” versteht sich als flachendeckendes
Gesundheitsangebot im landlichen Raum. Durch die
Kooperation wichtiger Organisationen wie SVLFG, dlv
und DTB werden strukturelle Gegebenheiten des land-
lichen Raums kompensiert. Insgesamt betrachtet kann
davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit alte-
rer Menschen im landlichen Raum durch das Programm
JTrittsicher durchs Leben” deutlich gestéarkt wird.

7 Aktueller Stand

Noch immer besteht ein Mangel an nachhaltig imple-
mentierten Gesundheitsangeboten im landlichen Raum.
Auch sind die Distanzen, die zu spezifischen Angebo-
ten zurlickgelegt werden miissen, gegeniber urban
gepragten Lebensraumen deutlich groBer. Dies ist ins-
besondere fiir dltere gebrechliche Menschen problema-
tisch. Nicht selten fiihren diese Probleme zur sozialen
Isolation, zu Bewegungsmangel und damit zu einem
erhéhten Risiko fir Pflegebeddrftigkeit. Hier konnte
JTrittsicher durchs Leben” auch dlteren Menschen ein
speziell auf sie zugeschnittenes Mobilitdtsangebot
wohnortnah anbieten.

Mit ,Trittsicher durchs Leben” ist es wahrend der
geforderten Projektlaufzeit gelungen, in bestimmten
Landkreisen der fiinf genannten Bundeslander und
spater auch in Schleswig-Holstein und im Saarland eine
tragfahige Infrastruktur aufzubauen. Der (iberwaltigende
Zuspruch der Kurse zeigt, dass im landlichen Raum
eine grol3e Nachfrage nach Bewegungsangeboten fiir
altere Menschen besteht. Das Kursangebot im Rahmen
des Setting-Ansatzes zu finanzieren, erwies sich als
einfach und erfolgreich. Der Zugang zu den Kursen wird
dadurch niederschwellig gehalten und ermdglicht auch

den Personen einen Einstieg, die zundchst Kosten, einen
Vereinsbeitritt oder eine langerfristige Bindung scheuen.
Die einfache Form der Abrechnung ist fiir die Kurslei-
tenden zusétzliche Motivation zur Organisation und
Durchfiihrung eines Kurses. Es konnte zudem gezeigt
werden, dass strukturelle Schwierigkeiten landlicher
Regionen dadurch kompensiert werden kdnnen, dass
einflussreiche Organisationen des landlichen Raums
wie SVLFG, dlv und DTB miteinander kooperieren. Der
groBe Zuspruch der Kurse beweist, dass im landlichen
Raum eine grolRe Nachfrage nach Bewegungsangeboten
flir altere Menschen besteht. So ist ,Trittsicher durchs
Leben” mittlerweile in vielen Gemeinden fest etabliert.
Bis Mai 2022 wurden ber 5.000 Kurse bewilligt.

8 Was die Zukunft bringt:
Projekt ,Altern in Bewegung fiir
Menschen im landlichen Raum*

Zusaétzlich zum laufenden Programm ,Trittsicher durchs
Leben", welches hauptsachlich in den alten Bundes-
landern stattfindet, soll ein neues Projekt ,Altern in
Bewegung fiir Menschen im landlichen Raum" in Mittel-
und Ostdeutschland beginnen. Es bedient im Prinzip
dieselbe Zielgruppe: Menschen zwischen 70 und 90
Jahren, die im landlichen Raum leben. Dieses Projekt
soll aus einem konventionellen und einem Tele-Modul
bestehen. In beiden Modulen erlernen die Teilnehmen-
den in neun Einheiten Kraft- und Gleichgewichtsiibun-
gen. Die Anleitung zum Eigentraining zuhause stellt
erneut eine wichtige Komponente dar. Im Tele-Modul
werden Einheiten vor Ort teilweise durch virtuelle
Einheiten ersetzt. So kénnen Teilnehmende auch bei
etwaigen Pandemielagen, schlechten Wetterverhalt-
nissen oder fehlender Mobilitat von den Kursinhalten
profitieren. AuRerdem wird das Angebot um weitere
Einheiten zu den Themen Ernahrung und Sicherheit
erganzt, die ebenfalls online angeboten werden. Die
Vermittlung in eines der beiden Module erfolgt ressour-
censchonend Uber eine automatisierte Umkreissuche.
Die Identifikation der Zielgruppe und die Erbringung des
Angebots erfolgt in Kooperation mit lokalen Akteuren
des landlichen Raums. Derzeit befindet sich das Projekt
in der Planungsphase. Es wurde vom Innovationsaus-
schuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)
zur Férderung ausgewabhlt.
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Von den Landwirtschaftlichen Alterskassen zur SVLFG

Wolfgang Rombach

Zeitgleich mit dem Jubildum der landwirtschaftlichen Krankenversicherung wird ein anderer Zweig des agrarsozialen
Sicherungssystems 65 Jahre alt. Dies ist Anlass, einen Blick auf dessen Entstehung und Entwicklung zu werfen. Die
landwirtschaftliche Alterssicherung (friiher Altershilfe) hat nicht nur der landwirtschaftlichen Krankenversicherung
den Weg gebahnt, sondern ist in mancher Hinsicht organisatorisch mit ihr verwoben. Heute sind beide Ausprdgungen
des Verbundtragers Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten auf Gartenbau (SVLFG).

1 Die Zeit vor der Reform der Agrar-
sozialen Sicherung 1995

Wahrend die landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften schon auf eine Vergangenheit Ende des

19. Jahrhunderts zuriickblicken (bis 1888 reichsweit
gegriindet), erfolgte anladsslich der groBen Reform der
gesetzlichen Rentenversicherung erst mit der Reform
von 1957 mit Wirkung zum 01.10.1957 die Einfiihrung
des Versicherungszweiges der (Teil-)Alters-, Hinter-
bliebenen und Erwerbsminderungssicherung in der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung mit dem
Gesetz Uber eine Altershilfe fiir Landwirte (GAL) vom
27.07.1957,BGBI. I, S. 1063. Vgl. zur Chronologie der
geschichtlichen Entwicklung der Leistungen/Leistungs-
ausweitungen in der Altershilfe fiir Landwirte bis 1994
und Alterssicherung der Landwirte bis 2007: SdL 2007,
S. 129 ff.

Die Krankenversicherung der Landwirte folgte 1972

als weiterer berufsstandischer Zweig der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung, die Pflegekassen der
Landwirte 1994 (Gesetz iiber die Krankenversicherung
der Landwirte — KVLG von 10.08.1972, BGBI. I, S. 1433
und Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der
Pflegebediirftigkeit — Pflege-Versicherungsgesetz
[PflegeVG] vom 26.05.1994, BGBI. I, S. 1014, vgl. Gelbke,
Organisation und Selbstverwaltung der landwirtschaftli-
chen Sozialversicherung, SdL 2007, S. 159, 169 f.).

Die Landwirtschaftlichen Alterskassen wurden als
ausfiihrende Behdrden der Altershilfe fiir Landwirte
festgelegt (§ 11 GAL). Da die landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften schon seit langem bestanden
und organisatorische Hilfestellungen bei der Griindung
Landwirtschaftlicher Alterskassen im Jahre 1957 lei-
sten konnten und zudem bereits (iber die erforderlichen
Katasterunterlagen verfiigten, erfolgte die Errichtung
Landwirtschaftlichen Alterskassen bei jeder Land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (vgl. Binz, Die
gemeinsame Verwaltung der Trager der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung in Festschrift fiir Kurt Noell,
Landwirtschaftliche Sozialversicherung und internatio-
nale Beziehungen, Kassel 1985, Hrsg. Bundesverbande
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, S. 219 ff,,

Gelbke, Organisation und Selbstverwaltung der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung, SdL 2007, S. 159,
169 und Wirth, 50 Jahre Alterssicherung der Landwirte,
SdL 2007, S. 96 ff.). Die Landwirtschaftlichen Alterskas-
sen waren als Sozialversicherungstréager rechtsfahige
Korperschaften des 6ffentlichen Rechts. In den alten
Bundesléndern bestanden zunachst 19, in den neuen
Landern wurde nach der Wiedervereinigung Deutsch-
lands eine Landwirtschaftliche Alterskasse neu gegriin-
det (Sachsische Landwirtschaftliche Alterskasse);

fur die Gbrigen neuen Bundeslander wurde die bei der
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Berlin
errichtete Alterskasse zusténdig und mit der Durchfih-
rung des ALG betraut.

Landwirtschaftliche Alterskassen waren bei jeder Land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft zu errichten

(§ 11 GAL); sie blieben jedoch eine selbstandige, rechts-
fahige Korperschaft des 6ffentlichen Rechts, wobei
weitgehend eine Personalunion bestand (§ 13 GAL).

Die Alterskassen erfiillten im Rahmen der Gesetze ihre
Aufgaben in eigener Verantwortung (§ 11 Abs. 2 GAL,

§ 29 Abs. 3 SGB IV).

Eine gesetzlich vorgegebene Personalunion bestand
zwischen dem Geschaftsfiihrer der Alterskasse und
dem Geschaftsflihrer der Berufsgenossenschaft (§ 13
Abs. 2 GAL).

Soweit sich eine Alterskasse liber das Gebiet eines
Landes hinaus erstreckte, war sie bundesunmittelbar;
beschrankt sich die Zusténdigkeit auf das (Teil-)Gebiet
eines Landes, war die Alterskasse landesunmittelbar
(Rechtslage bis zur Reform der grundgesetzlichen
Bestimmung in Art. 87 Abs. 2 S. 2 GG mit Wirkung zum
15.11.1994 — AndG zum GG vom 02.09.1994, BGBI. I,

S. 2245 - reichte das Erstrecken liber ein Bundesland
hinaus).
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2 Organisation der Landwirtschaftlichen
Alterskassen und Anderungen durch
das ASRG 1995

21 Organe der Landwirtschaftlichen
Alterskassen

Die innere Verfasstheit der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung behielt das ALG (Gesetz Uber die Alters-
sicherung der Landwirte — ALG, Art. 1 des Gesetzes
zur Reform der agrarsozialen Sicherung [Agrarsozi-
alreformgesetz 1995 — ASRG 1995] vom 29.07.1994,
BGBI. I, S. 1890) weitgehend bei; insbesondere auch
die Anbindung an die Landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften. Organe der Selbstverwaltung der
Landwirtschaftlichen Alterskassen waren die Vertreter-
versammlung (§ 33 SGB IV), der Vorstand (§ 35 SGB IV)
sowie der Geschéaftsfiihrer bzw. die Geschaftsfiihrung
(§ 36 SGB 1V), weiterhin identisch mit den Organen der
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften (vgl.
Gelbke, Organisation und Selbstverwaltung der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung, SdL 2007,

S. 185 ff.). Die Alterskassen blieben eine selbstandige,
rechtsfahige Korperschaft des ¢ffentlichen Rechts

(§ 53 ALG). Die Beschaftigungsverhéltnisse der Mit-
arbeiter der Alterskasse entsprachen weiterhin denen
der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften

(§ 52 Abs. 2 ALG), d. h. es bestanden fiir die hoheitliche
Funktionen ausubenden Mitarbeiter im wesentlichen
DO-Angestelltenverhéltnisse, die dem Beamtenrecht
entsprachen (vgl. zu DO-Angestelltenverhéltnissen:
Becker, Personalrechtliche Regelungen des Gesetzes
zur Neuordnung der Organisation der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung (LSV-NOG), SdL 2012,

S. 35 ff.).

Die Funktion der Vertreterversammlung war mit der
Tatigkeit eines Parlamentes vergleichbar - bzw. auf
der Ebene der Kommune mit der eines Gemeindera-
tes. Die Vertreterversammlung erliel u. a. die Satzung
der Alterskasse und die fiir die Verwaltungsarbeit und
Umsetzung des ALG wichtigen allgemeinen Richtlinien,
soweit sie nicht vom Gesamtverband Landwirtschaft-
licher Alterskassen vorgegeben wurden und die fiir die
Feststellung der Versicherungspflicht entscheidenden
MindestgrofRen. Die Satzung enthielt die Verfassung der
Alterskasse; sie war autonomes Recht.

Der Vorstand verwaltete die Alterskasse und stellte den
Haushaltsplan auf. Er konnte mit dem Hauptausschuss
eines Gemeinderates verglichen werden.

Der Geschaftsfiihrer arbeitete als hauptamtliche Kraft.
Ihm oblag die Aufgabe, die laufenden Verwaltungsge-
schafte zu flihren und die Alterskasse nach auflen hin
zu vertreten.

2.2 Sozialwahlen

Bei den Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaf-
ten konnten zum ersten Mal bei den 9. allgemeinen
Wahlen streitige Wahlen (Wahlen mit Wahlhandlung)
stattfinden (Art. 2 des 2. WRVG vom 23.01.1992, BGBI. |,
S. 1494), bis dahin galt ein Berufungsverfahren durch
die Aufsichtsbehdrden. Die alle sechs Jahre stattfin-
denden Sozialwahlen vollzogen sich im Bereich der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung aufgrund der
Dominanz des Deutschen Bauernverbandes gleichwohl
als Friedenswahlen. ,Gewahlt” wurden allerdings nur
die Organe der Landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften. Weder die Vertreterversammlung noch der
Vorstand einer Alterskasse wurde selbst unmittelbar
von den Versicherten und Rentnern gewahlt. Die Organe
der Selbstverwaltung der Alterskassen waren mit den
Organen der berufssténdischen Selbstverwaltung

der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
teilidentisch (§§ 32, 44 Abs. 3 SGB 1V), was die enge
Verzahnung der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rungstrager auch auf dem Gebiet der Selbstverwal-
tung zeigte (vgl. Melzer, Zur Frage der gemeinsamen
Organe in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung,
SdL 1981, S. 86.). Die Vertreter der Selbsténdigen, die
nicht in der Alterssicherung versichert waren (mit Aus-
nahme der mit der Vertretung beauftragten Personen
§ 51 Abs. 4 SGB V), sowie die Arbeitnehmervertreter
wirkten bei Alterskassenangelegenheiten nicht mit.

Einzelheiten liber die Zusammensetzung, Wahl und
Verfahren der Selbstverwaltungsorgane sowie liber
das Haushalts- und Rechnungswesen der Alterskas-
sen befindet sich in den gemeinsamen Vorschriften
flir Sozialversicherungstrager im Vierten Abschnitt
des Sozialgesetzbuches, Viertes Buch (SGB IV, §§ 29
SGB ff 1V), vgl. Rombach, Leitfaden zu den Sozialver-
sicherungswahlen, 2. Aufl., Berlin 2022 (Erich Schmidt
Verlag) und unter 5.

2.3 Aufsichtsbehorden

Zustandige Aufsichtsbehdrde ist bei bundesunmit-
telbaren Tragern das Bundesamt fiir Soziale Siche-
rung — BAS (§ 90 Abs. 1 SGB IV), eine selbstédndige
Bundesoberbehorde, die dem Bundesministerium fiir
Arbeit und Soziales und fiir den Bereich der gesetzli-
chen Krankenversicherung dem Bundesministerium
flir Gesundheit untersteht (§ 94 SGB IV); bis 2019 war
die Aufsichtsbehdrde das Bundesversicherungsamt,
Rechtsnachfolger ist das BAS.

Fir die Aufsicht liber die Versicherungstrager, deren
Zustandigkeitsbereich sich auf das Gebiet eines
Bundeslandes beschrénkt (landesunmittelbare Versi-
cherungstrager), sind die fiir die Sozialversicherung
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zustandigen obersten Verwaltungsbehdrden der
Lander (Landesministerien oder Senatoren fiir Sozi-
ales) zusténdig (§ 90 Abs. 2 SGB 1V). Erstreckt sich die
Zustandigkeit eines Versicherungstragers zwar iiber
das Gebiet eines Landes hinaus, nicht jedoch auf mehr
als drei Lander, konnen sich die beteiligten Lander auf
ein aufsichtsfiihrendes Land einigen (Art. 87 Abs. 2 S. 2
GG, § 90 Abs. 3 SGB IV).

Bis zur Reform des Grundgesetzes mit Wirkung zum
15.11.1994 (AndG zum GG vom 02.09.1994, BGBL. |,

S. 2245) reichte das Erstrecken iiber ein Bundesland
hinaus, um dem Versicherungstrager den Charakter
der Bundesunmittelbarkeit zuzuschreiben. und diesen
damit der Aufsicht des Bundes zu unterstellen. Die
grundlegenden Bestimmungen des Aufsichtsrechts
befindet sich in den gemeinsamen Vorschriften fiir
Sozialversicherungstrager im Vierten Abschnitt des
Sozialgesetzbuches, Viertes Buch (SGB 1V, §§ 87 ff.).

2.4 Gesamtverband der Landwirtschaftlichen
Alterskassen (bis 2007, 2008 bis 2012 im
Spitzenverband der landwirtschaftlichen
Sozialversicherung aufgegangen)

Der Gesamtverband der Landwirtschaftlichen Alters-
kassen wurde als Korperschaft des 6ffentlichen Rechts
gefiihrt (§ 16 Abs. 1 S. 2 GAL, § 53 ALG). Mitglieder
des Verbandes waren alle Landwirtschaftlichen
Alterskassen. Seine Aufwendungen trugen die Land-
wirtschaftlichen Alterskassen gemeinsam. Vgl. zur
Verbandsstruktur der landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherung: Gelbke, Organisation und Selbstverwaltung
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, SdL 2007,
S. 173 ff. Wie die Alterskassen wurde der Gesamt-
verband durch Organe der Selbstverwaltung geleitet
(Vertreterversammlung und Vorstand), vgl. § 17 GAL,
§ 55 ALG.

Die Vertreterversammlung setzte sich aus je zwei
Mitgliedern des Vorstandes jeder Landwirtschaftlichen
Alterskasse zusammen; ein Mitglied gehort der Gruppe
der Selbstandigen ohne fremde Arbeitskréfte an, das
andere war Mitglied der Gruppe der Arbeitgeber. Die
Mitglieder und je ein Stellvertreter wurden vom Vor-
stand der jeweiligen Landwirtschaftlichen Alterskasse
gewahlt; der Stellvertreter musste Mitglied oder stell-
vertretendes Mitglied eines Vorstandes der Landwirt-
schaftlichen Alterskasse sein

Der Vorstand setzte sich aus sechs von der Vertreter-
versammlung aus ihrer Mitte gewahlten Mitgliedern
zusammen; fiir jedes Mitglied wurde ein Stellvertre-
ter gewabhlt. Die Mitglieder gehdorten je zur Hélfte der
Gruppe der Selbstandigen ohne fremde Arbeitskrafte
und der Gruppe der Arbeitgeber an. Je Alterskasse

konnte nur ein Vorstandsmitglied oder ein Stellvertreter
gewahlt werden.

Der Gesamtverband der Landwirtschaftlichen Alters-
kassen unterstand der Aufsicht des Bundesversi-
cherungsamtes (vgl. §§ 87 bis 89 SGB IV), heute
Bundesamt fiir Soziale Sicherung (BAS).

Hauptaufgabe des Gesamtverbandes der Landwirt-
schaftlichen Alterskassen war die Unterstiitzung seiner
Mitglieder (der Landwirtschaftlichen Alterskassen) bei
der Erfiillung ihrer Aufgaben und die Wahrnehmung
ihrer Interessen.

Der Gesamtverband arbeitete zu diesem Zweck eng

mit den Landwirtschaftlichen Alterskassen zusammen.
Diese wiederum hatten die Pflicht, dem Gesamtverband
ihm die zur Durchfiihrung seiner Aufgaben notwendigen
Auskiinfte und Unterlagen zu geben.

Mit Blick auf die Rechtsfolgen teilen sich die Aufgaben
des Verbandes in zwei Bereiche. Zum einen unter-
stlitzende Tatigkeiten fiir die Aufgabenerfillung der
Landwirtschaftlichen Alterskassen — ohne rechtliche
Verpflichtung fiir diese, den Vorgaben zu folgen. Zum
anderen die Koordinierung zwecks einheitlicher Rechts-
anwendung (Richtlinienkompetenz und Grundsatz-
entscheidungen zur Entwicklung und Harmonisierung
von Verfahren), wobei die Alterskassen den Vorgaben
folgen mussten. Auch oblag dem Gesamtverband die
Klarung von Zustandigkeitskonflikten zwischen den
Mitgliedern.

Zudem konnte der Gesamtverband der Landwirtschaft-
lichen Alterskassen Rechenzentren betreiben oder sich
an Rechenzentren beteiligen (§ 58 Abs. 4 ALG).

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Rechts der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSVMG) vom
18.12.2007 (BGBI. I, S. 2984) erfolgte mit Wirkung zum
01.01.2008 die Eingliederung des Gesamtverbandes
der Landwirtschaftlichen Alterskassen in den neuen
Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversi-
cherung (§ 53 ALGi. d. F. d. LSVMG).

25 Ortliche Zustandigkeit der landwirtschaft-
lichen Alterskassen (bis 2012)

Ortlich zusténdig war die Landwirtschaftliche Alters-
kasse am Sitz des Unternehmens der Landwirtschaft.
Betrieb ein Landwirt mehrere Unternehmen der Land-
wirtschaft, war die Landwirtschaftliche Alterskasse
zustandig, in deren Bezirk das Unternehmen mit dem
hochsten Wirtschaftswert seinen Sitz hatte (§ 50
Abs. 1 ALG).
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Nach Beendigung der versicherungspflichtigen
Tatigkeit richtete sich die ortliche Zustandigkeit —
entsprechend der Regelung in der gesetzlichen Renten-
versicherung — nach dem Wohnsitz oder gewdhnlichen
Aufenthalt des Versicherten oder des Hinterbliebenen
im Inland (§ 50 Abs. 2 ALG). Lag dieser mallgebende
Ort im Ausland, war die Landwirtschaftliche Alters-
kasse zustandig, die zuletzt zusténdig war (§ 50 Abs.

3 ALG). Eine Ausnahme bildete die bundeseinheitliche
Alterskasse fiir den Gartenbau, die immer dann zustén-
dig blieb, wenn an sie zuletzt Beitrdge gezahlt worden
waren.

2.7 Organisatorische Anderungen durch das
ASRG 1995

Mit dem Agrarsozialreformgesetz von 1994

(ASRG 1995) erfolgten organisatorische Anderungen
der landwirtschaftlichen Sozialversicherungstrager. An
der bisherigen Bestimmung, die tiber die Anlage zu

§ 790 RVO allein dem Bund die Regelungskompetenz
zur Neueinteilung der landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherungstréager zuwies, sind Anderungen durch die
Reform vorgenommen worden.

Zum einen ermdglicht § 790 Abs. 3 RVO n.F. (Art. 8
ASRG 1995) den Léndern, auf deren Gebiet sich meh-
rere landesunmittelbare Landwirtschaftliche Berufsge-
nossenschaften befinden, diese zusammenzulegen. Die
Mdoglichkeit bestand fiir die Lander Baden-Wiirttemberg
(zwei LBGen), Bayern (finf LBGen), Hessen (zwei
LBGen); Nordrhein-Westfalen (zwei LBGen) und Nieder-
sachsen (zwei LBGen).

Von der Ermé&chtigung zur Zusammenlegung mehrerer
landesunmittelbarer Landwirtschaftlicher Berufsge-
nossenschaften fiir Lander, auf deren Gebiet sich diese
befinden (§ 790 Abs. 3 RVO n.F. — Art. 8 ASRG 1995),
wurde zundchst von Hessen Gebrauch gemacht, fiir die
Berufsgenossenschaften und damit auch zwingend fur
die Landwirtschaftliche Alterskassen Darmstadt und
Hessen-Nassau. Die vereinigte Landwirtschaftliche
Alterskasse nannte sich LAK Hessen.

Zum anderen enthielt Artikel 9 ASRG 1995 eine orga-
nisatorische Anderung Landwirtschaftlicher Berufs-
genossenschaften, die wegen der Anbindung der
Alterskassen an die Berufsgenossenschaften auf die
beteiligten Landwirtschaftlichen Alterskassen durch-
schlug.

Die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Rhein-
hessen-Pfalz war vom 01.01.1995 an fiir das Gebiet
des Landes Rheinland-Pfalz zusténdig und erhielt den
Namen ,Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
Rheinland-Pfalz". Die Rheinische Landwirtschaftliche

Berufsgenossenschaft und die Landwirtschaftliche
Berufsgenossenschaft Hessen-Nassau waren fir
Gebiete, die im Land Rheinland-Pfalz gelegen waren,
nicht mehr zustandig.

Im Ubrigen war als fiinfjahrige Ubergangsregelung die
weitere Aufgabenwahrnehmung durch den Rheinischen
Sozialversicherungstréager vorgesehen. Die Ubernahme
des Personals bzw. eine soziale Abfederung fiir die
Mitarbeiter konnte gewahrleistet werden.

Mit dieser Anderung wurden aus den ehemals bun-
desunmittelbaren Alterskassen der rheinischen
Landwirtschaft und der LAK Hessen-Nassau landesun-
mittelbare Trager.

Weitergehende Uberlegungen zur Zusammenlegung
— vor allem kleinerer Trager — wurden im Rahmen der
Beratungen zur Agrarsozialreform aufgegeben, um
die ohnehin schwierige Durchsetzung der Reform mit
dieser Problematik nicht zuséatzlich zu belasten.

Die Reform des Grundgesetzes mit Wirkung zum
15.11.1994 (AndG zum GG vom 02.09.1994, BGBL. |,

S. 2245) hat weitere Auswirkungen auf Alterskassen
gehabt, die zunachst zum Verlust der Bundesunmittel-
barkeit der LBG Schleswig-Holstein (die sich auf das
Gebiet der Bundeslander Schleswig-Holstein und Ham-
burg erstreckte) und der LBG Oldenburg-Bremen (die
sich auf das Gebiet der Bundeslénder Niedersachsen
und Bremen erstreckte) gefiihrt hat. Eine landeriiber-
greifende Zusammenlegung von Landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften und im Anschluss daran der
Alterskassen wurde mittelbar gefordert, da die Neufas-
sung des Art. 87 Abs. 2 GG bestimmt, dass soziale
Versicherungstrager, deren Zustandigkeitsbereich sich
Uiber das Gebiet eines Landes, aber nicht Giber mehr
als drei Lander hinaus erstreckt, als landesunmittel-
bare Korperschaften des offentlichen Rechtes gefiihrt
werden konnen, wenn das aufsichtsfiihrende Land
durch die beteiligten Lander bestimmt wird.

Die Neuerrichtung von Alterskassen in den neuen
Bundeslandern wurde in § 113 ALG entsprechend

der besonderen Ermachtigung im Einigungsvertrag
(Anlage | Kapitel VIII Sachgebiet | Abschnitt Il Nr. 1 ¢)
Abs. 3) ermdglicht. Von dieser Erméachtigung hatte

nur der Freistaat Sachsen Gebrauch gemacht und die
Sachsische Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
gegriindet, dem sich ab 01.01.1995 die Sachsische
Landwirtschaftliche Alterskasse anschloss. Fir die
Ubrigen neuen Bundeslander wurde die bei der Land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Berlin gebildete
Alterskasse zustandig.
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Landesunmittelbare Alterskassen (seit der Reform
1995):

Hannoversche LAK

LAK Braunschweig
Lippische LAK

Westfélische LAK
Sachsische LAK

LAK Darmstadt

LAK Rheinland-Pfalz

LAK fiir das Saarland
Badische LAK
Wirttembergische LAK

LAK Unterfranken

LAK Ober- und Mittelfranken
LAK Niederbayern/Oberpfalz
LAK Schwaben

LAK Oberbayern

Vor der Reform bundesunmittelbare Landwirtschaftli-
che Alterskassen (seit der Reform 1995 und der Reform
des Art. 87 Abs. 2 GG* landesunmittelbar):

Alterskasse der rheinischen Landwirtschaft
LAK Hessen-Nassau

LAK Schleswig-Holstein (ersteckte sich auf
Schleswig-Holstein und Hamburg)*

m LAK Oldenburg-Bremen (ersteckte sich auf
Niedersachsen und Bremen)*

Bundesunmittelbare Landwirtschaftliche Alterskassen
(seit der Reform 1995 und des Art. 87 Abs. 2 GG):

m LAK Berlin (ersteckte sich auf Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und
Thiiringen)

m Alterskasse fiir den Gartenbau (bundesweit)

Im Zeitraum zwischen der Reform der Agrarsozialen
Sicherung 1995 und der Errichtung des bundesun-
mittelbaren Tragers SVLFG erfolgten zahlreiche
Zusammenlegungen von Landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften und der bei diesen errichteten
Alterskassen (vgl. Gelbke, Organisation und Selbstver-
waltung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung,
SdL 2007,S. 177 f.und 4.).

3 Strukturreformen zwischen
ASRG 1995 und LSV-NOG

Der zunehmende strukturelle Wandel in der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung, der die Schere zwi-
schen Beitragszahlern und Rentenbeziehern immer
weiter 6ffnete, flihrte zu weiteren Reformen (zu den
Hintergriinden des starken Reformdrucks: Freund/

Baron, Notwendigkeit einer Neuorganisation der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung im Kontext der
Fusionsentwicklungen in der allgemeinen Sozialversi-
cherung, SdL 2012, S. 9, 10 ff.) mit dem Ziel, die Effizi-
enz der landwirtschaftlichen Sozialversicherung durch
Zusammenlegen und Straffen der Organisation zu stei-
gern. 2001 erfolgte mit dem LSVOrgG vom 17.06.2001
(BGBI. I, S. 1600) mit Wirkung zum 01.08.2001 eine
weitere Reform, die u. a. das Ziel verfolgte, die Verei-
nigung Landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaften
und damit Landwirtschaftlicher Alterskassen zu fordern
(§ 119 SGB VIli. d. F. d. LSVOrgG) sowie die Zusam-
menarbeit der Landwirtschaftlichen Alterskassen
verpflichtender auszugestalten und die Aufgaben des
Gesamtverbandes Landwirtschaftlicher Alterskassen
auszuweiten (§§ 54 ff. ALG i. d. F. d. LSVOrgG) und die
zum Reformzeitpunkt 2001 noch existierenden 19 Ver-
waltungsgemeinschaften der landwirtschaftlichen
Sozialversicherung auf neun zu reduzieren, wobei die
Lander dazu verpflichtet wurden (vgl. Regierungsent-
wurf, BT-Drs. 14/5314 vom 13.02.2001). Der BRH hatte
zur Reform bereits die Errichtung eines Bundestragers
angemahnt (Bericht vom 28.05.1999, BT-Drs. 14/1101),
was zu diesem Zeitpunkt explizit von der Bundes-
regierung abgelehnt wurde (BT-Drs. 14/5314 vom
13.02.2001 S. 10 ff.) Vgl. zu den Folgen des LSVOrgG
flr die landwirtschaftliche Sozialversicherung: Gelbke,
Organisation und Selbstverwaltung der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung, SdL 2007, S. 178 ff, 192 ff.
und Wirth, 50 Jahre Alterssicherung der Landwirte,
SdL 2007, S. 96, 99 ff.

Trotz weiterer Zusammenlegungen von Landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaften und damit Landwirt-
schaftlicher Alterskassen kritisierte der BRH in seinem
Bericht liber die Umsetzung und Weiterentwicklung der
Organisationsreform der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung vom 30.07.2007 (BT-Drs. 16/6147) scharf,
da die Wirkung dieser Reform verfehlt worden sei. Er
forderte erneut die Errichtung eines Bundestragers,
was wiederum seitens der Bundesregierung abgelehnt
wurde — BT-Drs. 16/6503 vom 24.09.2007, S. 24 ff.

Dies fiihrte zu einem weiteren Reformschritt. Mit

dem Gesetz zur Modernisierung des Rechts der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung (LSVMG) vom
18.12.2007 (BGBI. I, S. 2984) erfolgte mit Wirkung zum
01.01.2008 wiederum eine Reform, die auch die Kritik

des BRH aufnehmen sollte und u. a. die Aufgaben der
Verwaltungsgemeinschaften der Landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften und damit Landwirtschaftlichen
Alterskassen prazisierte (§ 119a SGB VII) und die Stellung
des Spitzenverbandes der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung starkte (§§ 143a ff. SGB VII), wobei der
Gesamtverband der Landwirtschaftlichen Alterskassen in
den Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversi-
cherung integriert wurde (§ 53 ALG i. d. F. d. LSVMG).
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4 Neuordnung der landwirtschaftlichen
Sozialversicherung mit Wirkung zum
01.01.2013

Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Organisation

der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV-
NOG) vom 12.04.2012, BGBI 1 2012, S. 579 ff. wurde
schlieBlich eine bundesunmittelbare Korperschaft des
offentlichen Rechts errichtet, in die die einzelnen Trager
sowie der Spitzenverband ab 01.01.2013 eingegliedert
wurden. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Reform
gab es noch neun Alterskassen:

LAK Baden-Wiirttemberg

LAK Franken/Oberbayern

LAK Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland

LAK Niederbayern/Oberpfalz/Schwaben
LAK Niedersachsen-Bremen

LAK Nordrhein-Westfalen

LAK Schleswig-Holstein/Hamburg
Alterskasse fiir den Gartenbau (bundesweit)
LAK Mittel- und Ostdeutschland

Die Organleihe der Trager der Alterssicherung der
Landwirte und der Krankenversicherung der Landwirte
bei der Berufsgenossenschaft der Landwirte (§ 32 SGB
IV a. F.,, aufgehoben durch Art. 7 Nr. 9 des LSV-NOG)
wurde beendet. Die SVLFG ist Trager der Alterssi-
cherung der Landwirte (§ 49 i. d. F. d. des LSV-NOG).
Umgesetzt wurde diese Organisationsanderung mit
der Auflésung der bisherigen Trager und des Spit-
zenverbandes in einem Ubergangszeitraum bis zum
31.12.2017 (Art. 2 des LSV-NOG ,Ubergangsregelun-
gen”). Der neue Sozialversicherungstrager erhielt den
Namen Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten
und Gartenbau (SVLFG), Art. 1 des LSV-NOG ,Errich-
tungsgesetz” (vgl. zur organisatorischen Neuordnung
durch das LSV-NOG Freund/Giesberts-Kaminski, Die
Selbstverwaltung der Sozialversicherung fir Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau, SdL 2012, S. 20 ff,;
insbesondere zur Ubergangsphase S. 24 ff.). Hauptamt-
liches Organ der SVLFG ist die Geschéftsfiihrung, die
die laufenden Verwaltungsgeschafte des Tragers fiihrt
und diesen gerichtlich und aullergerichtlich vertritt

(§ 36 Abs. 4 SGB 1V). Mit Wirkung zum 01.12.2025 wird
die SVLFG aufgrund Satzungséanderung von einem
hauptamtlichen Geschéftsfiihrer mit Stellvertreter
vertreten (§ 36 Abs. 2 SGB IV). Organe der Selbstver-
waltung der SVLFG sind die Vertreterversammlung und
der Vorstand (§§ 33, 35 SGB IV).

Die Bundesregierung folgte mit dieser Reform dem Vor-
schlag des BRH und begriindete diesen Sinneswandel
im Wesentlichen damit, dass

m die Zahl der Versicherten in der landwirtschaftlichen
Sozialversicherung durch den anhaltenden Struk-

turwandel in der Landwirtschaft seit vielen Jahren
riicklaufig sei,

m die Organisation der landwirtschaftlichen Sozialversi-
cherung den Strukturveranderungen nicht in gleicher
Weise Rechnung getragen habe wie die Organisation
der allgemeinen Sozialversicherung und

m vorrangig rdumliche Aufgabenverteilung verhindere,
dass die Trager ihre Aufgaben dauerhaft effizient und
wirtschaftlich erfiillten.

Auch der unzureichende Bundeseinfluss auf die Trager
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung trotz
erheblicher Bundesmittel, die fiir deren Finanzierung
aufgebracht werden, wurde angefiihrt.

Vgl. LSV-NOG - Entwurf der Bundesregierung,
BT-Drs. 17/7916 vom 28.11.2011, S. 1 und Freund/
Baron, Notwendigkeit einer Neuorganisation der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung im Kontext der
Fusionsentwicklungen in der allgemeinen Sozialversi-
cherung, SdL 2012, S. 9, 15.

5 Besonderheit bei den Sozialwahlen der
SVLFG
5.1 Abweichende Bestimmungen fiir die

Vertreterversammlung und der Wahlmodi

Bei der Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten
und Gartenbau (SVLFG) gilt die Drittelparitat. Zu den
Vertretern der Versicherten und Arbeitgeber kommen
Vertreter der Selbstéandigen ohne fremde Arbeitskréfte.
Zur Vermeidung der Majorisierung einzelner Gruppen
sieht § 65 SGB IV fiir die Entscheidung tiber wichtige
Angelegenheiten (insbesondere personelle Angele-
genheiten) eine getrennte Abstimmung in den einzel-
nen Gruppen vor. Das Bundesministerium fiir Arbeit
und Soziales (BMAS) und das Bundesministerium fir
Erndhrung und Landwirtschaft (BMEL) gehdren den
Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherung fir
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau mit beratender
Stimme an; fiir das Bundesministerium fiir Arbeit und
Soziales gilt dies nicht, soweit Fragen der landwirt-
schaftlichen Krankenversicherung beriihrt werden

(§ 44 Abs. 3a SGB IV).

In dem Selbstverwaltungsorgan der SVLFG wirken

in Angelegenheiten der Krankenversicherung der
Landwirte und der Alterssicherung der Landwirte die
Vertreter der Selbstéandigen, die in der betreffenden Ver-
sicherung nicht versichert sind und die nicht zu den in

§ 51 Abs. 4 genannten Beauftragten gehdren, sowie die
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Vertreter der Arbeitnehmer nicht mit. An die Stelle der
nicht mitwirkenden Vertreter der Selbstandigen treten
die Stellvertreter, die in der betreffenden Versicherung
versichert sind; sind solche Stellvertreter nicht in gendi-
gender Zahl vorhanden, ist die Liste der Stellvertreter
nach § 60 SGB IV zu ergénzen (§ 44 Abs. 3 SGB IV).
Vgl. zur Struktur der neuen Selbstverwaltungsorgane
der SVLFG: Freund/Giesberts-Kaminski, Die Selbst-
verwaltung der Sozialversicherung fiir Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau, SdL 2012, S. 20, 32 ff.

Bei der SVLFG finden nicht in allen ihrer Sozialversi-
cherungszweige, sondern nur zur ,Berufsgenossen-
schaft der SVLFG" Wahlen statt. Dies ist mittelbar der
Regelung in § 44 Abs. 3 SGB IV zu entnehmen, wonach
Mitwirkungsausschliisse nur in Angelegenheiten der
landwirtschaftlichen Krankenversicherung und der
landwirtschaftlichen Alterssicherung vorgegeben sind,
nicht jedoch in Angelegenheiten der landwirtschaftli-
chen Unfallversicherung. Fiir die SVLFG ist zudem im
SGB IV keine Vorschrift enthalten, die eine Durchfiih-
rung der Sozialwahl in allen Zweigen der Sozialversiche-
rung vorschreibt (vgl. Rombach in Hauck/Noftz, SGB IV,
K § 44 Rz 14a).

Né&heres vgl. Satzung der SVLFG vom 09.01.2013

i. d. F. vom 12.11.2020 (abgedruckt bei Becher/Plate,
Selbstverwaltung, U 03); zuletzt Anderungen von der
Vertreterversammlung der SVLFG am 12.11.2021
beschlossen.

5.2 Sozialwahlen 2017 und der Rechtsstreit um
deren Giiltigkeit

Den Wahlmodus hat der Gesetzgeber mit der
Organisationsreform der landwirtschaftlichen
Sozialversicherungen nicht veradndert, wonach die
Sozialversicherungswahl weiterhin nur in der landwirt-
schaftlichen Unfallversicherung durchzufiihren ist.

Die ersten streitigen Sozialwahlen zur SVLFG fanden
2017 in der Gruppe der Selbstandigen ohne fremde
Arbeitskrafte statt (vgl. Ergebnisse: Schlussbericht des
Bundeswahlbeauftragten — BWB zu den Sozialwah-

len 2017, S. 39 ff., 283.). Gegen die Wahl hat das LSG
Hessen Wahlanfechtungsklagen nach § 57 Abs. 2 SGG
stattgegeben (L 9 U 173/18, 174/18 und 175/18 vom
28.01.2022) und Urteile erster Instanz aufgehoben

(SG Hessen vom 09.08.2018, S 11 R 246/17,248/17 und
250/17). Das LSG Hessen stellte fest, dass die im Jahr
2017 in der Gruppe der Selbstandigen ohne fremde
Arbeitskrafte und der Gruppe der Arbeitgeber (Frie-
denswabhl) durchgefiihrte Wahl zur Vertreterversamm-
lung der SVLFG unguiltig ist und da mandatsrelevant die
Wahl wiederholt werden musse.

Kern des Streitgegenstandes der Verfahren vor dem
LSG Hessen ist die Frage, ob bei der SVLFG nur Versi-
cherten und Rentenbeziehern der landwirtschaftlichen
Unfallversicherung der SVLFG oder auch Versicherten
und Rentenbeziehern (nur) in der Alterssicherung der
Landwirte oder der landwirtschaftlichen Krankenver-
sicherung das aktive (§ 50 Abs. 1 SGBIVi.V.m. § 34
Abs. 2 SVWO0) und passive (§ 51 SGB IV) Wahlrecht
zur Wahl der Vertreterversammlung der SVLFG in

der Gruppe der Arbeitgeber (§ 47 Abs. 2 SGB IV) und
Gruppe der Selbstandigen ohne fremde Arbeitskrafte
(§ 47 Abs. 3 SGB IV) zusteht und die Sozialversiche-
rungswahl 2017 daher in allen Versicherungszweigen
der SVLFG hatte stattfinden miissen. Zu den gegen-
satzlichen Rechtsansichten zu diesem Streitgegen-
stand, vgl. Rombach, Urteilsanmerkung, WzS 2022,
Heft 4/22, S. 114 f,, dort ist auch das Urteil des LSG
Hessen L 9 U 173/18 abgedruckt, S. 108 ff.

Das BSG hat in den Revisionsverfahren (Az.B2 U

5/22 R,B2 U 6/22 Rund B 2 U 7/22 R) Giberraschend
schnell einen Erdrterungstermin angesetzt. Es bleibt
abzuwarten, wie das BSG abschlieBend die Rechtslage
wertet. Sollte es die Rechtsauffassung des LSG Hessen
bestatigen, konnte ggf. mit Fristverkiirzungen, die der
BWB anordnen kann (vgl. § 93 Abs. 2 SVWO, Abkiirzung
von Fristen bei Wahlen in besonderen Fallen wie der
gerichtlich angeordneten Wahlwiederholung, die hier
faktisch mit der anstehenden Neuwahl erfolgt), die
kiinftige turnusmaRige Sozialwahl zur SVLFG fristge-
recht (Wahl ist fiir den 31.05.2023 angesetzt) (vgl. BAnz
AT vom 09.11.2021 B7, Bekanntmachung BWB Nr. 1
vom 19.10.2021). und rechtskonform erfolgen. Die vom
Gericht angeordnete Wiederholungswahl wiirde durch
die rechtskonforme Neuwahl konsumiert. Sollte das
BSG rechtzeitig vor der Wahl am 31.05.2023 der Revi-
sion der SVLFG stattgeben, kann die Wahl rechtssicher
wie 2017 nur fiir den Zweig der landwirtschaftlichen
Unfallversicherung durchgefiihrt werden.
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	Ein halbes Jahrhundert ist eine eher kurze Zeit fr eine Kassenart, aber dennoch Anlass fr eine Wrdigung in einer Sonderausgabe dieser Schrift. 
	Die Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) ist als jngste von derzeit noch sechs Kassenarten die mit den meisten Besonderheiten (Näheres dazu im Beitrag von Dr. Erich Koch ab Seite 21) und sie ist eine Erfolgsgeschichte. Warum? Weil sie beides realisiert; das, was man gemeinhin von einer Krankenkasse erwartet, nämlich hauptsächlich Kostenbernahme im Krankheitsfall, und das, was die Landwirtschaft als ein ganz besonderer Wirtschaftszweig insgesamt braucht, nämlich verlässliche wirtschaftliche Solidarität, sp
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	Die LKK steht bekanntlich nicht im Versichertenwettbewerb, was naturgemäß Vor- und Nachteile hat. Der vom Gesetzgeber seit Anfang der Neunzigerjahre des vorigen Jahrhunderts gewollte Kassenwettbewerb hat neben nicht intendierten Effekten, wie hohen Ausgaben fr Werbung, durchaus Leistungs- und Innovationsanreize gesetzt, die in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung (LKV) zum Teil bzw. nur indirekt wirken. Ob die LKK als Krankenkasse deshalb in Bezug auf das satzungsmäßige Leistungsangebot und den allg
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Woher kommt das Einvernehmen der Mitglieder und Versicherten mit dieser besonderen Krankenkasse? Zum einen spielt das Wissen um die seit Jahrzehnten verlässlich eingesetzten Bundesmittel eine Rolle. Zum anderen wird die LKK wegen der einzigartigen Leistung der Betriebshilfe (siehe hierzu den Beitrag von Oliver Roßkopf ab Seite 65) und wegen besonderer Angebote (hierzu Eveline Richter ab Seite 77) als sinnvoll angesehen. Fr Externe weniger greifbar ist ein weiterer Vorzug: Der komplette Service ist berufssta
	-
	-
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	Gibt es auch etwas zu bemängeln beziehungsweise zu verbessern? Diese Frage wird bei Jubiläen meist schamhaft vermieden. Im Gegenteil werden im Allgemeinen das eigene Wirken und der eigene Erfolg gern von Einschränkungen und Relativierungen frei gehalten. Offen gesagt, bei allen Glckwnschen zur Bewältigung der verschiedenen Organisationsreformen (hierzu und zur Digitalstrategie der Beitrag von Corinna Botte ab Seite 57) 
	Gibt es auch etwas zu bemängeln beziehungsweise zu verbessern? Diese Frage wird bei Jubiläen meist schamhaft vermieden. Im Gegenteil werden im Allgemeinen das eigene Wirken und der eigene Erfolg gern von Einschränkungen und Relativierungen frei gehalten. Offen gesagt, bei allen Glckwnschen zur Bewältigung der verschiedenen Organisationsreformen (hierzu und zur Digitalstrategie der Beitrag von Corinna Botte ab Seite 57) 
	-
	-

	und bei einem nicht unberechtigten Stolz auf prämierte Gesundheitsangebote geht es uns bei der zeitgemäßen Fokussierung teilweise noch etwas zu langsam. Was ist gemeint? Stichwort gesunde Ernährung. Wer, wenn nicht die LKK, msste hier eine klare und weithin wahrnehmbare Vorbildfunktion unter den Sozialversicherungsträgern ausfllen?! Das, was die LKK in jngster Zeit hierzu auf den Weg gebracht hat, berechtigt zur Hoffnung. Die offensive Bewerbung gesunder Ernährung von der europäischen Ebene bis zur Medien- 
	-
	www.svlfg.de) hilft den Mitgliedern und ihren Familien dreifach, nämlich bei der 


	50 Jahre LKV sind vor allem ein Anlass sich zu bedanken; bei den Mitgliedern und Versicherten, bei den Mitarbeitenden, bei den Ehrenamtlichen und bei allen Partnern, die hier nicht aufgefhrt werden knnen. Eine Sozialversicherungsorganisation lebt von Vertrauen und von der konstruktiven Zusammenarbeit aller. Zuletzt und ganz besonders ist neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesministeriums fr Ernährung und Landwirtschaft den Politikerinnen und Politikern aller Parteien des Deutschen Bundestage
	-
	-

	Das Jubiläum fällt in ein Krisenjahr deutscher und europäischer Geschichte. In den zuweilen orientierungslos wirkenden Diskussionen um die zeitgemäße Rolle und das Selbstverständnis der Landwirtschaft ist die landwirtschaftliche Krankenversicherung eine unverzichtbare Konstante, deren Potenzial unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit im umfassendsten Sinn gerade erst entdeckt wird. Das Soziale in der Landwirtschaft und an der Landwirtschaft zukunftssichernd so auszugestalten, dass nachhaltige Gesundheit gelebte
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	Liebe Leserinnen und Leser, 
	Liebe Leserinnen und Leser, 
	seit nunmehr 50 Jahren bietet die landwirtschaftliche Krankenversicherung eine gute und sichere Gesundheitsversorgung fr unsere Landwirtinnen und Landwirte und ihre Familien. 
	-

	Was fr uns heute selbstverständlich ist, nämlich, dass wir im Krankheitsfall sozial abgesichert sind, das war fr die Eltern oder Großeltern der heutigen bäuerlichen Generation eine Seltenheit. Erst 1972 wurde die landwirtschaftliche Krankenversicherung als Element der landwirtschaftlichen Sozialversicherung geschaffen. Von Beginn an bot sie den Familien des Berufsstands der Grnen Branche, Bäuerinnen und Bauern mit ihren Familien 
	-
	-

	sowie den Altenteilern als Pflichtversicherung die umfassenden Leistungen der gesetz
	-

	lichen Krankenversicherung; damals ein Novum fr Selbständige. Und auch heute noch ist die Landwirtschaftliche Krankenkasse, die berwiegend selbständige landwirtschaftliche Unternehmerinnen und Unternehmer und ihre Familien versichert, eine Besonderheit. Von 
	Beginn an war auch klar, dass der Bund die Leistungen für die Altenteiler mitfinanzieren 
	muss. Das knnen die aktiven Bäuerinnen und Bauern insbesondere aufgrund des anhaltenden Strukturwandels nicht alleine schultern. 
	-

	Mittlerweile hat die Sozialversicherung fr Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) auch neue maßgeschneiderte Gesundheitsangebote fr die Landwirtinnen und Landwirte und ihre Familien im Programm. Unter dem Motto „Mit uns im Gleichgewicht“ werden zum Beispiel Präventionsseminare „Stark gegen Stress“ oder Kurzkuren mit einem speziell zusammengestellten Gesundheits-Kompaktprogramm angeboten, um Stress zu verringern und gesund zu bleiben. Hier hat sich die landwirtschaftliche Krankenversicherung zu einem 
	-

	Auch im Bereich der Prävention ist die SVLFG ein wichtiger Partner unseres Hauses. Es ist uns ein gemeinsames Anliegen, den Mehrwert einer gesunden Ernährung deutlich zu machen und hier fr mehr Engagement zu werben. Zusätzlich nimmt die SVLFG mit ihrer guten Vernetzung vor Ort, ber die landwirtschaftlichen Betriebe hinausgehend, die ländlichen Räume in den Blick. 
	-

	Aber auch außerhalb der Sozialversicherung stellt die SVLFG bei der Übernahme neuer Aufgaben ihre Kompetenz unter Beweis, wie zuletzt bei der Gewährung der EU-Anpassungsbeihilfe zur Abmilderung der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland. 
	-

	Nichts ist so beständig wie der Wandel. Das hat die SVLFG in den vergangenen 50 Jahren mehrfach unter Beweis gestellt. Diese Beständigkeit in der Gesundheitsversorgung der bäuerlichen Familien bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SVLFG ihren Versicherten, genauso wie die wichtigen ehrenamtlichen Vertreterinnen und Vertreter des Berufsstandes in der Selbstverwaltung der SVLFG. Als verantwortliches Ressort innerhalb der Bundesregierung fr das besondere Recht der landwirtschaftlichen Krankenversiche
	-
	-

	Fr ihren Einsatz und ihr Engagement fr die Familien und Unternehmen in Land- und Forstwirtschaft sowie dem Gartenbau danke ich allen Aktiven sehr herzlich. 
	Ihr 
	Cem Özdemir, MdB 
	Bundesminister fr Ernährung und Landwirtschaft 

	Verlässlicher Schutz auch in kritischen Zeiten 
	Verlässlicher Schutz auch in kritischen Zeiten 
	Besonderer Schutz in besonderen Zeiten – das ist aktuell angesichts der multiplen Krisen, denen die gesamte Gesellschaft und somit auch die Landwirtschaft gegenbersteht, geboten. Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat eine Zeitenwende ausgelst. Aber auch die noch immer andauernde Corona-Pandemie und der Klimawandel stellen nicht nur enorme Herausforderungen fr die Brger dar, sondern erfordern auch entschiedenes Handeln der Politik. Im Zuge dieser Krisen haben wir auf dramatische Weise erfahren mssen, d
	-

	Dass sich unsere landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmer in diesen Zeiten darauf verlassen knnen, dass sie gesundheitlich durch die landwirtschaftliche Krankenversicherung (LKV) gut abgesichert sind, ist wichtig. Mit der Grndung der landwirtschaftlichen Krankenversicherung im Jahr 1972 wurde in Deutschland erstmals ein eigenständiges Krankenversicherungssystem fr unsere Landwirtinnen und Landwirte geschaffen. Dadurch war und ist es mglich, die Besonderheiten der Landwirtschaft im Bereich der G
	-
	-
	-

	Bis zur Einfhrung der LKV und der damit verbundenen Errichtung der damals noch regionalen Landwirtschaftlichen Krankenkassen war eine Absicherung gegen Krankheitsrisiken nur auf freiwilliger Basis mglich. Betriebe, die es sich leisten konnten, waren entsprechend abgesichert. Wirtschaftlich schwachen Betrieben blieb oftmals nur die Hoffnung, dass alles gut geht und kein Mitglied der Familie ernsthaft erkrankt. Diese Sorgen sind seit der Einfhrung der landwirtschaftlichen Krankenversicherung Geschichte. 
	-

	Auch wenn in den vergangenen Jahrzehnten die Technisierung und Digitalisierung im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sowie des Gartenbaus gewaltige Fortschritte gemacht und der Umfang an krperlich schweren Tätigkeiten abgenommen hat, bleibt die Arbeit physisch und psychisch anstrengend. Umso wichtiger ist neben dem umfassenden Krankenversicherungsschutz durch die LKV auch die Gesundheitsvorsorge. Und genau hier setzt die LKV mit ihrem in Deutschland einmaligen System der Prävention einen Schwerpunkt ihre
	Denn was ntzen Vorsorgekurse, die man nicht besuchen kann, weil es keine Ersatzkraft fr den Betrieb gibt? Aufgrund des eigenständigen Systems der LKV knnen Leistungen wie beispielsweise die Betriebs- und Haushaltshilfe angeboten werden. Das ist ein entscheidender Vorteil der LKV gegenber den anderen gesetzlichen Krankenkassen. Ein landwirtschaftlicher Betrieb kann nicht einfach eine Woche ruhen, weil der Betriebsleiter ins Krankenhaus muss oder an einem Präventionskurs teilnehmen mchte. Tiere mssen gefttert
	-

	Diese maßgeschneiderten Leistungen sind ein Aspekt, den viele Kritiker der LKV oft
	-

	mals vergessen. Es ist richtig, dass die LKV ein Pflichtsystem ist und der Landwirt seine 
	Krankenkasse nicht selbst wählen kann. Dies wird von einigen Landwirten als Nachteil gesehen. Aber gerade der besondere Leistungskatalog der LKV bietet einen Schutz, den andere gesetzliche Krankenkassen nicht leisten knnen. 
	Ein bei der Finanzierung der LKV nicht zu unterschätzender Fakt ist die teilweise Beteiligung des Bundes an den Leistungsaufwendungen der Altenteiler als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Schon damals hat der Gesetzgeber erkannt, dass aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft die Zahl der Rentner im Verhältnis zu den aktiven Mitgliedern deutlich hher sein wird als in der allgemeinen Krankenversicherung. Diese ungnstige Relation hat sich in den vergangenen Jahren weiter verschärft. Umso wichtiger ist
	-
	-
	-

	Die landwirtschaftliche Krankenversicherung hat im Laufe dieses halben Jahrhunderts viele Reformen durchlebt. Sie bietet heute eine leistungsstarke und kosteneffiziente Absicherung im Krankheitsfall fr die land- und forstwirtschaftlichen Unternehmer und ihre Familien. Eingebettet in das Gesamtsystem der landwirtschaftlichen Sozialversicherung gewährleisten die Ansprechpartner der SVLFG kompetente Beratung und Untersttzung in allen Fragen zur Versicherung, Leistungsgewährung und Prävention. 
	-

	Ich wnsche der landwirtschaftlichen Krankenversicherung, dass sie weiterhin den Krankenversicherungsschutz bietet, der fr unsere landwirtschaftlichen Unternehmer und ihre Familien so wichtig ist. 
	-

	Joachim Rukwied 
	Präsident des Deutschen Bauernverbandes 
	50 Jahre gelebte Solidarität 
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	50 Jahre gelebte Solidarität 

	Im Namen des Gesamtverbandes der deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände gratuliere ich der landwirtschaftlichen Krankenversicherung herzlich zu ihrem 50-jährigen Bestehen. Und dabei darf ich freudig feststellen, dass die „Jubilarin“ keinesfalls „in die Jahre gekommen ist“, sondern sich nach 50 Jahren als eine moderne und leistungsstarke Versicherung fr Landwirte und ihre Familien präsentiert. 
	-

	Blickt man auf den Beginn der landwirtschaftlichen Krankenversicherung zurck, war die Situation, die zu deren Errichtung fhrte, mehr als besorgniserregend. So begann der Entwurf des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung, mit dem das Gesetz ber die Krankenversicherung der Landwirte eingefhrt wurde, mit den Worten: 
	-
	-

	„A. Problem: Die selbständigen Landwirte, ihre mitarbeitenden Familienangehrigen und die Altenteiler sind zu einem großen Teil unzureichend oder nicht gegen das wirtschaftliche Risiko der Krankheit gesichert.“ 
	-

	Es ist heute – fnf Jahrzehnte später – kaum noch vorstellbar, dass damals 40 Prozent der Altersgeldbezieher und in manchen Regionen bis zu knapp 20 Prozent der aktiven Landwirte und ihre Familien ohne Krankenversicherungsschutz waren. Welch großes Leid und finanzielle Not dies in vielen Fällen einer Erkrankung bedeutete, kann man heute vermutlich nur erahnen. Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass auch die berufsständischen Organisationen damals – trotz Beschränkung der Versicherungswahl
	-
	-

	freiheit – die Einführung einer Pflichtversicherung für Landwirte und ihre Angehörigen 
	untersttzt haben. 
	untersttzt haben. 

	Seitdem profitieren wir Landwirte und unsere Familien in allen Lebensphasen von einem guten und finanzierbaren Krankenversicherungsschutz durch die landwirtschaftliche 
	Krankenversicherung. Dabei geht es nicht nur um die Abwicklung der Kosten bei Inanspruchnahme von Leistungen. Die landwirtschaftliche Krankenversicherung ist fr uns Versicherte auch ein wichtiger Ansprechpartner und Ratgeber in allen Fragen rund um das Thema Gesundheit. Davon kann ich aus eigener Erfahrung als versicherter Landwirt und Familienvater berichten. 
	-

	Die Entscheidung der damaligen Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut Schmidt, fr Landwirte und ihre Familien eine eigenständige Krankenversicherung zu schaffen, hat sich bis heute – trotz Strukturwandel bedingt sinkender Versichertenzahlen – bewährt. Denn die Trennung von der allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung ermglicht nicht nur, den besonderen Finanzierungserfordernissen Rechnung zu tragen, sondern erlaubt auch passgenau auf die Versicherten zugeschnittene Leistungsangebote. Zudem knnen wir
	Dem andauernden Strukturwandel ist die landwirtschaftliche Krankenversicherung im Laufe der vergangenen Jahrzehnte erfolgreich mit verschiedenen Organisationsreformen begegnet. Dabei war die letzte Reform im Jahr 2012, bei der nicht nur die damals noch bestehenden acht Landwirtschaftlichen Krankenkassen, sondern alle 36 Träger des agrarsozialen Sicherungssystems zu einem Bundesträger zusammengefhrt wurden, sicherlich die bedeutsamste und zugleich auch die schwierigste.  
	-

	Auch wenn der oder die ein oder andere Versicherte – oder auch Mitarbeitende – des neuen Bundesträgers, der Sozialversicherung fr Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, kurz SVLFG, anfangs ein wenig mit dem neuen Träger fremdelte, hat dieser längst seine 
	Stärke bewiesen: Die SVLFG ist nicht nur effizient, sondern bietet uns Landwirten, unseren 
	Familien und Altenteilern eine kompetente Beratung aus einer Hand und eine umfassende und passgenaue Absicherung fr alle Wechselfälle des Lebens. 
	Was die landwirtschaftliche Krankenversicherung, die unter dem Dach der SVLFG beheimatet ist, in meinen Augen besonders auszeichnet, ist das sorgfältige Beobachten und frhe Reagieren auf neue Krankheitsrisiken und -bilder, wie zum Beispiel stressbedingte Erkrankungen. Gerade weil das Thema psychische Erkrankung immer noch stigmatisiert ist, ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen – gerade auch in der Landwirtschaft, 
	-

	wo die beruflichen Herausforderungen stetig zunehmen. Deshalb bin ich sehr dankbar für 
	die Kampagne „Mit uns im Gleichgewicht“, mit der auf das Thema psychische Gesundheitsgefahren aufmerksam gemacht und mit verschiedenen Präventionsangeboten die seelische Gesundheit der Versicherten gestärkt wird. 
	-

	50 Jahre Krankenversicherung sind auch 50 Jahre gelebte Solidarität zwischen kleinen und großen Unternehmen, zwischen Gesunden und Kranken und – mit Blick auf die teilweise Beteiligung der aktiven Landwirte an den Aufwendungen fr Altenteiler – auch zwischen Alten und Jungen. Ich wnsche der landwirtschaftlichen Krankenversicherung, dass diese Solidarität noch viele Jahrzehnte andauert und dass die Krankenversicherung sich weiterhin den sich ändernden Bedingungen und Anforderungen anpassen kann. 
	Hans Benno Wichert 
	Präsident des Gesamtverbandes der deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände e. V. 


	Grußwort zum 50-jährigen Bestehen der landwirtschaftlichen Krankenversicherung 
	Grußwort zum 50-jährigen Bestehen der landwirtschaftlichen Krankenversicherung 
	Auch wenn 50 Jahre noch kein wirkliches Alter ist, die landwirtschaftliche Krankenversicherung hat schon viel erlebt, nicht zuletzt die Fusion aller landwirtschaftlichen Träger und des bundesweiten Trägers des Gartenbaus zur Sozialversicherung fr Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), mit allen Umsetzungsfragen, die sich daraus ergeben haben. 
	-

	Dabei stand und steht die landwirtschaftliche Krankenversicherung immer wieder vor 
	der Frage, einen einheitlichen Beitragsmaßstab für alle versicherten Betriebe zu finden, 
	bei aller ihrer Unterschiedlichkeit hinsichtlich vorhandener Datenbasis. Das galt und gilt gerade auch fr die Betriebe des Gartenbaus. 
	Eine Diskussion, die es immer wieder zu fhren gilt und die zeigt, wie wichtig auch die Beteiligung der Selbstverwaltung bei solchen Diskussionen ist. Dabei ist klar, der Gartenbau steht zur landwirtschaftlichen Sozialversicherung mit allen ihren Zweigen und wird sich auch in Zukunft dafr einsetzen, diese zukunftsfest gemeinsam mit allen Beteiligten weiterzuentwickeln. Bei allen Diskussionen im Detail ist es im Rahmen der Fusion zu einem bundesweiten Träger erfolgreich gelungen, die besonderen Belange gerade
	-

	Die SVLFG vereint die vier Zweige der landwirtschaftlichen Sozialversicherung – landwirtschaftliche Unfallversicherung, Alterssicherung der Landwirte, landwirtschaftliche 
	-

	Kranken- und Pflegeversicherung. Ein solches Versicherungssystem ist einmalig in 
	Deutschland und bietet nicht nur dem Versicherungsträger, sondern auch den Versicherten erhebliche Vorteile. 
	-

	Nicht nur diese Einmaligkeit, sondern auch die besondere Ausrichtung in den Versicherungszweigen auf Unternehmer und Unternehmerinnen sowie deren Familien bzw. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zeigt die bedeutsamen Unterschiede zur allgemeinen gesetzlichen Sozialversicherung. Das gilt es auch in Zukunft zu erhalten. 
	-

	Durch die versicherungszweigbergreifende Leistung der SVLFG merkt man in allen Zweigen: Hier wissen die Verantwortlichen, worum es geht, hier werden die Bedrfnisse von Unternehmen und Arbeitskräften gesehen und bercksichtigt. 
	-

	Dies gilt auch fr den aktuellen Jubilar, die landwirtschaftliche Krankenversicherung. Sie bietet den landwirtschaftlichen, gärtnerischen Unternehmern und deren Familien nicht nur Schutz im Krankheitsfall, sondern erkennt auch frhzeitig Tendenzen fr die Gefährdung der Gesundheit. Damit kann sie frh mit entsprechenden Präventionsangeboten gegensteuern und diese passgenau auf die Branche ausrichten. Die Zusammenarbeit mit der Selbstverwaltung hilft dabei, die unterschiedlichen Aspekte aus den verschiedenen ver
	-

	Dabei profitiert die landwirtschaftliche Krankenversicherung auch von den Erkenntnissen 
	in den brigen Versicherungszweigen. Der SVLFG gelingt es damit, die grundsätzliche soziale Absicherung von Betrieben und Beschäftigten im Gartenbau bei Krankheit, auch Berufskrankheit und Unfall, sicherzustellen. Sie bietet persnliche Beratungs- und Fortbildungsangebote mit zahlreichen Hilfen zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit. In dem Zusammenhang darf auch daran erinnert werden, dass die soziale Absicherung von Krankheit vor Schaffung der Landwirtschaftlichen Krankenkasse keine Selbstverständlic
	-
	-

	Gleichwohl – und auch Gott sei Dank – ist die Welt nicht statisch und die Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung immer wieder auf dem Tableau. Dies zeigt sich auch in den gemeinsamen erfolgreichen Bemhungen der letzten Jahre, die SVLFG in ihrer Gesamtheit zu einem modernen Dienstleister zu entwickeln, der sich den Herausforderungen der Digitalisierung stellt. Dieser neue Weg wurde erfolgreich beschritten und viele Angebote stehen den Versicherten inzwischen schnell, aktuell und barrie
	-
	-
	-

	Ein weiteres Kennzeichen neben erfolgreichem Wandel ist die Zuverlässigkeit. In Krisenzeiten knnen sich die Betriebe auf die SVLFG verlassen. Dies hat sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie genauso gezeigt wie zuletzt beim Hochwasser im Ahrtal und Nordrhein-Westfalen. 
	-

	Mit der SVLFG ist in Krisensituationen zu rechnen – sei es durch schnelles Erstellen von Informationsmaterial zu Gesundheitsgefahren, auch fr Saisonarbeitskräfte in deren jeweiliger Heimatsprache – oder durch unbrokratische Verfahren und Lsungen zur Beitragsstundung in Krisensituationen. 
	Die SVLFG rechnet sich – fr den Staat genauso wie fr Unternehmer und Arbeitskräfte. Die gemeinsame Verantwortung der Versicherung und der Selbstverwaltung schafft 
	Synergieeffekte und effizientes Verwaltungshandeln; unabhängig vom voranschreitenden 
	Strukturwandel und von der Entwicklung der Beitragszahler und Beitragsempfänger. 
	Ich wnsche mir eine weitere gute Entwicklung in allen Versicherungszweigen der SVLFG, fr die Zukunft eine krisenfeste Partnerschaft, getragen von dem gemeinsamen Bemhen, die Grne Branche in ihrer Gesamtheit voranzubringen und die Betriebe weiterhin bestmglich bei ihrer Arbeit abzusichern und zu untersttzen. Verlässlichkeit ist gerade in Zeiten wie diesen ein hohes Gut. 
	-

	Jrgen Mertz 
	Präsident des Zentralverbandes Gartenbau e. V. 

	Sehr geehrte Damen und Herren, 
	Sehr geehrte Damen und Herren, 
	Sehr geehrte Damen und Herren, 

	zum 50. Jubiläum Ihrer Grndung bermittle ich Ihnen die herzlichsten Glckwnsche des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau und seiner Landesverbände! 
	„Weniger Unfälle in der Grnen Branche“ lasen wir krzlich in den Medien. Diese gute Nachricht und die entsprechenden Daten stammen aus Ihrem Hause. Mehr noch: Die positive Entwicklung wäre ohne die kontinuierliche Arbeit Ihrer Sozialversicherung fr Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Ihrer Branchen-Expertise und -Erfahrung sicher so nicht mglich gewesen. Denn als zuverlässige Sozialversicherung mindern Sie nicht nur die Risiken in den GaLaBau-Betrieben ber die Unfallversicherung; Sie leisten nicht
	-

	Schließlich gibt es fr eine betroffene Unternehmerin und einen Unternehmer nichts Wichtigeres, als einen zuverlässigen Partner an ihrer Seite zu haben, wenn sie oder er selbst erkrankt. Gleichzeitig ist es wichtiger denn je, Unfällen und Krankheiten im Gartenbau vorzubeugen und gleichzeitig die Betriebsleitung fr die große unternehmerische Relevanz der Themen Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz und Prävention zu sensibilisieren. Denn die Gesundheit mglichst lange zu erhalten, ist nicht nur existenziell fr die 
	-

	Sie haben viel – fr und mit uns gemeinsam – erreicht: 
	Sie haben viel – fr und mit uns gemeinsam – erreicht: 

	■ 
	■ 
	■ 
	Da sind zuvorderst die grundsätzliche soziale Absicherung von Betrieben und Beschäftigten im Gartenbau bei (Berufs-)Krankheiten und Unfällen sowie Ihre auch von mir persnlich sehr geschätzten Beratungs- und Fortbildungsangebote und Ihre zahlreichen Hilfen zur Gesundheit und bei der Wiedereingliederung Betroffener. 
	-
	-


	■ 
	■ 
	Bedeutsam ist aber auch die Präventionskampagne des Verbundträgers „Lass Dich nicht verbrennen!“ gegen weißen Hautkrebs (Berufskrankheit Nummer 1 im GaLaBau), die Sie gemeinsam mit uns und unserem Ausbildungsfrderwerk (AuGaLa) sowie untersttzt vom Kosmetikhersteller L’Oréal im Jahr 2021 bereits das dritte Mal in AuGaLa-Betrieben durchgefhrt haben. Hier sprechen wir gemeinsam Auszubildende zur Landschaftsgärtnerin und zum Landschaftsgärtner sowohl in einer Arbeits- als auch in einer Lernsituation an, um ihr 
	-


	■ 
	■ 
	Und schließlich ist auch in Krisenzeiten auf Sie Verlass: Schon während der Pandemie, aber auch nach der Flutkatastrophe 2021 konnten alle versicherten Betriebe erleben, dass die SVLFG sie ganz praktisch – zum Beispiel durch die Stundung von Versicherungsbeiträgen – untersttzt. 
	-


	■ 
	■ 
	Gleichzeitig haben Sie sich zu einem modernen Dienstleister gewandelt, der sich der Digitalisierung stellt und neue Wege geht, um Ihren Versicherten Angebote mglichst barrierearm, schnell und aktuell zugänglich zu machen. Und bei der Digitalisierung Ihres Hauses sind Sie auch besonders erfolgreich. 


	Und damit habe ich nur ein kurzes Schlaglicht auf einige Meilensteine Ihres Engagements geworfen. Gleichzeitig sind Sie heute ein unverzichtbarer Ansprechpartner und Untersttzer fr wichtige Anliegen aller Unternehmen im Gartenbau und ihrer Verbände. 
	-

	Darber hinaus verbindet uns aber deutlich mehr: Inmitten der sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen des dritten Pandemie-Jahres, der Folgen des Klimawandels sowie des schrecklichen Ukraine-Krieges (der bei Redaktionsschluss bereits ein halbes Jahr tobte) eint uns eine krisenfeste Partnerschaft, auf die stets Verlass ist. Auch und gerade, wenn wir uns in der einen oder anderen Sache mal nicht vllig einig sind, wird deutlich: Hier gibt es eine starke Vertrauensbasis und enge Verbundenheit, denn unser
	-

	Schn, dass wir auf Sie zählen knnen! 
	Mit den besten Wnschen und herzlichen Grßen 
	Ihr 
	Lutze von Wurmb 
	Präsident des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) 

	Landwirtschaftliche Sozialversicherung – mit der Forstwirtschaft in die Zukunft 
	Landwirtschaftliche Sozialversicherung – mit der Forstwirtschaft in die Zukunft 
	Landwirtschaftliche Sozialversicherung – mit der Forstwirtschaft in die Zukunft 

	Die landwirtschaftliche Sozialversicherung hat sich mit ihrer Sonderstellung im deutschen Sozialversicherungssystem bis heute bewährt. Damit die Akteure in Landwirtschaft, Forst und Gartenbau ihre gesellschaftlich beraus wichtigen Leistungen erbringen knnen, 
	benötigen sie eine branchenspezifische soziale Absicherung. Um den demografischen 
	wie auch den betrieblichen Strukturwandel auf dem Land abzufedern, ist allerdings eine gleichermaßen wirksame wie zuverlässige Frderung durch den Bund unabdingbar. Nur so lassen sich Erreichtes sichern und knftige Herausforderungen erfolgreich bewältigen. 
	Das landwirtschaftliche Sozialversicherungssystem, so wie wir es heute kennen, besteht aus vier Versicherungszweigen: der Unfallversicherung, der Alterskasse, der Krankenversicherung und der Pflegeversicherung. Der Gesetzesbeschluss über die Krankenversicherung der Landwirte (KVLG) im Jahr 1972 war ein zentraler Entwicklungsschritt innerhalb 
	-
	-

	der Krankenversicherung. Mit diesem Gesetz löste die Versicherungspflicht die bisherige 
	freiwillige Krankenversicherung fr die Unternehmer ab. Dies war ein wichtiger Beitrag zur Schaffung eines solidarischen Systems. 
	Die landwirtschaftliche Krankenversicherung ist bis heute fr die Versicherten unverzichtbar, wenngleich sie fr die Waldbesitzenden in Deutschland inzwischen nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Die meisten Waldeigentmerinnen und Waldeigentmer sind nicht ber die SVLFG (Sozialversicherung fr Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau) 
	-

	krankenversichert, weil ihr Haupterwerb in einer anderen sozialversicherungspflichtigen 
	Erwerbstätigkeit liegt. 
	Erwerbstätigkeit liegt. 

	Fr die Forstwirtschaft ist die Unfallversicherung innerhalb der SVLFG die wichtigste Versicherung. Heute sind circa 380.000 rein forstwirtschaftliche Unternehmen ausschließlich in der Berufsgenossenschaft pflichtversichert. Die Unfallversicherung ist (lebens-) wichtig, weil Waldarbeit gefährlich sein kann und sich die Risiken angesichts zunehmender Kalamitäten als Folge von Extremwetterereignissen im Klimawandel erhhen. Wie hoch das Risiko bei der Waldarbeit ist, hängt auch davon ab, welche Arten von Tätigk
	-
	-
	-

	Das Waldeigentum in Deutschland ist durch eine ausgeprägte Kleinteiligkeit gekennzeichnet. Durchschnittlich knapp die Hälfte der rund 11 Millionen Hektar Wald in Deutschland liegt in privatem Eigentum. Rund die Hälfte dieser Fläche entfällt auf Betriebe mit weniger 
	-

	als 20 Hektar. Je kleiner die Waldfläche, desto kleiner ist der Anteil der Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihre Fläche selbst bewirtschaften. Die finanziellen Erträge aus der 
	Klein- und Kleinstwaldbewirtschaftung sind meist gering. Und oftmals fehlen Fachwissen, Zeit und Zugang, da der Lebensmittelpunkt vieler Waldbesitzenden heute fernab des ländlichen Raumes liegt. Umso unverzichtbarer sind leistungsfähige forstwirtschaftliche Zusammenschlsse, die eine gleichermaßen nachhaltige wie professionelle Bewirtschaf
	-
	-

	tung der Mitgliedsflächen gewährleisten. 
	tung der Mitgliedsflächen gewährleisten. 

	Dies ist wichtig, da der Wald in Deutschland heute vor großen Herausforderungen steht: Mit Strmen, Drren und Folgeschäden in Form von Käferkalamitäten ist weiter zu rech
	-

	nen. Jüngst entstandene Kahlflächen von bisher ungekanntem Ausmaß bedrohen nicht 
	nur die kologische Stabilität von Waldlandschaften, sondern gefährden teils auch die Existenzen von Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern. Unsere Wälder sind oft noch nicht 
	nur die kologische Stabilität von Waldlandschaften, sondern gefährden teils auch die Existenzen von Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern. Unsere Wälder sind oft noch nicht 
	ausreichend auf den Klimawandel vorbereitet. Deshalb brauchen wir so schnell wie mglich einen klimaangepassten Waldumbau hin zu strukturreichen Mischbeständen. 
	-


	Es ist im gesamtgesellschaftlichen Interesse, dass die Waldbesitzenden bei der Stabilisierung und dem Umbau der Wälder wirkungsvoll untersttzt werden. Die von der Bundesregierung angekndigte Stärkung der forstwirtschaftlichen Zusammenschlsse ist außerordentlich erfreulich. Die fr die Honorierung der Ökosystemleistungen des Waldes und das klimaangepasste Waldmanagement vorgesehenen Bundesmittel mssen schnell auf der Fläche ankommen. Zusätzlich mssen insbesondere Kleinwaldbesitzende auch ber geeignete sozialp
	-
	-

	Die Waldbesitzerverbände haben sich in den letzten fnf Jahren im Bundesträger der SVLFG erfolgreich engagiert. Wir wollen dieses Engagement fr die soziale Absicherung der in der Forstwirtschaft Tätigen fortsetzen. Deshalb werden wir uns erneut an den bevorstehenden Sozialwahlen im Mai 2023 mit einer eigenen Vorschlagsliste beteiligen. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der SVLFG und allen beteiligten Partnern. Ich wnsche der landwirtschaftlichen Krankenversicherung alles Gute fr die Z
	-

	Prof. Dr. Andreas W. Bitter 
	Präsident Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW), Berlin 

	Grenzberschreitende Zusammenarbeit 
	Grenzberschreitende Zusammenarbeit 
	Grenzberschreitende Zusammenarbeit 

	Die beiden grßten europäischen Agrarsozialversicherungssysteme sind sich bei allen Unterschieden in vielerlei Hinsicht verbunden. Diese Verbundenheit zeigt sich besonders deutlich in der grenzberschreitenden Zusammenarbeit. Zwar besteht bekanntlich im Bereich der sozialen Sicherheit eine primäre Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten. Dessen ungeachtet gibt es gute Grnde, bilateral und multilateral zusammenzuarbeiten. Während sowohl die MSA als auch die SVLFG in verschiedenen internationalen Organisationen und 
	-
	-

	Zusammen mit den anderen Mitgliedern verschaffen wir uns in Europa Gehr, informieren Institutionen, Gremien und Öffentlichkeit, tauschen Erfahrungen aus. Damit dienen wir im Ergebnis den Landwirtinnen und Landwirten, unseren Versicherten, und der Wirtschaft unserer Länder. Einer der grßten Erfolge des jahrzehntelangen Wirkens unserer Organisationen ist das Erreichen eines sehr erfreulichen Zustandes: Die ENASP-Länder haben die im Durchschnitt jngsten aktiven Landwirtinnen und Landwirte unter den europäische
	-
	-
	-

	Organisationen, welche mglichst alle Risiken einschließen, sind hier im Vorteil. Sie nutzen die Instrumente der Unfall-, der Kranken- und der Rentenversicherung und gehen dabei, dort wo dies mglich ist, ber die Grenzen der verschiedenen Sektoren hinaus. Damit bieten sie den Versicherten nicht nur Leistungen aus einer Hand, sondern sie ermglichen es den Regierungen, aber auch der Wissenschaft und gesellschaftlichen 
	Institutionen, einen Ansprechpartner zu identifizieren. Diese und weitere Vorteile wurden 
	in unseren beiden Ländern frh erkannt und genutzt. Aus diesem Grund erfährt die landwirtschaftliche Sozialversicherung links und rechts des Rheins eine verlässliche gesamtgesellschaftliche Untersttzung. Diese besteht bei Weitem nicht nur in gnstigen Versicherungsbeiträgen, sondern in Leistungen und Angeboten, die auf die Bedrfnisse des Berufsstandes passgenau zugeschnitten sind. Dafr sorgt nicht zuletzt die Selbstverwaltung, die in Frankreich aus etwa 15.000 gewählten Frauen und Männern besteht. 
	-

	Die franzsische und die deutsche landwirtschaftliche Sozialversicherung stehen vor ganz ähnlichen Herausforderungen. Diese sind nicht allein der sich stetig fortsetzende Strukturwandel, sondern vor allem die Folgen und Begleitumstände des Klimawandels. In diesem Zusammenhang sehe ich die Landwirtschaft als mitentscheidenden Teil einer konstruktiven Lsung. Die Landwirtschaft ist unter den richtigen Rahmenbedingungen nicht Teil des Problems, sondern mitentscheidender Teil der Lsung. Die Landwirtschaft ist wie
	-

	Aber noch gibt es erheblichen Regelungsbedarf, noch gibt es zu große Belastungen fr viele Landwirtinnen und Landwirte. Ich meine damit zum Beispiel die hohen psychischen Belastungen. In Frankreich haben wir in den vergangenen Jahren eine gegenber den anderen Bevlkerungsgruppen erhhte Zahl an Suiziden in der landwirtschaftlichen Bevlkerung festgestellt. Zusammen mit der Regierung und vielen Partnern haben wir ein 
	^
	^

	Netzwerk aufgebaut, um dem „Mal-etre“ vorzubeugen. Ich weiß, dass die SVLFG vor ähnlichen Herausforderungen steht und ebenfalls Maßnahmen zur Erhaltung der psychischen Gesundheit ergreift. Ein anderes wichtiges Feld ist die Betriebsbergabe. Hier besteht vielfältiger Untersttzungsbedarf. Ich sehe erfolgversprechende Ansätze in den Angeboten der SVLFG. 
	-
	-

	Lassen Sie uns das Jubiläum der landwirtschaftlichen Krankenversicherung zum Anlass nehmen, unsere sehr fruchtbare Kooperation auch auf diesen Gebieten weiter auszubauen. 
	-

	Pascal Cormery 
	Präsident Caisse Centrale Mutualité Sociale Agricole (CCMSA), Bobigny 

	Was ist das Besondere an der Landwirtschaftlichen Krankenkasse? 
	Was ist das Besondere an der Landwirtschaftlichen Krankenkasse? 
	Dr. Erich Koch 
	Ein Jubiläum ist ein typischer Anlass und eine willkommene Gelegenheit, einen vertiefenden Blick auf eine Organisation oder ein System zu werfen. In diesem Fall soll wertschätzend auf Entstehung, Stand und Perspektiven der agrarischen Krankenversicherung geschaut werden, die bei ihrer Entstehung vor 50 Jahren wie auch heute noch etwas Besonderes ist [1].  
	-

	Zum Anfang 
	Zum Anfang 
	Zum Anfang 

	Die eng mit dem Namen Kurt-Wilhelm Noell verbundene Entstehung der landwirtschaftlichen Krankenversicherung hat ihre eigene, ja eigentmliche Geschichte [2].  Ohne dass sie an der Stelle in Gänze erzählt werden kann, sollen zumindest die Anfänge kurz in den Blick genommen werden. Der Berufsstand – im Wesentlichen Selbständige in der Landwirtschaft – stand der 
	-
	-

	Idee einer Krankenversicherungspflicht zunächst nicht 
	geschlossen positiv gegenber, obgleich sich der gesundheitliche Zustand der bäuerlichen Bevlkerung teilweise als besorgniserregend schlecht zeigte. Ein Grund fr die Misere lag darin, dass die Absicherung gegen Krankheitsrisiken ausschließlich auf freiwilliger Basis, vornehmlich bei privaten Versicherungsunternehmen, den damaligen Landkrankenkassen und den Allgemeinen Ortskrankenkassen mglich war. Schwere Erkrankungen in der Familie konnten deshalb im Falle nicht oder nicht ausreichend vorhandenen Versicheru
	-
	-

	landwirtschaftlichen Betriebe haben. In nicht wenigen 
	Fällen waren vor allem ehemalige Landwirte (Altenteiler) im Krankheitsfall auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen. Das anfangs verbreitete Misstrauen gegen 
	-

	eine Versicherungspflicht wurde Schritt für Schritt 
	durch gute Erfahrungen mit einem anderen Zweig der landwirtschaftlichen Sozialversicherung berwunden. Mit der Einfhrung der (damaligen) Altershilfe fr Landwirte im Jahre 1957 [3] wurden eine Vertrauensbasis geschaffen und der Grundstein fr ein eigenständiges agrarsoziales Sicherungssystem gelegt. Die positiven Erfahrungen mit der in der Altershilfe fr Landwirte eingefhrten besonderen Leistungsart Betriebs- und Haushaltshilfe forcierten die Diskussion darber, auch fr den Fall der Krankheit den landwirtschaft
	-
	-
	-

	[4] wurde die Errichtung eines eigenständigen agrarso
	-

	zialen Sicherungssystems vorläufig abgeschlossen. 
	Bernhard Schmidt, langjähriger Mitarbeiter und zuletzt Referatsleiter im zuständigen Bundesministerium, schreibt zu den Reformschritten 1972 und 1989: 
	„Schon der eher ungewhnliche Name des Gesetzes ließ erkennen, dass die neue eigenständige Versicherung fr die Landwirte einerseits zur GKV gehrte, aber dennoch eine Sonderstellung einnahm. Diese kam auch dadurch zum Ausdruck, dass hierfr ein eigenes Gesetz außerhalb der damaligen Reichsversicherungsordnung geschaffen wurde. Sowohl die Trennung einer Versicherung fr Selbständige von der klassischen Krankenversicherung fr Arbeitnehmer als auch die Schaffung eines eigenständigen Rechtsrahmens waren in der Folg
	-
	-
	-
	-

	2 Zur Schreibweise 
	2 Zur Schreibweise 
	Fr Außenstehende mag bereits der Name der Krankenkasse eine auffällige Besonderheit sein, und das auch wegen der uneinheitlichen Schreibweise. Der Gesetzgeber bevorzugt die Schreibweise „landwirtschaftliche Krankenkasse“ und scheint ihr damit eine Eigenschaft zuordnen oder eine Eigenschaft beschreiben zu wollen, während im Allgemeinen (Verwendung 
	Fr Außenstehende mag bereits der Name der Krankenkasse eine auffällige Besonderheit sein, und das auch wegen der uneinheitlichen Schreibweise. Der Gesetzgeber bevorzugt die Schreibweise „landwirtschaftliche Krankenkasse“ und scheint ihr damit eine Eigenschaft zuordnen oder eine Eigenschaft beschreiben zu wollen, während im Allgemeinen (Verwendung 
	-
	-
	-

	auf  oder Wikipedia [6]) beide Wrter großgeschrieben werden. Fr die letztgenannte Schreibweise spricht, dass hiermit ein Eigenname angezeigt wird. Während der Gesetzgeber es von 1972 bis Ende 2012 mit mehreren Krankenkassen dieser Art zu tun hatte, war die Bezeichnung „landwirtschaftliche Krankenkassen“ blich und unstrittig korrekt. Mit der Fusion zu einer einzigen Landwirtschaftlichen Krankenkasse hätte er sich zur Großschreibung bequemen mgen. Auf weitere mehr oder weniger folgenreiche legislative Versäum
	www.svlfg.de
	-
	-
	-


	Außer der bei der Bezeichnung der Krankenkasse besteht auch bei der des Versicherungszweiges eine gewisse Unsicherheit auf Seiten des Gesetzgebers, denn es findet sich sowohl die Bezeichnung „Krankenversicherung der Landwirte“ als auch die Bezeichnung 
	Außer der bei der Bezeichnung der Krankenkasse besteht auch bei der des Versicherungszweiges eine gewisse Unsicherheit auf Seiten des Gesetzgebers, denn es findet sich sowohl die Bezeichnung „Krankenversicherung der Landwirte“ als auch die Bezeichnung 
	-

	„landwirtschaftliche Krankenversicherung“. Im Zweiten 
	Gesetz ber die Krankenversicherung der Landwirte (KVLG 1989) [7] werden beide verwendet. 
	Die häufiger gestellte und tatsächlich relevantere Frage 
	des Verhältnisses der LKK zur SVLFG sowie die Frage, wann welche Bezeichnung zutreffend ist, beantworten die Sätze 1 und 2 des § 17 KVLG 1989: Träger der Krankenversicherung der Landwirte ist die Sozialversi
	-
	-

	cherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. In 
	Angelegenheiten der Krankenversicherung der Landwirte und bei Durchfhrung der Aufgaben nach diesem Gesetz fhrt sie die Bezeichnung Landwirtschaftliche Krankenkasse. Die Vorschrift ist nahezu wortgleich mit § 146 SGB V. 
	-

	Während der Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung als Verbundträger Sozialversicherung f Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) heißt und damit verdeutlicht wird, dass mindestens zwei weitere im allgemeinen Sprachgebrauch, im Selbstverständnis und hinsichtlich verschiedener beitragsrechtlicher und anderer Regelungen eigenständige Berufssparten zu den Mitgliedern gehren, hat es der Gesetzgeber beim Zweig der Krankenversicherung insofern inkonsequent bei der hergebrachten Bezeichnung belas
	-
	-
	-
	-

	Abgesehen vom Namen und seiner uneinheitlichen Schreibweise weisen die landwirtschaftliche Krankenversicherung und ihre Trägerin erhebliche Eigenschaften auf, die sie von den Allgemeinen Ortskrankenkassen, den Betriebskrankenkassen, den 
	-
	-

	Ersatzkassen, den Innungskrankenkassen und der 
	Knappschaft deutlich unterscheiden: nämlich vor allem 
	ein spezifisches Finanzierungssystem (überwiegende 
	Finanzierung aus Steuermitteln, besonderer Beitragsmaßstab) [8],  mindestens eine agrarspezifische Leistung, besondere Verbandsaufgaben, Nichtteilnahme am Versichertenwettbewerb, Bestandteil eines berufs
	Finanzierung aus Steuermitteln, besonderer Beitragsmaßstab) [8],  mindestens eine agrarspezifische Leistung, besondere Verbandsaufgaben, Nichtteilnahme am Versichertenwettbewerb, Bestandteil eines berufs
	-
	-
	-

	ständischen Sicherungssystems, Mitwirkung eines Bundesministeriums (auch in der ohnehin besonders ausgestalteten Selbstverwaltung) und ein noch wenig 

	beachtetes spezifisches Potenzial. 


	3 Zur Bedeutung der Kassenarten 
	3 Zur Bedeutung der Kassenarten 
	3 Zur Bedeutung der Kassenarten 
	Im ersten Titel des sechsten Kapitels des SGB V werden die Kassenarten teils definiert (die Betriebskrankenkassen in § 144 Abs. 1, die Innungskrankenkassen in 
	-

	§ 145 Abs. 1, die Ersatzkassen in § 148), teils als bekannt vorausgesetzt (die Ortskrankenkassen in § 143 Abs. 1, die LKK in § 146, die Deutsche Rentenver
	-

	sicherung Knappschaft-Bahn-See in § 147). Im dritten Titel des sechsten Kapitels finden sich Vorschriften über Vereinigung, Schließung und Insolvenz von Krankenkassen. Die LKK ist hiervon genau so wenig betrof
	-
	-

	fen wie vom vierten Titel (Folgen der Auflösung, der Schließung und der Insolvenz). 
	Nach § 4 Abs. 2 SGB V ist die Krankenversicherung in sechs Kassenarten gegliedert. Die Vorschrift beschreibt die organisatorischen Grundstrukturen des gegliederten Systems der gesetzlichen Krankenversicherung mit seiner historisch gewachsenen Gliederung [9]. Sachgerecht wäre es gewesen, an gleicher Stelle auch die fundamentalen Unterschiede zwischen allgemeiner Krankenversicherung und landwirtschaftlicher Krankenversicherung zu erwähnen, nämlich vor allem ein bestehendes bzw. nicht bestehendes Kassenwahlrec
	-
	-

	Zu Erstgenanntem findet sich auch im mit Wirkung vom 
	01.04.2020 in das SGBV eingefgten § 4a Wettbewerb der Krankenkassen, Verordnungsermächtigung kein Hinweis. 
	Die Ordnung des deutschen Krankenversicherungswesens in verschiedene Kassenarten ist das Ergebnis eines langen historischen Prozesses [10]. Es entstanden unter den Angehrigen bestimmter Gewerbe- und Berufsgruppen bereits frh Einrichtungen, die Hilfe bei Krankheit und in anderen bedrohlichen Lebenslagen boten [11]. Kennzeichnend fr die nach der Reichsgrndung von 1870 staatlicherseits beschlossene Organisationsstruktur war die zwangsweise Zuordnung der abhängig beschäftigten Versicherten zu einer der zahlreic
	-
	-
	-
	-

	kassen aus und führte zu einer Infragestellung des 
	Systems. Zur Lsung wurden mit dem Kassenwahlrecht 
	[12]und einem Risikostrukturausgleich besondere Wett
	[12]und einem Risikostrukturausgleich besondere Wett
	-

	bewerbselemente in das System eingefhrt [13]. Durch Einrichtung des Gesundheitsfonds und die Zuweisung grerer Freiräume f die Krankenkassen im Verhältnis zu den Leistungserbringern, wie zum Beispiel durch die Mglichkeit zum Abschluss von Selektivverträgen, soll der Wettbewerb zwischen den Kassen nicht ber die Hhe der Beiträge, sondern vorranging ber das Leistungsangebot gefhrt werden [14]. Das tangiert die LKV nur partiell [15]. 
	-



	Auch nach den grundlegenden Veränderungen in der Verbändelandschaft durch das GKV-WSG [16] und das GKV-OrgWG [17] ist es nach § 4 Abs. 2, §§ 143 ff. SGB V bei einer Gliederung der Krankenversicherung in Kassenarten geblieben, deren Bedeutung allerdings durch zwei Veränderungen infolge des GKV-WSG stark reduziert worden ist: 1. Nach § 171a SGB V ist die kassenartenergreifende Vereinigung von Krankenkassen mglich. Hiervon ausgenommen sind die SVLFG als LKK und die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
	-
	-
	-

	2. Die Kassenartenverbände haben auf Bundesebene ihre gesetzlichen Aufgaben verloren und sind insoweit vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen abgelst worden [18]. Von der Mglichkeit der kassenbergreifenden Fusion wurde mehrfach Gebrauch gemacht, was insbesondere zu Verschiebungen zugunsten der Ersatzkassen und zulasten des Systems der Betriebskrankenkassen (BKK) gefhrt hat. Die meisten Fusionen fanden jedoch kassenartenintern im BKK-System statt [19]. 
	-
	-
	-

	Bei alleiniger Betrachtung der Regelungen im SGB V 
	tauchen zunächst kaum Spezifika der Kassenart LKK 
	auf. Der Gesetzgeber weist den Krankenkassen, ohne insofern zunächst kassenartenspezifische Unterschiede zu machen, eine zentrale Verantwortung fr die Zurverfungstellung der Leistungen der gesetzlichen 
	-

	Krankenversicherung zu (vgl. § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB V). 
	Er geht dabei nach wie vor von unterschiedlichen Kassenarten aus (vgl. insbesondere §§ 143 ff. und 
	§§ 217a ff. SGB V), wenngleich dies, wie oben skizziert, 
	vor dem Hintergrund verschiedener Reformen immer weniger Bedeutung hat. 
	Nach § 4 Abs. 1 SGB V sind die Krankenkassen rechtsfähige Krperschaften des ffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung. § 4 Abs. 1 SGB V legt damit den Rechtscharakter der Einrichtungen fest, die die gesetzliche Krankenversicherung durchfren. Entscheidet sich der Gesetzgeber f eine Gesundheitsversorgung im Wege der Sozialversicherung, schreibt 
	-
	-

	Art. 87 Abs. 2 GG die Übertragung dieser Aufgabe auf 
	ffentlich-rechtliche Krperschaften vor. Der Begriff „ffentlich-rechtliche Krperschaften“ ist dabei weit zu verstehen, indem er grundsätzlich alle Organisati
	ffentlich-rechtliche Krperschaften vor. Der Begriff „ffentlich-rechtliche Krperschaften“ ist dabei weit zu verstehen, indem er grundsätzlich alle Organisati
	-

	onsformen der mittelbaren Staatsverwaltung erfasst, also Krperschaften im engeren Sinn, Anstalten und Stiftungen des ffentlichen Rechts [20]. Nach Krasney 

	[21] werden unter Krperschaften Zusammenschlsse von Personen verstanden, die unabhängig vom Wechsel ihrer Mitglieder bestehen und daher selbständige rechtliche Einheiten bilden. An der rechtlichen Selbständigkeit könnte man bei oberflächlicher Betrachtung Zweifel hegen, weil die LKK sich quasi hinter dem Verbundträger SVLFG „versteckt“. Diese Zweifel greifen aber nicht durch, wie die Gesetzesbegrndung verdeutlicht: Durch das Gesetz zur Errichtung der Sozialversicherung fr Landwirtschaft, Forsten und Gartenb
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	weiter, dass die Mitglieder maßgeblichen Einfluss auf 
	die Geschicke des Verbandes haben. Hierdurch unterscheiden sie sich von anderen Organisationsformen wie Anstalten und Stiftungen des ffentlichen Rechts. Durch Wahlen nehmen die Mitglieder insbesondere an der Bestimmung der Repräsentations-und Leitungsorgane teil, durch Abstimmungen an der Entscheidung von Sachfragen [23]. All das ist in Bezug auf die LKK gegeben [24]. 
	-
	-

	Krankenkassen sind Krperschaften mit Selbstverwaltung. Hierunter ist die Befugnis der Krankenkassen zu verstehen, im Rahmen der Gesetze und des sonstigen fr sie maßgebenden Rechts ihre Aufgaben in eigener Verantwortung, d. h. frei von Weisungen des Staates, zu erledigen. Die Kassen unterliegen hier nur der Rechts- und nicht der Fachaufsicht des Staates [25]. Die Selbstverwaltung der gesetzlichen Krankenkassen besteht in erster Linie in ihrer rechtlichen Selbständigkeit und der 
	-
	-

	Wahl ihrer Organe (§§ 45 ff. SGB IV). Daneben erstreckt 
	sie sich vor allem auf folgende Gebiete: Aufstellen 
	des Haushaltsplans (§§ 67 ff. SGB IV), Angebot von 
	Satzungsleistungen (§ 11 Abs. 6 SGB V), Angebot freiwilliger Wahltarife (§ 53 SGB V), Durchfhrung von Modellvorhaben (§ 63 SGB V), Abschluss von Verträ
	-

	gen über eine integrierte Versorgung (§ 140a SGB V). 
	Unzweifelhaft ist auch die SVLFG als LKK eine rechtsfähige Krperschaft des ffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung [26]. Allerdings weist sie in Bezug auf die Selbstverwaltung Besonderheiten auf, die sich aus dem Kreis ihrer Mitglieder ergeben. Anders als bei den sonstigen Kassenarten sind keine Arbeitnehmer versichert und in den Organen der Selbstverwaltung vertreten [27]. 
	-
	-
	-

	Stattdessen ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 3 SGB IV neben der Gruppe der Arbeitgeber die der Selbständigen ohne fremde Arbeitskräfte repräsentiert [28]. Besonderheiten gibt es infolgedessen bei der Sozialwahl [29] sowie bei der Mitwirkung des Bundesministeriums fr Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). 
	Stattdessen ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 3 SGB IV neben der Gruppe der Arbeitgeber die der Selbständigen ohne fremde Arbeitskräfte repräsentiert [28]. Besonderheiten gibt es infolgedessen bei der Sozialwahl [29] sowie bei der Mitwirkung des Bundesministeriums fr Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). 
	-
	-
	-

	Die Bestimmung des § 4 Abs. 1 SGB V skizziert jedoch lediglich quasi als Minimalkonsens Kernmerkmale, welche (noch) in keiner Weise auf die Ziele und Aufgaben eingehen. Sie regelt somit nur den (eher formalen) Rechtsstatus, nicht sonstige (faktische, materielle) Aspekte der Krankenkassen. Wie sich nicht nur aus der Gesamtschau aller Absätze des § 4 SGB V ergibt, muss die Krperschaft des ffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung Aufgaben der Krankenversicherung durchfren. Die Aufgaben der Krankenversicherung w
	-
	-

	meine Aufgabenbeschreibung findet sich in § 1 KVLG 1989 [30], praktisch wortgleich mit den Bestimmungen 
	des SGB V. Damit ist insofern ein materieller Unterschied zu den Aufgaben der anderen Krankenkassen zunächst nicht auszumachen. Es sei jedoch bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die gesetzliche Aufgabenbeschreibung unvollständig ist in dem Sinn, wonach die Bundesregierung der LKK eine zusätzliche Zweck- und Zielbestimmung attestiert [31]. Losgelst davon unterscheiden sich die Aufgaben der LKK, wie noch zu zeigen sein wird, in mancherlei Hinsicht von denen der anderen Kassenarten. 
	-


	3.1 LKV und LSV 
	3.1 LKV und LSV 
	3.1 LKV und LSV 
	Die landwirtschaftliche Sozialversicherung (LSV) mit ihren wesentlichen Teilbereichen, nämlich der landwirtschaftlichen Unfallversicherung, der Alterssicherung der Landwirte, der Krankenversicherung der Landwirte 
	-

	sowie der Pflegeversicherung, stellt sich auch wegen 
	des auf die geschtzten Personenkreise zugeschnittenen speziellen Finanzierungs-und Leistungsregimes aus Sicht der allgemeinen Sozialversicherung als Sondersystem dar. 
	-
	-

	Der Sondercharakter der agrarsozialen Sicherung wird 
	im Bereich der seit 1957 kodifizierten Altershilfe [32] 
	und (seit 1995) Alterssicherung [33] am deutlichsten, gefolgt von der Krankenversicherung. Die Alterssicherung der Landwirte ist in einem eigenen Gesetz geregelt, nämlich im Gesetz ber die Alterssicherung der Landwirte (ALG). Schon durch diesen Umstand wird die weitgehende Eigenständigkeit im Verhältnis zur allgemeinen Rentenversicherung deutlich [34]. Die seit 1886 bestehende landwirtschaftliche Unfallversiche
	-
	-
	-

	rung [35] ist ausweislich ihrer Einbettung in das SGB VII 
	ein eingeschränkt eigenständiges System. Es gibt nur wenige spezifische Regelungen für die landwirtschaftliche Unfallversicherung. Versichert sind – i. d. R. im Wege der Pflichtversicherung – insbesondere Landwirte und deren (mitarbeitende) Familienangehrige. Damit handelt es sich jeweils im Schwerpunkt um eine berufsständische Unternehmerversicherung, wobei der landwirtschaftlichen Unfallversicherung insoweit eine Sonderstellung zukommt, als hier auch Arbeitnehmer versichert sind. Vor allem historisch bedi
	-
	-
	-
	-
	-

	Als integraler Bestandteil der Agrarsozialversicherung ist die LKK in mehrfacher Hinsicht anderen Dynamiken ausgesetzt als andere Krankenkassen. Sie ist insofern in Bezug auf einige Aspekte am ehesten mit einer geschlossenen BKK zu vergleichen. So ist die Entwicklung der seit Errichtung der LKK relativ homogenen Versichertengruppe mittel- bis langfristig vorhersehbar, sind die besonderen Bedarfe und Chancen weitgehend bekannt, zum Beispiel im Bereich der Betriebsbergabe. 
	-

	Die spezifischen gesundheitsrelevanten Parameter 
	kommen mehr und mehr ins Bewusstsein. Dies erffnet insbesondere dem Bundesministerium fr Ernährung und Landwirtschaft, aber auch anderen Partnern Mlichkeiten, weitere in seinem Verantwortungsbereich liegende Aktionsfelder mit denen der LKK zu kombinieren und die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems zu steigern. 
	-
	-

	§ 146 SGB V weist in zweifacher Hinsicht auf die strukturelle Sonderstellung der LKK. Neben der primären Geltung des agrarsozialen Rechts ist es mit der SVLFG ein Verbundträger, der die landwirtschaftliche Krankenversicherung durchfrt. Damit unterscheidet sich der Träger dieser Kassenart von denen aller anderen Kassenarten mit Ausnahme der knappschaftlichen Krankenversicherung, bei der ein Träger der Rentenversicherung die Krankenversicherung durchfrt. Anders ausgedrckt: Fast alle Krankenversicherungsträger
	-
	-
	-

	Der Verbundträgerstatus ist relativ neu und steht am Ende eines langen Zentralisierungsprozesses, der 
	Der Verbundträgerstatus ist relativ neu und steht am Ende eines langen Zentralisierungsprozesses, der 
	die Zahl der Sozialversicherungsträger und der Verwaltungsgemeinschaften [37] stetig [38], am Ende auf einen, reduziert hat [39]. Zum anderen wurde aus den Verwaltungsgemeinschaften und den Sozialversicherungsträgern 2013 ein Verbundträger. Der letzte Zentralisierungsschritt wurde f Außenstehende wegen teilweise floskelhafter Formulierungen kaum verständlich, zumindest aber nicht systematisch korrekt begrndet [40]. Knapp sieben Jahre nach Errichtung der SVLFG [41] knnen laut Bundesversicherungsamt 
	-
	-
	-



	[42]und Bundesrechnungshof [43] Erfolge konstatiert werden. 

	3.2 KVLG 1989 und SGB V 
	3.2 KVLG 1989 und SGB V 
	Das SGB V gilt fr die LKV nicht bzw. nicht unmittelbar. Gesetzestechnisch ist es jedoch nicht § 146 Halbsatz 1 SGB V, der die Geltung des SGB V ausschließt – die Vorschrift ist eine rein deklaratorische –, sondern dies ergibt sich aus dem Grundsatz der Spezialität nach den Sonderbestimmungen des KVLG 1989, welche den allgemeineren Regeln vorgehen. Anders ausgedrckt: Das KVLG 1989 mit seinen Regelungen geht vor, weil es das speziellere Gesetz ist. 
	Das KVLG 1989 als relativ „schlankes“ Gesetz bedient sich der Verweisungstechnik um jeweils bestimmte Teile des SGB V zur (entsprechenden) Anwendung zu bringen. Dabei sind die Regelungstechniken durchaus verschieden. Während insbesondere der versicherte Personenkreis (§§ 2 bis 7 KVLG 1989), die Organisation (§§ 17 bis 33 KVLG 1989 „Träger der Krankenversicherung der Landwirte und Mitgliedschaft“) und die Finanzierung (§§ 37 bis 55 KVLG 1989) originär im agrarsozialen Sonderrecht geregelt sind, wird bezglich
	-
	-

	4. Kapitels des SGB V „entsprechend“ gelten (gem. 
	§ 15 KVLG 1989). Diese Formulierung lässt Raum für die Berücksichtigung LKV- und LSV-spezifischer Besonderheiten. Ansonsten wird, teilweise in Ergänzung des Sonderrechts, selektiv auf bestimmte (Teile von) Paragraphen verwiesen (vgl. zum Beispiel §§ 1 Satz 3, 7, 26, 
	-
	-

	56 KVLG 1989 [44]). Im Bereich des Leistungs- und des 
	Vertragsrechts [45] bestehen weitgehende Parallelitäten zur allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung, wenngleich auch hier Abweichungen ins Auge fallen. So ist allen voran die Betriebshilfe nach § 9 KVLG 1989 
	-

	eine spezifische Leistung der agrarsozialen Sicherung.  
	Dass bestimmte Vorschriften des KVLG 1989 Passagen des SGB V von der Geltung fr die LKK ausnehmen (siehe zum Beispiel § 17 Satz 3), ist eine negative Variante der Verweisungstechnik. 
	-
	-



	4 Zu den autonomen Regelungsbereichen im Einzelnen 
	4 Zu den autonomen Regelungsbereichen im Einzelnen 
	-

	Die Natur eines Sondersystems bestimmt sich nach 
	der Art und dem Umfang spezifischer Regelungen. Mit 
	anderen Worten: Je mehr abweichende Regelungen es in Bezug auf eine Kassenart gibt und je gravierender 
	diese sind, desto spezifischer ist diese Kassenart. Für 
	die LKK bedeutet dies, dass die autonomen Regelungsbereiche und -gegenstände sich aus den agrarsozialrechtlichen Bestimmungen ergeben, also insbesondere aus dem KVLG 1989. Sie betreffen vor allem den Kreis der Versicherten (sofern nicht Abgrenzungs- und Koordinierungsfragen in Rede stehen), die Finanzierung, das Leistungswesen (und zwar soweit keine ausdrckliche Verweisung auf die Anwendung der Bestimmungen des SGB V vorliegt) und die Verbandsaufgaben. 
	-
	-
	-

	4.1 Grundsätzliches, Aufgaben der LKK 
	4.1 Grundsätzliches, Aufgaben der LKK 
	In § 1 KVLG 1989 sind die Aufgaben der Krankenversicherung der Landwirte beschrieben: 
	-

	„Die landwirtschaftliche Krankenkasse als Solidargemeinschaft hat die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern. Dies umfasst auch die Frderung der gesundheitlichen Eigenkompetenz und Eigenverantwortung der Versicherten. Sie erbringt nach den folgenden Vorschriften Leistungen zur Verhtung von Krankheiten, zur betrieblichen Gesundheitsfrderung und Prävention arbeitsbedingter Gefahren, zur Frderung der Selbsthilfe, zur Erfassung von gesun
	-
	-
	-
	-

	Tatsächlich finden sich in den folgenden Vorschriften des KVLG 1989 keine eigenen Bestimmungen zu Leistungen zur Verhtung von Krankheiten, zur betrieblichen Gesundheitsfrderung und Prävention arbeitsbedingter Gefahren, zur Frderung der Selbsthilfe, zur Erfassung von gesundheitlichen Risiken und Frherkennung von Krankheiten, sondern in § 8 KVLG 1989 wird weitgehend auf das SGB V verwiesen. Dabei hat es der Gesetzgeber versäumt, an prominenter Stelle 
	-
	-

	– § 1 KVLG 1989 bietet sich hierfr an – auf die fundamentalen Besonderheiten der LKV hinzuweisen. Diese bestehen nicht nur in leistungs- oder beitragsrechtlichen Spezialitäten, sondern insbesondere im Wesen und Zweck einer exklusiven Unternehmerversicherung unter den Bedingungen des anhaltenden Strukturwandels und der besonderen Bedeutung der Landwirtschaft [47]. Die LKK ist die einzige exklusive Unternehmerversicherung in Deutschland [48]. Krankenkassen sind 
	– § 1 KVLG 1989 bietet sich hierfr an – auf die fundamentalen Besonderheiten der LKV hinzuweisen. Diese bestehen nicht nur in leistungs- oder beitragsrechtlichen Spezialitäten, sondern insbesondere im Wesen und Zweck einer exklusiven Unternehmerversicherung unter den Bedingungen des anhaltenden Strukturwandels und der besonderen Bedeutung der Landwirtschaft [47]. Die LKK ist die einzige exklusive Unternehmerversicherung in Deutschland [48]. Krankenkassen sind 
	-
	-
	-
	-

	typischerweise und traditionell Arbeitnehmerversicherungsträger. Öffentlich-rechtliche Sozialversicherungsträger nur fr Selbständige sind auch international die Ausnahme [49]. Allgemein hat man ein entsprechendes, durch die Errichtung von Krankenkassen abzusicherndes Schutzbedrfnis lange Zeit nur in Bezug auf Arbeitnehmer und ihre Angehrigen gesehen. 
	-
	-
	-
	-


	Versäumt wurde auch ein direkter Hinweis auf die besondere Solidarität, deren Verkrperung die LKV ist [50]. Das Solidaritätsprinzip ist Ausdruck fr eine Umverteilung wirtschaftlicher Potenz innerhalb unterschiedlich starker Gesellschaftsgruppen unter dem Aspekt sozialer Gerechtigkeit. So kann man unter der Geltung des Grundgesetzes das Solidaritätsprinzip in der gesetzlichen Krankenversicherung ohne weiteres als einfachrechtliche Konkretisierung des Sozialstaatsgebots auffassen [51]. Dabei liegt in einem be
	Versäumt wurde auch ein direkter Hinweis auf die besondere Solidarität, deren Verkrperung die LKV ist [50]. Das Solidaritätsprinzip ist Ausdruck fr eine Umverteilung wirtschaftlicher Potenz innerhalb unterschiedlich starker Gesellschaftsgruppen unter dem Aspekt sozialer Gerechtigkeit. So kann man unter der Geltung des Grundgesetzes das Solidaritätsprinzip in der gesetzlichen Krankenversicherung ohne weiteres als einfachrechtliche Konkretisierung des Sozialstaatsgebots auffassen [51]. Dabei liegt in einem be
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	agrarsozialen Versichertenkreis verpflichtet. Damit 
	wurde die klassische krankenversicherungsrechtlich 
	definierte Solidargemeinschaft der Arbeitnehmer und 
	der Arbeitgeber in der Landwirtschaft nicht wie in anderen Wirtschaftsbereichen ausgestaltet. Eingedenk des soziokonomischen Umstandes, dass die große Mehrheit der landwirtschaftlichen Unternehmungen keine (fremden) Arbeitnehmer beschäftigt, wurde ein alternatives Sicherungsmodell gewählt, das die Unternehmer und ihre Familienangehrigen einbezieht, die Arbeitnehmer hingegen ausschließt [54]. Diese Grundentscheidung ist nicht nur ungewhnlich, sondern in der Tendenz dem Solidaritätsprinzip zuwiderlaufend [55]
	-
	-
	-

	einen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen. Über 
	den Kreis der in die Versicherung Einbezogenen und die Finanzierungsregelung wird die Krankenkasse 
	zusätzlich zum Instrument der Wirtschaftsförderung 
	im Sinne einer permanenten Umstrukturierungsbeihilfe [56].  Damit ist der Zweck der LKV jedoch noch nicht erschpfend beschrieben [57]. 


	4.2 Wer ist versichert? 
	4.2 Wer ist versichert? 
	4.2 Wer ist versichert? 
	Die in der LKV versicherten Personen sind weitgehend identisch mit denen in der Alterssicherung der Landwirte [58].  Über den Personenkreis der landwirtschaftlichen Unternehmer (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 3 KVLG 1989) und mitarbeitenden Familienangehrigen (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 KVLG 1989) hinaus, umfasst die LKV sog. Kleinunternehmer (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 2 KVLG 1989) und Altenteiler [59]  (vgl. § 2 Abs. 1 Nrn. 4 und 5 KVLG 1989). Kleinunternehmer sind Unternehmer, deren Unternehmen 
	-
	-
	-
	-
	-

	m. § 10 SGB V). In den Fällen, in denen Ehegatten oder 
	Lebenspartner ein landwirtschaftliches Unternehmen gemeinsam betreiben, gilt derjenige Ehegatte als Unternehmer, der das Unternehmen berwiegend leitet, § 2 Abs. 3 Satz 3 KVLG 1989. 
	-

	Die Lebenserfahrung lehrt, dass es jenseits von Typisierungen und Klischees „den landwirtschaftlichen Unternehmer“ nicht gibt. Von besonderer praktischer Relevanz sind deshalb insbesondere die Fälle, in denen 
	-

	ein Landwirt weitere berufliche Tätigkeiten ausübt. 
	Personen, die außerhalb der Land- und Forstwirtschaft 
	hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind, können 
	nicht als landwirtschaftliche Unternehmer versiche
	-

	rungspflichtig sein (vgl. § 2 Abs. 4a KVLG 1989). Diese 
	Regelung soll die Einbeziehung von Personen in das Sondersystem ausschließen, deren Existenz durch eine außerhalb der Landwirtschaft ausgebte Erwerbstätigkeit gesichert ist. Verfassungsrechtliche Einwendungen gegen diese Regelung hat das Bundessozialgericht zurckgewiesen [60]. Es hat unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darauf verwiesen, dass eine sozialversicherungsrechtliche Position nur dann unter den Eigentumsschutz des Art. 14 Abs. 1 GG falle, wenn es sich um eine vermgens
	-
	-

	Anders formuliert, wird die Versicherungspflicht als grundsätzlich wirtschaftlich vorteilhaft begriffen. In 
	den Genuss dieser Begnstigung sollen außerhalb der agrarsozialen Solidargemeinschaft Stehende nicht 
	den Genuss dieser Begnstigung sollen außerhalb der agrarsozialen Solidargemeinschaft Stehende nicht 
	kommen. Landwirtschaftliche Unternehmer, die neben ihrer Unternehmertätigkeit in einem Arbeitsverhältnis stehen (sog. Nebenerwerbslandwirte), sind folgerichtig nicht ohne weiteres in der LKV versichert. Nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 KVLG 1989 ist nämlich nicht nach dem KVLG versichert, wer nach anderen gesetzlichen 


	Vorschriften versicherungspflichtig ist. Als Vorschrift über die Versicherungspflicht kommt insbesondere 
	die Regelung des § 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB V in Betracht. 
	In diesem Zusammenhang ist häufig zwischen den 
	betroffenen Krankenversicherungsträgern streitig, ob der Arbeitnehmer seinen Haupterwerb aus der Tätigkeit als Landwirt oder aus seiner Beschäftigung bezieht. Nach § 5 Abs. 5 SGB V ist nämlich nicht als Arbeitneh
	-

	mer nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB V versicherungspflichtig, wer hauptberuflich selbständig erwerbstätig ist. Zur 
	Abgrenzung hat das Bundessozialgericht in mehreren Entscheidungen im Jahr 1997 Stellung genommen, auf die sich die nachfolgende Rechtsprechung bezieht [63]. Danach soll die Regelung verhindern, dass Haupterwerbslandwirte wegen einer abhängigen Nebenbeschäftigung in die allgemeine Krankenversicherung abwandern. Die selbständige Erwerbstätigkeit ist dann als hauptberuflich anzusehen, wenn sie von der wirtschaftlichen Bedeutung und dem zeitlichen Aufwand die brigen Erwerbstätigkeiten zusammen deutlich bersteig
	-
	-
	-
	-
	-

	Fr mitarbeitende Familienangehrige, die zugleich in einem außerlandwirtschaftlichen Beschäftigungsverhältnis stehen, ordnet § 3 Abs. 2 Nr. 1a KVLG 1989 den 
	-

	Vorrang der Versicherungspflicht nach dem KVLG 1989 
	an. Die LKK erhebt auch Beiträge aus der Beschäftigung nach den Regeln der allgemeinen Krankenversicherung, § 42 Abs. 2 KVLG 1989. 
	-
	-

	Nach dem KVLG 1989 versicherungspflichtige Personen, die als Beamte oder beamtenähnliche Personen sowie hher verdienende Arbeitnehmer beschäftigt sind, sind gem. § 3a KVLG 1989 versicherungsfrei. Dasselbe gilt fr Mitglieder des Deutschen Bundestages oder eines Landtages oder Versorgungsempfänger nach den Abgeordnetengesetzen des Bundes und der 
	-
	-

	Länder. Auf Antrag werden Versicherungspflichtige nach § 2 KVLG 1989 von der Versicherungspflicht unter 
	bestimmten, in § 4 KVLG 1989 genannten Voraussetzungen befreit. Die zeitliche Beschränkung f die Ausbung des Befreiungsrechts – drei Monate nach 
	-

	Eintritt der Versicherungspflicht – verstößt nicht gegen 
	Verfassungsrecht. 
	4.3. Wie finanziert sich das System? 
	Die LKV wird nach § 37 Abs. 1 KVLG 1989 durch Beiträge, durch Zuschsse des Bundes, die Beteiligung des Bundes an Aufwendungen und durch sonstige Einnahmen finanziert [66]. Die – seit Errichtung der SVLFG einheitlichen [67] – Beiträge werden nach Beitragsklassen gestaffelt, § 40 KVLG 1989 [68]. Fr Nebenerwerbslandwirte, die aufgrund einer nur saisonalen außerlandwirt
	-
	-
	-
	-
	-

	schaftlichen Beschäftigung in der LKV pflichtversichert 
	sind, muss der Arbeitgeber den Beitrag zusätzlich zur Hälfte tragen, §§ 39 Abs. 4, 48 Abs. 5 KVLG 1989, 
	während der pflichtversicherte Unternehmer in der 
	LKV seine Beiträge in vollem Umfang zu tragen hat. Die LKK erhebt von dem Arbeitgeber des abhängigen Beschäftigungsverhältnisses die Beiträge so, als ob sein Beschäftigter Mitglied in der allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung wäre, d. h. der Beitragsanteil beträgt die Hälfte des Beitragssatzes zur gesetzlichen Krankenversicherung. F volljährige mitarbeitende Familienangehrige ist ein Beitrag von grundsätzlich mindestens 50 Prozent oder hchstens 75 Prozent des fr den landwirtschaftlichen Unternehmer g
	-
	-
	-
	-
	-

	Neben den in der Sozialversicherung klassischen Finanzierungsquellen, nämlich Beiträgen und sonstigen 
	Einnahmen (vgl. § 20 SGB IV) ist es der Bund, der im 
	Bereich der landwirtschaftlichen Sozialversicherung aus Steuermitteln erhebliche Anteile an der Finanzierung des Gesamtaufwands trägt [72]. Die Ausgaben fr Agrarsozialpolitik bilden den mit großem Abstand bedeutsamsten Faktor im Haushalt des zuständigen Bundesministeriums [73]. Die anteilige Finanzierung durch Bundesmittel trägt nach der gesetzgeberischen 
	-

	Intention dem Strukturwandel in der Landwirtschaft 
	Intention dem Strukturwandel in der Landwirtschaft 
	[74]durch Gewährung von Bundesmitteln in der land
	-

	wirtschaftlichen Unfallversicherung, die Defizithaftung 
	des Bundes in der Alterssicherung der Landwirte (vgl. § 78a ALG) sowie durch die grundsätzliche Altenteilerfinanzierung der landwirtschaftlichen Krankenversicherung (vgl. § 37 Abs. 2 KVLG 1989) [75] Rechnung. Gleichzeitig sichert sie fr den Bund Reaktionsmglichkeiten auf agrarstrukturelle Probleme [76]. Das bedeutet unter konomischen Gesichtspunkten zunächst, der Bund entlastet die Altenteiler selbst, aber indirekt auch deren Kinder, die Hofnachfolger sein knnen, aber nicht mssen, von ansonsten zu tragenden
	-
	-
	-
	-
	-



	4.4 Welche Leistungen werden erbracht? 
	4.4 Welche Leistungen werden erbracht? 
	4.4 Welche Leistungen werden erbracht? 
	Die Generalklausel des § 8 Abs. 1 KVLG 1989 verweist auf die Vorschriften des Rechts des kompletten 
	3. Kapitels des SGB V. Die Leistungen in der LKV sind demnach weitgehend identisch mit denen der allgemeinen Krankenversicherung [77]. Die wenigen Sondervorschriften des Leistungsrechts der LKV bercksichtigen die spezifischen Belange der Familien in der Landwirtschaft. § 8 Abs. 2 KVLG 1989 schreibt daher vor, dass Krankengeld in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung nur gewährt wird, wenn dies ausdrcklich in den §§ 12, 13 KVLG 1989 vorgesehen ist. Krankengeld erhalten in der Regel mitarbeitende Famil
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	4.5 Welche Verbandsaufgaben hat die LKK? 
	4.5 Welche Verbandsaufgaben hat die LKK? 
	4.5 Welche Verbandsaufgaben hat die LKK? 

	4.5.1 Nationale Verbandsaufgaben 
	4.5.1 Nationale Verbandsaufgaben 
	4.5.1 Nationale Verbandsaufgaben 
	Kassenartenbezogene Verbandsaufgaben waren und sind solche, die zum einen Regelungsbedarf innerhalb einer Kassenart befriedigen und zum anderen die Kassenart gegenber Dritten repräsentieren. Es gibt vier Kassenarten mit mehreren Krankenkassen als Mitgliedern, auf die folglich beide Funktionen zutreffen. Die Kassenartenverbände der AOKn [80], der BKKn [81], der 
	-
	-

	IKKn [82] und der Ersatzkassen [83] haben durch das 
	GKV-WSG auf Bundesebene ihre gesetzlichen Aufgaben verloren und sind insoweit vom GKV-Spitzenverband abgelst worden [84]. Eine einheitliche Repräsentanz aller Kassenarten auf Bundesebene ist wegen des berwiegenden Wegfalls deren ffentlich-rechtlichen Status und teilweise kassenarteninterner Interessenkonflikte nur noch mit Einschränkungen vorhanden [85]. 
	-

	Kassenartenvertretungen mit ffentlich-rechtlicher Verfasstheit bleiben die knappschaftliche und die landwirtschaftliche Krankenversicherung. Während andere Kassenarten infolge des GKV-WSG auf eine ffentlich-rechtlich verfasste Organisationsebene auf Bundesebene verzichten mssen, ist diese fr die LKV nicht nur unangetastet geblieben, sondern wurde zwischenzeitlich – vor Errichtung des SVLFG – durch Zuweisung weiterer Aufgaben an den seinerzeitigen LSV-Spitzenverband noch gestärkt [86]. Mit der fusionsbedingt
	Kassenartenvertretungen mit ffentlich-rechtlicher Verfasstheit bleiben die knappschaftliche und die landwirtschaftliche Krankenversicherung. Während andere Kassenarten infolge des GKV-WSG auf eine ffentlich-rechtlich verfasste Organisationsebene auf Bundesebene verzichten mssen, ist diese fr die LKV nicht nur unangetastet geblieben, sondern wurde zwischenzeitlich – vor Errichtung des SVLFG – durch Zuweisung weiterer Aufgaben an den seinerzeitigen LSV-Spitzenverband noch gestärkt [86]. Mit der fusionsbedingt
	-
	-

	keiner sonstigen Stelle im KVLG 1989 auf die §§ 217a ff. SGB V verwiesen wird, wrden die dortigen Bestimmungen ansonsten fr die LKK nicht gelten. Das wrde bedeuten, der GKV-Spitzenverband hätte keine die LKK einbeziehende Vertretungsbefugnis. Leider wird im KVLG 1989 nur auf § 217f SGB V verwiesen und nicht auf die kompletten § 217a SGB V ff. § 217a SGB V bestimmt, dass „die Krankenkassen“ den Spitzenverband Bund der Krankenkassen bilden. Mit dieser und den in den folgenden Paragraphen erfolgenden Festlegun
	-
	-
	-
	-



	Die Bestimmung des § 34 Abs. 1 Satz 2 KVLG 1989 (Die §§ 162und 163 des Fnften Buches Sozialgesetzbuch sind fr die Landwirtschaftliche Krankenkasse 
	-

	nicht anzuwenden.) ist überflüssig und inkonsequent. 
	Denn nach der Grundsystematik (Spezialität) gelten nur die Bestimmungen des SGB V fr die LKK, auf die ausdrcklich verwiesen wird. Siehe außerdem § 17 
	Satz 3 KVLG 1989: Hiernach finden die Vorschriften 
	des Dritten und Vierten Titels des Ersten Abschnitts des Sechsten Kapitels des Fnften Buches Sozialgesetzbuch (damit auch die §§ 162 und 163) auf die Landwirtschaftliche Krankenkasse keine Anwendung. 
	-

	Der Gesetzgeber schließt damit überflüssigerweise 
	die Geltung der §§ 162 und 163 zweimal aus und trägt damit zur Unbersichtlichkeit bzw. Verwirrung bei. Dass selbst vielen Mitgliedern des Bundestages die Grundzüge der LSV nicht geläufig sind, ist vor diesem Hintergrund verständlich [89]. 
	-
	-

	Unbefriedigend ist auch die Bestimmung des Absatz 2: 
	„Zu den Verbandsaufgaben der landwirtschaftlichen Krankenkasse gehren insbesondere 1. die Beurteilung der Krankenkassenzuständigkeit zwischen allgemeiner und landwirtschaftlicher Krankenversicherung im Einvernehmen mit dem Spitzenverband Bund der Kran
	-
	-

	kenkassen, 2. die Beurteilung der Versicherungspflicht 
	von mitarbeitenden Familienangehrigen in der Landwirtschaft in der Renten- und Arbeitslosenversicherung 
	-

	und 3. die Beurteilung der Hauptberuflichkeit von in 
	der Landwirtschaft mitarbeitenden Familienangehrigen.“ Denn sie ist unvollständig bzw. unpräzise. Dies wird bereits daran deutlich, dass etwa Fragen der der allgemeinen Krankenversicherung fremden Leistung 
	-

	Betriebshilfe keinerlei Erwähnung finden. 
	Grundsätzlich knnen nur soweit Zuständigkeiten des GKV-Spitzenverbandes bestehen, wie im KVLG 1989 auf das SGB V verwiesen wird oder umgekehrt das SGB V seinerseits ausdrcklich eine (auch) die LKK betreffende Regelung aufnimmt. Das betrifft das Lei
	-

	stungs- und Vertragsrecht sehr weitgehend (vgl. §§ 8 ff. 
	und 15 KVLG 1989). Das betrifft jedoch das Mitgliedschafts- und Beitragsrecht sowie das Melderecht kaum. 
	-

	Im Lichte des Festgestellten erscheint die Besonderheit 
	der Mitgliedschaft der LKK im GKV-Spitzenverband in mehrfacher Hinsicht diskutabel: Eine entscheidungserhebliche Mitwirkung von Vertretern der LKK im Verwaltungsrat [90] oder im Fachbeirat [91] bei die LKK aus gesetzlichen Grnden nicht betreffenden Fragestellungen ist bedenklich. Gleiches gilt fr die Heranziehung der LKK zum vollen Mitgliedschaftsbeitrag. Denn ein gewisser Teil der Aufgaben, Tätigkeiten und daraus folgenden Personal- und Sachkosten betrifft ausschließlich die allgemeinen Kassenarten. 
	-
	-
	-
	-
	-


	4.5.2 Internationale Verbandsaufgaben 
	4.5.2 Internationale Verbandsaufgaben 
	Verpflichtungen und Berechtigungen von Verbänden 
	der Sozialversicherung ergeben sich aus dem Gesetz. Dies gilt auch fr den Bereich der Beziehungen zu Dritten. Dabei kann man zwischen den Beziehungen zu den Leistungserbringern einerseits und zu sonstigen Institutionen andererseits unterscheiden. Zu den zweit-genannten Beziehungspartnern gehren zum Beispiel andere Spitzenverbände, aber auch die Aufsichtsbehrden und die zuständigen Ministerien. Wegen der Begrenzung der Zuständigkeit auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland sind die Beziehungspartner zun
	-
	-
	-
	-
	-

	tes Bedürfnis nach Information und Einflussnahme, 
	insbesondere auf der Ebene der Europäischen Union. 
	Sinnvollerweise werden nationale Interessen gebündelt. 
	Fr die SVLFG als berufsständisches Sondersystem bietet sich sowohl die Zusammenarbeit und gemeinsame Repräsentanz mit den anderen deutschen Spitzenverbänden als auch mit den europäischen Agrarsozialsystemen an. Neben der Teilnahme des kleinsten nationalen Versicherungssystems an der Vertretung der allgemeinen Sozialversicherung erffnet eine Bündelung der Kräfte und Interessen der europäischen LSV-Träger die Mglichkeit der nachhaltigen Einflussnahme. Entsprechendes gilt auch für die Gewinnung von relevanten 
	-
	-
	-

	Neben dem GKV-Spitzenverband, der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. (DGUV) ist die SVLFG eine der Spitzenorganisationen der deutschen Sozialversiche
	Neben dem GKV-Spitzenverband, der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. (DGUV) ist die SVLFG eine der Spitzenorganisationen der deutschen Sozialversiche
	-
	-

	rung. In dieser Funktion ist sie auf öffentlich-rechtlicher 
	Ebene Ko-Trägerin der Nationalen Präventionskonferenz [92] und auf privatrechtlicher Basis Mitglied der Deutschen Sozialversicherung Arbeitsgemeinschaft Europa (DSV AE) [93]. 
	-

	Bezglich der generellen Vertretung gegenber internationalen Organisationen bzw. der entsprechenden 
	-

	Mitwirkung findet sich zunächst keine ausdrückliche 
	agrarsoziale Regelung, mit Ausnahme der Jahre 2008 bis 2012 durch das LSVMG. Dort war in § 143a i. V. m. 
	§ 143e SGB VII geregelt, dass der Spitzenverband der 
	landwirtschaftlichen Sozialversicherung fr die landwirtschaftliche Sozialversicherung Grundsatz- und Querschnittsaufgaben wahrnimmt. Dazu gehren die Vertretung seiner Mitglieder sowie der landwirtschaftlichen Sozialversicherung in ihrer Gesamtheit gegenber Politik, Bundes-, europäischen und sonsti
	-
	-
	-

	gen nationalen und internationalen Institutionen sowie 
	Sozialpartnern, anderen Trägern der Sozialversicherung und deren Verbänden, nationalen und internationalen Behrden, obersten Bundesgerichten sowie dem Europäischen Gerichtshof [94]. Durch Art. 3 Nr. 19 i. V. m. Art. 14 Abs. 1 Gesetz zur Neuordnung der Organisation der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV-NOG) 
	-

	v. 12.04.2012 [95] wurde die Vorschrift mit Wirkung zum 01.01.2013 aufgehoben. Zu diesem Zeitpunkt wurde gem. Art. 1 § 1 LSV-NOG die Sozialversicherung fr Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau errichtet. Gem. Art. 1 § 3 Abs. 1 LSV-NOG wurden die bisherigen Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung und der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung in die Sozialversicherung fr Landwirtschaft, 
	-

	Forsten und Gartenbau eingegliedert. Über die im Folgesatz definierte Globalsukzession [96] sind die Rechte und Pflichten auch des Spitzenverbandes auf 
	die SVLFG bergegangen. Auf dieser Rechtsgrundlage und in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung zusätzlich auf § 34 Abs. 1 Satz 1 KVLG 1989 gesttzt, hat die SVLFG die Präsidentschaft und das Sekretariat des European Network of Agricultural Social Protection Systems (ENASP) [97] inne und ist unter anderem in der AIM [98] , dem ESIP [99] und der IVSS [100] engagiert. Die Erfolge bestehen nicht nur in einer erhhten nationalen und internationalen Beachtung der Leistungen der SVLFG [101], sondern neben ein
	-
	-

	Informationsgewinn auch in der Übernahme bewährter 
	Praktiken anderer. Das gilt etwa fr die Ausgestaltung der Gesundheitsangebote der SVLFG. Damit sind es im Ergebnis die Versicherten, die ber optimierte Angebote und Services von konstruktiv ausgestalteter internatio
	-

	naler Zusammenarbeit profitieren. Dass dies auch für 
	den Aufgabenbereich der SVLFG als LKK zutrifft, zeigen 
	die Erfolge der Arbeitsgruppe Prävention in der AIM 
	[102]. Hier setzt sich die SVLFG fr gesunde Ernährung mit regionalen Produkten ein [103]. Das dient nicht nur den Versicherten im Sinne der Gesundheitsfrderung, sondern auch den Mitgliedern und deren wirtschaftli
	-

	chen Interessen. 




	5 Zu den Folgen der Ausnahme vom Versichertenwettbewerb 
	5 Zu den Folgen der Ausnahme vom Versichertenwettbewerb 
	5 Zu den Folgen der Ausnahme vom Versichertenwettbewerb 
	Nach dem Grundsatz der Spezialität gelten diejenigen Bestimmungen des SGB V fr die LKK nicht, auf die nicht ausdrcklich verwiesen wird. Dies betrifft einige f das aktuelle deutsche Krankenversicherungsregime konstitutive Elemente. Während alle anderen Krankenkassen frei gewählt werden knnen [104], ist die LKK eine Zuweisungskasse [105]. Die Konsequenzen hieraus sind einerseits ein strukturwandel-, d. h. schrumpfungsbedingtes Bestandsrisiko, – es gibt einen kontinuierlichen Versichertenrckgang, den die LKK d
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	5.1 Kein Kassenwahlrecht 
	5.1 Kein Kassenwahlrecht 
	5.1 Kein Kassenwahlrecht 
	Im KVLG 1989 findet sich kein Hinweis auf den weithin bekannten Umstand, wonach die Versicherten der LKK nicht fr eine andere Krankenkasse optieren drfen. Erst durch eine Änderung der Verhältnisse (zum Beispiel Aufnahme einer entsprechend umfangreichen Beschäftigung neben der Tätigkeit als landwirtschaftlicher Unternehmer) kann sich ein Kassenwechsel ergeben. Gesetzestechnisch wird dies wie folgt erreicht: Das KVLG 1989 verweist unter anderem nicht auf § 173 SGB V. Passend dazu ist die LKK unter den wählbar
	-
	-
	-

	können die in der LKV Versicherungspflichtigen im 
	Gegensatz zum Personenkreis der von der allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung Erfassten nicht ihre Krankenkasse wählen [107]. Dies gilt auch umgekehrt 
	Gegensatz zum Personenkreis der von der allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung Erfassten nicht ihre Krankenkasse wählen [107]. Dies gilt auch umgekehrt 
	in dem Sinn, dass die LKK fr Personen, die nicht zum Kreis der im KVLG 1989 beschriebenen Versicherten gehren, nicht zuständig sein kann. Weil die LKK keine Wettbewerbskrankenkasse ist, nimmt sie auch nicht an dem als Folge der Wahlfreiheit eingefhrten Risikostrukturausgleich zwischen den Krankenkassen 
	-



	i. S. v. § 266 SGB V teil. Wettbewerb im Sinne von Mitglieder- oder Versichertenwettbewerb fand auch zu Zeiten nicht statt, in denen es regional gegliederte selbständige Landwirtschaftliche Krankenkassen gab. Von einer Art indirektem Wettbewerb knnte man auch heute noch insofern sprechen, als Befreiungsmg
	-

	lichkeiten bestehen [108]. In Bezug auf die Gruppe der 
	Unternehmer ist die naturgemäß besonders naheliegende Wettbewerbsidee ansonsten zum einen durch grundsätzliche Abschlussfreiheit und zum anderen durch alternative privatrechtliche Versicherungsmglichkeiten gekennzeichnet. Die seit 1972 gewählte Variante der in Bezug auf den Versicherungsträger und die Versicherungsinhalte alternativlosen Pflichtversicherung (Zwangsversicherung) ist deswegen verfassungsrechtlich zulässig, weil die Betroffenen durch die massive staatliche Finanzierungsbeteiligung insgesamt wi
	-
	-
	-
	-

	Die Nichtteilnahme am Versichertenwettbewerb hat fr das System selbst tendenziell positive (zum Beispiel keine Ausgaben fr grenzwertige und/oder teure Werbeaktivitäten [110]) wie negative Folgen (zum Beispiel mangelnde extrinsische Motivation fr die rasche 
	-

	Einführung von Innovationen). Festzustellen ist, dass 
	die LKK aus Sicht der anderen Krankenkassen keine Mitbewerberin ist, aus Sicht der Politik, der Ministerien, der Wissenschaft und Dritter keine wettbewerbsgelei
	-

	teten Interessen verfolgt und damit grundsätzlich eine attraktive Kooperationsalternative darstellt. Insgesamt 
	entspricht die LKV nach der Öffnung der Knappschaft als nunmehr einzige Kassenart zwar nicht mehr dem wettbewerbsorientierten gesundheitspolitischen Leitbild [111]; dies ermglich jedoch – bisher wenig 
	genutzt – interessante Vergleiche mit den anderen 
	Kassenarten. 
	Faktische Folge der Ausnahme vom Versichertenwettbewerb ist bei fixen Regelungen zum versicherungspflichtigen Personenkreis und zum anhaltenden 
	-
	-

	Konzentrationsprozess in der Landwirtschaft ein seit Jahrzehnten kontinuierlicher Rckgang der Zahl der Mitglieder und Versicherten [112]. Die Versichertenpopulation schrumpft seit Jahrzehnten relativ konstant um etwa 2.000 im Monat. Nachdem im Jahr 2009 die Grenze von 800.000 und im Jahr 2014 die Grenze von 
	-

	700.000Versicherten unterschritten wurde, fiel die 
	Ziffer im Herbst 2019 unter 600.000.  Die sich perspektivisch hieraus ergebenden Fragestellungen sind so vielschichtig, dass sie hier nicht behandelt werden knnen. Angesichts des Fortbestandes weit kleinerer 
	Ziffer im Herbst 2019 unter 600.000.  Die sich perspektivisch hieraus ergebenden Fragestellungen sind so vielschichtig, dass sie hier nicht behandelt werden knnen. Angesichts des Fortbestandes weit kleinerer 
	-

	Betriebskrankenkassen muss sich die Existenzfrage fr die LKK allein deswegen zunächst nicht stellen. 


	5.2 Keine kassenartenbergreifende Vereinigung 
	5.2 Keine kassenartenbergreifende Vereinigung 
	Nach § 155 SGB V (zuvor § 171a SGB V [114]) ist die kassenartenergreifende Vereinigung von Kran
	-

	kenkassen möglich. Infolge kassenarteninterner und 
	kassenartenbergreifender Vereinigungen hat sich die Zahl der Krankenkassen stark vermindert und beträgt im Sommer 2022 nur noch 97 [115]. Dass Krankenkassen auch kassenartenbergreifend fusionieren knnen, trägt dem Umstand Rechnung, dass der Gesundheitsmarkt immer mehr ein Teil des allgemeinen Wirtschaftslebens ist. Die Krankenkassen mssen dafr vor allem die Mglichkeit haben, sich sowohl gegenber der Marktgegenseite „Leistungserbringer“ als auch gegenber den Wettbewerbern neu aufzustellen. Dazu gehrt auch di
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Die LKK kann nicht kassenartenbergreifend fusionieren. Nach § 17 Satz 3 KVLG 1989 finden die Vorschriften des Dritten und Vierten Titels des Ersten Abschnitts des Sechsten Kapitels des Fnften Buches Sozialgesetzbuch (= §§ 155 bis 170) auf die Landwirtschaftliche Krankenkasse keine Anwendung. Dieser ausdrcklichen Bestimmung hätte es aufgrund der Systematik (das SGB V gilt nur, soweit im KVLG 1989 hierauf verwiesen wird) nicht bedurft. 
	-
	-
	-

	Die kryptische materielle Begrndung lautet wie folgt: Aufgrund der fr sie geltenden Besonderheiten im Beitrags- und Leistungsrecht ist eine Vereinigung mit Krankenkassen anderer Kassenarten nicht ohne weiteres mglich [116]. Fusionen in Nachbarländern zeigen, dass systembergreifende Fusionen mglich sind [117].  
	-
	-

	Die Knappschaft kann sich ebenfalls nicht mit anderen Krankenkassen vereinigen. Dies liegt nach der gleichfalls in der Krze nicht voll berzeugenden Begrndung des Gesetzgebers daran, dass hier die Krankenversicherung nicht von einer selbständigen Krankenkasse durchgefhrt wird, sondern von einer unselbständigen Abteilung, nämlich der Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Dieses Argument ist dem Grunde nach auch fr die LKK gltig, die Teil des Verbundträgers SVLFG ist. 
	-
	-
	-


	5.3 Keine Insolvenzfähigkeit 
	5.3 Keine Insolvenzfähigkeit 
	5.3 Keine Insolvenzfähigkeit 
	Wie erwähnt, finden die Vorschriften des Dritten und 
	Vierten Titels des Ersten Abschnitts des Sechsten Kapitels des Fnften Buches Sozialgesetzbuch und 
	damit auch die über die Insolvenz (§§ 160 ff.) auf die 
	Landwirtschaftliche Krankenkasse keine Anwendung. Die LKK ist, anders als fast alle anderen Kranken
	-

	kassen, nicht insolvenzfähig. In der Folge gelten die 
	Sicherungs- und Abwicklungsregelungen fr sie nicht. Die Begrndung fr die Ausnahme berzeugt nur teilweise bzw. hat sich inzwischen berholt [119]. Zwar nahmen die frheren LKKn und nimmt die heutige LKK nicht am Versichertenwettbewerb teil; dies gilt mit Einschränkungen aber auch fr die geschlossenen BKKn. Die zusätzliche Begrndung, wonach die LKKn einen Verwaltungsverbund mit den Trägern der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften bilden, passt seit 2013 nicht mehr. Vielmehr kann zur Begrndung auf die Ver
	-
	-
	-
	-

	wirte nach § 78a ALG und das finanzielle Engagement 
	des Bundes fr die LKV verwiesen werden. Zwingend sind all diese Begrndungsansätze wegen der nach § 
	71d SGB IV getrennten Finanzierungskreise nicht. Die 
	LKK von den Sicherungs- und Abwicklungsregelungen auszunehmen, ist dennoch sachgerecht, weil ihr kein den anderen Krankenkassen vergleichbares Risiko und 
	Steuerungspotenzial zukommt. Die Insolvenzfähigkeit 
	der SVLFG richtet sich – theoretisch – nach § 11 Abs. 1 
	Insolvenzordnung (InsO). 
	Zur Rolle des Bundesministeriums fr Ernährung und Landwirtschaft 
	Aus der von anderen Krankenkassen verschiedenen, zusätzlichen Funktion der LKK und der daraus folgenden Finanzierungsregelung ergibt sich fast zwangsläu
	-
	-

	fig die Frage nach dem Einfluss der Bundesregierung 
	und nach der ministeriellen Zuständigkeit. Während fr alle anderen Krankenkassen eine Zuständigkeit des Bundesministeriums fr Gesundheit (BMG) besteht, ist in Bezug auf die LKK das BMEL federfhrend [120].  Diese Besonderheit erklärt sich materiell aus der 
	– nicht im Gesetz ausgeführten – Zweckbestimmung 
	der LKV [121]. Formell folgt dies aus der Ressortzuständigkeit fr die Agrarsozialpolitik. Die Regelung rechtfertigt auch aus der Tatsache, dass der berwiegende Teil der Mittel der landwirtschaftlichen Krankenversicherung sowie der Alterssicherung aus dem Budget des BMEL stammt. Die Aufwendungen fr die LSV bilden die bei weitem grßte Ausgabenposition des Ministeriums [122]. 
	-
	-
	-
	-

	Nach § 44 Abs. 3a SGB IV gehören (seit 2013) [123] das 
	Bundesministerium fr Arbeit und Soziales und das Bundesministerium fr Ernährung und Landwirtschaft den Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherung fr Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau mit beratender Stimme an; fr das Bundesministerium fr Arbeit und Soziales gilt dies nicht, soweit Fragen der landwirtschaftlichen Krankenversicherung berhrt werden. Entsprechende Bestimmungen, wonach Bundesministerien in den Selbstverwaltungsorganen vertreten sind, gibt es fr andere Kassenarten nicht [124]. Es kann ang
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Obwohl die Befugnisse dem Wortlaut der Norm nach auf Beratung begrenzt sind – es gibt also kein frmliches Veto-Recht –, darf davon ausgegangen werden, dass die lckenlose Präsenz der Vertreterinnen und Vertreter des Bundesministeriums bei den Vorstandssitzungen in Verbindung mit den Aufgaben und Kompetenzen desselben eine gewisse steuernde Wirkung hat. Ministeriumsvertreterinnen und -vertreter nehmen auf Einladung in der Regel auch an den Sitzungen der Vertreterversammlung teil. Nimmt man den Beratungsauftra
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	dass das Ehrenamt die verpflichtend eingebundenen 
	Ministeriumsvertreter inspiriert und berzeugt. 
	7 Zum Schluss 
	Die LKK hat ihre ganz eigene, von den seinerzeitigen Verhältnissen im Berufsstand geprägte Entstehungsgesichte. Sie ist, was den heutigen im Sozialgesetzbuch 
	-

	definierten Rechtsstatus betrifft, im Wesentlichen eine 
	Krankenkasse neben anderen. Auch bezglich des Leistungsregimes ergeben sich nur wenige Besonderheiten (Stichwort Betriebshilfe). Entsprechendes gilt fr das Vertragswesen (siehe auch § 15 KVLG 1989). 
	-

	Besonders ist der im Verhältnis zu den meisten Krankenkassen (mit Ausnahme der geschlossenen Betriebskrankenkassen) limitierte Kreis der versicherten Personen auch deshalb, weil es nicht nur keine „Opt 
	Besonders ist der im Verhältnis zu den meisten Krankenkassen (mit Ausnahme der geschlossenen Betriebskrankenkassen) limitierte Kreis der versicherten Personen auch deshalb, weil es nicht nur keine „Opt 
	-

	in-“, sondern auch keine „Opt out“-Mglichkeit gibt. Besonders ist der Personenkreis aber vor allem, weil er bei allen kulturellen, konomischen und weiteren Unterschieden mit der Urproduktion tief verbunden ist. 


	Die fundamentgebende Idee der Bodenbewirtschaftung 
	zur Ernährung und Versorgung der Bevlkerung ist das wesentlich Verbindende, auch wenn es der Gesetzgeber nchterner formuliert hat. 
	Bedeutsam ist, dass Wesen und Zwecke der LKK von denen der anderen Krankenkassen deutlich abweichen. Dass es sich bei der SVLFG nicht nur um einen per se wirtschaftlichen berufsständischen Verbundträger 
	[125] im Sinne einer weiterentwickelten Verwaltungsgemeinschaft, sondern auch um eine Organisation mit ber die sozialversicherungstypischen Zwecke hinausreichenden Aufgaben handelt, fhrt zu einer Reihe 
	-
	-

	von Spezifika, die in der Gesamtsicht die LKK zu einem 
	Krankenversicherungsträger sui generis machen. 
	Die wesentliche Besonderheit der LKV liegt in ihrer zusätzlichen Zweckbestimmung, die wiederum zwei Zielrichtungen hat; eine gesamtgesellschaftliche und eine auf die Berufsgruppe bezogene. Die erstgenannte ist mit Abfederung der Folgen des Strukturwandels weder abschließend noch dauerhaft zufriedenstellend beschrieben. Die intelligente Verbindung von sozialer Absicherung einschließlich Gesundheitsfderung und Krankheitsprävention einerseits und Wirtschaftsfderung im weitesten Sinn andererseits bietet ein noc
	-
	-
	-
	-
	-

	der Bevölkerung beitragen kann und muss. In diesem 
	Sinn sollte ber einen zusätzlichen Begrndungsansatz 
	angelehnt an die Idee von „Health in all Policies“ [126] 
	nachgedacht werden. 
	Zunehmend an Bedeutung gewinnen sollte daneben ein an Bedarfen und praktischen Mglichkeiten orientiertes Bewusstsein fr das, was im Haushaltsgesetz des Bundes noch recht allgemein und unbestimmt beschrieben wird: „Die Agrarsozialpolitik trägt als zielorientierte, gestaltende Politik zugunsten der aktiven Landwirte und ihrer Familien dazu bei, die Voraussetzungen fr die Entfaltung einer leistungs- und wettbewerbsfähigen Landwirtschaft zu schaffen. Als berufsständisch 
	Zunehmend an Bedeutung gewinnen sollte daneben ein an Bedarfen und praktischen Mglichkeiten orientiertes Bewusstsein fr das, was im Haushaltsgesetz des Bundes noch recht allgemein und unbestimmt beschrieben wird: „Die Agrarsozialpolitik trägt als zielorientierte, gestaltende Politik zugunsten der aktiven Landwirte und ihrer Familien dazu bei, die Voraussetzungen fr die Entfaltung einer leistungs- und wettbewerbsfähigen Landwirtschaft zu schaffen. Als berufsständisch 
	-
	-
	-

	geprägtes Sondersystem ist sie darauf ausgerichtet, die besonderen Belange selbständiger Landwirte bei ihrer sozialen Absicherung bestmglich zu bercksichtigen und den Strukturwandel in der Landwirtschaft sozial zu 

	flankieren.“ [127] 
	Hinweise darauf, wie der Gedanke der Frderung der Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft in Bezug auf die Versichertengemeinschaft umgesetzt werden kann, 
	lassen sich unter anderem finden bei der langfristigen Beobachtung von spezifischen Parametern auf der 
	Basis einer Gesundheitsberichterstattung. Das impliziert ein verstärktes Nachdenken ber Mglichkeiten 
	-

	der berufsspezifischen Gesundheitsförderung und 
	Krankheitsprävention, aber auch er die Anpassung der Betriebs- und Haushaltshilfe an sich verändernde Umstände und Bedarfe. Die Wirkungen von Gesundheitsfderung und Krankheitsprävention lassen sich 
	-

	durch die LKK im Übrigen allein schon deshalb besser 
	als bei Versicherten anderer Krankenkassen längerfristig evaluieren, weil die Versicherten kein Kassen(ab) wahlrecht haben. 
	-

	Was in diesem Zusammenhang „zielorientierte, gestaltende Politik“ meint, bleibt ansonsten nebuls. Dass diese Politik anscheinend nur „zugunsten der aktiven Landwirte und ihrer Familien“ vorgesehen ist, greift angesichts des erheblichen gesamtgesellschaftlichen Finanzierungsanteils im Sinne einer breiteren Solidarität zu kurz. Es sollte deutlicher werden, dass die LKK einen zeitgemäßen gesamtgesellschaftlichen Anspruch hat bzw. haben sollte. Auch die Formulierung „die Voraussetzungen f die Entfaltung einer l
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Die LKK als Teil der agrarsozialen Sicherungsarchitektur ist nicht nur Krankenkasse, sondern funktionaler Bestandteil der Agrarpolitik. Dieser bislang in der ffentlichen Wahrnehmung deutlich zu kurz gekommene Aspekt rckt mehr und mehr in den Fokus. Die LKK wird damit von einer auf zweifacher Solidarität 
	-
	-

	[129] – Gemeinschaft der Steuerzahler und Mitgliederkreis bzw. Versichertengemeinschaft – gegrndeten Versicherungs- und Entschädigungsbehrde zu einer 
	-

	„grünen“ Gesundheitskasse mit hohem Innovations- 
	und Vernetzungspotenzial [130]. 
	Die die LKV tragende spezifische (Finanzierungs-)Solidarität bedarf der Pflege und Weiterentwicklung, weil 
	Die die LKV tragende spezifische (Finanzierungs-)Solidarität bedarf der Pflege und Weiterentwicklung, weil 
	-

	sie in besonderem Maße auf innerlandwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Akzeptanz angewiesen ist. Diese setzt Transparenz voraus [131]. Transparenz betrifft nicht nur das Verwaltungshandeln [132],  sondern vorgelagert auch die gesetzlichen Grundlagen. Was man nicht (gut) versteht, kann man schwerlich mit guten Argumenten untersttzen. Auch das System der LKV sollte von den Versicherten und den sonstigen Steuerzahlenden in seinen Grundzgen und Zweck
	-
	-

	bestimmungen verstanden werden können. Im Zuge 
	von Optimierungsberlegungen mag geprft werden, ob ber Verbesserungen hinsichtlich Systematik und Darstellung hinausgehend ein einheitliches Gesetz er die agrarsoziale Sicherung sinnvoll ist. 
	Dessen ungeachtet ist es an der SVLFG mit ihren Organen, Gremien und Mitarbeitenden, die Leistungs- und 
	-

	Innovationsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Und es 
	ist an der Politik und am Berufsstand, das besondere Potenzial der SVLFG als LKK im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu erkennen und zu nutzen. 
	-
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	Herzlichen Glckwunsch zum Geburtstag, liebe LKK! Fr die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit. 
	Hartmut Fanck 
	Bei einem Geburtstagskind, das die Zeit des Heranwachsens weit hinter sich gelassen hat, ist es unblich, das Alter besonders zu erwähnen. Das soll auch hier nicht geschehen. In den Mittelpunkt gehrt die Tatsache, dass die Landwirtschaftliche Krankenkasse fr die Familien in der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und im Gartenbau nun schon seit 50 Jahren fr die soziale Absicherung bei Krankheit sorgt. Eine Selbstverständlichkeit? Zumindest vor 50 Jahren war dies nicht der Fall. Diese Abhandlung ist ein Abris
	-

	Die Schaffung der landwirtschaftlichen Krankenversicherung (LKV) zum 01.10.1972 liegt mehr als ein halbes Menschenleben zurück. Wie war das damals? In München und Kiel finden die olympischen Sommerspiele 
	-
	-

	statt. Und in Ost-Berlin werden die Weltjugendspiele 1973 vorbereitet. Die Bundesrepublik Deutschland wird im Endspiel gegen die UdSSR Fußball-Europameister; damals „selbstredend“ die Männermannschaft. Unter Bundeskanzler Willi Brandt vereinbaren die beiden deutschen Staaten den Grundlagenvertrag und ein Transitabkommen; erste Keimlinge einer neuen Ost
	-

	politik. In Helsinki beginnen unter Beteiligung von USA 
	und Kanada die Vorgespräche fr eine Konferenz ber 
	Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE). In 
	Bonn regiert eine sozialliberale Koalition zwischen SPD und FDP. Arbeitet jemand mit einem PC oder telefoniert mit einem Handy? Fehlanzeige. Der PC heißt noch Schreibmaschine und das Telefon hat einen festen Platz sowie eine Wählscheibe. 
	-

	Meine erste Begegnung mit der LKV fand sechs Jahre später statt. Am 01.08.1978 begann meine Ausbildung bei der Hannoverschen landwirtschaftlichen Sozialversicherung; damals noch streng getrennt nach Krperschaften und Krperschaftsfarben, bei der „blauen“ Berufsgenossenschaft. Durchlaufen wird natrlich auch die Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK). Und dabei entsteht die wohl älteste persnliche Erinnerung an die LKK. Mangels PC gab es selbstverständlich noch keine elektronischen Gesundheits- oder Krankenver
	-
	-
	-
	-

	dung einer Umdruckflüssigkeit Name und Anschrift 
	auf ein entsprechendes Formular aufgebracht. Da die Flssigkeit berwiegend aus Ethanol bestand, wurde der Vorgang von intensivem Geruch begleitet. Filter 
	o. Ä. waren noch kein Thema, selbst bei unserer Krankenkasse nicht. 
	-

	Knnen Sie sich ein wenig in die Zeit versetzen? Dann ist es Zeit fr unser Geburtstagskind. 
	1 Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft vor dem 01.10.1972 
	-

	Fr die soziale Sicherheit der in der Landwirtschaft tätigen Menschen war schon einiges getan. Das Risiko Arbeitsunfall sicherten die Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften schon seit 1886 ab, der Schutz gegen Berufskrankheit und Wegeunfall kam 1925 hinzu. Seit dem 01.10.1957 sorgten die Landwirtschaftlichen Alterskassen nach dem Gesetz ber eine Altershilfe fr Landwirte (GAL) fr die Absicherung bei Alter und Tod und ab dem 01.04.1963 auch bei Erwerbsunfähigkeit. Die Rentenleistungen der Altershilfe fr L
	-
	-
	-
	-

	Nicht zufriedenstellend war die Absicherung gegen die Risiken Krankheit und Mutterschaft. Während die Arbeitnehmer in der Landwirtschaft bei den zuletzt 101 Landkrankenkassen versichert waren (die es aber nicht in allen Bundesländern gab), blieb fr die Unternehmer und Ehepartner, fr die mitarbeitenden Familienangehrigen ohne Arbeitsvertrag und fr 
	Altenteiler häufig nur eine freiwillige Versicherung bei 
	einer gesetzlichen Krankenkasse oder einem privaten Versicherungsunternehmen. Der damit letztendlich auf eigenen Entschluss basierende Krankenversicherungsschutz wurde nicht von allen Unternehmern und Altenteilern begrndet, sei es aus falscher Einschätzung zum Schutzbedarf oder schlicht aus fehlender Finanzstärke. 
	-
	-

	Im Ergebnis waren insbesondere Altenteiler sowie 
	ältere Landwirte und deren Familienangehrige unzurei
	ältere Landwirte und deren Familienangehrige unzurei
	-

	chend gegen die wirtschaftlichen Risiken insbesondere von Krankheiten geschtzt. 

	Im Gesetzgebungsverfahren zur Einführung der LKV 
	Im Gesetzgebungsverfahren zur Einführung der LKV 
	wurde so ausgefhrt: 
	„Der gegenwärtige, auf freiwilliger Entschließung der Landwirte und Altenteiler beruhende Versicherungsschutz im Krankheitsfalle ist unzureichend. Von den selbständigen Landwirten haben 10,7 v. H. keinen Krankenversicherungsschutz; in Bayern sogar 15,9 v. H. und 
	-
	-

	in Rheinland-Pfalz 17,4 v. H. Im Bundesgebiet sind rund 
	40 v. H. der Altersgeldempfänger ohne Versicherungs
	-

	schutz. Insgesamt sind rund 23 v. H. der selbständigen 
	Landwirte, der mitarbeitenden Familienangehrigen und der Altenteiler nicht gegen das Risiko der Krankheit versichert, während dies nur bei 1,6 v. H. der erwerbstätigen Bevlkerung der Fall ist. Vieles deutet darauf hin, dass auch der Gesundheitszustand der in der Landwirtschaft Tätigen schlechter ist, als der der brigen Bevlkerung.“ [1] 
	-
	-

	„Die selbstständigen Landwirte, ihre mitarbeitenden Familienangehrigen und die Altenteiler sind zu einem großen Teil unzureichend oder nicht gegen das wirtschaftliche Risiko der Krankheit gesichert. Die Bundes-
	-


	Tabelle 1: Gegenberstellung der Struktur des Krankenversicherungsschutzes der Erwerbstätigen insgesamt, der Selbständigen (ohne Landwirte) und der selbständigen Landwirte, Mikrozensus April 1969 [3] 
	Bevlkerungsgruppe 
	Bevlkerungsgruppe 
	Bevlkerungsgruppe 
	Personen insgesamt in Millionen 
	gesetzliche Krankenversicherung in v. H. 
	-

	private Krankenversicherung in v. H. 
	-

	ohne Krankenversicherung in v. H. 
	-


	Erwerbstätige 
	Erwerbstätige 
	25,61 
	88,5 
	9,9 
	1,6 

	Selbständige ohne Landwirte 
	Selbständige ohne Landwirte 
	1,94 
	54,6 
	40,2 
	5,2 

	Hauptberufliche selbständige Landwirte 
	Hauptberufliche selbständige Landwirte 
	-

	0,74 
	57,3 
	31,9 
	10,7 


	Tabelle 2: Krankenversicherungsschutz der hauptberuflich selbständigen Landwirte, gegliedert nach Bundesländern, 
	Mikrozensus April 1969 [4] 
	Mikrozensus April 1969 [4] 
	Mikrozensus April 1969 [4] 
	regierung und die Fraktionen des Bundestages sind der Auffassung, dass dieser Teil der Bevlkerung des gesetzlichen Krankenversicherungsschutzes bedarf. Auch die Berufsorganisation der Landwirte hält eine solidarische Sicherung gegen das Krankheitsrisiko f unerläßlich.“ [2] 


	Bevlkerungsgruppe 
	Bevlkerungsgruppe 
	Bevlkerungsgruppe 
	Personen insgesamt in 1.000 
	gesetzliche Krankenversicherung in v. H. 
	-

	private Krankenversicherung in v. H. 
	-

	ohne Krankenversicherung in v. H. 
	-


	Baden-Wrttemberg 
	Baden-Wrttemberg 
	116,4 
	66,7 
	26,4 
	6,6 

	Bayern 
	Bayern 
	228,6 
	55,1 
	28,7 
	15,9 

	Berlin, Bremen, Hamburg 
	Berlin, Bremen, Hamburg 
	6,1 
	Die zu geringe Gesamtzahl lässt keine weitere Aufgliederung zu. 

	Hessen 
	Hessen 
	42,4 
	71,9 
	24,3 
	3,8 

	Niedersachsen 
	Niedersachsen 
	129,0 
	58,8 
	32,6 
	8,6 

	Nordrhein-Westfalen 
	Nordrhein-Westfalen 
	107.0 
	59,9 
	31,8 
	8,3 

	Rheinland-Pfalz 
	Rheinland-Pfalz 
	71,2 
	43,0 
	39,6 
	17,4 

	Saarland 
	Saarland 
	3,4 
	Die zu geringe Gesamtzahl lässt keine weitere Aufgliederung zu. 

	Schleswig-Holstein 
	Schleswig-Holstein 
	39,6 
	41,2 
	56,1 
	2,7 

	Insgesamt 
	Insgesamt 
	743,7 
	57,3 
	31,9 
	10,7 


	Errichtung der LandwirtschaftlichenKrankenkassen zum 1. Oktober 1972 
	Errichtung der LandwirtschaftlichenKrankenkassen zum 1. Oktober 1972 

	Die Errichtung der Landwirtschaftlichen Krankenkassen (LKKen) erfolgte durch das Gesetz zur Weiterentwicklung des Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung (Gesetz ber die Krankenversicherung der Landwirte, KVLG) zum 01.10.1972 [5]. 
	-

	Der Bundestag hatte am 21.06.1972 bei nur drei Gegenstimmen – also praktisch einstimmig – das Gesetz beschlossen. Der Bundesrat stimmte am 07.07.1972 zu. Zum ersten Mal in Deutschland wurde damit fr eine große Selbständigen-Gruppe eine Pflichtkrankenversicherung eingefrt. 
	-
	-

	Mit der Schaffung einer gesetzlichen Krankenversicherung der Landwirte wurden folgende Ziele verfolgt [6]: 
	-

	■ 
	■ 
	■ 
	Fr die selbständigen Landwirte, ihre Familienangehrigen und die Altenteiler soll die vorhandene Lcke in der sozialen Sicherung geschlossen werden. 
	-


	■ 
	■ 
	Die wirtschaftlichen Risiken der Krankheit sollen die aktiven Landwirte fr sich und ihre Familienangehrigen solidarisch tragen. 
	-


	■ 
	■ 
	Dem Wunsch der Landwirte nach sozialer Parität soll durch Schaffung eines Krankenversicherungsschutzes Rechnung getragen werden, der dem der Mehrzahl der brigen Brger der Bundesrepublik Deutschland entspricht. 
	-


	■ 
	■ 
	Der Anpassungsprozess der deutschen Landwirtschaft an die veränderten Strukturen des gemeinsamen Marktes soll durch sozialpolitische Maßnahmen erleichtert werden. 
	-
	-



	Grundlage des Gesetzes waren zwei Anträge der Oppositions-Fraktion der CDU/CSU (Bundestagsdrucksachen VI/970, VI/2937) sowie ein Antrag der Bundesregierung aus SPD/FDP (VI/3012) [7]. Dabei bestand 
	-
	-

	zur Einfrung einer gesetzlichen Krankenversiche
	-

	rungspflicht Einigkeit. Dies galt auch für Fragen des 
	Leistungsumfangs und der Finanzierung. 
	Unterschiedliche Auffassungen gab es zur Organisation. So votierte die Fraktion der CDU/CSU dafr, dass alle landwirtschaftlichen Unternehmer, die mithelfenden Familienangehrigen, die Lohnarbeitskräfte (familienfremde Arbeitnehmer) und die Altenteiler bei den seinerzeit ca. 400 Orts- und 101 Landkrankenkas
	-
	-
	-

	sen pflichtversichert werden sollten. Die nach dem 
	Gesetzentwurf der Bundesregierung – und dem Votum des Deutschen Bauernverbandes e. V. und des Deutschen Gewerkschaftsbundes – schließlich realisierte Pflichtversicherung der landwirtschaftlichen Unternehmer, der mitarbeitenden Familienangehrigen (mit und ohne Arbeitsvertrag) und der Altenteiler erfolgte ber die Errichtung eigenständiger LKKen in Verwaltungsgemeinschaft mit den Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften und den Landwirtschaftlichen Alterskassen. 
	-
	-
	-

	Diese unterschiedlichen Auffassungen zur heute selbstverständlichen Organisation der LKV erscheinen rckblickend unverständlich. Deshalb ist es durchaus interessant, die berlieferten Grnde hierfr zu nennen. 
	Die Opposition (CDU-/CSU-Fraktion) sprach sich angesichts des anhaltenden Strukturwandels in der Landwirtschaft gegen die Schaffung einer neuen Krankenversicherung ausschließlich fr Landwirte aus. Auch wegen des ungnstigen Altersaufbaus der Versicherten wde eine berufsständische Krankenversicherung wegen des damit verbundenen schlechten Risikoausgleichs schon in naher Zukunft fr die aktiven Landwirte unverhältnismäßig teuer werden [8].  
	-
	-
	-

	Nach Einschätzung der SPD/FDP-Regierungskoalition 
	erfordere die Pflichtversicherung der selbständigen 
	Landwirte eine Reihe von Abweichungen vom allgemeinen System der gesetzlichen Krankenversicherung. Diese wden bei einer Einbeziehung dieses Personenkreises in die bestehenden Versicherungsträger einen erheblichen organisatorischen Aufwand erforderlich machen. Fr die Krankenversicherung der Landwirte sei eine besondere Beitragsgestaltung notwendig, die eine Vermischung mit den Beiträgen anderer Versichertengruppen nicht zuließe. Das träfe auch fr das Finanzierungssystem der Altenteiler in der LKV zu, denn fr
	-
	-
	-
	-
	-

	Im Leistungsrecht sei für landwirtschaftliche Unterneh
	-

	mer eine der Krankenversicherung unbekannte Leistungsart erforderlich (Betriebs- und Haushaltshilfe). Schließlich ergäbe sich fr die Selbstverwaltung das Problem, dass fr die landwirtschaftliche Unternehmerversicherung eine paritätische Selbstverwaltung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern nicht in Betracht käme. Diesen Besonderheiten der Krankenversi
	mer eine der Krankenversicherung unbekannte Leistungsart erforderlich (Betriebs- und Haushaltshilfe). Schließlich ergäbe sich fr die Selbstverwaltung das Problem, dass fr die landwirtschaftliche Unternehmerversicherung eine paritätische Selbstverwaltung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern nicht in Betracht käme. Diesen Besonderheiten der Krankenversi
	-
	-

	cherung der Landwirte knne nur dadurch Rechnung getragen werden, dass bei den Orts- und Landkrankenkassen besondere Einrichtungen – vorgeschlagen war die Bildung von Sektoren – mit getrennter Finanzverantwortung und -verwaltung sowie mit eigener Selbstverwaltung und Satzungsautonomie geschaffen worden wären. Der – schließlich realisierte – Vorschlag hätte den Vorteil, dass die LKKen auch bei weiterem Schrumpfen der Zahl der erwerbstätigen Landwirte hinreichend leistungsfähig blieben. Durch die enge 
	-
	-


	Zusammenarbeit und Integration der Selbstverwaltung 
	Zusammenarbeit und Integration der Selbstverwaltung 
	und der Verwaltung der drei landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger sei auch eine rationelle Verwaltungsorganisation gewährleistet [9]. 
	-
	-

	Die drei landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger wurden gesetzlich zur engen Zusammenarbeit bei der Aufgabenerfllung sowie bei der Betreuung und Beratung der Versicherten verpflichtet (§ 45 KVLG). Erwähnenswert ist deshalb der Hinweis in den Beratungen im Bundestag zum KVLG im Juni 1972, dass „eine noch stärkere Zusammenfassung der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften mit den landwirtschaftlichen Alterskassen und den neuen landwirtschaftlichen Krankenkassen keineswegs ausgeschlossen“ sei [10].
	-
	-
	-

	2.1 Organisation 
	Die Errichtung der LKKen bei den Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften und jeweils als Verwaltungsgemeinschaft mit der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und der Landwirtschaftlichen Alterskasse wurde schon angesprochen. Auch die LKKen wurden dabei als eigenständige Krperschaften des ffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung aufgestellt. 
	-
	-
	-

	Die zuletzt 101 Landkrankenkassen wurden zum 01.10.1972 mit den LKKen vereinigt. Grundsätzlich wurden die LKKen Rechtsnachfolgerinnen der Landkrankenkassen. Ausgenommen hiervon war jedoch das Sondervermen nach dem Lohnfortzahlungsgesetz, welches den beteiligten Ortskrankenkassen ertragen wurde. 
	-

	Die Mitglieder der Landkrankenkassen wurden Mitglieder der Ortskrankenkassen, wenn sie zu deren Mitgliederkreis gehrten. Wurden sie nach dem KVLG in der LKV versicherungspflichtig (vgl. 2.2), wurde die Mitgliedschaft von der rtlich zuständigen LKK fortgefhrt. 
	-
	-
	-

	Diese „Aufteilung“ von Finanzen und Mitgliedern sollte 18 Jahre später bei der deutschen Wiedervereinigung noch von Bedeutung sein; dazu später mehr. 
	Zum 01.10.1972 wurden folgende LKKen errichtet: 
	■ 
	■ 
	■ 
	Schleswig-Holsteinische LKK 

	■ 
	■ 
	LKK Oldenburg-Bremen 

	■ 
	■ 
	Hannoversche LKK 

	■ 
	■ 
	Braunschweigische LKK 

	■ 
	■ 
	Lippische LKK 

	■ 
	■ 
	KK der Rheinischen Landwirtschaft 

	■ 
	■ 
	Westfälische LKK 

	■ 
	■ 
	LKK Hessen-Nassau 

	■ 
	■ 
	LKK Darmstadt 

	■ 
	■ 
	LKK Rheinhessen-Pfalz 

	■ 
	■ 
	LKK fr das Saarland 

	■ 
	■ 
	LKK Oberfranken und Mittelfranken 

	■ 
	■ 
	LKK Niederbayern-Oberpfalz 

	■ 
	■ 
	LKK Unterfranken 

	■ 
	■ 
	LKK Schwaben 

	■ 
	■ 
	LKK Oberbayern 

	■ 
	■ 
	Badische LKK 

	■ 
	■ 
	LKK Wttemberg 

	■ 
	■ 
	KK fr den Gartenbau 


	Interessant erscheint, dass die 19 LKKen Anfang 
	1973 insgesamt 223 Verwaltungsstellen eingerichtet 
	hatten [11].  
	So wie die Landkrankenkassen mit den LKKen vereinigt wurden, erfolgte u. a. auch eine Zuordnung des Bundesverbandes der Landkrankenkassen zum neuen Bundesverband der Landwirtschaftlichen Krankenkas
	-
	-

	sen (BLK). Der BLK wurde ebenfalls mit Inkrafttreten 
	des KVLG als Krperschaft des ffentlichen Rechts errichtet (§ 56 KVLG). Mitglieder des BLK wurden die LKKen [12].  
	2.2 Kreis der versicherten Personen 
	Der bis heute im Kern unveränderte Kreis der versicherten Personen wurde im § 2 KVLG bestimmt. Bei der rtlich zuständigen LKK wurden danach versicherungs
	-
	-

	pflichtig: 
	1.  Unternehmer der Land- und Forstwirtschaft einschließlich des Wein-, Obst-, Gemse- und Gartenbaus sowie der Teichwirtschaft und der Fischzucht (landwirtschaftliche Unternehmer), deren Unternehmen unabhängig vom jeweiligen Unternehmer eine auf Bodenbewirtschaftung beruhende Existenzgrundlage bildet und von § 1 Abs. 4 und 5 GAL erfasst sind 
	-
	-
	-
	-


	2. 
	2. 
	2. 
	Personen, die ihren Lebensunterhalt – abgesehen von geringfgigen Nebeneinknften – aus selbständiger Tätigkeit als landwirtschaftlicher Unternehmer bestreiten, ohne dass das Unternehmen eine Existenzgrundlage bildet; als geringfgig gelten Nebeneinknfte, die im Kalenderjahr ein Viertel der Jahresbezge der in der Rentenversicherung der Arbeiter geltenden Beitragsbemessungsgrenze nicht bersteigen 
	-
	-
	-
	-


	3. 
	3. 
	mitarbeitende Familienangehrige eines landwirtschaftlichen Unternehmers, wenn sie das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben oder wenn sie als Auszubildende in dem landwirtschaftlichen Unternehmen beschäftigt sind 
	-
	-
	-


	4.  
	4.  
	Personen, welche die Voraussetzungen fr den Bezug von Altersgeld, vorzeitigem Altersgeld oder Landabgaberente erfllen und diese Leistungen beantragt haben 

	5.  
	5.  
	Personen, die das fnfundsechzigste Lebensjahr vollendet haben und während der letzten fnfzehn Jahre vor Vollendung des fnfundsechzigsten Lebensjahres mindestens sechzig Kalendermonate als landwirtschaftlicher Unternehmer nach Nummer 1 oder 2 oder als mitarbeitender Familienangehriger nach Nummer 3 tätig waren, sowie die berlebenden Ehegatten dieser Personen. 
	-
	-



	Der Kreis der versicherten Personen wurde um die Mglichkeiten freiwilliger Versicherungen in der LKV (§§ 4 und 5 KVLG) und um die Familienhilfe (§§ 32 und 33 KVLG) ergänzt. Fr eine freiwillige Versicherung wird seit Einfhrung der LKV grundsätzlich eine vorherige LKV-Pflicht- oder eine LKV-Familienversicherung vorausgesetzt (vorbehaltlich der Übergangs- und Schluss
	-
	-

	vorschriften bei Einfhrung der LKV, §§ 94 ff KVLG).  
	Wenn der Kreis der versicherten Personen auch im Kern bis heute unverändert geblieben und daher bekannt ist, sind gleichwohl folgende Unterschiede zum heutigen Recht zu nennen: 
	a)  
	a)  
	a)  
	Bei der Versicherung der Unternehmer (Nr. 1) und der Kleinunternehmer (Nr. 2) wurde auf die Existenzgrundlage nach dem GAL abgestellt. Diese waren bei 19 Landwirtschaftlichen Alterskassen durchaus unterschiedlich. Eine bundesweite Vereinheitlichung der Mindestgrßen erfolgte erst ein Jahr nach Errichtung der SVLFG zum 01.01.2014. 
	-


	b)  
	b)  
	Die Versicherung der Unternehmer (Nr. 1) und der Kleinunternehmer (Nr. 2) wurde im Wesentlichen nur durch eine andere vorrangige gesetzliche 


	Versicherungspflicht verdrängt. Das Abstellen auf 
	Versicherungspflicht verdrängt. Das Abstellen auf 
	die Hauptberuflichkeit bei mehreren selbständigen 
	Erwerbstätigkeiten folgte erst durch die Agrarsozialreform zum 01.01.1995 durch Einfgung des § 2 Abs. 4a KVLG 1989. 
	-


	c) 
	c) 
	c) 
	Die Versicherung als Kleinunternehmer (Nr. 2) wurde durch alle Nebeneinknfte in entsprechender Hhe verdrängt. Dazu gehrten auch Einknfte aus Kapitalvermgen, Vermietung und Verpachtung sowie sonstige Einknfte. Erst zum 01.07.1980 wurde die Berksichtigung auf Arbeitsentgelt und Arbeitseinkommen beschränkt. 
	-
	-


	d) 
	d) 
	Die Versicherung der mitarbeitenden Familienangehrigen ab dem 18. Lebensjahr wurde erst zum 01.07.1980 auf das 15. Lebensjahr abgesenkt. 
	-


	e)  
	e)  
	Erst zum 01.04.2007 wurde die Versicherungspflicht 


	als „Rckkehrer“ nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 eingefrt. 
	als „Rckkehrer“ nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989 eingefrt. 

	Diese und andere Änderungen werden unter 3. näher beschrieben. 
	Die Befreiungsmglichkeiten fr landwirtschaftliche Unternehmer (§ 3 KVLG) sind bis heute im Wesentlichen unverändert geblieben (vgl. § 4 KVLG 1989). Fr die bei Einfhrung der LKV privat versicherten Personen gab es jedoch eine besondere Befreiungsmlichkeit, die nicht auf die Grße des landwirtschaftlichen Unternehmens abstellte (§ 94 KVLG).  
	-
	-

	Im Gesetzgebungsverfahren [13] wurde davon ausgegangen, dass die LKKen ohne Befreiungen folgenden Mitgliederbestand haben wrden:
	-

	  580.000 selbständige Landwirte
	  580.000 selbständige Landwirte
	  220.000 mitarbeitende Familienangehrige
	  370.000 Altenteiler
	 60.000 mitarb. Familienangeh. ber 65 Jahre 
	1.230.000 Pflichtmitglieder 

	Gerechnet wurde u. a. mit 190.000 Befreiungen der 
	erwerbstätigen Pflichtmitglieder und mit 115.000 
	Befreiungen der Altenteiler. Danach wurde ein Gesamtmitgliederbestand von 925.000 erwartet. Im Jahresdurchschnitt 1973 konsolidierte sich der Mitgliederbestand tatsächlich auf folgendem Niveau [14]: 
	-
	-

	         490.670 selbständige Landwirte 
	         490.670 selbständige Landwirte 
	116.798 mitarbeitende Familienangehrige
	                 147 krankenversicherte Arbeitslose             5.389 freiwillige Mitglieder         392.935 Altenteiler und Sonstige 
	1.005.939 Mitglieder 

	Trotz der seinerzeit massiven Bemhungen der privaten Versicherungswirtschaft, die Versicherten der LKKen zu Befreiungsanträgen zu bewegen, wurden bis Ende 1973 „nur“ 18.445 Befreiungen ausgesprochen.
	Trotz der seinerzeit massiven Bemhungen der privaten Versicherungswirtschaft, die Versicherten der LKKen zu Befreiungsanträgen zu bewegen, wurden bis Ende 1973 „nur“ 18.445 Befreiungen ausgesprochen.
	 2.3     Finanzierungsgrundsatz 
	Die LKV wird seit ihrer Schaffung durch Beiträge und 
	durch Zuschüsse des Bundes finanziert (§ 63 KVLG). 
	Hervorzuheben ist dabei die Besonderheit in der gesetzlichen Krankenversicherung, dass die Leistungsaufwendungen der Altenteiler der LKKen (Versicherte nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 und 5 KVLG) nicht von den aktiv Versicherten, sondern vom Bund getragen werden (§ 63 Abs. 3 KVLG). An diesem Grundsatz hat sich bis in die Gegenwart wenig geändert (vgl. 3.3). 
	-

	Der Gesetzgeber begrndete diese Besonderheit der Finanzierung wie folgt [15]:  
	„Dagegen sollen die Leistungsaufwendungen der nicht mehr erwerbstätigen Landwirte (Altenteiler) durch Zuschsse des Bundes gedeckt werden. Diese Form der Finanzierung ist notwendig und berechtigt, weil die Folgen des Strukturwandels der Landwirtschaft nicht auf die erwerbstätigen Landwirte abgewälzt werden knnen, zumal die Belastbarkeit der landwirtschaftlichen Betriebe durch die fr die Unternehmer und ihre Familien aufzubringenden Beiträge ausgeschpft ist …“ 
	-

	2.4 Beitragsregelungen fr Aktive 
	Die landwirtschaftlichen Unternehmer mussten ihre Beiträge und die ihrer mitarbeitenden Familienangehrigen von Anfang an selbst tragen (§ 64 KVLG). Die Beiträge waren nach Beitragsklassen festzusetzen. Die Satzung hatte dabei die Beiträge nach dem Einheitswert, dem Arbeitsbedarf oder einem anderen angemessenen Maßstab zu bestimmen. Es waren mindestens fnf und hchstens zehn Beitragsklassen vorzusehen. Der Beitrag der hchsten Beitragsklasse musste mindestens das Zweieinhalbfache des Beitrages der niedrigsten 
	-
	-
	-
	-

	Diesen gesetzlichen Rahmen fllten die LKKen unterschiedlich aus. Die anfänglichen Gestaltungen lassen sich wie folgt darstellen. 
	-

	Beitragsmaßstab 
	Bei dem Beitragsmaßstab wählten 16 LKKen den „Flächenwert in DM“, zwei LKKen wählten den „Arbeitsbedarf in Arbeitstagen“ (Schleswig-Holstein, Oldenburg) und eine LKK nutzte den „Jahresarbeitswert in DM“ (Gartenbau). 
	-
	-

	Beitragsklassen 
	Die Zahl der Beitragsklassen wurde von den LKKen nicht einheitlich festgelegt. Ursächlich dafr waren strukturelle Unterschiede in den jeweiligen regionalen Zuständigkeiten. Dabei spielten die Schichtung nach der Grße der landwirtschaftlichen Unternehmen und-damit die Zusammensetzung des jeweiligen Mitgliederbestandes eine wesentliche Rolle. 
	-

	Tabelle 3: Zahl der Beitragsklassen [16] 
	Table
	TR
	Zahl der LKKen 

	01.10.1972 
	01.10.1972 
	01.01.1974 

	5 Beitragsklassen 
	5 Beitragsklassen 
	1 
	1 

	6 Beitragsklassen 
	6 Beitragsklassen 
	2 
	2 

	7 Beitragsklassen 
	7 Beitragsklassen 
	14 
	13 

	8 Beitragsklassen 
	8 Beitragsklassen 
	-
	1 

	9 Beitragsklassen 
	9 Beitragsklassen 
	1 
	1 

	10 Beitragsklassen 
	10 Beitragsklassen 
	1 
	1 


	Beitragshhe 
	Nach 50 Jahren wirken die Beiträge in absoluter Hhe sehr niedrig. Aber natrlich gilt dies fr die Einkommen in der damaligen Zeit in entsprechender Weise. Die Ausfhrungen dienen daher in erster Linie dem Vergleich zwischen den LKKen und der allgemeinen Krankenversicherung. 
	-
	-

	Im Gesetzgebungsverfahren wurde folgendes Modell 
	einer bundeseinheitlichen Beitragsstaffel auf Basis des Einheitswertes vorgestellt. 

	Tabelle 4: Modell einer bundeseinheitlichen Beitragsstaffel [17] 
	Table
	TR
	Beitragsklassen in DM 
	Beitrag f Unternehmer in DM 

	1 
	1 
	0 bis unter 5.000 
	51,50 

	2 
	2 
	5.000 bis unter 8.000 
	62,60 

	3 
	3 
	8.000 bis unter 12.000 
	73,60 

	4 
	4 
	12.000 bis unter 16.000 
	84,60 

	5 
	5 
	16.000 bis unter 20.000 
	92,00 

	6 
	6 
	20.000 bis unter 25.000 
	99,40 

	7 
	7 
	25.000 bis unter 30.000 
	106,70 

	8 
	8 
	30.000 bis unter 35.000 
	114,10 

	9 
	9 
	35.000 bis unter 40.000 
	121,40 

	10 
	10 
	40.000 und mehr 
	128,80 


	Die ersten Beitragstabellen der LKKen ab 01.10.1972 
	[18] erwecken den Eindruck, dass sich die LKKen an diesem Modell orientiert hatten. Dies gilt besonders fr die Spanne zwischen dem Beitrag der niedrigsten und der hchsten Beitragsklasse (tatsächlich 39,00 DM – 135,00 DM). Die unterschiedlichen Beitragsmaßstäbe, die abweichende Anzahl und die unterschiedliche Schneidung der Beitragsklassen lassen einen Vergleich aber tatsächlich nicht zu. Dies gilt insbesondere fr die Beitragsstaffeln der LKKen, die nicht den Flächenwert (Nähe zum Einheitswert) als Beitragsm
	Die ersten Beiträge der landwirtschaftlichen Unternehmer in der LKV mussten bis zum 01.01.1974 um durchschnittlich 19 v. H. erhht werden; aus heutiger Sicht eine kaum zu vermittelnde Entwicklung. Im Erfahrungsbericht der Bundesregierung ber die LKV vom 04.07.1974 [19] wird hierzu ausgefhrt, dass diese Beitragsentwicklung annähernd dem Ausgabenanstieg bei den anderen Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung entsprach. Um außerordentliche Beitragsverände
	-
	-
	-
	-
	-

	rungen handelte es sich demnach seinerzeit nicht. In 
	diesem Zusammenhang wurde im Zweifel zum ersten Mal eine Tatsache genannt, die bis heute an Bedeutung nicht verloren hat: „Es ist beim Beitragsaufkommen zu bercksichtigen, dass sich bei den LKKen wegen ihrer besonders gestalteten Art der Beitragsbemessung Lohn-und Gehaltserhhungen nicht beitragssteigernd auswirken“. 
	Die Beiträge der LKKen bewegten sich am 01.01.1974 
	von 45,00 DM bis 168,75 DM. In der niedrigsten 
	Beitragsklasse beliefen sie sich von 45,00 DM 
	bis 66,00 DM, in der höchsten Beitragsklasse von 129,00 DM bis 168,75 DM. 
	Tabelle 5: Hchstbeiträge der LKKen, 01.01.1974 [20] 
	Zahl 
	Zahl 
	Zahl 

	der 
	der 
	Hhstbetrag in DM 

	LKKen 
	LKKen 

	3 
	3 
	129,00 

	1 
	1 
	133,50 

	3 
	3 
	135,00 

	1 
	1 
	141,00 

	1 
	1 
	144,00 

	1 
	1 
	154,00 

	1 
	1 
	156,00 

	1 
	1 
	159,00 

	1 
	1 
	162,00 

	1 
	1 
	164,70 

	4 
	4 
	165,00 

	1 
	1 
	168,75 


	Damit lagen die LKK-Beiträge ab 01.01.1974 durchschnittlich um 26,50 DM monatlich bzw. um 15 v. H. unter dem durchschnittlichen Vergleichsbeitrag der allgemeinen Krankenversicherung. 
	-

	Die Beiträge fr freiwillig Versicherte hatte die Satzung zu regeln und in Beitragsklassen nach dem Gesamteinkommen zu bestimmen (§ 65 Abs. 7 KVLG). 
	-

	3 Wesentliche Entwicklungen 
	Die gesetzliche Krankenversicherung – und mit ihr die LKV – gehrt zu den Zweigen der Sozialversicherung, 
	die am häufigsten rechtliche Änderungen umzusetzen 
	hat. Es wäre daher ein mhsames Unterfangen, alle Rechtsänderungen in der LKV seit 1972 nennen zu wollen. Aus Versicherungs- und Beitragssicht mssen folgende Änderungen erwähnt werden. 
	Zweites Agrarsoziales Ergänzungsgesetz 1980 [21] 
	Fr landwirtschaftliche Kleinunternehmer werden die für eine Versicherungspflicht schädlichen Nebenein
	Fr landwirtschaftliche Kleinunternehmer werden die für eine Versicherungspflicht schädlichen Nebenein
	-

	kfte auf „Arbeitseinkommen und Arbeitsentgelt“ beschränkt. Deren Grenze wird auf die Hälfte der Bezugsgrße festgesetzt. 

	Das Lebensalter für eine Versicherungspflicht von 
	Das Lebensalter für eine Versicherungspflicht von 
	mitarbeitenden Familienangehrigen wird vom 18. auf das 15. Lebensjahr gesenkt. Dadurch wird verhindert, dass zwischen diesen Altersgrenzen die Krankenversicherung von einer allgemeinen Krankenkasse durchzufhren ist. 
	-
	-

	Seen- und Flussfischer sowie Imker werden den 
	Landwirten gleichgestellt und damit in den Kreis der versicherten Personen einbezogen. Die Existenzgrundlagen fr diese Unternehmen werden im GAL gesetzlich festgelegt. 
	-

	Bei den gesetzlichen Vorgaben zum Beitragsmaßstab wird die Alternative „Einheitswert“ durch den „Wirtschaftswert“ ersetzt. 
	-

	Zweites Gesetz ber die Krankenversicherung fr Landwirte (KVLG 1989) [22] 
	Das KVLG 1989 wird mit dem Gesundheitsreformgesetz (GRG) [23] in Kraft gesetzt. Mit diesem Gesetz werden die Regelungen der gesetzlichen Krankenversicherung in das Sozialgesetzbuch, Fnftes Buch (SGB V) berfhrt (Art. 1 GRG), inhaltliche Änderungen vorgenommen und die LKV als besonderer Zweig der gesetz
	-
	-
	-

	lichen Krankenversicherung durch das KVLG 1989 (Art. 8 GRG) bestätigt. 
	Die Auswirkungen dieses Gesetzes wurden von Mller  umfassend beschrieben [24]. Zu erwähnen sind gleichwohl: 
	-

	■ Erstmals wird den Antragstellern und Beziehern einer Rente der Alterskasse ein Befreiungsrecht von der 
	LKV-Versicherungspflicht eröffnet (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 
	KVLG 1989). 
	■ Mit § 5 Abs. 5 SGB V wird in der allgemeinen Krankenversicherung eine Regelung eingefrt, die eine 
	-

	Versicherungspflicht i. d. R.  nicht entstehen lässt, 
	wenn hauptberuflich eine selbständige Tätigkeit aus
	-

	gebt wird. Damit wird vermieden, dass alleine durch 
	Aufnahme einer mehr als geringfgigen Beschäfti
	-

	gung der Zugang zum umfassenden Schutz der ge
	-

	setzlichen allgemeinen Krankenversicherung erlangt 
	werden kann. 
	Diese Regelung ist auch fr die LKV von Bedeutung, denn sie verhindert, dass in der LKV versicherungs
	-

	pflichtige Landwirte bei jeder mehr als geringfügigen 
	Beschäftigung als Arbeitnehmer vorrangversichert 
	Beschäftigung als Arbeitnehmer vorrangversichert 
	werden. Die entsprechende Prfung obliegt allerdings der allgemeinen Krankenkasse und nicht der LKK. 

	Pflege-Versicherungsgesetz 1995 [25] 
	Eine wesentliche Änderung brachte die Einfhrung der 
	gesetzlichen Pflegeversicherung zum 01.01.1995 als 
	fnfte Säule der Sozialversicherung. Die erforderlichen Regelungen enthält seitdem das Sozialgesetzbuch, 
	Elftes Buch (SGB XI). Versicherung und Zuständigkeit ergeben sich aus dem Grundsatz „Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“. U. a. bei allen LKKen werden  Pflegekassen errichtet. Privat krankenversicherte Personen werden verpflichtet, sich bei ihrem 
	-
	-

	Krankenversicherungsunternehmen gegen das Risiko 
	der Pflege zu versichern. 
	In der landwirtschaftlichen Pflegeversicherung kann 
	wegen des Systems der Beitragsklassen nicht fr alle Mitglieder der prozentuale Beitragssatz der sozialen 
	Pflegeversicherung zur Anwendung kommen. Es wird 
	daher ein entsprechender Zuschlag auf den Beitrag zur 
	LKK erhoben (§ 55 Abs. 5 SGB XI). 
	Agrarsozialreformgesetz (ASRG) 1995 [26] 
	Dieses umfassende Gesetzespaket reformierte in erster Linie die bisherige Landwirtschaftliche Altershilfe nach dem GAL und berfhrte sie in die Alterssicherung der Landwirte (AdL) nach dem Gesetz ber die Alterssiche
	-

	rung der Landwirte (ALG). Es erfolgte eine finanzielle 
	Stabilisierung des Alterssicherungssystems und fhrte 
	insbesondere die eigenständige Versicherungspflicht 
	der Ehegatten von Landwirten ein. Daneben fanden u. a. sprachliche Anpassungen statt (z. B. Mindestgrße statt Existenzgrundlage, Altersrente statt Altersgeld). 
	Das Recht der LKV wurde an mehreren Stellen wesentlich geändert: 
	-

	■ Bei den in der LKV versicherten Personen wird seit
	-

	dem auf die Hauptberuflichkeit abgestellt 
	(§ 2 Abs. 4a KVLG 1989). Dies betraf bei der Rechtsänderung insbesondere die Landwirte, die außer
	-
	-

	halb der Landwirtschaft hauptberuflich selbständig 
	erwerbstätig waren. Verwaltungsintern wurde dieser Personenkreis mit „BMW“ (Bäcker, Metzger, Wirte) umschrieben. Rechtlich gab es diese Kurzbezeichnung natrlich nicht. Sie macht aber deutlich, wo 
	-

	der Schwerpunkt dieser Mitglieder lag. Im Ergebnis 
	waren diese Mitglieder zuvor nicht einkommens
	-

	gerecht als Landwirte in der LKV versichert. Ihnen 
	konnte eine Fortsetzung im Rahmen einer freiwilligen Versicherung angeboten werden, die zumeist auch genutzt wurde. Der Beitragsbemessung wurden dann jedoch alle Einnahmen zum Lebensunterhalt zugrunde gelegt. 

	■ 
	■ 
	■ 
	In der allgemeinen Krankenversicherung versicherungsfreie Personen (Arbeitnehmer mit einem regelmäßigen Jahresarbeitsentgelt ber der Jahresarbeitsentgeltgrenze, Beamte und beamtenähnliche Personen, Pensionäre u. a.) werden in der LKV nicht mehr versicherungspflichtig (§ 3a KVLG 1989). Bis Ende 1994 bestand Versicherungspflicht mit einer Befreiungsmglichkeit (§ 5 Abs. 1 KVLG 1989). 
	-
	-


	■ 
	■ 
	Saisonarbeitnehmer, d. h. Personen, die nicht länger als 26 Wochen außerhalb der LKV versicherungs
	-



	pflichtig beschäftigt sind, bleiben seitdem ganzjährig 
	in der LKV als Landwirt versichert (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 
	KVLG 1989). 
	■ Die eigenständige Versicherungspflicht der Ehegatten in der AdL wird nicht auf die LKV übertragen. In 
	-

	der LKV bleibt es im Regelfall bei der Familienversi
	-

	cherung der Ehegatten. 
	■ Ehegatten von Landwirten, die in der Landwirtschaft mit Arbeitsvertrag beschäftigt sind, werden der Versicherung in der LKV zugewiesen (§ 2 Abs. 4 
	KVLG 1989). 
	■ Um eine sozial gerechtere Beitragsgestaltung zu erreichen, wird die Beitragsklassenzahl auf 20 erhht. Zudem wird das Verhältnis zwischen der hchsten und niedrigsten Beitragsklasse von zuvor 
	3 : 1 auf mindestens 6 : 1 angehoben. Die Beitragsklasse f Kleinunternehmer muss dabei unbercksichtigt bleiben. Der Hchstbeitrag fr Landwirte darf den Vergleichsbeitrag der Ortskrankenkassen nur noch um hchstens 10 v. H. unterschreiten. Diese Regelungen traten erst am 01.01.1999 in Kraft. 
	-
	-

	GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz 2007 [27] 
	Das Gesetz fhrte zum 01.04.2007 fr die gesetzliche und zum 01.07.2007 fr die private Krankenversicherung ein Novum fr die deutsche Sozialgeschichte ein: Alle in Deutschland lebenden Menschen haben eine 
	-

	Pflicht zur Versicherung gegen Krankheit. In der LKV wurde die Versicherungspflicht für die sog. Rückkehrer geschaffen (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 KVLG 1989). Insbesondere 
	nichtversicherte Personen, die zuletzt bei einer LKK versichert waren, sind seitdem in der LKV versiche
	-

	rungspflichtig.  
	LSV-Neuordnungsgesetz 2012 [28] 
	Die letzte wesentliche Änderung fand im Zuge der Errichtung der Sozialversicherung fr Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) zum 01.01.2013 statt. Mit diesem Gesetz wurde u. a. das Ziel verfolgt, gravierende Belastungsunterschiede durch regional unterschiedlich hohe Beiträge f gleich strukturierte 
	Die letzte wesentliche Änderung fand im Zuge der Errichtung der Sozialversicherung fr Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) zum 01.01.2013 statt. Mit diesem Gesetz wurde u. a. das Ziel verfolgt, gravierende Belastungsunterschiede durch regional unterschiedlich hohe Beiträge f gleich strukturierte 
	Betriebe aufzulsen und Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. 

	Inhaltliche Änderungen waren dabei zur Zielerreichung 
	nicht erforderlich. Vielmehr fhrten die Errichtung der SVLFG und damit die Auflösung auch der zuvor bestehenden regionalen LKKen zur Notwendigkeit, seitens der SVLFG als LKK einen bundesweit einheitlichen Beitragsmaßstab zu beschließen. Dies geschah mit Wirkung zum 01.01.2014. Dabei fand von 2014 bis 2017 (Übergangszeit) eine Überführung auf das neue Beitragsniveau in gleichmäßigen Stufen statt (§ 64 KVLG 1989). 
	-
	-

	Folge der Errichtung der SVLFG war daneben u. a. die Festsetzung bundesweit einheitlicher Mindestgren ab 01.01.2014. Zu den neuen einheitlichen und zu den zuletzt bis zum 31.12.2013 gltigen Mindestgrßen wird auf Timm [29] verwiesen. Die Mindestgrßen sind primär entscheidend fr das Entstehen von Versiche
	-

	rungspflicht in der AdL. Eine gleiche Bedeutung kommt 
	den Mindestgrßen aber in der LKV zu. 
	Aufgrund der vom Bundessozialgericht [30] ausgeprägten sog. Versteinerungstheorie sind weitere Anpassungen der Mindestgrßen durch die Vertreterversammlung der SVLFG nahezu ausgeschlossen. Die von einzelnen Versicherten der SVLFG gelegentlich thematisierte Anhebung der Mindestgren bleibt weitgehend dem Gesetzgeber vorbehalten. 
	-
	-
	-

	3.1 Organisation 
	Die Zahl der zum 01.10.1972 errichten 19 LKKen änderte sich wesentlich erst nach der Jahrtausendwende. Die Ursachen fr die Fusionen waren vielfältig und sind retrospektiv schwer zu greifen. Neben dem Mitgliederrckgang und der Erschließung von Synergieeffekten war aber sicher auch die regionale Vereinheitlichung fr die Versicherten von Bedeutung. Auch der zunehmende politische Druck muss erwähnt werden. 
	-

	Bevor es zu Fusionen zwischen regionalen LKKen kam, erlebte die LKV im Zuge der deutschen Wiedervereinigung aber eine Erweiterung. 
	-

	Auf Basis des Einigungsvertrages sowie eines hierzu ergangenen Gesetzes [31] wurde die LKV grundsätzlich auch in den neuen Bundesländern eingefhrt. Ab 01.01.1991 wurde mit Zuständigkeit fr die neuen fnf Bundesländer und Berlin-Ost die LKK Berlin errichtet. Die Zuständigkeit der Hannoverschen LKK fr Berlin-West endete zum 31.12.1994 und ging dann ebenfalls auf die LKK Berlin ber. Die KK fr den Gartenbau erstreckte ihre Zuständigkeit auf die neuen Bundesländer. 
	-
	-

	Zum 01.07.1992 wurde die Sächsische LKK errichtet, die aber durch Zusammenlegung der LKK Berlin und der Sächsischen LKK zum 01.04.2004 in der LKK Mittel- und Ostdeutschland aufging. 
	Zum 01.07.1992 wurde die Sächsische LKK errichtet, die aber durch Zusammenlegung der LKK Berlin und der Sächsischen LKK zum 01.04.2004 in der LKK Mittel- und Ostdeutschland aufging. 
	Nach der Wiedervereinigung durfte ich den Aufbau der landwirtschaftlichen Sozialversicherung in den neuen Bundesländern ber gut fnf Jahre untersttzen. Es war eine Begegnung mit Menschen, die in einem deutlich anderen politischen System ihre Heimat gefunden hatten. Und gleichwohl brauchte es nur wenig Zeit, um zu verstehen, wie ähnlich sich die Deutschen auf beiden Seiten der ehemaligen Grenze geblieben sind. Zugleich 
	Tabelle 6: Fusionen der LKKen 
	Tabelle 6: Fusionen der LKKen 
	bot sich die Mglichkeit, die mir bis dahin unbekannten neuen Bundesländer kennenzulernen. Alleine aus Berlin und später Hoppegarten wäre dies kaum mglich gewesen. Aber um auf den Anfang dieser Abhandlung zurckzukommen: Die ehemaligen Landkrankenkassen erffneten diese Mglichkeit. Denn so, wie bei Einfhrung der LKV zum 01.10.1972 die Versicherten und das Vermgen der Landkrankenkassen in den alten Bundesländern in etwa auf die Ortskrankenkassen und die LKKen aufgeteilt wurden, regelte der Einigungsvertrag, das
	-
	-
	-



	LKK 
	LKK 
	LKK 
	30.03.1995 
	01.09.2000 (a) 01.01.2002 (b) 01.07.2002 (c) 01.01.2003 (d) 01.04.2004 (e) 

	Schleswig-Holsteinische LKK 
	Schleswig-Holsteinische LKK 
	LKK Schleswig-Holstein und Hamburg* 
	b 

	LKK Oldenburg-Bremen 
	LKK Oldenburg-Bremen 
	LKK Niedersachsen-Bremen 
	b 

	Hannoversche LKK 
	Hannoversche LKK 
	LKK Niedersachsen-Bremen 
	b 

	Braunschweigische LKK 
	Braunschweigische LKK 
	LKK Niedersachsen-Bremen 
	b 

	Lippische LKK 
	Lippische LKK 
	LKK Nordrhein-Westfalen 
	b 

	KK der Rheinischen Landwirtschaft 
	KK der Rheinischen Landwirtschaft 
	LKK Nordrhein-Westfalen 
	b 

	Westfälische LKK 
	Westfälische LKK 
	LKK Nordrhein-Westfalen 
	b 

	LKK Hessen-Nassau 
	LKK Hessen-Nassau 
	LKK Hessen 
	LKK Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland 
	c 

	LKK Darmstadt 
	LKK Darmstadt 
	LKK Hessen 
	LKK Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland 
	c 

	LKK Rheinhessen-Pfalz 
	LKK Rheinhessen-Pfalz 
	LKK Rheinland-Pfalz** 
	LKK Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland 
	c 

	LKK fr das Saarland 
	LKK fr das Saarland 
	LKK Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland 
	c 

	LKK Oberfranken und Mittelfranken 
	LKK Oberfranken und Mittelfranken 
	LKK Franken/Oberbayern 
	b 

	LKK Niederbayern-Oberpfalz 
	LKK Niederbayern-Oberpfalz 
	LKK Niederbayern/Oberpfalz und Schwaben 
	d 

	LKK Unterfranken 
	LKK Unterfranken 
	LKK Franken/Oberbayern 
	b 

	LKK Schwaben 
	LKK Schwaben 
	LKK Niederbayern/Oberpfalz und Schwaben 
	d 

	LKK Oberbayern 
	LKK Oberbayern 
	LKK Franken/Oberbayern 
	b 

	Badische LKK 
	Badische LKK 
	LKK Baden-Wrttemberg 
	a 

	LKK Wttemberg 
	LKK Wttemberg 
	LKK Baden-Wrttemberg 
	a 

	KK fr den Gartenbau 
	KK fr den Gartenbau 

	LKK Berlin 
	LKK Berlin 
	LKK Mittel- und Ostdeutschland 
	e 

	Sächsische LKK 
	Sächsische LKK 
	LKK Mittel- und Ostdeutschland 
	e 


	* Umbenennung / ** Umbenennung zum 01.01.1995 
	* Umbenennung / ** Umbenennung zum 01.01.1995 

	länder sind [32]. Zu klären waren deshalb die Eigentumsverhältnisse von ber 60 Verwaltungsgebäuden ehemaliger Landkrankenkassen von z. B. Bergen/Rgen ber Waren/Mritz und von Sangerhausen bis nach Hoyerswerda (und von zwei ehemaligen Verwaltungsgebäuden von Landkrankenkassenverbänden sowie 10 ehemaligen Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften). 
	-
	-
	-

	Bis 2004 fusionierten die LKKen – und natrlich auch die brigen LSV-Träger – wie in der Tabelle 6 ersichtlich. 
	Zum 01.01.2013 wurden durch das LSV-NOG die 9 LKKen sowie der BLK – zusammen mit den Schwesterkrperschaften und dem Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften e. V. – zur SVLFG zusammengelegt. 
	-
	-

	Tabelle 7: Mitglieder der LKK 2021, KM 1/13 
	Tabelle 7: Mitglieder der LKK 2021, KM 1/13 
	Fr mich fhrte die Errichtung der SVLFG als Bundesträger mit Sitz der Hauptverwaltung in Kassel nicht nur zu einer rtlichen Neuausrichtung. Meine Aufgabenstellung veränderte sich nicht vllig, erweiterte sich aber wesentlich. Die bundesweite Verantwortung fr eine Teilaufgabe der SVLFG ist mit Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen verbunden; mit Menschen aus der Landwirtschaft und aus der Verwaltung. Dies erweist sich bis heute – neben dem Wohnsitz in der 
	-
	-


	Table
	TR
	Männer 
	Frauen 
	gesamt 

	Landwirtschaftliche Unternehmer 
	Landwirtschaftliche Unternehmer 
	92.067 
	10.684 
	102.751 

	Landwirtschaftliche Mitunternehmer 
	Landwirtschaftliche Mitunternehmer 
	29.817 
	4.475 
	34.292 

	Kleinunternehmer 
	Kleinunternehmer 
	2.119 
	1.090 
	3.209 

	Mitarbeit. Familienangehrige ohne Arbeitsvertrag 
	Mitarbeit. Familienangehrige ohne Arbeitsvertrag 
	1.469 
	369 
	1.838 

	Mitarbeit. Familienangehrige mit Arbeitsvertrag 
	Mitarbeit. Familienangehrige mit Arbeitsvertrag 
	9.798 
	2.962 
	12.760 

	Azubi/Mifa < 18 Jahre 
	Azubi/Mifa < 18 Jahre 
	187 
	73 
	260 

	Ehegatten mit Arbeitsvertrag 
	Ehegatten mit Arbeitsvertrag 
	462 
	3.034 
	3.496 

	Studenten/Praktikanten 
	Studenten/Praktikanten 
	1.295 
	1.111 
	2.406 

	Rehabilitanden 
	Rehabilitanden 
	72 
	20 
	92 

	Arbeitslose 
	Arbeitslose 
	564 
	525 
	1.089 

	Rkkehrer 
	Rkkehrer 
	147 
	76 
	223 

	Freiw. Wehrdienstleistende 
	Freiw. Wehrdienstleistende 
	10 
	9 
	19 

	Pflichtmitglieder insgesamt 
	Pflichtmitglieder insgesamt 
	138.007 
	24.428 
	162.435 

	Freiwillige Mitglieder 
	Freiwillige Mitglieder 
	16.412 
	8.384 
	24.796 

	Aktive Mitglieder insgesamt 
	Aktive Mitglieder insgesamt 
	154.419 
	32.812 
	187.231 

	Rentenantragsteller 
	Rentenantragsteller 
	168 
	389 
	557 

	Rentner der Alterskasse 
	Rentner der Alterskasse 
	112.392 
	137.637 
	250.029 

	Sonstige Personen ber 65 Jahre 
	Sonstige Personen ber 65 Jahre 
	694 
	522 
	1.216 

	Altenteiler insgesamt 
	Altenteiler insgesamt 
	113.254 
	138.548 
	251.802 

	Mitglieder insgesamt 
	Mitglieder insgesamt 
	267.673 
	171.360 
	439.033 


	Mitte Deutschlands – als uneingeschränkt positiv.      
	3.2 Kreis der versicherten Personen 
	In den zurückliegenden fast 50 Jahren hat sich aufgrund des Strukturwandels die Zahl der Mitglieder wesentlich reduziert. Die Entwicklung fr die gesamte 
	-

	42,6 % 
	42,6 % 
	57,4 % 

	gesetzliche Krankenversicherung kann mit der amtlichen Statistik KM 1 nachvollzogen werden. Die LKK hatte in 2021 durchschnittlich folgende Mitglieder (vgl. Tabelle 7). 
	gesetzliche Krankenversicherung kann mit der amtlichen Statistik KM 1 nachvollzogen werden. Die LKK hatte in 2021 durchschnittlich folgende Mitglieder (vgl. Tabelle 7). 
	-

	Die LKK ist nach Mitgliedern unter den gut 100 gesetzlichen Krankenkassen damit auf Platz 26. Die Mehrzahl der Krankenkassen hat weniger Mitglieder. 
	-

	Der Strukturwandel hat seit Einfhrung der LKV zu einem Rckgang der aktiven Mitglieder um durchschnittlich etwa 2,5 Prozent jährlich gefhrt. Ein entsprechend hoher Rckgang ist in den letzten Jahren nicht mehr zu verzeichnen. So ist seit Errichtung der SVLFG die Zahl der aktiven Mitglieder um etwa 1,9 Prozent jährlich zurckgegangen. Stärker ist der Rck
	-
	-

	gang – der hier nicht näher betrachteten – beitragsfrei 
	familienversicherten Angehrigen der aktiven Mitglieder. 
	-

	Ein Ende des Strukturwandels ist leider nicht abzusehen, auch wenn die aktuelle Politik Änderungen erwarten lässt; ob positiv oder negativ, wird sich zeigen mssen. 
	-

	3.3 Finanzierung 
	Die LKV wird nach wie vor durch Beitragszahlungen, Zuschüsse des Bundes und sonstige Einnahmen finanziert (§ 37 KVLG 1989). Die unter 2.3 skizzierte Begrndung fr die Finanzierung der Leistungsaufwendungen der Altenteiler durch den Bund trifft unverändert zu. Wie zukunftsweisend diese Entscheidung vor 50 Jahren war, lässt sich am Verhältnis der aktiven Mitglieder zu den Altenteilern erkennen. Entsprachen in 1973 die 
	-
	-

	392.935Altenteiler noch etwa 39 v. H. der Mitglieder aller LKKen, waren dies in 2021 mit 251.802 Altenteilern ber 57 v. H. 
	Die Entwicklung der Mitgliederzahlen lässt aber auch erkennen, dass die Finanzierung aller Verwaltungskosten allein durch die aktiven Mitglieder – also auch die Finanzierung der nicht geringen Verwaltungskosten der Altenteiler – zunehmend zur Belastung werden kann. 
	-

	Seit dem Jahr 2000 werden die aktiven Mitglieder (Landwirte und Freiwillige) zudem durch einen Solidarzuschlag zur Finanzierung der Leistungsaufwendungen der Altenteiler herangezogen (§ 38 Abs. 4 KVLG 1989) [33]. Abweichend von der Grundsatzentscheidung bei Einfrung der LKV wurde ausschließlich als Maßnahme zur Konsolidierung des Bundeshaushalts anfänglich ein Betrag von umgerechnet 127,8 Mio. Euro von den aktiven Mitgliedern verlangt. Dieser Solidarzuschlag ist bis heute beibehalten. 
	-
	-
	-

	Seit dem Wegfall der Hofabgabevoraussetzung im Rentenrecht der AdL steigt der Anteil der aktiven LKK-Mitglieder im Rentenalter. Es ist positiv zu erwähnen, dass vor dem Hintergrund dieser Tatsache eine Senkung des Solidarzuschlages fr die Jahre 2019 bis 2022 durch 
	-
	-

	Gesetzesänderung realisiert werden konnte. In 2022 
	beläuft sich der Solidarzuschlag auf 59 Mio. Euro. 
	3.4 Beitragsregelungen fr Aktive 
	Bis heute tragen die aktiven Mitglieder ihre Beiträge selbst, wobei – ebenfalls unverändert – die Unternehmer auch die Beiträge fr ihre mitarbeitenden Familienangehrigen zahlen (§§ 47, 48 KVLG 1989). Die Satzung hat aktuell die Beiträge nach dem Wirtschaftswert, dem Arbeitsbedarf oder einem anderen angemessenen Maßstab zu bestimmen. Es sind 20 Beitragsklassen vorzusehen. Der Beitrag der hchsten Beitragsklasse muss mindestens das Sechsfache des Beitrages der niedrigsten Beitragsklasse betragen und darf den V
	-
	-
	-

	Diese Regelungen sind auf die unter 3. bereits erwähnte Änderung durch das ASRG 1995 zum 01.01.1999 zurckzufhren. Ebenfalls beschlossen war bereits eine knftige Beitragsberechnung ausschließlich nach dem Arbeitseinkommen laut Einkommenssteuerbescheid. Berufsstand, der BLK und die LKKen hatten diese Änderung abgelehnt. Neben anderen Grnden stand insbesondere fest, dass eine Beitragsberechnung nach den steuerlichen Feststellungen fr die Haushaltsplanungen nicht zu kalkulieren wäre. Kenntnisse zu den zugrunde 
	-

	zu unkalkulierbaren Risiken geführt hätte. Mit Artikel 5 
	des 2. GKV-Neuordnungsgesetzes [34] wurde diese Regelung daraufhin auf den 01.01.2001 verschoben und mit Artikel 12 des GKV-Gesundheitsreformgesetzes 2000 [35] endgltig gestrichen.   
	Beitragsmaßstab 
	Die SVLFG als LKK berechnet die Beiträge fr Unternehmer und mitarbeitende Familienangehrige seit dem 01.01.2014 bundesweit einheitlich nach dem Beitragsmaßstab „korrigierter Flächenwert“ [36]. Auf Basis der im gemeinsamen Unternehmenskataster der SVLFG erfassten Flächen und dem durchschnittlichen Hektarwert der Betriebssitzgemeinde wird der Flächenwert ermittelt. Durch Multiplikation mit dem Beziehungswert der jährlich aktualisierten Arbeitseinkommensverordnung Landwirtschaft (AELV) erfolgt eine Korrektur z
	-
	-
	-
	-


	Mit der AELV liegen dem gewählten Beitragsmaßstab das Testbetriebsnetz des Bundeslandwirtschaftsministeriums und damit die jährlichen Buchfhrungsabschlsse von fast 11.000 Unternehmen aus Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau zugrunde. Zudem ist dieser Beitragsmaßstab leicht administrierbar und verursacht bei den Mitgliedern und der SVLFG – wegen des Rckgriffs auf vorhandene Unternehmensdaten und auf die AELV – keinen besonderen Verwaltungsaufwand. Der Beitragsmaßstab hat sich seit 2014 bewährt und w
	-
	-
	-

	Tabelle 8: Beitragsstaffel LKK Unternehmer 2022 
	BKL 
	BKL 
	BKL 
	korrigierter Flächenwert in € 
	Beitrag LKK in € mtl. 

	von 
	von 
	bis 

	1 
	1 
	Kleinunternehmer 
	109,39 

	2 
	2 
	0,00 
	5.600,00 
	110,39 

	3 
	3 
	5.600,01 
	11.200,00 
	147,99 

	4 
	4 
	11.200,01 
	16.800,00 
	176,69 

	5 
	5 
	16.800,01 
	22.400,00 
	205,38 

	6 
	6 
	22.400,01 
	28.000,00 
	234,08 

	7 
	7 
	28.000,01 
	33.600,00 
	262,77 

	8 
	8 
	33.600,01 
	39.200,00 
	291,47 

	9 
	9 
	39.200,01 
	44.800,00 
	320,16 

	10 
	10 
	44.800,01 
	50.400,00 
	348,86 

	11 
	11 
	50.400,01 
	56.000,00 
	377,55 

	12 
	12 
	56.000,01 
	61.600,00 
	406,25 

	13 
	13 
	61.600,01 
	67.200,00 
	434,94 

	14 
	14 
	67.200,01 
	72.800,00 
	463,64 

	15 
	15 
	72.800,01 
	78.400,00 
	492,33 

	16 
	16 
	78.400,01 
	84.000,00 
	521,03 

	17 
	17 
	84.000,01 
	89.600,00 
	549,72 

	18 
	18 
	89.600,01 
	95.200,00 
	578,42 

	19 
	19 
	95.200,01 
	100.800,00 
	607,11 

	20 
	20 
	100.800,01 
	692,24 


	Beitragsstaffel 
	Fr 2022 hat die Vertreterversammlung der SVLFG als LKK die Beitragsstaffel laut Tabelle 8 beschlossen [37]. 
	Die Beiträge für freiwillig Versicherte bemessen sich – 
	wie in der gesamten gesetzlichen Krankenversiche
	-

	rung – nach allen Einnahmen zum Lebensunterhalt. Die Beitragsstaffel der LKK findet sich in § 134 der Satzung 
	der SVLFG. 
	4 Mgliche Änderungen 
	Auch nach der sehr langen Zeit, in der die LKK als berufsständische Krankenkasse die soziale Absicherung der Landwirte und ihrer Familienangehrigen sicherstellt, und nach den sehr zahlreichen gesetzlichen und auch organisatorischen Änderungen kann es keinen Stillstand geben. Veränderungen sind dabei nicht immer von „großer Tragweite“, knnen es aber sein. 
	-
	-

	Die LKK wird den praktizierten Beitragsmaßstab „korrigierter Flächenwert“ aufgrund der Grundsteuerreform ber 2025/2026 hinaus nicht beibehalten knnen. Die Arbeiten zur Bestimmung eines neuen Beitragsmaßstabes sind aufgenommen, werden aber noch einige Zeit bentigen. 
	-
	-

	Beim Kreis der versicherten Personen sollte eine Fort
	-

	setzung der Versicherungspflicht für Kleinunternehmer 
	(§ 2 Abs. 1 Nr. 2 KVLG 1989) und der „ber 65-jährigen“ (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 KVLG 1989) geprft werden. Ein Schutzbedarf fr diese Personenkreise, der nicht ber eine freiwillige Versicherung sichergestellt werden knnte, ist nicht erkennbar. Dafr stellt insbesondere die Gestaltung der Versicherung von Kleinunternehmern nicht in allen Fällen eine Beitragsbemessung nach der individuellen Leistungsfähigkeit sicher. Fr die „ber 65-jährigen“ ist bei einer Streichung dieser Versiche
	-
	-
	-

	rungspflicht an eine Besitzstandsregelung zu denken. 
	Der Solidarzuschlag (vgl. 3.3) verändert sich entsprechend der Entwicklung der Beitragseinnahmen der aktiven Mitglieder vom vorvergangenen Jahr zum vergangenen Jahr. Danach steigt der Solidarzuschlag gerade dann, wenn die aktiven Mitglieder ohnehin mit einer Beitragserhhung konfrontiert sind. Diese Systematik ist grundsätzlich zu hinterfragen. 
	-
	-

	Eine kritische Sicht auf die Finanzierung der LKV beschreibt Schmidt in seinem Artikel „Optionen zur Weiterentwicklung der LKV auf dem Prfstand“ [38]. Auch die zusammenfassende Betrachtung von Mller „Altenteiler-Versicherung in der LKV – Beitragsrecht 
	Eine kritische Sicht auf die Finanzierung der LKV beschreibt Schmidt in seinem Artikel „Optionen zur Weiterentwicklung der LKV auf dem Prfstand“ [38]. Auch die zusammenfassende Betrachtung von Mller „Altenteiler-Versicherung in der LKV – Beitragsrecht 
	und gesetzliche Umlagen zur Reduzierung der Bundesmittel“ [39] ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen. 
	-


	Ein guter Geburtstag 
	Ein guter Geburtstag 
	Es ist nicht verkehrt, nach einem halben Jahrhundert die mit der Schaffung der LKV verfolgten Ziele zu betrachten. 
	Die Absicherung der selbständigen Landwirte, ihrer Familienangehrigen und der Altenteiler gegen das Risiko der Krankheit ist ohne Zweifel erreicht und schon seit Jahrzehnten kein Thema mehr. Der Krankenversicherungsschutz der LKK ist mindestens genauso gut wie der Schutz „der Mehrzahl der brigen Brger“ in der allgemeinen Krankenversicherung. Durch die gesamtgesellschaftliche Solidarität mit den in der Landwirtschaft tätigen Menschen – durch die im Wesentlichen unveränderte Finanzierung der Leistungsaufwendu
	-
	-
	-
	-

	Rckblickend haben sich alle Annahmen, die zur Schaffung der LKV fhrten, bestätigt. Dazu gehrt, dass die seinerzeit angesprochene Finanzierungsfrage die LKV tatsächlich seit 1972 begleitet. Dabei kann es nicht berraschen, dass die Beiträge in 50 Jahren deutlich gestiegen sind. Es ist jedoch stets gelungen, die Beiträge fr die aktiven Landwirte gerade nicht unverhältnismäßig anwachsen zu lassen. Sicher ist ein Beitrag in der hchsten Beitragsklasse fr Unternehmer von fast 700 Euro monatlich (zzgl. Beitrag zur 
	-
	-
	-
	-
	-

	Die LKK will auch in Zukunft von der Zustimmung der Versicherten und des Berufsstandes getragen werden und muss sich deshalb den geänderten Lebensverhältnissen ständig anpassen. Die längst beschlossenen und täglich genutzten Satzungsleistungen und Gesundheitsangebote der LKK sind nur eine Ausprägung dieser erkannten Notwendigkeit. 
	-
	-
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	50 Jahre landwirtschaftliche Krankenversicherung. Eingefahrene Prozesse? Keinesfalls. Bereit fr die #digitale Zukunft! 
	Corinna Botte 
	Die landwirtschaftliche Krankenversicherung ist verankert in der Gesamtorganisation der Sozialversicherung fr Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG). Die Selbstverwaltungsorgane sind Garanten dafr, dass die operative Aufgabenerfllung der Verwaltung auch nach 50 Jahren stets an den Bedarfen der Versicherten der Grnen Branche ausgerichtet, fortschrittlich und nachhaltig gestaltet wird. Eine Innovationskultur mit digitalen Ansätzen setzt dabei Impulse fr eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Servic
	-

	Einordnung der landwirtschaftlichen Krankenversicherung in die Gesamtorganisation der SVLFG 
	Einordnung der landwirtschaftlichen Krankenversicherung in die Gesamtorganisation der SVLFG 
	-


	Die Sozialversicherung fr Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) wurde zum 01.01.2013 als Nachfolgeorganisation der Spitzenverbände der landwirtschaftlichen Sozialversicherung sowie der neun regionalen Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung errichtet. Die SVLFG vereinigt als einziger deutscher Verbundträger der Sozialversicherung vier Versicherungszweige unter einem Dach — die landwirtschaftliche Unfallversicherung, die Alterssicherung der Landwirte, die landwirtschaftliche Krankenversich
	-
	-
	-

	und die landwirtschaftliche Pflegeversicherung. Die 
	SVLFG als Sozialversicherungsträger ist eine Krperschaft des ffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung. 
	-

	Sozialversicherung und Selbstverwaltung sind in Deutschland tragende Säulen des Gemeinwesens. Der Staat gibt den Handlungsrahmen vor und beteiligt die Betroffenen an der Erfllung der staatlichen Aufgaben. Selbstverwaltung in der Sozialversicherung heißt, dass die Versicherten selbst Einfluss auf ihre Angelegenheiten nehmen: Sie treffen wichtige Entscheidungen 
	-

	im Rahmen der Gesetze selbst — nicht der Staat. Ihre 
	gewählten Vertreter arbeiten ehrenamtlich und sind 
	allein den Versicherten verpflichtet. Dadurch sind die 
	Sozialversicherungsträger sehr nah an den Menschen, fr die sie Leistungen erbringen. Dies fhrt zu hoher Akzeptanz der beschlossenen Maßnahmen bei den Versicherten. Selbstverwaltung bedeutet somit Eigenständigkeit gegenber dem Staat und sichert den Sozialversicherungsträgern grtmgliche Entscheidungsfreiräume unter den gesetzlichen Vorgaben zu. 
	-
	-

	Die Erfahrungen direkt aus dem Berufsstand fließen 
	somit in die Ausrichtung und die Entscheidungen der SVLFG ein [1]. 
	Die landwirtschaftliche Krankenversicherung ist aufbau- und ablauforganisatorisch in die Gesamt
	Die landwirtschaftliche Krankenversicherung ist aufbau- und ablauforganisatorisch in die Gesamt
	-

	organisation der SVLFG eingeordnet. Die operative Steuerung des laufenden Verwaltungsgeschäfts erfolgt zentral ber die an der Hauptverwaltung in Kassel angesiedelte Geschäftsfhrung mit den administrativen Organisationseinheiten sowie den federfhrenden Bereichsleitungen Leistung, Prävention und Versicherung, Mitgliedschaft, Beitrag. 
	-
	-


	Die besondere Kompetenz der SVLFG ist verankert in den strategischen Unternehmenszielen und ergibt sich aus der versicherungszweigbergreifenden Ausrichtung an den Bedarfen der Angehrigen der grnen Berufe. Dies lässt die Versicherten in besonderem 
	-

	Maße profitieren. Im Folgenden wird daher neben der 
	Perspektive der Landwirtschaftlichen Krankenkasse auch — so mglich — die Gesamtsicht auf den Verbundträger hergestellt. 
	-

	2 Strategische Ausrichtung auf Effizienz
	und Wirtschaftlichkeit 
	und Wirtschaftlichkeit 

	Als bergeordnetes Unternehmensziel haben die ehrenamtlichen Selbstverwaltungsorgane der SVLFG die Erfllung des gesetzlichen Auftrags mit einem Höchstmaß an Effizienz und Wirtschaftlichkeit ausgerufen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es geboten, die Verwaltungsprozesse der verschiedenen Versicherungszweige kontinuierlich zu verbessern und — wo immer mglich — zu vernetzen, um die Verfahren bergreifend zu nutzen. 
	-
	-
	-

	Wo vor 50 Jahren manuelle Prozesse, basierend auf einer Papieraktenfhrung, vorherrschten, ist längst die Technisierung eingezogen. Die Prozesse der landwirtschaftlichen Krankenversicherung wurden zunächst dezentral durch die vormals selbständigen Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung bearbeitet. Die technische Untersttzung wurde kontinuierlich auf großrechnerbasierenden Verfahren optimiert. 
	-

	Datenaustauschverfahren, Zuständigkeits-und Berechtigungskonzepte sowie Prfroutinen wurden tech
	Datenaustauschverfahren, Zuständigkeits-und Berechtigungskonzepte sowie Prfroutinen wurden tech
	-
	-

	nisch realisiert. Im Laufe der Jahre sind die diversen „Insellösungen“ zu einer zentralen und performanten IT-Systemlandschaft zusammengeführt worden. Einen 
	entscheidenden Fortschritt hat die technische Untersttzung der Sachbearbeitung mit einer elektronischen Akte erfahren. Managementprozesse, wie das Wiedervorlagenmanagement und die Recherchefunktionalitäten, haben die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten der Prozesse deutlich verkrzt. 
	-
	-
	-

	In einem weiteren Umsetzungsprojekt hat die SVLFG 
	in den Jahren 2014 bis 2022 die seitherigen Fach
	-

	anwendungen (Vorsysteme) final abgelöst und auf ein einheitliches, modulares IT-Gesamtsystem auf der 
	Basis von SAP-Standardsoftwarekomponenten (Standardsoftware sowie Eigenentwicklung) umgestellt. Fachlich sind insbesondere die zur Bearbeitung der Beitragskomponenten erforderlichen Funktionalitäten sowie die Leistungskomponenten Krankenversiche
	-
	-

	rung, Pflegeversicherung, Krankenhausabrechnung, 
	Zuzahlungsbefreiung und Entgeltersatzleistungen (einschließlich der damit einhergehenden Produkte Beitrags- und Leistungsbuch) realisiert und der Sachbearbeitung bundesweit zur Verfgung gestellt worden. 
	-

	Derzeit befindet sich die Sachbearbeitung in der Phase 
	der Konsolidierung der neuen Prozesse. 
	Effizienzsteigerung und Wirtschaftlichkeit bedeuten 
	auch immer, die eigene Aufgabenerledigung zu hinterfragen. Nach Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse hat die landwirtschaftliche Krankenversicherung (wie die meisten anderen Krankenkassen auch), die Hilfsmittelbearbeitung ausgelagert, da die Prozesse durch externe Dienstleister wirtschaftlicher erledigt werden knnen. 
	-
	-

	Die Steigerung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit ist 
	auch nach der Umsetzung dieser Prozessverbesserungen und Einfrung von technischen Neuerungen 
	-

	weiter möglich und nötig. Immer wieder stellt sich 
	daher folgende Frage: 
	Wie kommt der Amtsschimmel auf die Datenautobahn? 
	Der Weg zu einer digitalisierten Verwaltung ist lang und beschwerlich. Wirtschaft und Gesellschaft digitalisieren sich seit Anfang des 21. Jahrhunderts — elektronische Bahnfahrkarten und Bestellungen ber 
	-

	Amazon, Zalando und andere Internetplattformen sind 
	fr weite Teile der Bevlkerung Alltag, soziale Medien ersetzen Briefe und Telefongespräche, Musik- und Videostreaming haben den Gang zur Videothek fast in 
	fr weite Teile der Bevlkerung Alltag, soziale Medien ersetzen Briefe und Telefongespräche, Musik- und Videostreaming haben den Gang zur Videothek fast in 
	Vergessenheit gebracht. Nur einen Reisepass bekommt man noch genauso wie vor 30 Jahren. Geburtsanmeldungen beim Standesamt laufen „wie frher“ und Anträge, beizubringende Unterlagen, Nachweise mssen in Deutschland meist noch auf Papier vorge
	-
	-


	legt werden [2]. 
	Die Selbstverwaltungsorgane der SVLFG sind innovativ und stets an der Weiterentwicklung der Organisation interessiert. Dies gilt in besonderem Maße fr die Einfhrung der Digitalisierung. Unternehmer der grnen Berufe kennen im Zusammenhang mit den verschiedenen Produktionsverfahren elektronische Melde- und 
	-

	Dokumentationsverfahren. Insbesondere werden die 
	landwirtschaftlichen EU-Frdermittel bereits elektronisch beantragt. Futterautomaten und geodatenbasierte Feldbewirtschaftung gehren in vielen Betrieben längst zum betrieblichen Alltag. Vergleichbare Innovationen sollen daher auch in der SVLFG etabliert werden, 
	-
	-
	-

	um die Effizienz der Prozesse zu steigern. 
	Der Vorstand der SVLFG beauftragte in der Sitzung am 05.06.2019 die Verwaltung mit der Prfung der digitalen Bereitstellung von versicherungszweigergreifenden 
	Inhalten und Angaben. Infolge dessen erarbeiteten die 
	verschiedenen Bereiche der SVLFG eine Agenda mit konkreten Digitalisierungsvorhaben. Darber hinaus entwickelte die SVLFG — auf Grundlage der Ergebnisse mehrerer Workshops der Geschäftsfhrung, der Fhrungsebenen und des Ehrenamts — ein digitales Zielbild und mgliche Umsetzungsszenarien. Die in den Workshops getroffenen Festlegungen ber die kurz- bis 
	-

	mittelfristige Ausrichtung der IT-Organisation bilden — gemeinsam mit den strategischen Zielen der SVLFG — den Rahmen für eine organisationsweite IT-Strategie, 
	die vom Vorstand am 18.06.2021 beschlossen wurde. 
	Die dargestellten Aktivitäten werten wir als Indiz für ein 
	hohes Maß an Expertise und strategischer Kompetenz. Zusammenfassend sehen wir die SVLFG auf dem richtigen Weg, die bestehenden Digitalisierungspotenziale zu 
	-

	erkennen und effizient umzusetzen [3]. 
	Oberstes strategisches Unternehmensziel ist die Zufriedenheit der Versicherten mit den Services und Dienstleistungen im Verbundträger. Gefolgt wird dieses Ziel von den weiteren strategischen Unternehmenszielen — der Ausrichtung auf die Zukunftsfähigkeit unter Beachtung der Belange der Beschäftigten und der Wahrung des hohen Qualitätsstandards. 
	-
	-
	-

	Nach außen wahrnehmbar knnen nur dann gute Ergebnisse entstehen, wenn in der Verwaltung das entsprechende Fundament strukturell gelegt wurde und die untersttzenden Prozesse funktionieren. Alle Beschäftigten sowie die Fhrungskräfte sind daher in ihrer Aufgabe und Funktion aufgerufen, sich an der Weiterentwicklung der SVLFG aktiv zu beteiligen. Kontinuierli
	Nach außen wahrnehmbar knnen nur dann gute Ergebnisse entstehen, wenn in der Verwaltung das entsprechende Fundament strukturell gelegt wurde und die untersttzenden Prozesse funktionieren. Alle Beschäftigten sowie die Fhrungskräfte sind daher in ihrer Aufgabe und Funktion aufgerufen, sich an der Weiterentwicklung der SVLFG aktiv zu beteiligen. Kontinuierli
	-
	-
	-
	-
	-

	che Verbesserung der Angebote bzw. Leistungen sowie die Optimierung der internen Verwaltungsabläufe sind dabei ständige Herausforderungen. Die SVLFG setzt 


	konsequent auf Innovation und Fortschritt. Zusam
	-

	menfassend ist es neben der persnlichen Betreuung der Versicherten ebenso wichtig, die technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen fr eine moderne innovative Verwaltung zu schaffen. 
	Versichertenbetreuung und Service immer wieder neu denken und weiterentwickeln 
	Versichertenbetreuung und Service immer wieder neu denken und weiterentwickeln 
	-


	Der persnliche Kontakt mit den Versicherten ist fr die SVLFG ein Grundwert mit Bestand. Die Versichertenbetreuung erfolgt „historisch gewachsen“ persnlich vor Ort durch den Außendienst der Prävention und des Bereichs Leistung sowie in regionalen Verwaltungs- und Beratungsstellen. 
	-

	Die SVLFG unterhält als persnliche Anlaufstellen fr die Versicherten folgende Verwaltungsstandorte: Kassel (Sitz der Hauptverwaltung), Kiel, Hoppegarten, Hannover, Darmstadt/Speyer, Mnster, Stuttgart, Bayreuth, Landshut, Augsburg, Neukieritzsch, Wrzburg, Dsseldorf, Karlsruhe, Mldorf und Mchen [4]. 
	-

	Ergänzt werden diese eigenen Verwaltungsstandorte der SVLFG durch kompetent besetzte Beratungsstellen Dritter sowie die Versicherungsämter; vgl. § 8 Absatz 1 des Gesetzes zur Errichtung der SVLFG (SVLFGG): 
	„§ 8 Zusammenarbeit mit Dritten 
	„§ 8 Zusammenarbeit mit Dritten 

	(1) Mit der regelmäßigen Wahrnehmung laufender Verwaltungsaufgaben in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung kann die Sozialversicherung fr Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau Dritte beauftragen, soweit dies einer wirtschaftlichen Aufgabenerfllung und einer sachgerechten Betreuung der Versicherten dient und diese nicht durch eine Zusammenarbeit mit den Versicherungsämtern gewährleistet werden kann. § 88 Absatz 3 und § 90 Satz 1 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch gelten entsprechend. Die Wahrnehmung 
	-
	-
	-
	-

	Diese ergänzenden Beratungsstellen — insbesondere bei den Berufsverbänden — stellen die kompetente regionale Versichertenbetreuung vor Ort sicher. Die Anmietung und Unterhaltung von zusätzlichen Verwaltungsstandorten entfällt in dieser Konstellation, so dass aufgrund der wirtschaftlichen Vertragsgestaltung Verwaltungskosten gespart werden knnen und eine nachhaltige Broraumbewirtschaftung (unter Berksichtigung einer Regelung zur flexiblen Arbeit — Kombination mit Arbeiten aus dem häuslichen Umfeld der Beschä
	-
	-
	-

	Nicht zuletzt haben die Einschränkungen der Corona-Pandemie der digitalen Kommunikation und der Etablierung neuer Kommunikationskanäle Vorschub geleistet. 
	-

	Die persnliche Beratung wird in der SVLFG daher zunehmend durch neue digitale Kommunikationskanäle ergänzt. 
	-

	Entscheidend f die Weiterentwicklung der Kommunikationskanäle ist die Zielgruppenanalyse zur Ermittlung der Bedarfe der Versicherten. Die Versichertenstruktur der landwirtschaftlichen Krankenversicherung umfasst neben der Gruppe der (jungen) Familien der Betriebsleiter ebenso die Gruppe der Altenteiler/Rentner. Gerade von den jngeren Versicherten wird der Bedarf an orts- 
	-
	-

	und zeitflexiblen Kommunikationskanälen geäußert, 
	wohingegen die älteren Versicherten durchaus den 
	persönlichen Kontakt präferieren. Insofern hat sich die 
	strategische Ausrichtung ergeben, alt bewährte Grundwerte der persnlichen Beratung weiterzudenken und um neue digitale Kommunikationskanäle zu ergänzen — 
	-

	das neue Normal der Beratungs- und Dienstleistungskultur der SVLFG zu definieren. 
	-

	Diesen Weg der technischen Innovation werden wir 
	auch zuknftig weiterverfolgen, um den digitalen Wandel aktiv zu gestalten [4], erklären die Vorstandsvorsitzenden der SVLFG. 
	-

	Die virtuelle „Online-Servicestelle“ umfasst zusätzlich zur perslichen Beratung die weiterentwickelten innovativen Kommunikationskanäle. 
	-

	Neben der klassischen telefonischen Erreichbarkeit ber Servicenummern besteht die Anforderung an einen sicheren, schnellen und unkomplizierten elektronischen Austausch von Unterlagen. Die Kommunikation mittels E-Mail stellt jedoch bezglich der im Sozialversicherungsbereich häufig verwendeten Gesundheitsdaten noch immer eine sicherheitstechnische und datenschutzrechtliche Herausforderung dar. Einen Meilenstein der Verbesserung der digitalen Kommunikation hat daher die Einfhrung des Versichertenportals „Meine
	Neben der klassischen telefonischen Erreichbarkeit ber Servicenummern besteht die Anforderung an einen sicheren, schnellen und unkomplizierten elektronischen Austausch von Unterlagen. Die Kommunikation mittels E-Mail stellt jedoch bezglich der im Sozialversicherungsbereich häufig verwendeten Gesundheitsdaten noch immer eine sicherheitstechnische und datenschutzrechtliche Herausforderung dar. Einen Meilenstein der Verbesserung der digitalen Kommunikation hat daher die Einfhrung des Versichertenportals „Meine
	-
	-
	-
	-
	-

	Kommunikation ber das persnliche Postfach im Versichertenportal „Meine SVLFG“. Der Austausch zwischen der Landwirtschaftlichen Krankenkasse/der SVLFG und den Versicherten (zum Beispiel bei Anforderung einer Versicherungsbescheinigung oder der 
	-


	Übermittlung von Anträgen und Entscheidungen) kann 
	Übermittlung von Anträgen und Entscheidungen) kann 
	nach einmaliger persnlicher Registrierung auf gesicherten Kommunikationskanälen mit dem persnlichen Passwort minutenaktuell erfolgen. Diese neue Mglichkeit der Kommunikation spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten fr Druck, Porto und Postzustellung. 
	-
	-

	Nicht immer sind fr Ausknfte und Beratung die Verhältnisse des Einzelfalls von Bedeutung. Fr solche Fallkonstellationen steht zuknftig „Digi“, der digitale Chatbot-Sachbearbeiter der SVLFG, zur Verfung. 
	Häufig gestellte und geeignete Fragen können über die Internetseite bequem und völlig unabhängig von 
	Servicezeiten beantwortet werden. Der Vorteil ist, dass einfache Fragen schnell und unkompliziert durch den Chatbot beantwortet werden knnen. Die Sachbearbeitung wird von diesen Anfragen entlastet und kann sich intensiver komplexen Fragen in der persnlichen Beratung widmen (Fallkoordination). 
	-

	In der Online-Servicestelle der Zukunft wird es in 
	Beratungsgesprächen mglich sein, den Bildschirm der Sachbearbeitung virtuell mit den Versicherten auf deren Computern oder mobilen Endgeräten zu teilen und gemeinsam Angaben im Antrag aufzunehmen. Am Ende der Online-Beratung kann sogar eine rechtswirksame Unterschrift geleistet werden. Rckfragen zu nur teilweise ausgefllten Anträgen entfallen somit und Vorgänge knnen schneller endbearbeitet werden. Die innovative Beratungsform bietet einige Vorteile und soll kurzfristig in einem Proof of Concept (PoC) erpro
	-

	Die Besonderheit der neuen Kommunikationskanäle besteht darin, dass diese miteinander — und auch mit der persnlichen Beratung — kombiniert werden knnen; individuell so, wie es die Situation erfordert. 
	Eine flexible innovative Dienstleistungskultur führt zur 
	Versichertenzufriedenheit in allen Altersgruppen. Die Prozessveränderungen sind in der Verwaltung jeweils vorzudenken, zu verändern und zu vermarkten. Dies macht die besondere Kompetenz der SVLFG aus. 
	Untersttzt wird diese Entwicklung durch zahlreiche gesetzliche Regelungen, die der Gesetzgeber mit dem 
	Ziel der Digitalisierung und Innovation auf den Weg 
	gebracht hat. Exemplarisch werden folgende Gesetze erwähnt, die insbesondere das Ziel verfolgen, die Kommunikation und die Prozesse zwischen den Versicherten, Behrden und sonstigen Akteuren schneller, 
	-

	effizienter und nutzerfreundlicher zu gestalten: 
	Gesundheits-Apps auf Rezept, Online-Sprechstunden, elektronische Rezepte und Patientenakten — immer mehr digitale Neuerungen halten Einzug in die Gesundheitsversorgung. Grund daf ist die Umsetzung verschiedener Gesetze, die den Wandel vorantreiben. Eines davon ist das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG). Mit dem DVG will die Bundesregierung den Digitalisierungsprozess im deutschen Gesundheitswesen weiter vorantreiben [6]. 
	-
	-

	Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz — OZG) verpflichtet daher Bund, Länder und Kommunen, 
	bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen ber Ver
	-

	waltungsportale auch digital anzubieten. Insgesamt 
	wurden knapp 600 gemäß OZG zu digitalisierende Verwaltungsleistungen (so genannte OZG-Leistungen) 
	identifiziert [7]. 
	Die SVLFG als Verbundträger, der vier Sozialversicherungszweige unter einem Dach vereint, wird insgesamt rund 130 verschiedene Online-Services realisieren. Die Bereitstellung der Online-Services der SVLFG erfolgt im Versichertenportal „Meine SVLFG“, das über die Internetseite der SVLFG  erreichbar ist. Mit den neuen Online-Services sollen insbesondere Anträge von den Versicherten digital ber das Versichertenportal ausgefllt und ggf. ergänzt um Anlagen hochgeladen werden. In der Verwaltung wird der Vorgang a
	-
	-
	www.svlfg.de
	-
	-

	und effizient bearbeitet werden. 
	Eine weitere Steigerung der Effizienz kann erzielt 
	werden, wenn es gelingt, die Sachbearbeitungsprozesse durch maschinelle Prfroutinen zu vereinfachen oder — wo mglich — entfallen zu lassen, also der sogenannten Dunkelverarbeitung zuzufhren. Die SVLFG arbeitet kontinuierlich an entsprechenden Verfahren und optimiert die Online-Services. 
	-
	-

	Grundsätzlich findet sich der gesetzliche Auftrag 
	der landwirtschaftlichen Krankenversicherung im Gesetz ber die Krankenversicherung der Landwirte (KVLG 1989) sowie im Fnften Buch Sozialgesetz
	-

	buch (SGB V); für die gesamte SVLFG in den weiteren Sozialgesetzbüchern. Insofern ist der Leistungskatalog 
	identisch mit dem der brigen gesetzlichen Kranken
	-

	kassen, so dass diese allgemeinen Innovationen des 
	Gesundheitswesens selbstverständlich auch von der SVLFG umgesetzt und termingerecht den Versicherten zur Verfgung gestellt werden. 

	Die Einzigartigkeit der SVLFG als eigenständiges 
	System der sozialen Sicherung f die Gre Branche ergibt sich jedoch aus der besonderen Kompetenz, Erfahrungen aus den Selbstverwaltungsorganen/dem Berufsstand mit den Informationen und Daten der Verwaltung zu kombinieren und den Versicherten daraus abgeleitet wissenschaftlich fundierte und evaluierte spezielle Angebote zu unterbreiten. 
	-

	Entwicklung innovativer Angebote und Services 
	Entwicklung innovativer Angebote und Services 

	Die besondere Kompetenz der landwirtschaftlichen Krankenversicherung/SVLFG ergibt sich aus der Entwicklung bedarfsgerechter und innovativer Angebote. Exemplarisch werden einige Angebote der landwirtschaftlichen Krankenversicherung skizziert: 
	-
	-

	Gesundheit kompakt 
	Ziele sind der Erhalt und die Frderung der Gesundheit sowie die Vermeidung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren durch Bewegungs‐/Ergonomietraining. Bestandteil sind zudem Entspannungs‐/Ausgleichsübungen für den Arbeitsplatz sowie die Vermittlung von Inhalten mit Arbeitsbezug durch SVLFG‐Präventionsmitarbeitende [8]. 
	-
	-
	-

	LKK‐Kurzkur 
	Die LKK-Kurzkur stellt eine Auszeit zur Regeneration von Krper und Geist dar, die ein vielfältiges Gesundheitsprogramm aus den Themenfeldern Bewegung, Entspannung und Ernährung vereint [8].  
	-

	Betriebsbergabe/-aufgabe — ein Gesundheitsthema 
	Die Betriebsbergabe/-aufgabe hat einen großen Einfluss auf die Gesundheit, da sie nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern auch emotional geregelt werden muss; ein Seminar fr Menschen, die ihren Betrieb ber-/aufgeben wollen oder haben und nach emotionaler Stabilität in dieser Lebensphase suchen [8].   
	-
	-

	Intensives Einzelfallcoaching (IVP) fr Altenteiler 
	Speziell geschulte Psychologen (= persnlicher Coach) begleiten die Teilnehmenden in schwierigen Lebenssituationen mittels telefonischen oder bei Bedarf auch persnlichen Gesprächen. Dabei werden individuelle Lsungen gefunden, um mit belastenden Situationen, Krisen oder Ängsten besser umgehen zu knnen [8]. 
	-

	Online‐Selbsthilfetool (GET.ON) für Altenteiler 
	Sieben Online‐Trainings (Fit im Stress; Stimmung; 
	Regeneration/gesunder Schlaf; Chronische Schmerzen; Diabetes und depressive Beschwerden; Clever weniger 
	trinken; Panik) mit Erfahrungsberichten und Übungen 
	helfen dabei, schnell, unkompliziert und anonym Hilfe zu finden und seelischen Fehlbelastungen entgegenzuwirken [8]. 
	-

	Trittsicher durchs Leben 
	„Trittsicher durchs Leben“ ist ein Bewegungstraining fr ältere Menschen durch speziell geschulte Kursleiter zum Erhalt der Mobilität und damit der Selbständigkeit und Unabhängigkeit [8]. 
	Das Angebot ist als Setting-Projekt ein bundesweiter Erfolg. Im April 2022 wurde der 5.000. Kurs genehmigt. 50.000 teilnehmende ältere Menschen konnten mit dem Angebot erreicht werden. Ein gesamtgesellschaftlicher Beitrag von enormer Bedeutung — gerade fr Menschen im ländlichen Raum. Die politischen Entscheidungsträger in den Ministerien wrdigen die Bemhungen der SVLFG. 
	-
	-

	Einige Angebote enthalten bereits digitale Ansätze. Das Gesundheitsangebot „Trittsicher durchs Leben“ hat die SVLFG in einer Projektskizze weiterentwickelt und um digitale Ansätze ergänzt. Bei dem neuen Angebot (§ 20a Fnftes Buch Sozialgesetzbuch — SGB V) soll die Intervention technisch unterstützt erfolgen (Anleitung zu Übungen im häuslichen Umfeld mit Tablets). Mit Schreiben vom 15.12.2021 hat der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) mitgeteilt, dass der Antrag der SVLFG „ABSCHaLoM
	-
	-
	-
	-

	Neben der originären Leistungserbringung werden 
	IT-Funktionalitäten wie die maschinelle Umkreissuche 
	zum Beispiel zur Ermittlung der Entfernungen zwischen Wohnort und Kursstätte auf der Basis von Geo-Informationen erprobt und eingefhrt. 
	-

	Bereits bei der Konzeption werden die Regelungen der Datenschutzgrundverordnung (DSG-VO), die 
	IT-Sicherheit sowie die Barrierefreiheit berücksichtigt, 
	um nachhaltige Services zu gestalten. 
	Doch das beste Angebot kann nur dann seine Wirkung entfalten, wenn es angenommen wird. Und das Anneh
	-

	men hängt oft nicht nur von der Information, sondern 
	men hängt oft nicht nur von der Information, sondern 
	auch von der Kompetenz, es annehmen zu knnen, ab. 
	Kompetenz — lebenslanges Lernen 
	Die SVLFG setzt auch bei der Information bezüglich 
	der Verfahren und Services auf verschiedene Kanäle. Die wertvollste Form ist jedoch das „Mund-zu-Mund-Berichten“ von positiven Erfahrungswerten von Versicherten an andere Versicherte. Hierzu ist das neue Format „SVLFG digital im Dialog“ entstanden. Spezielle Themen werden insbesondere von Mitgliedern 
	-
	-

	der Selbstverwaltungsorgane in einem Interview oder 
	vor Ort auf einem Betrieb vorgestellt. Die Sequenzen 
	werden gefilmt und nachhaltig auf dem YouTube-Kanal 
	der SVLFG immer wieder recherchierbar zur Verfgung gestellt. 
	Ergänzt wird die Kommunikation speziell zu den Online-Angeboten durch den Außendienst direkt vor Ort bei den Versicherten. Außerdem erfolgt die Weitergabe von Informationen und Materialien durch die Beschäftigten in den Verwaltungs- und Beratungsstellen. Hierzu stehen Informationsbroschren und Postkarten mit QR-Codes zu den Services zur Verfung. 
	-

	Grundsätzlich bedeuten Veränderungen oft das Verlassen von altbekannten Wegen. Dies wirkt fr die meisten Menschen zu Beginn „unbehaglich“, da die Kompetenz zum neuen Prozess erst noch erworben oder gefestigt werden muss. Die Selbstverwaltungsorgane sowie die Fhrungskräfte legen daher besonderen Wert auf die Vermittlung der entsprechenden Kompetenzen sowohl fr die Beschäftigten der Verwaltung als auch fr die Versicherten. Kompetenzerlangung und -erhaltung bedeutet lebenslanges Lernen. Dies gilt besonders bei
	-

	Der Gesetzgeber hat den Krankenkassen in § 20k Fnftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) aufgegeben, eine entsprechende Satzungsregelung zur Schaffung digitaler Gesundheitskompetenz zu gestalten. 
	-
	-

	Die Selbstverwaltungsorgane der landwirtschaftlichen Krankenversicherung haben diesen Auftrag umgesetzt und folgende Regelung zur Vermittlung digitaler Gesundheitskompetenz aufgenommen: 
	-

	Unter digitaler Gesundheitskompetenz ist die spezifische Form der Gesundheitskompetenz zu verstehen, 
	-

	die die Fähigkeit, gesundheitsrelevante Informationen in Bezug auf digitale Anwendungen und digitale Informationsangebote zu finden, zu verstehen, zu beurteilen/ 
	-

	einzuschätzen und anzuwenden umfasst. Es knnen Leistungen insbesondere zur Verbesserung der Navi
	-

	gation beim Suchen und Finden von Informationen zu 
	digitalen Gesundheitsanwendungen angeboten werden, von denen eine Steigerung der digitalen Gesundheits
	-

	kompetenz erwartet werden kann. Die Inhalte der 
	Leistungen knnen sich beziehen auf: 
	■ 
	■ 
	■ 
	Die Versicherten sollen informiert und befähigt werden, digitale Gesundheitsangebote fr sich zu erschließen und zu nutzen; sie knnen selbstbestimmte Entscheidungen ber den Einsatz digitaler Angebote im Rahmen der gesundheitlichen Versorgung treffen. 
	-
	-


	■ 
	■ 
	Die digitalen Gesundheitsangebote bercksichtigen nutzerspezifische Aspekte und sollen Fragen der Datensicherheit und des Datenschutzes einschließen. 

	■ 
	■ 
	Die Stärkung der digitalen Gesundheitskompetenz soll die Chancengleichheit der Bgerinnen und Brger erhhen, indem diese durch adäquate Nutzung von digitalen Gesundheitsanwendungen ihre gesundheitsbezogene Selbstwirksamkeit erhhen knnen. 
	-



	Die Angebote und Leistungen sind zielgruppengerecht zu gestalten und sollen in Abhängigkeit der Vorkenntnisse der Nutzer in verschiedenen (Medien-)Formaten angeboten werden. Fr Angehrige von Zielgruppen mit geringer digitaler Gesundheitskompetenz soll berksichtigt werden, dass nicht nur digitale Formate und Medien eingesetzt werden [9]. 
	-
	-

	Die Selbstverwaltungsorgane der SVLFG haben im 
	Zuge einer bemerkenswerten Simplifizierung die 
	verschiedenen Personas im Verbundträger in lediglich 
	zwei Gruppen zusammengefasst: IT-affine Versicherte und Nicht-IT-affine Versicherte. Die adressatengerechte Ansprache und Information dieser beiden Personengruppen ist nun jeweils fr die neuen Services auszugestalten. Worum es inhaltlich genau geht, ist bei der 
	-
	-

	Information zum Prozess völlig unerheblich. Dieses 
	Vorgehen ermglicht einen Wiedererkennungswert in der Kommunikation, was zur besseren Akzeptanz 
	und Identifikation führt. Verwaltungsaufwände werden 
	gespart und auf das Wesentliche reduziert. 
	Persnliche Erläuterungen und Hilfestellungen 
	erhalten alle Versicherten der SVLFG wie gewohnt in den Verwaltungs- und Beratungsstellen. Angebote auf einer Lernplattform dienen ergänzend dazu, die digitale Gesundheitskompetenz zu erlangen und stetig aktuell zu halten. 

	Impuls an externe Entscheidungsträger 
	Impuls an externe Entscheidungsträger 
	-


	Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Prozessen und Services lassen sich insbesondere durch Automatisierung und Digitalisierung der Prozesse erzielen; dies jedoch nur dann, wenn die Online-Verfahren mit Anbindung aller Akteure etabliert sind und zahlreich in Anspruch genommen werden (knnen), so dass sich die 
	-

	Investitionen in die Technisierung amortisieren können 
	(Digitaldividende). 
	Hierfr ist es insbesondere notwendig, dass 
	■ 
	■ 
	■ 
	die infrastrukturellen Voraussetzungen fr eine stabile Netzabdeckung — auch im ländlichen Raum — geschaffen werden. 

	■ 
	■ 
	der Gesetzgeber verlässliche Strukturen zu Verantwortlichkeiten und Terminen fr digitale bundesweite Lsungen schafft (insbesondere finale Datensatzbeschreibungen im Gesetzgebungsverfahren, bundesweit verpflichtende Teilnahme der verschiedenen Leistungserbringer — auch im ländlichen Raum — zum definierten Termin). 
	-
	-
	-


	■ 
	■ 
	die zur Aufgabenerledigung in den einzelnen Versicherungszweigen erforderlichen Daten auch versicherungszweigbergreifend fr Forschung und Weiterentwicklung des Rechts genutzt werden drfen. Erforschte und evaluierte Ursache-/Wirkungsbeziehungen lassen passgenaue Angebote nachhaltig entstehen. Die SVLFG kann als Datenkompetenzstelle fr Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau fungieren. 
	-
	-
	-
	-


	■ 
	■ 
	die Verantwortlichen „Mut“ zu Innovation und Digitalisierung von Standardprozessen haben, Regelfälle automatisieren und kontinuierlich verbessern, Ausnahmen manuell regeln; keine Digitalisierung aus Prinzip. 
	-
	-


	■ 
	■ 
	mglichst Standards fr versicherungszweigbergreifende Plattformlungen (in Europa), die digitale Identität und den Einsatz von kstlicher Intelligenz geschaffen werden. 
	-



	Den Nutzen der neuen Verfahren zu erläutern und erlebbar zu machen, ist stetige Aufgabe der Verwaltung. Die hierzu erforderliche Kompetenz ist bei allen Beteiligten herzustellen und zu erhalten. 
	-

	8 Wrdigung 
	Die landwirtschaftliche Krankenversicherung ist Teil des Verbundträgers SVLFG — diese Verbindung hat sich bewährt und lässt die Versicherten eindeutig profitieren. Die jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit den Menschen und den Strukturen im ländlichen Raum hat die landwirtschaftliche Krankenversicherung und die SVLFG als Ganzes zu einem gut vernetzten starken Partner im ländlichen Raum heranwachsen lassen. 
	-

	Die Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL) emp
	-

	fiehlt daher zur Sicherung dieses gesellschaftlich 
	wichtigen Bereichs, ein eigenständiges Agrarsozialsicherungssystem zu erhalten, es mit allen Beteiligten, insbesondere der Selbstverwaltung, weiterzuentwickeln und staatlich zu frdern [10]. 
	-

	Diese besondere Kompetenz der SVLFG kann noch besser — auch gesamtgesellschaftlich — wirken, wenn gesetzgeberisch entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen (siehe oben) und Aufträge erteilt werden. 
	Im ländlichen Raum ist die SVLFG bereits kompetenter 
	Partner (zum Beispiel Trittsicher, Betriebsbergabe — 
	ein Gesundheitsthema, Pflegetandem). Ausgestattet 
	mit einem entsprechenden gesetzlichen Auftrag kann die SVLFG hier bundesweit mit einem starken Netzwerk einen aktiven Beitrag zur Schaffung von Chancengleichheit zwischen Stadt und Land leisten. Deshalb fordern wir die politischen Entscheidungsträger auf, der SVLFG weitere Aktivitäten im ländlichen Raum, insbesondere in folgenden Bereichen, zu ermglichen: 
	-

	■ 
	■ 
	■ 
	Gesundheitsvorsorge mit den Schwerpunkten im psychosozialen Bereich und bei Seniorinnen und Senioren 

	■ 
	■ 
	Untersttzung von pflegenden Angehrigen 

	■ 
	■ 
	Stärkung des Bewusstseins fr gesunde Ernährung und die Erzeugung heimischer Lebensmittel (zum Beispiel bei Kindern) 

	■ 
	■ 
	Ausbau der Betriebs- und Haushaltshilfe 

	■ 
	■ 
	Ausbau der Angebote fr Saisonarbeitskräfte [11] 


	Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung enthält entsprechende Ankerpunkte. 
	-

	Die SVLFG verfgt als Verbundträger ber die erforderliche Kompetenz, Prozesse durch kontinuierliche 
	-

	Verbesserung effizient und wirtschaftlich zu gestalten. 
	Gesamtgesellschaftlich knnen die innovativen Angebote gerade im ländlichen Raum einen nachhaltigen Nutzen generieren, da durch das Angebot 
	Gesamtgesellschaftlich knnen die innovativen Angebote gerade im ländlichen Raum einen nachhaltigen Nutzen generieren, da durch das Angebot 
	-

	digitaler Services die Chancengleichheit zwischen Stadt und Land insbesondere bezglich der medizinischen Versorgung maßgeblich verbessert wird (#digitale Zukunft). 
	-
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	50 Jahre Betriebs- und Haushaltshilfe im Versicherungszweig der Krankenversicherung der Landwirte und die Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes 
	-

	Oliver Roßkopf 
	Die Eigenständigkeit des Systems der landwirtschaftlichen Sozialversicherung wird einerseits auf der Beitragsseite 
	deutlich. So besteht insbesondere die Notwendigkeit, Maßstäbe zu finden, die geeignet sind, das Einkommen aus 
	selbständiger Tätigkeit bzw. die Ertragskraft der Unternehmen bei einem im besonderen Maße die Unternehmer selbst absichernden System abzubilden. Auf der Leistungsseite ist andererseits vor allem die Betriebs- und Haushaltshilfe das die Eigenständigkeit des sozialen Sicherungssystems kennzeichnende Element. 
	Mit diesem Beitrag wird zunächst der Bedeutung der Einfrung der Krankenversicherung der Landwirte f die Sozialleistung Betriebs-und Haushaltshilfe nachgegangen; sodann werden die wesentlichen Parallelen und Unterschiede zur heutigen gesetzlichen Regelung in der Krankenversicherung der Landwirte aufgezeigt und schließlich soll dargestellt werden, in welcher Weise die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) zur Krankenversicherung der Landwirte die Erbringung der Sozialleistung der Betriebs- und Haushal
	-
	-

	Die Bedeutung der Einfhrung der Krankenversicherung der Landwirtefr die Sozialleistung der Betriebs- und Haushaltshilfe 
	Die Bedeutung der Einfhrung der Krankenversicherung der Landwirtefr die Sozialleistung der Betriebs- und Haushaltshilfe 

	Die Betriebshilfe an sich wurde zwar nicht mit der Errichtung der Landwirtschaftlichen Krankenkassen in das agrarsoziale Sicherungssystem neu eingefhrt. Vielmehr existierte diese Sozialleistung bereits vor dem 01.10.1972. Auch wenn zunächst noch keine gesonderten speziell die Betriebshilfe betreffenden Vorschriften im Recht der landwirtschaftlichen Unfallversicherung vorhanden waren, konnten von den Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften Betriebshelfer auf der Grundlage des § 563 Reichsversicherungsord
	-
	-

	– RVO als besondere Untersttzung fr den Verletzten und seine Angehrigen gestellt werden [1]. Fr die Landwirtschaftlichen Alterskassen bestanden dann ab 01.05.1965 [2] speziellere Regelungen zur Betriebshilfe. So war insbesondere in § 7 Abs. 3 Gesetz ber 
	-
	-

	eine Altershilfe für Landwirte – GAL als Pflichtaufgabe 
	geregelt, dass während der stationären Heilbehandlung eines landwirtschaftlichen Unternehmers oder seines mitarbeitenden Ehegatten die Landwirtschaftlichen Alterskassen in der Regel bis zur Dauer von hchstens 
	drei Monaten eine Ersatzkraft stellen konnten. Im 
	Krankheits- oder Todesfall war die Gestellung einer Ersatzkraft darber hinaus als Einzelmaßnahme nach § 9 Abs. 1 GAL mglich. 
	Die Einfrung einer Krankenversicherung der Landwirte war dann aber Anlass zu einer umfassenden Neuregelung der Betriebshilfe innerhalb der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, so dass seit dem 01.10.1972 die Rechtsvorschriften ber die Betriebshilfe in den Zweigen der landwirtschaftlichen Sozialversicherung vereinheitlicht oder aufeinander abgestimmt waren [3]. Hintergrund war der Wille, durch die Einbeziehung der Landwirte in die Solidargemeinschaft einer 
	-
	-
	-
	-

	Pflichtkrankenversicherung nicht nur ein solidarisches 
	Aufkommen f die Krankheitskosten zu erreichen, sondern auch die Weiterfhrung des Betriebes eines ihrer Mitglieder auf Kosten der Solidargemeinschaft zu sichern, wenn der Erkrankte gehindert sein sollte, sein Unternehmen weiter zu bewirtschaften [4]. So wurde einerseits durch das Gesetz er die Krankenversicherung der Landwirte – KVLG [5] mit dessen §§ 34, 36 die Betriebshilfe als Leistung der Krankenversicherung der Landwirte normiert, andererseits aber wurden zudem durch § 83 Nr. 65 KVLG die gleichen Regelu
	-
	-

	und 779d RVO ausdrücklich kodifiziert. 
	Ergänzend wurde mit § 35 KVLG bzw. § 779c RVO die Ermächtigung aufgenommen, ber die Satzung als Mehrleistung Haushaltshilfe erbringen zu knnen. Die Haushaltshilfe war von Anfang an so zu verstehen, dass es sich um eine Hilfe fr den dem landwirtschaftlichen Betrieb wesentlich dienenden Haushalt handelt, so dass sie als weniger stark familienbezogen als in der allgemeinen Sozialversicherung angesehen wurde 
	-

	[6] und auch eine gelegentliche oder vorbergehende Mitarbeit im betrieblichen Teil des landwirtschaftlichen Unternehmens mit erfassen konnte [7]. 
	Ebenfalls mit Wirkung vom 01.10.1972 [8] haben mit dem Sechsten Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes ber eine Altershilfe fr Landwirte vom 26.07.1972 [9] die Vorschriften zur Betriebs- und Haushaltshilfe eine gleichartige Ausgestaltung wie in der landwirtschaftlichen Kranken-und Unfallversicherung erhalten [10].  
	-

	So gesehen war die Einfhrung der Krankenversicherung der Landwirte und die Errichtung der Landwirtschaftlichen Krankenkassen zugleich damit verbunden, der Betriebs- und Haushaltshilfe einen besonderen, auch gesetzlich hervorgehobenen Platz in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung beizumessen, wobei damit letztlich Konsequenzen aus der sich abzeichnenden Änderung der bäuerlichen Familienstruktur und Arbeitsverfassung gezogen wurden. So schrumpften auch bäuerliche Familien vermehrt von einer grßeren Meh
	So gesehen war die Einfhrung der Krankenversicherung der Landwirte und die Errichtung der Landwirtschaftlichen Krankenkassen zugleich damit verbunden, der Betriebs- und Haushaltshilfe einen besonderen, auch gesetzlich hervorgehobenen Platz in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung beizumessen, wobei damit letztlich Konsequenzen aus der sich abzeichnenden Änderung der bäuerlichen Familienstruktur und Arbeitsverfassung gezogen wurden. So schrumpften auch bäuerliche Familien vermehrt von einer grßeren Meh
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Dem konnte durch die Betriebshilfe (ergänzt durch die im Satzungsermessen stehende Haushaltshilfe) als besondere Leistungsart auch der landwirtschaftlichen Krankenversicherung begegnet werden. Denn durch die Betriebshilfe wird die Weiterfhrung des Unternehmens im Krankheitsfall gewährleistet und damit der Ausfall von Einknften verhindert. 
	-

	Wesentliche Parallelen und Unterschiede zur heutigen gesetzlichen Regelung 
	-

	Damals wie heute ist mit §§ 34, 36 KVLG bzw. §§ 9, 11 KVLG 1989 in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung gesetzlich nur der Hauptanwendungsfall der Betriebshilfe (fr den landwirtschaftlichen 
	-
	-

	Unternehmer während der Krankenhauspflege) als 
	sog. Regelleistung zwingend vorgesehen und Grundlegendes zur Betriebshilfe geregelt, während die nähere Ausgestaltung sowie weitere Leistungstatbestände (insbesondere Gefährdung der Bewirtschaftung des Unternehmens bei ambulant behandelter Krankheit), die sog. Mehrleistungen, nach den Vorgaben des Gesetz
	sog. Regelleistung zwingend vorgesehen und Grundlegendes zur Betriebshilfe geregelt, während die nähere Ausgestaltung sowie weitere Leistungstatbestände (insbesondere Gefährdung der Bewirtschaftung des Unternehmens bei ambulant behandelter Krankheit), die sog. Mehrleistungen, nach den Vorgaben des Gesetz
	-
	-

	gebers in das Satzungsermessen der Landwirtschaftlichen Krankenkassen bzw. heute der SVLFG gestellt wurden [12]. Trotz der sozial- und gesundheitspolitisch eigentlich erwnschten Erstreckung der Betriebshilfe auf weitere Tatbestände und Personengruppen war und ist der Gesetzgeber hier deshalb zurckhaltend, um zum einen die Solidargemeinschaft der Versicherten 
	-


	nicht mit finanziellen Belastungen aus dieser Leistung 
	zu berfordern und um zum anderen der Selbstverwaltung zu ermglichen, die Betriebshilfe genau nach den Erfordernissen der Versicherten auszurichten [13]. 
	-

	Die grundlegenden Tatbestandsvoraussetzungen insbesondere der Regelleistung sind dabei im Wesentlichen gleich geblieben, so zum Beispiel dass Betriebshilfe vorbehaltlich abweichender Satzungsregelungen nur gewährt wird, wenn im Unternehmen keine Arbeitneh
	-
	-

	mer und keine versicherungspflichtigen mitarbeitenden 
	Familienangehrigen ständig beschäftigt werden (§ 34 Abs. 1 Satz 1 KVLG bzw. § 9 Abs. 2 Satz 1 KVLG 1989). 
	Insoweit wurde davon ausgegangen, in solchen Fällen 
	knne die Arbeit des erkrankten Unternehmers durch die ständig bei ihm tätigen Arbeitskräfte bernommen werden, so dass die Gefahr des Ausfalls von Einknften oder gar einer Existenzgefährdung geringer ist [14]. Eine Satzungsermächtigung ermglichte allerdings 
	damals (§ 34 Abs. 3 Nr. 3 KVLG) wie heute (§ 9 Abs. 4 
	Nr. 3 KVLG 1989), auch bei ständiger Beschäftigung von Arbeitnehmer oder mitarbeitenden versiche
	-

	rungspflichtigen Familienangehörigen Betriebshilfe als 
	Mehrleistung zu gewähren. 
	Aber auch die Begrenzung der Regelleistung auf drei 
	Monate findet sich nach wie vor im Gesetz (§ 34 Abs. 1 KVLG bzw. § 9 Abs. 2 Satz 2 KVLG 1989). Immer noch 
	maßgeblicher Hintergrund dafr war, dass bei einem längeren Ausfall der Unternehmer gehalten ist, von sich aus eine Regelung ber die Fortfhrung des Betriebes zu treffen [15]. Allerdings fand in § 9 Abs. 1 Satz 2 KVLG 1989 [16] als Nachfolgeregelung des § 34 Abs. 1 Satz 1 KVLG eine Satzungsermächtigung Eingang, wonach die Satzung auch längere Zeiten als die drei Monate vorsehen kann. 
	Aufgegeben wurde dagegen die in § 34 Abs. 1 Satz 1 
	KVLG enthaltene Einschränkung, die Betriebshilfe während der ersten zwei Wochen der Krankenhaus
	-

	pflege nicht zu gewähren. Mit dieser Regelung sollte 
	den Landwirtschaftlichen Krankenkassen die Planung des Einsatzes ermglicht werden, zumal bei einem kurzzeitigen Krankenhausaufenthalt der Ausfall der Arbeitskraft eher durch Selbsthilfe berbrckt werden kann [17]. Erheblich abgemildert war diese Einschränkung allerdings von Anfang an bereits dadurch, dass die Landwirtschaftliche Krankenkasse nach § 34 Abs. 1 Satz 2 KVLG ermächtigt war, Betriebshilfe auch während der ersten zwei Wochen zu gewähren, wenn 
	den Landwirtschaftlichen Krankenkassen die Planung des Einsatzes ermglicht werden, zumal bei einem kurzzeitigen Krankenhausaufenthalt der Ausfall der Arbeitskraft eher durch Selbsthilfe berbrckt werden kann [17]. Erheblich abgemildert war diese Einschränkung allerdings von Anfang an bereits dadurch, dass die Landwirtschaftliche Krankenkasse nach § 34 Abs. 1 Satz 2 KVLG ermächtigt war, Betriebshilfe auch während der ersten zwei Wochen zu gewähren, wenn 
	-

	besondere Verhältnisse im Unternehmen dies erforderten. Zu bejahen war dies insbesondere, wenn der erkrankte Unternehmer keine Angehrigen hatte, die einspringen konnten, oder ohne den Einsatz der durch die Krankenkasse zu stellenden Ersatzkraft unaufschiebbare Arbeiten nicht verrichtet werden konnten und dem erkrankten Unternehmer sonst ein unverhältnismäßiger Schaden entstanden wäre [18]. Auch damals waren dadurch schon bei einer Mehrzahl der landwirtschaftlichen Unternehmer die Voraussetzungen fr eine Bet
	-
	-
	-



	Aus den Formulierungen des Gesetzgebers, 
	■ dass Betriebshilfe vorbehaltlich abweichender Satzungsregelungen nur gewährt wird, wenn im Unternehmen keine Arbeitnehmer und keine versicherungspflichtigen mitarbeitenden Familienangehrigen ständig beschäftigt werden (§ 34 Abs. 1 Satz 1 
	-
	-

	KVLG i. V. m. Abs. 3 Nr. 3 bzw. § 9 Abs. 2 Satz 1 KVLG 
	1989), 
	■ dass Betriebshilfe auch während der ersten zwei 
	Wochen der Krankenhauspflege gewährt werden 
	konnte, wenn die besonderen Verhältnisse im Unter
	-

	nehmen dies erforderten, (§ 34 Abs. 1 Satz 2 KVLG) 
	und 
	■ dass Betriebshilfe als satzungsmäßige Mehrleistung auch wegen ambulant zu behandelnder Erkrankung gewährt werden kann, wenn die besonderen Verhältnisse im Unternehmen dies erfordern (§ 34 Abs. 2 Nr. 3 KVLG bzw. § 9 Abs. 3 KVLG 1989), 
	-

	war abzuleiten, dass die Betriebshilfe grundsätzlich unter der einschränkenden ungeschriebenen, aber mitzudenkenden Tatbestandsvoraussetzung der Erforderlichkeit stand. Dies wirkt sich dabei nicht nur auf das „Ob“ des Anspruchs, sondern auch auf den Umfang der zu erbringenden Leistung aus [20]. Entsprechende Hinweise wurden dann auch in die Satzungsregelungen der einzelnen Landwirtschaftlichen Krankenkassen aufgenommen. Endgltiger Beleg hierfr war dann allerdings die durch das LSV-Modernisierungsgesetz [21]
	-
	-
	-

	landwirtschaftlichen Sozialversicherung durch von ihm aufzustellende Grundsätze zur Beurteilung der Erforderlichkeit eine einheitliche Erbringung der Betriebs-und Haushaltshilfe sicherstellen sollte. Vorbild hierfr waren die vom Gesamtverband der Landwirtschaftlichen Alterskassen auf der Grundlage des § 80 Abs. 3 Satz 2 ALG in der bis 31.12.2012 geltenden Fassung mit Blick auf eine mglichst einheitliche Leistungserbringung erarbeiteten Grundsätze zur Beurteilung der 
	landwirtschaftlichen Sozialversicherung durch von ihm aufzustellende Grundsätze zur Beurteilung der Erforderlichkeit eine einheitliche Erbringung der Betriebs-und Haushaltshilfe sicherstellen sollte. Vorbild hierfr waren die vom Gesamtverband der Landwirtschaftlichen Alterskassen auf der Grundlage des § 80 Abs. 3 Satz 2 ALG in der bis 31.12.2012 geltenden Fassung mit Blick auf eine mglichst einheitliche Leistungserbringung erarbeiteten Grundsätze zur Beurteilung der 
	-
	-
	-

	Erforderlichkeit bei Betriebs- und Haushaltshilfe vom 19.07.2000 [23]. Dabei handelte es sich um eine Zusammenfassung von Rundschreiben, Beratungsergebnissen aus Fachgruppensitzungen und Rechtsprechung, um Beurteilungskriterien und Entscheidungsgrundlagen fr die Rechtsanwendung zu bieten, ohne den in Einzelfällen notwendigen Beurteilungsspielraum zur Bercksichtigung nachweisbarer individueller Besonderheiten einzuengen, wobei schon damals die sinngemäße Anwendung der Erforderlichkeitsgrundsätze auch fr die 
	-
	-
	-
	-
	-


	[24]. In der Gesetzesbegründung zu § 143e Abs. 1 Nr. 16 SGB VII heißt es hierzu, in allen drei Zweigen 
	der landwirtschaftlichen Sozialversicherung komme die Gewährung von Betriebs- und Haushaltshilfe nur in Betracht, wenn die Leistung zur Aufrechterhaltung des Unternehmens oder zur Weiterfhrung des Haushalts erforderlich sei; die Erforderlichkeit stelle sich als eine entscheidende Anspruchsvoraussetzung dar und sei 
	nach einheitlichen Kriterien zu beurteilen [25]. In seinen 
	Grundsätzen zur Beurteilung der Erforderlichkeit von Betriebs- und Haushaltshilfe vom 18.11.2009 wies der Spitzenverband einleitend darauf hin, Betriebs- und Haushaltshilfe komme stets nur in Betracht, wenn die Leistung zur Aufrechterhaltung des landwirtschaftlichen Unternehmens oder des Haushalts erforderlich sei. Der Voraussetzung der Erforderlichkeit komme damit ein besonderer Stellenwert bei der Entscheidung zu, ob und in welchem Umfang ein Anspruch auf Betriebs- und Haushaltshilfe gegeben sei. Die Erfo
	-
	-
	-

	Unternehmen gesetzlich nicht definiert. Erforderlichkeit 
	bedeute, dass ohne die BHH die Aufrechterhaltung des landwirtschaftlichen Unternehmens bzw. des Haushalts in bisheriger Weise gefährdet oder sogar unmglich sei. Die Erforderlichkeit orientiere sich an den Umständen des Einzelfalles [26]. Diese Erkenntnisse haben unabhängig davon weiter Bestand, dass auf die Grundsätze zur Beurteilung der Erforderlichkeit von Betriebs-und Haushaltshilfe durch Wegfall der Ermächtigungsgrundlage des § 143e Abs. 1 Nr. 16 SGB VII im Zusammenhang mit der Schaffung der SVLFG als B
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Ermächtigung fr eine Satzungsregelung zur Haushaltshilfe ist weiter nach wie vor auf Fälle beschränkt, bei denen die Weiterfhrung des Haushalts nicht mg
	Die Ermächtigung fr eine Satzungsregelung zur Haushaltshilfe ist weiter nach wie vor auf Fälle beschränkt, bei denen die Weiterfhrung des Haushalts nicht mg
	-
	-

	lich und diese auf andere Weise nicht sicherzustellen ist, § 35 KVLG bzw. § 10 Abs. 1 KVLG 1989. 

	Auch bei der Art und Weise der Leistungserbringung decken sich die damaligen und heutigen gesetzlichen Regelungen: Wie § 36 KVLG bestimmt auch § 11 KVLG 1989, dass als Betriebs- und Haushaltshilfe eine Ersatzkraft zu stellen ist. Kann eine Ersatzkraft nicht gestellt werden oder besteht Grund, von der Gestellung einer Ersatzkraft abzusehen, sind die Kosten einer selbstbeschafften betriebsfremden Ersatzkraft in angemessener Hhe zu erstatten. Zur Erfllung des Anspruchs auf Gestellung einer Ersatzkraft knnen ei
	Auch bei der Art und Weise der Leistungserbringung decken sich die damaligen und heutigen gesetzlichen Regelungen: Wie § 36 KVLG bestimmt auch § 11 KVLG 1989, dass als Betriebs- und Haushaltshilfe eine Ersatzkraft zu stellen ist. Kann eine Ersatzkraft nicht gestellt werden oder besteht Grund, von der Gestellung einer Ersatzkraft abzusehen, sind die Kosten einer selbstbeschafften betriebsfremden Ersatzkraft in angemessener Hhe zu erstatten. Zur Erfllung des Anspruchs auf Gestellung einer Ersatzkraft knnen ei
	-
	-
	-

	werden, mit deren Pflege die Ersatzkraft nicht vertraut 
	ist, die Ersatzkraft nur stundenweise bentigt wird oder gewichtige Umstände vorhanden sind, die in der Person des Unternehmers, seiner Familienangehrigen oder der Ersatzkraft selbst liegen [27]. Betriebsfremd ist eine selbstbeschaffte Ersatzkraft dann, wenn sie sonst nicht im Betrieb tätig ist oder aushilft, wobei eine nicht wesentliche Aushilfe außer Betracht bleibt [28]. Durch eine spätere Gesetzesänderung wurden die Landwirtschaftlichen Krankenkassen zudem ermächtigt, das Nähere hierzu in der Satzung zu 
	-

	Das Verhältnis der Leistungserbringung durch die Landwirtschaftlichen Krankenkassen zu den Leistungen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften wurde im KVLG nicht ausdrcklich angesprochen. § 565 Abs. 1 RVO regelte damals jedoch im Außenverhältnis 
	-

	gegenüber dem Verletzten [30] eine Vorleistungspflicht 
	der Krankenkasse, wonach Versicherte (der gesetzlichen Unfallversicherung), die bei einem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung versichert waren, von diesem nach den Vorschriften der Krankenversicherung Leistungen erhielten und insoweit keine Ansprche gegenber dem Unfallversicherungsträger nach §§ 557 bis 562 und 564 RVO bestanden. Allerdings konnte der Träger der Unfallversicherung die Heilbehandlung und die Zahlung der während der Heilbehandlung zu gewährenden Geldleistungen bernehmen, wodurch dann 
	-
	-
	-
	-
	-

	den Krankenversicherungsträger insoweit wegfielen, 
	§ 565 Abs. 2 Satz 1 und 2 RVO. Ergänzt wurde diese Regelung durch Mitteilungspflichten der Krankenkassen gegenber den UV-Trägern, falls Sachverhalte festzustellen waren, bei denen die Durchfhrung eines berufsgenossenschaftlichen Heilverfahrens angezeigt erschien, der Träger der Unfallversicherung ein Heilverfahren aber noch nicht eingeleitet hatte, § 565 Abs. 2 Satz 4 RVO. Dagegen verweist § 8 Abs. 1 KVLG 1989 u. 
	-
	-

	a. auf § 11 Abs. 5 Satz 1 SGB V, wonach auf Leistungen (hier: aus der Krankenversicherung der Landwirte) kein 
	a. auf § 11 Abs. 5 Satz 1 SGB V, wonach auf Leistungen (hier: aus der Krankenversicherung der Landwirte) kein 
	Anspruch besteht, wenn sie als Folge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung zu erbringen sind. Hierdurch sollte eine klare Abgrenzung der beiden Versicherungszweige vorgenommen werden [31]. 
	-
	-
	-


	3 Überblick ber die Rechtsprechung 
	des BSG zur Betriebs- und Haushalts
	-

	hilfe in der Krankenversicherung der 
	Landwirte in den letzten 50 Jahren 
	Angesichts der aufgezeigten Kontinuität der gesetzlichen Regelungen der Betriebs- und Haushaltshilfe im Bereich der Krankenversicherung der Landwirte erscheint es interessant, sich einen Überblick zu verschaffen, welche wesentlichen Aussagen das BSG im Versicherungszweig der landwirtschaftlichen Krankenversicherung seit Bestehen der Krankenversicherung der Landwirte zur Betriebs- und Haushilfe getroffen hat. 
	-
	-
	-

	■  BSG, Urteil vom 29.06.1977, Az. 11 RK 12/76 
	In diesem Revisionsverfahren war streitig, ob die Landwirtschaftliche Krankenkasse auch unter dem Blick
	-
	-

	winkel des allgemeinen Gleichheitssatzes des Art. 3 Abs. 1 GG verpflichtet ist, die gesetzlich eingeräumte 
	Satzungsermächtigung fr die Gewährung von Haushaltshilfe als Mehrleistung auszuschpfen. Konkret ging es um eine in der Krankenversicherung der Landwirte versicherte, Landabgaberente beziehende Witwe und Mutter von fnf Kindern, die von der LKK Haushaltshilfe begehrte. Die LKK lehnte diese ab, weil sie als Rentnerin und nicht als Unternehmerin oder Ehegattin eines Unternehmers krankenversichert sei und die maßgebliche, auf der Grundlage von § 35 KVLG erlassene Satzungsregelung den Personenkreis der Rentner ni
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	finden. Dass die Satzung den Kreis der Berechtigten 
	beschränke und weitere versicherte Personengruppen, wie die Rentner, ausschließe, entspreche dem Grundgedanken, durch die Sicherstellung des Weiterlaufens des bäuerlichen Haushalts bei Ereignissen, die dem landwirtschaftlichem Unternehmer oder seinem Ehegatten die eigene Haushaltsfhrung unmglich machen, 
	beschränke und weitere versicherte Personengruppen, wie die Rentner, ausschließe, entspreche dem Grundgedanken, durch die Sicherstellung des Weiterlaufens des bäuerlichen Haushalts bei Ereignissen, die dem landwirtschaftlichem Unternehmer oder seinem Ehegatten die eigene Haushaltsfhrung unmglich machen, 
	-
	-
	-

	zugleich die Weiterfrung des landwirtschaftlichen Betriebes zu sichern. Von diesem speziellen Blickwinkel her sei es keinesfalls willkrlich, die Rentner in der Landwirtschaft von der Gewährung einer Haushaltshilfe auszunehmen. 
	-
	-



	■  BSG, Urteil vom 30.01.1980, Az. 9 RV 31/78 
	Eine Landwirtschaftliche Krankenkasse hatte fr einen kriegsbeschädigten Landwirt, der wegen einer anerkannten Schädigungsfolge stationär behandelt werden musste, einen Betriebshelfer gestellt und begehrte nun von der Versorgungsverwaltung Erstattung der hierfr aufgewendeten Kosten. Gesttzt wurde dieses Begehren auf § 19 BVG i. d. F. vom 18.12.1973 [32], nach dessen Abs. 1 Satz 1 den Krankenkassen, die nicht 
	-

	nur nach den Vorschriften des BVG verpflichtet waren, 
	Heilbehandlung zu gewähren, die Aufwendungen fr 
	Krankenhauspflege und kleinere Heilmittel ersetzt 
	wurden bzw. nach dessen Abs. 2 Krankengeld erstattet wurde, wenn die Arbeitsunfähigkeit oder die Kranken
	-

	hauspflege durch eine anerkannte Schädigungsfolge 
	verursacht worden war. 
	Das BSG sah diese Voraussetzungen nicht als erfllt an. Zum einen zähle Betriebshilfe nicht zu den Auf
	-

	wendungen für eine Krankenhauspflege i. S. vom § 19 
	Abs. 1 Satz 1 BVG. Zum anderen handele es sich bei der Betriebshilfe auch nicht um ein Krankengeld, auf das § 19 Abs. 2 BVG abstelle. Dabei knne dahinstehen, ob eine analoge Anwendung dieser Vorschrift auf krankengeldähnliche Leistungen zulässig sein knte. Denn bei der Betriebshilfe handele es sich um eine andersgeartete Leistung als das Krankengeld. Zweck des Krankengeldes sei es in erster Linie, dem arbeitsunfähig Erkrankten fr den durch den Wegfall der Arbeitsfähigkeit bedingten Ausfall des Arbeitsverdie
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	■ BSG, Urteil vom 25.10.1984, Az. 11 RK 3/83 [33] 
	In diesem Rechtsstreit war zu entscheiden, ob es mit 
	hherrangigem Recht vereinbar ist, die Kosten einer selbstbeschafften Ersatzkraft nur fr die Zeit nach der Antragstellung zu erstatten. Unstreitig war im Revisionsverfahren, dass die Voraussetzungen des § 34 Abs. 1 Satz 3 KVLG vorlagen, dem versicherten Landwirt also auch fr die ersten zwei Wochen der Krankenausbehandlung Betriebshilfe hätte gewährt werden knnen. Da der Landwirt den Antrag auf Betriebshilfe aber erst gestellt hatte, als die selbst beschaffte Ersatzkraft bereits 11 Tage im Einsatz war, wurde 
	-
	-
	-

	Das BSG vermochte darin keinen Verstoß gegen hherrangiges Recht zu erkennen. Hierfr sprächen bereits Aufbau und Sinn des die Art der Betriebshilfe regelnden § 36 KVLG. Auch wenn sich aus diesem ergebe, dass der Gestellung einer Ersatzkraft Vorrang vor der Kostenerstattung zukomme, drfe dies nicht darber hinwegtäuschen, dass die Krankenkasse gleichwohl eine weitgehende Freiheit in der Wahl der zu gewährenden Form der Betriebshilfe habe. Denn es liege in der Beurteilung der Krankenkasse, ob sie, selbst wenn s
	-
	-
	-
	-
	-

	Die durch den Gesetzgeber erteilte Befugnis, „das Nähere“ durch die Satzung zu regeln, ermächtige nicht nur zu verfahrensrechtlichen, sondern auch zu materiellrechtlichen Regelungen, wie solchen Ausschlussfristen. 
	-
	-

	Selbst dann, wenn mit der Gestellung einer Ersatzkraft durch die Landwirtschaftliche Krankenkasse von vornherein oder nachträglich kaum oder sogar nicht zu rechnen gewesen wäre, drfe sie sich die Wahlfreiheit durch solch eine Satzungsregelung sichern, zumal sich die Mglichkeiten zur Gestellung von Ersatzkräften verändern knnten. Ein rein formales rechtsmissbräuchliches Verhalten knne nicht angenommen werden, zumal die Satzung auch Ausnahmen, zum Beispiel bei triftigen Grnden, vorsehe. 
	-
	-
	-

	Unerheblich sei ferner, ob die Landwirtschaftliche Krankenkasse nur in etwa 10 Prozent von Fällen der Betriebshilfe Ersatzkräfte stelle. Denn der Gesetzgeber habe der Gestellung von Ersatzkräften prinzipiell und nicht zugleich zahlenmäßig den Vorrang einräumen wollen. Rechtlich sei damit auch die Mglichkeit zur 
	Unerheblich sei ferner, ob die Landwirtschaftliche Krankenkasse nur in etwa 10 Prozent von Fällen der Betriebshilfe Ersatzkräfte stelle. Denn der Gesetzgeber habe der Gestellung von Ersatzkräften prinzipiell und nicht zugleich zahlenmäßig den Vorrang einräumen wollen. Rechtlich sei damit auch die Mglichkeit zur 
	Gestellung von Ersatzkräften nur in einem solchen Prozentsatz beachtlich. 

	■ BSG, Urteil vom 26.06.2014, Az. B 2 U 17/13 R 
	■ BSG, Urteil vom 26.06.2014, Az. B 2 U 17/13 R 
	Der Kläger dieses Rechtsstreits war als Lagerarbeiter erwerbstätig, betrieb aber zugleich als Unternehmer eine Landwirtschaft, so dass er in der Krankenversicherung der Landwirte krankenversichert war. Nachdem er sich anlässlich eines Arbeitsunfalls während seiner Tä-tigkeit als Lagerarbeiter verletzt hatte, begehrte er vom gewerblichen Unfallversicherungsträger, andernfalls von der dem Rechtsstreit beigeladenen Landwirtschaftlichen Krankenkasse, die Erstattung der Kosten 
	-
	-
	-

	für die Inanspruchnahme eines Betriebshelfers, was 
	von beiden abgelehnt worden war. 
	Dies wurde vom BSG bestätigt. Ein Anspruch auf der Grundlage von § 9 KVLG 1989 gegen die Landwirtschaftliche Krankenkasse scheitere an § 8 Abs. 1 KVLG 1989 i. V. m. § 11 Abs. 5 Satz 1 SGB V. Danach bestehe auf Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung kein Anspruch, wenn sie als Folge eines Arbeitsunfalls im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung zu erbringen sind. Damit seien die sich gegenseitig ausschließenden Leistungs- und Zuständigkeitsbereiche der 
	-
	-
	-

	gesetzlichen Kranken- und Unfallversicherung definiert. 
	Die hierdurch begrndete ausschließliche Zuständigkeit der Unfallversicherungsträger habe zur Folge, dass beim Vorliegen eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit fr den Verletzten kein Anspruch auf irgendeine Leistung aus der gesetzlichen Krankenversicherung bestehe, sofern sie als Folge des Arbeitsunfalls oder der Berufskrankheit zu erbringen wäre. Dabei komme es nicht darauf an, ob der Verletzte Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung auch tatsäch
	-
	-
	-
	-

	lich erhalte, weil die Leistungspflicht der Krankenkasse 
	insgesamt ausgeschlossen sei. Eine parallele Erbringung von Leistungen durch den Unfallversicherungsträger und die Landwirtschaftliche Krankenkasse scheide damit von vornherein aus, wodurch – entgegen anderslautender Literaturmeinungen – die Landwirtschaftliche Krankenkasse bei Arbeitsunfällen von Landwirten in außerlandwirtschaftlichen Unternehmen keine Betriebshilfe zu erbringen habe. 
	-
	-
	-
	-

	Ein Anspruch gegen den gewerblichen Unfallversicherungsträger scheitere, weil der Gesetzgeber fr diesen keine dem § 54 SGB VII vergleichbare Regelung vorgesehen habe. Es bestehe kein Anhaltspunkt fr einen Willen des historischen Gesetzgebers, die Betriebshilfe 
	-
	-

	als Leistung für alle von Versicherungsfällen i. S. d. § 8 SGB VII betroffenen Unternehmer einzuführen. Denn 
	der Gesetzgeber habe die Einfhrung der Betriebshilfe in das KVLG damit begrndet, dass hierfr in der Landwirtschaft ein besonderes Bedrfnis bestehe. Ohne 
	der Gesetzgeber habe die Einfhrung der Betriebshilfe in das KVLG damit begrndet, dass hierfr in der Landwirtschaft ein besonderes Bedrfnis bestehe. Ohne 
	-

	eine Ergänzung der Vorschriften in der damaligen RVO (§§ 779a RVO ff.) wären die krankenversicherten Landwirte bei einer aufgrund Arbeitsunfalls notwendigen Heilbehandlung schlechter gestellt gewesen. Verfassungsrechtliche Bedenken bestnden deswegen nicht. 
	-
	-


	Insbesondere verbiete der allgemeine Gleichheitssatz 
	des Art. 3 Abs. 1 GG nicht jede Differenzierung. So drfe der Gesetzgeber Leistungsansprche der selbständig Erwerbstätigen aus der gesetzlichen Unfallversicherung letztlich davon abhängig machen, ob der Versicherungsfall einem landwirtschaftlichen Unternehmen zuzurechnen sei oder nicht. Die Betriebshilfe sei eine spezielle Leistung der landwirtschaftlichen Unfallversicherung. Der Gesetzgeber habe daher diese Leistung auch auf Unfälle beschränken drfen, die sich in einem landwirtschaftlichen Unternehmen ereig
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Im Weiteren untermauert das BSG die Exklusivität der 
	Betriebshilfe als Leistung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, indem es mliche Anspruchsgrundlagen der allgemeinen gesetzlichen Unfallversicherung prft, deren Rechtsfolge auch die Erbringung von Betriebshilfe denkbar erscheinen lässt, letztlich aber zu jeder dieser Anspruchsgrundlagen feststellt, dass von dieser Betriebshilfeleistungen nicht erfasst werden. 
	-
	-

	In Betracht kamen zunächst Leistungen zur Teilhabe. So verwies § 39 Abs. 1 SGB VII in der Fassung vom 12.04.2012 auf § 54 SGB IX, der wiederum in seinem Abs. 4 (heute: § 74 Abs. 4 SGB IX) die Betriebshilfe 
	erwähnt und u. a. auf die Regelungen der §§ 54 f. 
	SGB VII Bezug nimmt. Hierzu führt das BSG jedoch aus, dass § 54 Abs. 4 SGB IX keine Rechtsgrundverweisung 
	und somit keine Rechtsgrundlage enthalte, um auch in der allgemeinen gesetzlichen Unfallversicherung Betriebshilfe gewähren zu knnen. Vielmehr handele 
	es sich bei § 54 Abs. 4 SGB IX lediglich um einen 
	Hinweis darauf, dass die Leistungen fr landwirtschaft
	-

	liche Unternehmer vom Leistungskatalog des SGB IX 
	abweichen. Es werde also gerade unterstrichen, dass Betriebshilfe nur im System der landwirtschaftlichen Sozialversicherung und nach den dort geltenden Regelungen geleistet werden solle. 
	-

	Darber hinaus knne Betriebshilfe in der allgemeinen gesetzlichen Unfallversicherung auch nicht gesttzt 
	auf § 39 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII als „sonstige Leistung 
	zur Erreichung und zur Sicherstellung des Erfolges der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation“ (Vari
	-


	ante 1) und ebenso nicht als „sonstige Leistung zur 
	Teilhabe“ (Variante 2) erbracht werden. Hinsichtlich 
	der Variante 1 des § 39 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII hält das 
	BSG fest, dass die Fortfhrung des Betriebes nicht der Wiederherstellung, Besserung oder Erhaltung des Gesundheitszustandes des Versicherten diene, weil sie die Gesundheit des Versicherten jedenfalls nicht 
	unmittelbar beeinflusse. In Bezug auf § 39 Abs. 1 Nr. 2 Variante 2 SGB VII führt das BSG dagegen aus, unabhängig davon, ob der Begriff der Teilhabe i. S. dieser Vorschrift nach seinem Regelungsstandort berhaupt auch Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben beinhalten knne, erlaube es die Vorschrift jedenfalls nicht, den Geltungsbereich der ausdrcklich auf die Versicherten der landwirtschaftlichen Unfallversicherung beschränkten Betriebshilfe auf alle gesetzlich Unfallversicherten zu erweitern. Andernfalls wr
	-
	-
	-
	-

	Schließlich weist das BSG in aller Klarheit auch darauf hin, dass Betriebshilfe in der allgemeinen Unfallversicherung auch nicht ber den Ergänzungs- und Auffang
	-
	-

	tatbestand des § 39 Abs. 2 SGB VII erbracht werden 
	kann, nach dem zum Ausgleich besonderer Härten eine besondere Untersttzung gewährt werden knnte. 
	Insoweit liege bereits keine besondere Härte im Sinne 
	einer durch den Versicherungsfall bedingten besonders schwierigen persnlichen oder wirtschaftlichen Lage vor. Eine atypische wirtschaftliche Notlage sei schon deshalb zu verneinen, weil der Kläger ohne die Bewilligung der Betriebshilfe ebenso behandelt werde, wie eine Vielzahl anderer unselbständiger Versicherter, die zugleich auch selbständig erwerbstätig sind. Zudem erhalte er ja ein auf Grundlage des gesamten Arbeitseinkommens errechnetes Verletztengeld. Abgesehen davon sei zu bercksichtigen, dass der Kl
	-
	-

	scheitere, dass er sich von seiner Versicherungspflicht 
	in der landwirtschaftlichen Alterssicherung auf seinen Antrag hin habe befreien lassen. Wer aber hierdurch auf einen mglichen Anspruch auf Betriebshilfe selbst verzichtet hat, knne nicht Kompensation durch die Anerkennung einer besonderen Härte gemäß § 39 
	Abs. 2 SGB VII erwarten. 
	Mit dieser Entscheidung wird das Alleinstellungsmerkmal der landwirtschaftlichen Sozialversicherung hinsichtlich der Sozialleistung der Betriebshilfe hchstrichterlich mit berzeugender Begrndung bestätigt. 
	-
	-

	■  BSG, Urteil vom 25.11.2015, Az. B 3 KR 12/15 R 
	In diesem Rechtsstreit hatte sich das BSG insbesondere mit der Frage auseinanderzusetzen, welcher Maßstab zur Beurteilung des Leistungsumfangs der erforderlichen Betriebshilfe zugrunde zu legen ist. Kläger war ein Landwirt, dessen Unternehmen 8,7 ha landwirtschaftliche Nutzfläche, 1 ha Forst, zehn Milchkhe, drei Kälber, acht Jungrinder, zwei Mastschweine und Legehennen umfasste, wobei eine wesentliche technische Ausstattung fr die Versorgung des Viehbestandes nicht vorhanden war. Aufgrund eines krankheitsbe
	-
	-
	-

	chen Nutzfläche im Umfang von 50 Wochenstunden, 
	verteilt auf sieben Tage pro Woche, tätig sein sollte. Die Landwirtschaftliche Krankenkasse bewilligte mit Blick auf die Betriebsgrße Betriebshilfe im Umfang von 30 Wochenstunden, weil dies ausreichend sei, um sowohl die fehlende technische Ausstattung als auch den jahreszeitlich bedingten Mehraufwand in der Feldwirtschaft aufzufangen. Das LSG bestätigte einen Anspruch im Umfang von nur 30 Wochenstunden, da Betriebshilfe lediglich der Aufrechterhaltung des landwirtschaftlichen Unternehmens diene, wenn diese
	-
	-
	-

	Das BSG stellte hierzu fest, dass auch der Mangel normativer Vorgaben zum Leistungsumfang der erforderlichen Betriebshilfe nicht rechtfertige, unter Heranziehung eines Vergleichs mit dem Krankengeld die geleisteten Betriebshilfestunden entsprechend zu krzen. Bereits nach dem Wortlaut von § 9 Abs. 1 KVLG 1989 werde Betriebshilfe nicht „wie“, sondern „anstelle von Krankengeld“ gewährt. Angesichts fehlender Gesetzesvorgaben lasse sich der Leistungsumfang der bentigten Betriebshilfe nur aus ihrem Zweck herleite
	-
	-

	rungspflichtigen mitarbeitenden Familienangehörigen 
	im Betrieb beschäftigt werden. Unter Bercksichtigung dieser Gesetzesziele handele es sich bei der Betriebs
	im Betrieb beschäftigt werden. Unter Bercksichtigung dieser Gesetzesziele handele es sich bei der Betriebs
	-

	hilfe nicht um ein Krankengeld. Seine frhere Rechtsprechung aufgreifend [34], betont das BSG nochmals, während Krankengeld den durch die Arbeitsunfähigkeit bedingten Ausfall des Arbeitsverdienstes ausgleiche, stelle die Betriebshilfe demgegenber die Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Unternehmens sicher. Sie sei daher nicht als Ersatz fr das ausgefallene Arbeitsentgelt zur wirtschaftlichen Sicherung im Krankheitsfall zu leisten, sondern diene der Erledigung der im landwirtschaftlichen Unternehmen unau
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	keitsgebotes des § 8 Abs. 1 KVLG 1989 i. V. m. § 12 
	keitsgebotes des § 8 Abs. 1 KVLG 1989 i. V. m. § 12 
	SGB V sei eine unwirtschaftliche Betriebsweise des krankheitsbedingt ausfallenden Unternehmers nicht anspruchsumfangmindernd zu bercksichtigen. Denn die notwendige Betriebshilfe falle grundsätzlich in dem Umfang an, in welchem der landwirtschaftliche Unternehmer seine Arbeitskraft vor der Erkrankung in den Betrieb eingebracht hat und ohne deren Einsatz eine Gefährdung des Betriebes im Krankheitsfall eintreten wrde. Die Betriebshilfe solle sicherstellen, dass das Unternehmen – so, wie es ist – auch im Krankh
	SGB V sei eine unwirtschaftliche Betriebsweise des krankheitsbedingt ausfallenden Unternehmers nicht anspruchsumfangmindernd zu bercksichtigen. Denn die notwendige Betriebshilfe falle grundsätzlich in dem Umfang an, in welchem der landwirtschaftliche Unternehmer seine Arbeitskraft vor der Erkrankung in den Betrieb eingebracht hat und ohne deren Einsatz eine Gefährdung des Betriebes im Krankheitsfall eintreten wrde. Die Betriebshilfe solle sicherstellen, dass das Unternehmen – so, wie es ist – auch im Krankh
	-
	-

	duldeten. Dies knne im Einzelfall den Umfang von 40 Wochenstunden sowohl unter-als auch erschreiten. 

	Interessante Ausführungen enthält diese Entscheidung 
	auch zum Anwendungsbereich der Kostenerstattung bei selbstbeschafften Ersatzkräften nach § 11 Satz 2 KVLG 1989. Einschlägig sei diese Vorschrift nur dann, wenn die Krankenkasse eine Ersatzkraft nicht stellen knne oder Grund bestehe, von der Gestellung einer Ersatzkraft abzusehen. § 11 Satz 2 KVLG liegt damit die Konstellation zugrunde, dass die Landwirtschaftliche Krankenkasse den Betriebshilfeanspruch bejaht, aber gleichwohl keine Ersatzkraft stellen kann oder mchte. Soweit die Verwaltung aber ber den Ansp
	-
	-
	-

	stungsablehnung verursacht wurde, § 13 Abs. 3 Satz 1 Alt. 2 SGB V. Aber auch § 13 Abs. 3 Satz 1 Alt. 1 SGB V 
	(Nichterbringung einer unaufschiebbaren Leistung) knne grundsätzlich und zwar im Zeitraum zwischen Antragstellung und Bescheiderlass als Anspruchsgrundlage fr eine Kostenerstattung in Betracht kommen [35]. 
	-

	■  BSG, Urteil vom 18.02.2016, Az. B 3 KR 15/15 R 
	Der Kläger dieses Rechtsstreits betrieb als Einzelunternehmer ein landwirtschaftliches Unternehmen mit einer Fläche von 62,25 Hektar und daneben als Komplementär und Geschäftsfhrer einer Kommanditgesellschaft (KG) einen Schweinemastbetrieb, der keine Flächenbewirtschaftung umfasste. Beiträge zur Krankenversicherung der Landwirte entrichtete der Kläger allein aus seinem Betrieb mit Flächenbewirtschaftung, ohne dass Erträge aus der Schweinemast mit in die Beitragsberechnung 
	-
	-

	einflossen. Im Zusammenhang mit einer Erkrankung 
	beantragte der Kläger nur fr die notwendigen Stallarbeiten im Schweinemastbetrieb einen Betriebshelfer, da jahreszeitbedingt in seinem Betrieb mit Flächenbewirt
	-
	-

	schaftung keine unaufschiebbaren Arbeiten anfielen. 
	Dies wurde von der Landwirtschaftlichen Krankenkasse abgelehnt mit der Begrndung, bei dem Schweinemastbetrieb handele es sich wegen der unterschiedlichen Rechtsträgerschaft um ein eigenständiges landwirtschaftliches Unternehmen ohne Bodenbewirtschaftung. 
	-
	-

	Das BSG bestätigte, dass kein Anspruch auf Betriebshilfe fr die Weiterfhrung des Schweinemastbetriebes 
	Das BSG bestätigte, dass kein Anspruch auf Betriebshilfe fr die Weiterfhrung des Schweinemastbetriebes 
	-

	als Primäranspruch bestand. Deshalb bestehe auch kein Anspruch auf Kostenerstattung der selbstbeschafften Ersatzkräfte. 
	-



	Zunächst stellte das BSG nochmals [36] klar, in solchen Fällen knne der Kostenerstattungsanspruch nicht unmittelbar aus dem KVLG 1989 hergeleitet werden. § 11 Satz 2 KVLG 1989 setze fr den Kostenerstattungsanspruch des Versicherten voraus, dass die Krankenkasse grundsätzlich das Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen des Sachleistungsanspruchs anerkannt habe und von der Gewährung als Sachleistung entweder absehe oder diese ihr nicht mglich sei. Davon zu unterscheiden seien die Konstellationen, in denen de
	-
	-
	-

	Satz 2 KVLG 1989 die Erstattung der Kosten lediglich in 
	angemessener Hhe vor. 
	Da der Kostenerstattungsanspruch nach § 13 Abs. 3 
	SGB V nicht weiter reichen kann als der Primäranspruch [37] auf Betriebshilfe, setzt sich das BSG sodann im Wesentlichen damit auseinander, ob ein solcher Primäranspruch bestanden hätte, wobei es den anspruchsberechtigten Personenkreis der landwirtschaftlichen Unternehmer nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 KVLG 1989 bestimmt. Diese Norm setzt fr eine Stellung 
	-
	-

	als versicherungspflichtige Unternehmer voraus, 
	dass deren Unternehmen, unabhängig vom jeweiligen Unternehmer, auf Bodenbewirtschaftung beruht und die Mindestgrße nach § 1 Abs. 5 ALG erreicht. 
	Nach Auffassung des BSG sei entscheidend, dass die 
	Versicherungspflicht des § 2 Abs. 1 Nr. 1 KVLG schon 
	nach dessen Wortlaut an das konkrete, als Unternehmer gefhrte Unternehmen anknpfe und nicht an die Person des Unternehmers. Damit stelle das Gesetz klar, dass die Eigenschaft als landwirtschaftlicher Unternehmer, die eine Person aus einer anderweitigen landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit bereits mitbringe, nicht dazu fhre, dass sie alle weiteren selbständigen Tätigkeiten – ungeachtet des Unternehmensge
	-
	-
	-

	genstandes – ebenfalls als versicherungspflichtiger 
	landwirtschaftlicher Unternehmer ausbe. Die Stellung 
	als versicherungspflichtiger Unternehmer aus seinem 
	Unternehmen mit Flächenbewirtschaftung sei damit hier ohne Bedeutung. 
	Eine Versicherungspflicht könnten zudem nur solche 
	Unternehmen vermitteln, die auf Bodenbewirtschaftung beruhen, was auch im Versicherungszweig der Krankenversicherung der Landwirte nach § 1 Abs. 4 Satz 2 ALG 
	Unternehmen vermitteln, die auf Bodenbewirtschaftung beruhen, was auch im Versicherungszweig der Krankenversicherung der Landwirte nach § 1 Abs. 4 Satz 2 ALG 
	-

	bestimmt werden knne. Der Begriff der Landwirtschaft sei in der Alterssicherung und in der Krankenversicherung der Landwirte gleich auszulegen und (anders als in der Unfallversicherung) auf seinen Kernbereich beschränkt. Danach gehrten zur Bodenbewirtschaftung diejenigen wirtschaftlichen Tätigkeiten von nicht ganz kurzer Dauer, die der Unternehmer zum Zwecke einer berwiegend planmäßigen Aufzucht von Bodengewächsen ausbe, sowie die mit der Bodennutzung verbundene Tierhaltung, sofern diese nach den Vorschrift
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Mangels eines bodenbewirtschaftenden Unternehmens war der Kläger in Bezug auf den Schweinemastbetrieb kein landwirtschaftlicher Unternehmer, auf den § 9 Abs. 2 KVLG 1989 abstellt. Auch wenn das Gesetz dies nicht ausdrcklich ausspreche, decke sich der Einsatzbereich der nach dem Gesetz mglichen Betriebshilfe mit dem Bereich des Unternehmens, das nach den Vorschriften über die Versicherungspflicht das landwirtschaftliche Unternehmen bilde. Betriebshilfe nach § 9 KVLG 1989 knne damit nur fr das Unternehmen 
	-
	-

	gewährt werden, das die Versicherungspflicht des 
	Unternehmers vermittle. 
	Es knne auch nicht vom Vorliegen eines Tierhaltung und Bodennutzung verbindenden Gesamtunternehmens oder zweier integraler Bestandteile eines einzigen landwirtschaftlichen Unternehmens ausgegangen werden, um doch noch zu einem einzigen Unternehmen mit Bodenbewirtschaftung zu kommen. Fr die Frage, welche Tätigkeitsbereiche einem Unternehmen zuzu
	-
	-

	ordnen seien, sei im Interesse der Rechtssicherheit und 
	Rechtsklarheit zu fordern, dass die Rechtsverhältnisse verhältnismäßig leicht und mit eindeutigem Ergebnis zu ermitteln sein mssen, was bei einem Abstellen 
	auf die tatsächlichen Einflussnahmemöglichkeiten der 
	Gesellschafter auf das Unternehmen nicht der Fall sei. Angeknpft werden knne aber grundsätzlich an die Rechtsform, in der das Unternehmen betrieben werde. 
	Trotz wirtschaftlicher Verflechtungen liege damit 
	jedenfalls dann kein einheitliches Unternehmen oder Gesamtunternehmen vor, wenn bereits die Unternehmeridentität fehle. 
	-

	Insoweit unterscheide sich der Sachverhalt auch von 
	Insoweit unterscheide sich der Sachverhalt auch von 
	dem, der einer Entscheidung des BSG im Versicherungszweig Alterssicherung der Landwirte zugrunde lag. Dort hatte es der 11. Senat des BSG [38] fr mglich gehalten, dass derselbe Landwirt (Unternehmeridentität), der einerseits landwirtschaftliche Flächen bewirtschaftet und andererseits ohne Bezug zu dieser 
	-
	-
	-

	Flächenbewirtschaftung eine Intensivgeflügelhaltung 
	(Legehennenhaltung mit Eiervermarktung) hatte, ein die Versicherungspflicht begründendes landwirtschaftliches Unternehmen mit Bodenbewirtschaftung betrieb, das die Tierhaltung mit einschloss, sofern sich die Tierhaltung in den Grenzen des § 51 Bewertungsgesetz halte. 
	-

	4 Fazit 
	Die vorgenannten Ausfhrungen zeigen, dass die Einfhrung einer eigenständigen gesetzlichen Krankenversicherung der Landwirte nicht nur ein wichtiger Impulsgeber für vereinheitlichte und aufeinander abgestimmte Regelungen der Betriebs- und Haushaltshilfe in den Versicherungszweigen der Alterssicherung sowie Unfall- und Krankenversicherung war, sondern dass gerade auch die zum Recht der Krankenversicherung der Landwirte ergangene hchstrichterliche Rechtsprechung in ganz erheblichem Umfang zur Absicherung der E
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	Erfolgsprojekt der Landwirtschaftlichen Krankenkasse: "Trittsicher durchs Leben" 
	Eveline Richter 
	Das zielgruppenspezifische Präventionsprojekt „Trittsicher durchs Leben“ wurde 2015 durch die Landwirtschaftliche 
	Krankenkasse (LKK) in der Sozialversicherung fr Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) initiiert. Seitdem werden kontinuierlich die im Projekt aufgebauten Strukturen etabliert und erweitert, damit ein reguläres, dauerhaftes Gesundheitsangebot im Portfolio der LKK geschaffen werden kann. Zunächst werden hier die Hintergrnde und die Ausgangslage skizziert und zum aktuellen Stand referiert. Des Weiteren wird auf die umfangreichen wissenschaftlichen Ergebnisse eingegangen und abschließend ein Ausblick zu
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	Wissenschaftlicher Hintergrund undAusgangslage 
	Wissenschaftlicher Hintergrund undAusgangslage 

	Ein Drittel aller älteren Menschen ber 65 Jahre strzt mindestens einmal pro Jahr [1]. Moderates Training allein kann die Sturzrate um 17 Prozent reduzieren. Die Sturzrate kann sogar um 42 Prozent reduziert werden, wenn mindestens zweimal pro Woche ein anspruchsvolles Gleichgewichtstraining durchgefhrt wird, mindestens ber 25 Wochen. 
	-

	Zudem sind im hheren Alter viele Menschen von Knochenschwund (Osteoporose) betroffen. Medizinisch betrachtet handelt es sich bei Osteoporose um einen Mangel an Knochensubstanz. Dabei kann eine Osteoporose jeden treffen: Schätzungsweise 30 Prozent aller Frauen und 20 Prozent aller Männer erkranken an Osteoporose [2]. Unterschieden wird zwischen der postmenopausalen Osteoporose und der altersbedingten Osteoporose. Erstere betrifft vor allem Frauen ab 50 Jahren, letztere tritt ab dem 70. Lebensjahr auf. Danebe
	-
	-
	-
	-

	Eine verminderte Knochendichte verursacht nicht direkt Beschwerden. Gefährlich sind vor allem die Folgen. 
	Schon bei geringen Überlastungen oder Stürzen kann 
	es zu Knochenbrchen kommen. 
	Häufigste Diagnose bei schweren Stürzen ist ein 
	Oberschenkelhalsbruch, der durchaus auch den Beginn 
	einer Pflegebedürftigkeit bedeuten kann. Zudem ist ein 
	älterer Mensch, der einmal gestrzt ist, einem vielfach erhhten Risiko ausgesetzt, erneut zu strzen. Knochenbrüche führen häufig zum Verlust der Selbständigkeit. Oft kommt es nach einem Oberschenkelbruch zu einer verminderten Gehfähigkeit. Dies kann die Lebensqualität eines Menschen erheblich einschränken. Aber auch scheinbar „folgenlose Strze“ hinterlassen ihre 
	älterer Mensch, der einmal gestrzt ist, einem vielfach erhhten Risiko ausgesetzt, erneut zu strzen. Knochenbrüche führen häufig zum Verlust der Selbständigkeit. Oft kommt es nach einem Oberschenkelbruch zu einer verminderten Gehfähigkeit. Dies kann die Lebensqualität eines Menschen erheblich einschränken. Aber auch scheinbar „folgenlose Strze“ hinterlassen ihre 
	-
	-
	-

	Spuren. Sie knnen zu erhhter Sturzangst, reduzierter Aktivität, Muskelabbau und sozialem Rckzug fhren, was einen sogenannten „Teufelskreis“ darstellt. 

	2 Sturzrisiko verringern 
	Internationale Studien zur Sturzprävention belegen, 
	dass Kraft-und Gleichgewichtstraining das Sturzrisiko um bis zu 39 Prozent verringern kann [3]. Zudem hilft eine Umgebungsanpassung – d. h. Beseitigung von Stolperfallen und eine adäquate Versorgung mit Hilfsmitteln –, diese sicherer zu gestalten. Ein dritter wichtiger Faktor ist die Knochengesundheit. Die medikamentse Therapie einer Osteoporose kann Frakturen um ca. 40 Prozent verringern, auch noch im fortgeschrittenen Alter [4]. 
	-
	-
	-

	„Trittsicher durchs Leben“ adressierte diese zuvor genannten Risiken und war in seiner Dimension das grßte geriatrische Präventionsprojekt seiner Zeit: „Dies ist ein Projekt, wie es so eines in diesem Maßstab und mit diesen Vorzeichen noch nicht gab“, so Prof. Dr. Kilian Rapp, Ärztlicher Leiter der Abteilung fr Geriatrie am Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart [5]. 
	Das Ziel von „Trittsicher durchs Leben“ war, Menschen aus ländlichen Regionen darin zu untersttzen, ihre Mobilität und Selbständigkeit zu erhalten, um ihnen die Dinge, die das Leben lebenswert machen, wie zum Beispiel der Spaziergang mit den Enkeln, das Bestellen des Gartens oder das Mitwirken auf dem Hof, bis ins hohe Alter zu ermglichen. 
	-

	3 Zum Projekt 
	3 Zum Projekt 
	Sturzprävention stand immer schon weit oben auf der Agenda der landwirtschaftlichen Sozialversicherung. Das Thema wurde mit „Trittsicher durchs Leben“ unter 
	Erfolgsprojekt "Trittsicher durchs Leben" 
	Eppendorf und das Institut für Epidemiologie und 
	medizinische Biometrie der Universität Ulm. 
	Abbildung 1: Interventionslandkreise 
	dem Blickwinkel der Altenteiler mit einer wissenschaftlich angelegten Studie angegangen und ein sehr innovativer Zugang gewählt – und das, wie sich jetzt herausstellt, sehr erfolgreich. Entwickelt wurden die Komponenten des Programms durch die Forschungsabteilung Geriatrie des Robert-Bosch-Krankenhauses Stuttgart (RBK). Das Programm bestand aus drei Komponenten: 
	-
	-
	-

	■ 
	■ 
	■ 
	Bewegungskurs 

	■ 
	■ 
	Beratung zur Sicherheit rund um Haus und Hof 

	■ 
	■ 
	kostenlose Knochendichtemessung 


	Die SVLFG wollte in erster Linie mit ihrem Versorgungsprojekt „Trittsicher durchs Leben“ ältere Versicherte im ländlichen Raum dabei untersttzen, ihr 
	-
	-

	selbständiges Leben aufrecht zu erhalten. Im Rahmen 
	der wissenschaftlichen Studie wurde das Programm 
	in 47 Interventionslandkreisen in fünf Bundesländern 
	(Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Wttemberg) durchgefrt. So wurde eine der grßten Gesundheitskampagnen Deutschlands [5] gestartet: Der besondere Ansatz hierbei war, dass im Rahmen einer Studie Versicherte anhand von Kriterien ausgewählt und direkt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der SVLFG im Zeitraum 01.10.2015 bis 30.09.2017 angesprochen wurden. Das Programm wurde durch drei Telezentren in Kassel, Landshut und Stuttgart gesteuert. Die Auswahl der zu Kontaktierenden erfolgte na
	-
	-

	zwischen 75 und 80 Jahren. Innerhalb der zweijährigen Interventionszeit wurden ca. 10.000 Versicherte angeschrieben und ber das Projekt informiert. Ein Großteil der Versicherten wurde anschließend durch Mitarbeitende der Prävention besucht, nochmals zur Studie informiert und zur Teilnahme motiviert. Bei diesem Besuch wurde zudem zur Sicherheit im Haus und auf dem Hof beraten. Dieser Case-Finding-Ansatz war im Zusammenhang mit Sturzgeschehen und Knochengesundheit in Deutschland vllig neu. 
	-
	-
	-

	Partner des Programms waren der Deutsche LandFrauenverband (dlv) und der Deutsche Turner-Bund e. V. (DTB). Wissenschaftlich begleitet wurde „Trittsicher durchs Leben“ von Expertinnen und Experten des RBK. 
	-

	Weitere wissenschaftliche Partner waren das Institut 
	fr medizinische Soziologie, Sozialmedizin und Gesundheitskonomie am Universitätsklinikum in Hamburg-
	-

	In den folgenden 47 per Zufallsprinzip ausgewählten Landkreisen (Interventionslandkreisen) wurde 
	-

	„Trittsicher durchs Leben“ angeboten und beworben: 
	-

	Baden-Wttemberg: Main-Tauber-Kreis, Heilbronn, Calw, Esslingen, Heidenheim, Emmendingen, Waldshut, Tuttlingen und Biberach. 
	Bayern: Bad Kissingen, Aschaffenburg, Bamberg, Roth, Weißenburg-Gunzenhausen, Cham, Kelheim, Straubing-Bogen, Unterallgäu, Pfaffenhofen a. d. Ilm, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Starnberg, Ebersberg, Rosenheim, Alttting, Weilheim-Schongau und Bad Tlz-Wolfratshausen. 
	-

	Hessen: Kassel, Lahn-Dill-Kreis, Wetteraukreis, Rheingau-Taunus-Kreis und Groß-Gerau. 
	Niedersachsen: Cuxhaven, Stade, Wittmund, Harburg, Wesermarsch, Friesland, Hildesheim, Northeim und Goslar. 
	-
	-

	Rheinland-Pfalz: Ahrweiler, Eifelkreis Bitburg-Prm, Bad Kreuznach, Alzey-Worms, Kaiserslautern und Rhein-Pfalz-Kreis. 
	Figure
	Seit 2019 sind auch alle Landkreise in Schleswig-Holstein und seit 2022 auch alle Landkreise im Saarland beteiligt 

	Die drei Bausteine der Studie 
	Die drei Bausteine der Studie 
	„Trittsicher durchs Leben“ 

	Baustein 1: Trittsicher-Bewegungskurse 
	Die Trittsicher-Bewegungskurse frdern die krperliche Fitness, den Muskelaufbau und verbessern die Standfestigkeit. Das Training besteht aus Kraft- und Gleichgewichtsbungen und wird durch speziell ausgebildete 
	-
	-

	Kursleiterinnen und Kursleiter angeleitet. In den Kursen 
	erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in sechs Einheiten (je 90 Minuten) Kraft- und Gleichgewichts
	-

	übungen. Die speziellen Übungen orientieren sich am 
	Otago-Programm (mit Gewichtsmanschetten an Armen und Beinen) [6] und an dem Programm „Standfest und Stabil“ des DTB [7]. Sicht- und erlebbarer Erfolg sind konkrete Verbesserungen im Alltag, wie beispielsweise einfacheres Treppensteigen, Erlangen einer aufrechten Krperhaltung und Sicherheit im Alltag, was eine zusätzliche Motivation fr die Teilnehmenden bedeutet. 
	-

	Baustein 2: Knochendichtemessung 
	Um den Knochenabbau zu bremsen, ist es nie zu spät. 
	Mit Bewegung, kalziumreicher Ernährung, Vitamin D 
	und Vermeidung von Risikofaktoren kann die Knochengesundheit verbessert werden. Außerdem sind Maßnahmen zur Sturzvermeidung wichtig. Zur Behandlung von Osteoporose gibt es effektive Medikamente. Voraussetzung ist jedoch, dass die Diagnose Osteoporose berhaupt gestellt wird. Dies erfolgt meist durch eine Knochendichtemessung, die schmerzlos ist und nur mit einer minimalen Strahlenbelastung einhergeht. Eine Knochendichtemessung mittels „Dual Energy X-ray Absorptiometry“ (DXA) wurde laut der damalig aktuellen 
	-
	-
	-
	-

	80 Jahre empfohlen. Im Rahmen der Studie wurde allen 
	ins Programm eingeschlossenen Versicherten kostenlos eine DXA-Messung angeboten. 
	-

	Baustein 3: Beratung durch den TAD zur Sicherheit 
	rund um Haus und Hof 
	rund um Haus und Hof 

	Altenteilerinnen und Altenteiler haben oftmals ihre eigenen Bewegungsmuster rund um Haus und Hof und sind oft noch in der täglichen Arbeit im landwirtschaftlichen Betrieb eingespannt. Daher wurden bei einem Termin vor Ort mit den Teilnehmenden der Studie Sicherheitsaspekte und Gefahrenquellen im häuslichen Umfeld thematisiert. So sind im häuslichen Bereich vor allem die blichen Wege in den Keller oder Vorratsraum zu bewältigen. Aber auch die Wege außerhalb des Wohnhauses zum Garten, in den Stall, zur Garage
	Altenteilerinnen und Altenteiler haben oftmals ihre eigenen Bewegungsmuster rund um Haus und Hof und sind oft noch in der täglichen Arbeit im landwirtschaftlichen Betrieb eingespannt. Daher wurden bei einem Termin vor Ort mit den Teilnehmenden der Studie Sicherheitsaspekte und Gefahrenquellen im häuslichen Umfeld thematisiert. So sind im häuslichen Bereich vor allem die blichen Wege in den Keller oder Vorratsraum zu bewältigen. Aber auch die Wege außerhalb des Wohnhauses zum Garten, in den Stall, zur Garage
	-
	-
	-

	Anbringen von Handläufen oder von Bewegungsmeldern zum Ausleuchten der Wege knnen zur Sicherheit beitragen und das Umfeld von älteren Menschen sicherer gestalten. 
	-
	-


	Ausgezeichnete Initiative 
	Ausgezeichnete Initiative 
	Schon 2015 erhielt der Vorläufer von „Trittsicher durchs Leben“ den MSD Gesundheitspreis fr "PROFinD". 2018 erhielt „Trittsicher durchs Leben“ 
	aufgrund seiner Erfolge die „Wir sind IN FORM“Plakette. „IN FORM – Deutschlands Initiative für 
	-

	gesunde Ernährung und mehr Bewegung“ wurde initiiert vom Bundesministerium fr Ernährung und Landwirtschaft und dem Bundesministerium f Gesundheit. „Trittsicher durchs Leben“ wurde außerdem durch das Bundesministerium fr Bildung und Forschung (BMBF) gefrdert. 
	-

	Weitere Informationen sind zusammengestellt 
	unter: www.trittsicher.org 
	unter: www.trittsicher.org 


	5. Das Besondere an „Trittsicher durchs 
	Leben“ 
	Leben“ 

	Bewegungsfrderung sowie Kraft- und Gleichgewichtstraining gehren zu den wirkungsvollsten Maßnahmen sowohl zur Frderung der Gesundheit als auch zur 
	-

	Vorbeugung spezifischer Erkrankungen und Unfälle. 
	Das Besondere an dem 2015 initiierten Programm „Trittsicher durchs Leben“ war das Zusammenspiel der drei vorgestellten Bausteine. 
	-

	Die Trittsicher-Bewegungskurse waren während der Projektlaufzeit und sind auch heute noch im hohen Alter und bei Vorliegen krperlicher Einschränkungen mglich. Sie frdern die krperliche Fitness, verbessern das Gleichgewicht und den Muskelaufbau und vermindern so das Sturzrisiko. Dadurch tragen sie zum Erhalt der Mobilität, der Gesundheit und der Selbständigkeit älterer Menschen bei. 
	-

	Eine umfassende Umsetzung der Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie der Osteoporose in der Primär- und insbesondere in der Sekundärprävention von Frakturen wird national und international seit Jahren angemahnt, aber bisher nur unzureichend umgesetzt. Das Programm setzte die nationalen Leitlinien bei Personen mit einem erhhten Risiko fr Frakturen um. Dadurch wurde ein Beitrag geleistet, die Wahrnehmung und Versorgung der Osteoporose zu verbessern. 
	Die Einbindung von Mitarbeitenden der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft aus dem Bereich der Prävention stellte eine inhaltlich sinnvolle Ergänzung des Programms dar und nutzt besonders den älteren Versicherten. Des Weiteren wurden im Rahmen von „Trittsicher durchs Leben“ Telezentren eingerichtet, die auch heute noch fr die Abwicklung der Trittsicher-Bewegungskurse sorgen. Die Organisation der Kurse erfolgt durch engagierte LandFrauen der regionalen LandFrauenverbände. Speziell geschulte Übungsleiter
	Die Einbindung von Mitarbeitenden der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft aus dem Bereich der Prävention stellte eine inhaltlich sinnvolle Ergänzung des Programms dar und nutzt besonders den älteren Versicherten. Des Weiteren wurden im Rahmen von „Trittsicher durchs Leben“ Telezentren eingerichtet, die auch heute noch fr die Abwicklung der Trittsicher-Bewegungskurse sorgen. Die Organisation der Kurse erfolgt durch engagierte LandFrauen der regionalen LandFrauenverbände. Speziell geschulte Übungsleiter
	-
	-
	-

	Finanzierung der Trittsicher-Bewegungskurse 
	Fr die Finanzierung der Trittsicher-Bewegungskurse knnen die Kursleitenden zwischen zwei Varianten wählen: 
	■ Individuell: Der Kursleitende stellt eine Teilnahmebescheinigung (wie bisher schon alle Primärpräventionskurse nach § 20 SGB V) aus, die der Versicherte bei der entsprechenden Krankenkasse einreicht. Wie bei allen Gesundheitskursen der Primärprävention muss an mindestens 80 Prozent der Kurseinheiten teilgenommen werden. Von der Krankenkasse werden innerhalb eines Kalenderjahres maximal zwei Kurse der Primärprävention bezuschusst. 
	-
	-
	-

	Dazu zählen Gesundheitskurse vor Ort oder Kurz
	-

	kuren der LKK. Interessierte, die im Kalenderjahr 
	bereits Primärpräventionsangebote in Anspruch genommen haben, knnen teilnehmen, mssen aber den Kostenanteil selbst tragen. Die Kurskosten werden von anderen Krankenkassen zu mindestens 80 Prozent erstattet. 
	■ Durch den Setting-Ansatz: Nach dem Präventionsgesetz (PrävG) von 2016 [8] muss jede Krankenkasse jährlich pro Versicherten mindestens zwei Euro ausgeben. Dies nutzte die LKK als erste Krankenkasse deutschlandweit, um ein Bewegungsangebot fr ältere Menschen im ländlichen Raum zu etablieren. Fr die Teilnehmenden bedeutet die Finanzierung der Kurse nach Setting, dass sie das Angebot komplett kostenfrei nutzen knnen. Und auch fr die Kursan-bietenden wird der Abrechnungsaufwand minimiert. Die Durchfhrungspausc
	-
	-
	-


	Abbildung 2: „Trittsicher durchs Leben“: Statistik ber die Jahre 2015 – 2021 
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	Erste Ergebnisse 
	Die Evaluation erfolgte durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des RBK, der Universität Hamburg-Eppendorf und der Universität Ulm. Bereits während 
	der Interventionszeit wurden Prozesse und Strukturen 
	des Projektes betrachtet. Beispielsweise wurde in einer Befragung [9] in einer Stichprobe von 780 teilnehmenden Versicherten (ber zwei Drittel älter als 70 Jahre) deutlich, dass fast die Hälfte (48,1 Prozent) aller direkt kontaktierten Personen, die während des Erstkontaktes 
	-

	Interesse an einem Trittsicher-Kurs geäußert hatten, 
	an einem solchen auch tatsächlich teilnahmen. Zudem trainierten fast alle Teilnehmenden während des Kurses zusätzlich zu Hause. 59 Prozent der Teilnehmenden trainierten sogar nach Ende des Kurses weiter, der berwiegende Anteil ber Monate hinweg. Nahezu alle Teilnehmenden hatten Spaß (96 Prozent vollkommen, 4 Prozent teilweise) und wden den Kurs weiterempfehlen. Subjektiv betrachtet fhlten sich 63 Prozent sicherer, nachdem sie den Kurs absolviert hatten. 
	-

	Zudem wurden Kursleiterinnen und Kursleiter, Land-Frauen und die Projektbeteiligten der SVLFG befragt. Hierbei wurde deutlich, wie gut die Einbeziehung der Partner vor Ort, der LandFrauen und der Kursleitenden funktionierte und fr den ländlichen Raum geeignet 
	Zudem wurden Kursleiterinnen und Kursleiter, Land-Frauen und die Projektbeteiligten der SVLFG befragt. Hierbei wurde deutlich, wie gut die Einbeziehung der Partner vor Ort, der LandFrauen und der Kursleitenden funktionierte und fr den ländlichen Raum geeignet 
	war. Die Vernetzung dieser Akteure erfolgte durch die drei Telezentren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Programm koordinierten, fhrten LandFrauen 

	und Kursleitende zusammen, berieten Interessierte und 
	vermittelten die Kurse, bernahmen die Kursgenehmigungen und -abrechnungen und verschickten die Materialien. Die hohe Nachfrage an den Kursen scheint auch durch die kurzen Wege begrndet zu sein. So legte die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer weniger als 1,7 km zwischen Wohn- und Kursort zurck, was gerade fr den ländlichen Raum eine geringe Distanz darstellt. 
	-
	-

	Herauszustellen ist, dass dank des Projekts „Trittsicher durchs Leben“ die Partner vor Ort vernetzt wurden. So konnten erfreulicherweise dauerhafte Strukturen geschaffen werden, die auch heute noch funktionieren und zur Schaffung von permanenten Angeboten in Sportvereinen fhrten. 
	Konnte das Programm Knochenbrche reduzieren? 
	Die Analyse der Effektivität des Programms wurde im Rahmen einer cluster-randomisierten Studie durchgefhrt. Analysiert wurden auf Basis von Routinedaten 
	-

	der LKK Personen aus 47 Interventionslandkreisen und 139 Kontrolllandkreisen aus fünf Bundesländern. In die Analyse flossen ca. 40.000 Daten von Personen ein, die den zuvor definierten Einschlusskriterien entsprachen [10]. Die Analyse betraf einen Zeitraum von 
	-

	Abbildung 3: Wirkung von „Trittsicher durchs Leben“ auf alle Fragilitätsfrakturen kombiniert und auf Frakturen von Femur, Wirbelsäule, Unterarm, Schulter/Oberarm, Unterschenkel und Becken während der 12-monatigen Nachbeobachtungszeit 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 [10] 
	-

	N (Intervention; Type of Fracture Control) Hazard Ratio HR (95 %-CI) 
	← Favors intervention Favors control → Femur Spine Forearm Shoulder/upp. arm Lower leg Pelvis Frag. fractures comb. 90;357 55;169 59;146 37;147 30;102 42;90 313;1011 0.76 (0.59-0.99) 0.98 (0.68-1.42) 1.21 (0.85-1.72) 0.74 (0.50-1.10) 0.89 (0.55-1.45) 1.42 (0.94-2.14) 0.94 (0.80-1.11) 
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	zwei Jahren. Im Ergebnis wurden in den Landkreisen mit Intervention fast zehnmal häufiger Osteoporose-
	zwei Jahren. Im Ergebnis wurden in den Landkreisen mit Intervention fast zehnmal häufiger Osteoporose-
	Messungen durchgefhrt und im Anschluss deutlich häufiger spezifische Medikamente verschrieben. Hinsichtlich der Hauptfragestellung zeigte sich ber alle alterstypischen Frakturen hinweg ein uneinheitliches 
	-

	Bild. Es zeigte sich für die Interventionsteilnehmerinnen 
	und -teilnehmer zwar ein positives Ergebnis; dieses ist 
	allerdings nicht signifikant. Gleichzeitig konnte gezeigt 
	werden, dass das Risiko fr Oberschenkelfrakturen in den Interventionsregionen signifikant um 24 Prozent niedriger lag, wobei herauszustellen ist, dass die 
	-

	Femurfraktur die häufigste Fraktur des alten Menschen 
	ist. 
	Als Ergebnis ist vor allem festzuhalten, dass Versorgungsstrukturen im ländlichen Raum verbessert wurden. Das Programm „Trittsicher durchs Leben“ richtet sich an ältere Menschen – eine Gruppe, die zukftig wachsen wird, fr die aber nur begrenzt präventive Gesundheitsangebote zur Verfung stehen. „Trittsi
	-
	-
	-
	-

	cher durchs Leben“ versteht sich als flächendeckendes 
	Gesundheitsangebot im ländlichen Raum. Durch die Kooperation wichtiger Organisationen wie SVLFG, dlv und DTB werden strukturelle Gegebenheiten des länd
	-

	lichen Raums kompensiert. Insgesamt betrachtet kann 
	davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit älterer Menschen im ländlichen Raum durch das Programm „Trittsicher durchs Leben“ deutlich gestärkt wird. 
	-

	Aktueller Stand 
	Noch immer besteht ein Mangel an nachhaltig implementierten Gesundheitsangeboten im ländlichen Raum. Auch sind die Distanzen, die zu spezifischen Angeboten zurckgelegt werden mssen, gegenber urban geprägten Lebensräumen deutlich grßer. Dies ist insbesondere fr ältere gebrechliche Menschen problematisch. Nicht selten fhren diese Probleme zur sozialen 
	-
	-
	-
	-

	Isolation, zu Bewegungsmangel und damit zu einem erhöhten Risiko für Pflegebedürftigkeit. Hier konnte 
	„Trittsicher durchs Leben“ auch älteren Menschen ein speziell auf sie zugeschnittenes Mobilitätsangebot wohnortnah anbieten. 
	Mit „Trittsicher durchs Leben“ ist es während der gefrderten Projektlaufzeit gelungen, in bestimmten Landkreisen der fnf genannten Bundesländer und später auch in Schleswig-Holstein und im Saarland eine 
	tragfähige Infrastruktur aufzubauen. Der überwältigende 
	Zuspruch der Kurse zeigt, dass im ländlichen Raum eine große Nachfrage nach Bewegungsangeboten fr ältere Menschen besteht. Das Kursangebot im Rahmen 
	des Setting-Ansatzes zu finanzieren, erwies sich als 
	einfach und erfolgreich. Der Zugang zu den Kursen wird dadurch niederschwellig gehalten und ermglicht auch 
	einfach und erfolgreich. Der Zugang zu den Kursen wird dadurch niederschwellig gehalten und ermglicht auch 
	den Personen einen Einstieg, die zunächst Kosten, einen Vereinsbeitritt oder eine längerfristige Bindung scheuen. Die einfache Form der Abrechnung ist fr die Kursleitenden zusätzliche Motivation zur Organisation und Durchfrung eines Kurses. Es konnte zudem gezeigt werden, dass strukturelle Schwierigkeiten ländlicher Regionen dadurch kompensiert werden knnen, dass 
	-


	einflussreiche Organisationen des ländlichen Raums 
	wie SVLFG, dlv und DTB miteinander kooperieren. Der große Zuspruch der Kurse beweist, dass im ländlichen Raum eine große Nachfrage nach Bewegungsangeboten fr ältere Menschen besteht. So ist „Trittsicher durchs Leben“ mittlerweile in vielen Gemeinden fest etabliert. Bis Mai 2022 wurden ber 5.000 Kurse bewilligt. 
	8 Was die Zukunft bringt: 
	Projekt „Altern in Bewegung fr 
	Menschen im ländlichen Raum“ 
	Zusätzlich zum laufenden Programm „Trittsicher durchs Leben“, welches hauptsächlich in den alten Bundes
	-

	ländern stattfindet, soll ein neues Projekt „Altern in 
	Bewegung fr Menschen im ländlichen Raum“ in Mittel- und Ostdeutschland beginnen. Es bedient im Prinzip dieselbe Zielgruppe: Menschen zwischen 70 und 90 Jahren, die im ländlichen Raum leben. Dieses Projekt soll aus einem konventionellen und einem Tele-Modul bestehen. In beiden Modulen erlernen die Teilnehmenden in neun Einheiten Kraft- und Gleichgewichtsungen. Die Anleitung zum Eigentraining zuhause stellt 
	-
	-

	erneut eine wichtige Komponente dar. Im Tele-Modul 
	werden Einheiten vor Ort teilweise durch virtuelle Einheiten ersetzt. So knnen Teilnehmende auch bei etwaigen Pandemielagen, schlechten Wetterverhältnissen oder fehlender Mobilität von den Kursinhalten 
	-

	profitieren. Außerdem wird das Angebot um weitere 
	Einheiten zu den Themen Ernährung und Sicherheit ergänzt, die ebenfalls online angeboten werden. Die Vermittlung in eines der beiden Module erfolgt ressourcenschonend ber eine automatisierte Umkreissuche. 
	-

	Die Identifikation der Zielgruppe und die Erbringung des 
	Angebots erfolgt in Kooperation mit lokalen Akteuren 
	des ländlichen Raums. Derzeit befindet sich das Projekt in der Planungsphase. Es wurde vom Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) zur Frderung ausgewählt. 
	-


	Konsortialpartner und untersttzende Organisationen des Projekts der SVLFG „Altern in Bewegung fr Menschen im ländlichen Raum“ 
	-

	Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB), Berlin 
	Robert Bosch Gesellschaft fr medizinische Forschung (RBMF), Stuttgart 
	-

	Institut für Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Hamburg 
	-

	Institut für Epidemiologie und medizinische Biometrie Universität Ulm (UUlm), Ulm 
	-

	Charité Universitätsmedizin, Forschungsgruppe Geriatrie (G-CHAR), Berlin 
	Deutscher Landkreistag (DLT), Berlin 
	Deutscher Turner-Bund e. V. (DTB), Frankfurt 
	Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO), Bonn 
	-

	Landseniorenverband Thringen e. V., Erfurt 
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	Von den Landwirtschaftlichen Alterskassen zur SVLFG 
	Wolfgang Rombach 
	Zeitgleich mit dem Jubiläum der landwirtschaftlichen Krankenversicherung wird ein anderer Zweig des agrarsozialen Sicherungssystems 65 Jahre alt. Dies ist Anlass, einen Blick auf dessen Entstehung und Entwicklung zu werfen. Die landwirtschaftliche Alterssicherung (frher Altershilfe) hat nicht nur der landwirtschaftlichen Krankenversicherung den Weg gebahnt, sondern ist in mancher Hinsicht organisatorisch mit ihr verwoben. Heute sind beide Ausprägungen des Verbundträgers Sozialversicherung fr Landwirtschaft,
	Die Zeit vor der Reform der Agrarsozialen Sicherung 1995 
	Die Zeit vor der Reform der Agrarsozialen Sicherung 1995 
	-


	Während die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften schon auf eine Vergangenheit Ende des 
	-

	19. Jahrhunderts zurckblicken (bis 1888 reichsweit gegrndet), erfolgte anlässlich der großen Reform der gesetzlichen Rentenversicherung erst mit der Reform von 1957 mit Wirkung zum 01.10.1957 die Einfhrung des Versicherungszweiges der (Teil-)Alters-, Hinterbliebenen und Erwerbsminderungssicherung in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung mit dem Gesetz ber eine Altershilfe fr Landwirte (GAL) vom 
	-

	27.07.1957, BGBl. I, S. 1063. Vgl. zur Chronologie der 
	geschichtlichen Entwicklung der Leistungen/Leistungsausweitungen in der Altershilfe fr Landwirte bis 1994 und Alterssicherung der Landwirte bis 2007: SdL 2007, S. 129 ff. 
	-

	Die Krankenversicherung der Landwirte folgte 1972 als weiterer berufsständischer Zweig der landwirt
	-

	schaftlichen Sozialversicherung, die Pflegekassen der 
	Landwirte 1994 (Gesetz ber die Krankenversicherung 
	der Landwirte – KVLG von 10.08.1972, BGBl. I, S. 1433 
	und Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der 
	Pflegebedürftigkeit – Pflege-Versicherungsgesetz [PflegeVG] vom 26.05.1994, BGBl. I, S. 1014, vgl. Gelbke, 
	Organisation und Selbstverwaltung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, SdL 2007, S. 159, 169 f.). 
	-

	Die Landwirtschaftlichen Alterskassen wurden als ausfhrende Behrden der Altershilfe fr Landwirte festgelegt (§ 11 GAL). Da die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften schon seit langem bestanden und organisatorische Hilfestellungen bei der Grndung Landwirtschaftlicher Alterskassen im Jahre 1957 leisten konnten und zudem bereits ber die erforderlichen Katasterunterlagen verfgten, erfolgte die Errichtung Landwirtschaftlichen Alterskassen bei jeder Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (vgl. Binz, Die 
	-
	-
	-
	-

	nale Beziehungen, Kassel 1985, Hrsg. Bundesverbände 
	der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, S. 219 ff., 
	Gelbke, Organisation und Selbstverwaltung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, SdL 2007, S. 159, 169 und Wirth, 50 Jahre Alterssicherung der Landwirte, SdL 2007, S. 96 ff.). Die Landwirtschaftlichen Alterskassen waren als Sozialversicherungsträger rechtsfähige 
	-
	-

	Körperschaften des öffentlichen Rechts. In den alten 
	Bundesländern bestanden zunächst 19, in den neuen Ländern wurde nach der Wiedervereinigung Deutschlands eine Landwirtschaftliche Alterskasse neu gegrndet (Sächsische Landwirtschaftliche Alterskasse); fr die brigen neuen Bundesländer wurde die bei der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Berlin errichtete Alterskasse zuständig und mit der Durchfhrung des ALG betraut. 
	-
	-
	-

	Landwirtschaftliche Alterskassen waren bei jeder Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft zu errichten (§ 11 GAL); sie blieben jedoch eine selbständige, rechtsfähige Krperschaft des ffentlichen Rechts, wobei weitgehend eine Personalunion bestand (§ 13 GAL). Die Alterskassen erfllten im Rahmen der Gesetze ihre Aufgaben in eigener Verantwortung (§ 11 Abs. 2 GAL, 
	-
	-

	§ 29 Abs. 3 SGB IV). 
	Eine gesetzlich vorgegebene Personalunion bestand zwischen dem Geschäftsfhrer der Alterskasse und dem Geschäftsfhrer der Berufsgenossenschaft (§ 13 Abs. 2 GAL). 
	Soweit sich eine Alterskasse ber das Gebiet eines Landes hinaus erstreckte, war sie bundesunmittelbar; beschränkt sich die Zuständigkeit auf das (Teil-)Gebiet eines Landes, war die Alterskasse landesunmittelbar (Rechtslage bis zur Reform der grundgesetzlichen Bestimmung in Art. 87 Abs. 2 S. 2 GG mit Wirkung zum 15.11.1994 – ÄndG zum GG vom 02.09.1994, BGBl. I, 
	S. 2245 – reichte das Erstrecken ber ein Bundesland hinaus). 
	Organisation der LandwirtschaftlichenAlterskassen und Änderungen durch das ASRG 1995 
	Organisation der LandwirtschaftlichenAlterskassen und Änderungen durch das ASRG 1995 
	2.1 Organe der Landwirtschaftlichen Alterskassen 
	Die innere Verfasstheit der landwirtschaftlichen Sozialversicherung behielt das ALG (Gesetz ber die Alterssicherung der Landwirte – ALG, Art. 1 des Gesetzes zur Reform der agrarsozialen Sicherung [Agrarsozialreformgesetz 1995 – ASRG 1995] vom 29.07.1994, 
	-
	-
	-

	BGBl. I, S. 1890) weitgehend bei; insbesondere auch 
	die Anbindung an die Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften. Organe der Selbstverwaltung der Landwirtschaftlichen Alterskassen waren die Vertreter
	-
	-

	versammlung (§ 33 SGB IV), der Vorstand (§ 35 SGB IV) 
	sowie der Geschäftsfhrer bzw. die Geschäftsfhrung 
	(§ 36 SGB IV), weiterhin identisch mit den Organen der 
	Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften (vgl. Gelbke, Organisation und Selbstverwaltung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, SdL 2007, 
	-

	S. 185 ff.). Die Alterskassen blieben eine selbständige, rechtsfähige Krperschaft des ffentlichen Rechts (§ 53 ALG). Die Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter der Alterskasse entsprachen weiterhin denen der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
	-

	(§ 52 Abs. 2 ALG), d. h. es bestanden für die hoheitliche 
	Funktionen ausbenden Mitarbeiter im wesentlichen DO-Angestelltenverhältnisse, die dem Beamtenrecht entsprachen (vgl. zu DO-Angestelltenverhältnissen: Becker, Personalrechtliche Regelungen des Gesetzes zur Neuordnung der Organisation der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV-NOG), SdL 2012, 
	-

	S. 35 ff.). 
	Die Funktion der Vertreterversammlung war mit der Tätigkeit eines Parlamentes vergleichbar – bzw. auf der Ebene der Kommune mit der eines Gemeinderates. Die Vertreterversammlung erließ u. a. die Satzung der Alterskasse und die fr die Verwaltungsarbeit und Umsetzung des ALG wichtigen allgemeinen Richtlinien, soweit sie nicht vom Gesamtverband Landwirtschaftlicher Alterskassen vorgegeben wurden und die fr die 
	-
	-

	Feststellung der Versicherungspflicht entscheidenden 
	Mindestgrßen. Die Satzung enthielt die Verfassung der Alterskasse; sie war autonomes Recht. 
	Der Vorstand verwaltete die Alterskasse und stellte den Haushaltsplan auf. Er konnte mit dem Hauptausschuss eines Gemeinderates verglichen werden. 
	Der Geschäftsfhrer arbeitete als hauptamtliche Kraft. Ihm oblag die Aufgabe, die laufenden Verwaltungsgeschäfte zu fhren und die Alterskasse nach außen hin zu vertreten. 
	-

	2.2 Sozialwahlen 
	Bei den Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften konnten zum ersten Mal bei den 9. allgemeinen Wahlen streitige Wahlen (Wahlen mit Wahlhandlung) 
	-

	stattfinden (Art. 2 des 2. WRVG vom 23.01.1992, BGBl. I, 
	S. 1494), bis dahin galt ein Berufungsverfahren durch die Aufsichtsbehörden. Die alle sechs Jahre stattfindenden Sozialwahlen vollzogen sich im Bereich der landwirtschaftlichen Sozialversicherung aufgrund der Dominanz des Deutschen Bauernverbandes gleichwohl als Friedenswahlen. „Gewählt“ wurden allerdings nur die Organe der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften. Weder die Vertreterversammlung noch der Vorstand einer Alterskasse wurde selbst unmittelbar von den Versicherten und Rentnern gewählt. Die Or
	-
	-

	teilidentisch (§§ 32, 44 Abs. 3 SGB IV), was die enge 
	Verzahnung der landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger auch auf dem Gebiet der Selbstverwaltung zeigte (vgl. Melzer, Zur Frage der gemeinsamen Organe in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, 
	-
	-

	SdL 1981, S. 86.). Die Vertreter der Selbständigen, die 
	nicht in der Alterssicherung versichert waren (mit Ausnahme der mit der Vertretung beauftragten Personen 
	-

	§ 51 Abs.  4 SGB IV), sowie die Arbeitnehmervertreter 
	wirkten bei Alterskassenangelegenheiten nicht mit. 
	Einzelheiten ber die Zusammensetzung, Wahl und Verfahren der Selbstverwaltungsorgane sowie ber das Haushalts- und Rechnungswesen der Alterskas
	-

	sen befindet sich in den gemeinsamen Vorschriften 
	fr Sozialversicherungsträger im Vierten Abschnitt 
	des Sozialgesetzbuches, Viertes Buch (SGB IV, §§ 29 SGB ff IV), vgl. Rombach, Leitfaden zu den Sozialversicherungswahlen, 2. Aufl., Berlin 2022 (Erich Schmidt 
	-

	Verlag) und unter 5. 
	2.3 Aufsichtsbehrden 
	Zuständige Aufsichtsbehrde ist bei bundesunmittelbaren Trägern das Bundesamt fr Soziale Siche
	-
	-

	rung – BAS (§ 90 Abs. 1 SGB IV), eine selbständige 
	Bundesoberbehrde, die dem Bundesministerium fr Arbeit und Soziales und fr den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung dem Bundesministerium 
	-

	für Gesundheit untersteht (§ 94 SGB IV); bis 2019 war 
	die Aufsichtsbehrde das Bundesversicherungsamt, Rechtsnachfolger ist das BAS. 
	Fr die Aufsicht ber die Versicherungsträger, deren Zuständigkeitsbereich sich auf das Gebiet eines Bundeslandes beschränkt (landesunmittelbare Versicherungsträger), sind die fr die Sozialversicherung 
	Fr die Aufsicht ber die Versicherungsträger, deren Zuständigkeitsbereich sich auf das Gebiet eines Bundeslandes beschränkt (landesunmittelbare Versicherungsträger), sind die fr die Sozialversicherung 
	-

	zuständigen obersten Verwaltungsbehrden der Länder (Landesministerien oder Senatoren fr Sozi
	-



	ales) zuständig (§ 90 Abs. 2 SGB IV). Erstreckt sich die 
	Zuständigkeit eines Versicherungsträgers zwar er das Gebiet eines Landes hinaus, nicht jedoch auf mehr als drei Länder, knnen sich die beteiligten Länder auf ein aufsichtsfhrendes Land einigen (Art. 87 Abs. 2 S. 2 
	GG, § 90 Abs. 3 SGB IV). 
	Bis zur Reform des Grundgesetzes mit Wirkung zum 
	15.11.1994 (ÄndG zum GG vom 02.09.1994, BGBL. I, 
	S. 2245) reichte das Erstrecken ber ein Bundesland hinaus, um dem Versicherungsträger den Charakter der Bundesunmittelbarkeit zuzuschreiben. und diesen damit der Aufsicht des Bundes zu unterstellen. Die grundlegenden Bestimmungen des Aufsichtsrechts 
	befindet sich in den gemeinsamen Vorschriften für 
	Sozialversicherungsträger im Vierten Abschnitt des 
	Sozialgesetzbuches, Viertes Buch (SGB IV, §§ 87 ff.). 
	2.4 Gesamtverband der Landwirtschaftlichen Alterskassen (bis 2007, 2008 bis 2012 im Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung aufgegangen) 
	Der Gesamtverband der Landwirtschaftlichen Alterskassen wurde als Krperschaft des ffentlichen Rechts gefhrt (§ 16 Abs. 1 S. 2 GAL, § 53 ALG). Mitglieder des Verbandes waren alle Landwirtschaftlichen Alterskassen. Seine Aufwendungen trugen die Landwirtschaftlichen Alterskassen gemeinsam. Vgl. zur Verbandsstruktur der landwirtschaftlichen Sozialversicherung: Gelbke, Organisation und Selbstverwaltung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, SdL 2007, 
	-
	-
	-

	S. 173 ff. Wie die Alterskassen wurde der Gesamtverband durch Organe der Selbstverwaltung geleitet (Vertreterversammlung und Vorstand), vgl. § 17 GAL, 
	-

	§ 55 ALG. 
	Die Vertreterversammlung setzte sich aus je zwei Mitgliedern des Vorstandes jeder Landwirtschaftlichen Alterskasse zusammen; ein Mitglied gehrt der Gruppe der Selbständigen ohne fremde Arbeitskräfte an, das andere war Mitglied der Gruppe der Arbeitgeber. Die Mitglieder und je ein Stellvertreter wurden vom Vorstand der jeweiligen Landwirtschaftlichen Alterskasse gewählt; der Stellvertreter musste Mitglied oder stellvertretendes Mitglied eines Vorstandes der Landwirtschaftlichen Alterskasse sein 
	-
	-
	-

	Der Vorstand setzte sich aus sechs von der Vertreterversammlung aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern zusammen; fr jedes Mitglied wurde ein Stellvertreter gewählt. Die Mitglieder gehrten je zur Hälfte der Gruppe der Selbständigen ohne fremde Arbeitskräfte und der Gruppe der Arbeitgeber an. Je Alterskasse 
	Der Vorstand setzte sich aus sechs von der Vertreterversammlung aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern zusammen; fr jedes Mitglied wurde ein Stellvertreter gewählt. Die Mitglieder gehrten je zur Hälfte der Gruppe der Selbständigen ohne fremde Arbeitskräfte und der Gruppe der Arbeitgeber an. Je Alterskasse 
	-
	-

	konnte nur ein Vorstandsmitglied oder ein Stellvertreter gewählt werden. 

	Der Gesamtverband der Landwirtschaftlichen Alterskassen unterstand der Aufsicht des Bundesversi
	-
	-

	cherungsamtes (vgl. §§ 87 bis 89 SGB IV), heute 
	Bundesamt fr Soziale Sicherung (BAS). 
	Hauptaufgabe des Gesamtverbandes der Landwirtschaftlichen Alterskassen war die Untersttzung seiner Mitglieder (der Landwirtschaftlichen Alterskassen) bei der Erfllung ihrer Aufgaben und die Wahrnehmung 
	-

	ihrer Interessen. 
	Der Gesamtverband arbeitete zu diesem Zweck eng mit den Landwirtschaftlichen Alterskassen zusammen. 
	Diese wiederum hatten die Pflicht, dem Gesamtverband 
	ihm die zur Durchfhrung seiner Aufgaben notwendigen Ausknfte und Unterlagen zu geben. 
	Mit Blick auf die Rechtsfolgen teilen sich die Aufgaben des Verbandes in zwei Bereiche. Zum einen untersttzende Tätigkeiten fr die Aufgabenerfllung der Landwirtschaftlichen Alterskassen – ohne rechtliche 
	-

	Verpflichtung für diese, den Vorgaben zu folgen. Zum 
	anderen die Koordinierung zwecks einheitlicher Rechtsanwendung (Richtlinienkompetenz und Grundsatzentscheidungen zur Entwicklung und Harmonisierung von Verfahren), wobei die Alterskassen den Vorgaben folgen mussten. Auch oblag dem Gesamtverband die 
	-
	-

	Klärung von Zuständigkeitskonflikten zwischen den 
	Mitgliedern. 
	Zudem konnte der Gesamtverband der Landwirtschaftlichen Alterskassen Rechenzentren betreiben oder sich an Rechenzentren beteiligen (§ 58 Abs. 4 ALG). 
	-

	Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Rechts der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSVMG) vom 
	18.12.2007 (BGBl. I, S. 2984) erfolgte mit Wirkung zum 
	01.01.2008 die Eingliederung des Gesamtverbandes der Landwirtschaftlichen Alterskassen in den neuen Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (§ 53 ALG i. d. F. d. LSVMG). 
	-

	2.5 Örtliche Zuständigkeit der  landwirtschaftlichen Alterskassen (bis 2012) 
	-

	Örtlich zuständig war die Landwirtschaftliche Alterskasse am Sitz des Unternehmens der Landwirtschaft. Betrieb ein Landwirt mehrere Unternehmen der Landwirtschaft, war die Landwirtschaftliche Alterskasse zuständig, in deren Bezirk das Unternehmen mit dem hchsten Wirtschaftswert seinen Sitz hatte (§ 50 
	-
	-

	Abs. 1 ALG). 
	Nach Beendigung der versicherungspflichtigen 
	Nach Beendigung der versicherungspflichtigen 
	Tätigkeit richtete sich die rtliche Zuständigkeit – entsprechend der Regelung in der gesetzlichen Rentenversicherung – nach dem Wohnsitz oder gewhnlichen Aufenthalt des Versicherten oder des Hinterbliebenen 
	-

	im Inland (§ 50 Abs. 2 ALG). Lag dieser maßgebende 
	Ort im Ausland, war die Landwirtschaftliche Alterskasse zuständig, die zuletzt zuständig war (§ 50 Abs. 3 ALG). Eine Ausnahme bildete die bundeseinheitliche Alterskasse fr den Gartenbau, die immer dann zuständig blieb, wenn an sie zuletzt Beiträge gezahlt worden waren. 
	-
	-

	2.7 Organisatorische Änderungen durch das ASRG 1995 
	Mit dem Agrarsozialreformgesetz von 1994 
	(ASRG 1995) erfolgten organisatorische Änderungen 
	der landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger. An der bisherigen Bestimmung, die ber die Anlage zu § 790 RVO allein dem Bund die Regelungskompetenz zur Neueinteilung der landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger zuwies, sind Änderungen durch die Reform vorgenommen worden. 
	-

	Zum einen ermglicht § 790 Abs. 3 RVO n.F. (Art. 8 ASRG 1995) den Ländern, auf deren Gebiet sich mehrere landesunmittelbare Landwirtschaftliche Berufsge
	-
	-

	nossenschaften befinden, diese zusammenzulegen. Die 
	Mglichkeit bestand fr die Länder Baden-Wrttemberg (zwei LBGen), Bayern (fnf LBGen), Hessen (zwei LBGen); Nordrhein-Westfalen (zwei LBGen) und Niedersachsen (zwei LBGen). 
	-

	Von der Ermächtigung zur Zusammenlegung mehrerer landesunmittelbarer Landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaften fr Länder, auf deren Gebiet sich diese befinden (§ 790 Abs. 3 RVO n.F. – Art. 8 ASRG 1995), wurde zunächst von Hessen Gebrauch gemacht, fr die Berufsgenossenschaften und damit auch zwingend fr die Landwirtschaftliche Alterskassen Darmstadt und Hessen-Nassau. Die vereinigte Landwirtschaftliche Alterskasse nannte sich LAK Hessen. 
	-

	Zum anderen enthielt Artikel 9 ASRG 1995 eine organisatorische Änderung Landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaften, die wegen der Anbindung der Alterskassen an die Berufsgenossenschaften auf die beteiligten Landwirtschaftlichen Alterskassen durchschlug. 
	-
	-
	-

	Die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Rheinhessen-Pfalz war vom 01.01.1995 an fr das Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz zuständig und erhielt den Namen „Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Rheinland-Pfalz“. Die Rheinische Landwirtschaftliche 
	Die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Rheinhessen-Pfalz war vom 01.01.1995 an fr das Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz zuständig und erhielt den Namen „Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Rheinland-Pfalz“. Die Rheinische Landwirtschaftliche 
	-

	Berufsgenossenschaft und die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Hessen-Nassau waren fr Gebiete, die im Land Rheinland-Pfalz gelegen waren, nicht mehr zuständig. 

	Im Übrigen war als fünfjährige Übergangsregelung die 
	weitere Aufgabenwahrnehmung durch den Rheinischen 
	Sozialversicherungsträger vorgesehen. Die Übernahme 
	des Personals bzw. eine soziale Abfederung fr die Mitarbeiter konnte gewährleistet werden. 
	Mit dieser Änderung wurden aus den ehemals bundesunmittelbaren Alterskassen der rheinischen Landwirtschaft und der LAK Hessen-Nassau landesunmittelbare Träger. 
	-
	-

	Weitergehende Überlegungen zur Zusammenlegung 
	– vor allem kleinerer Träger – wurden im Rahmen der Beratungen zur Agrarsozialreform aufgegeben, um die ohnehin schwierige Durchsetzung der Reform mit dieser Problematik nicht zusätzlich zu belasten. 
	Die Reform des Grundgesetzes mit Wirkung zum 
	15.11.1994 (ÄndG zum GG vom 02.09.1994, BGBL. I, 
	S. 2245) hat weitere Auswirkungen auf Alterskassen gehabt, die zunächst zum Verlust der Bundesunmittelbarkeit der LBG Schleswig-Holstein (die sich auf das Gebiet der Bundesländer Schleswig-Holstein und Hamburg erstreckte) und der LBG Oldenburg-Bremen (die sich auf das Gebiet der Bundesländer Niedersachsen und Bremen erstreckte) gefhrt hat. Eine länderbergreifende Zusammenlegung von Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften und im Anschluss daran der Alterskassen wurde mittelbar gefrdert, da die Neufassung
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Neuerrichtung von Alterskassen in den neuen Bundesländern wurde in § 113 ALG entsprechend der besonderen Ermächtigung im Einigungsvertrag 
	(Anlage I Kapitel VIII Sachgebiet I Abschnitt III Nr. 1 c) 
	Abs. 3) ermglicht. Von dieser Ermächtigung hatte nur der Freistaat Sachsen Gebrauch gemacht und die Sächsische Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft gegrndet, dem sich ab 01.01.1995 die Sächsische Landwirtschaftliche Alterskasse anschloss. Fr die brigen neuen Bundesländer wurde die bei der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Berlin gebildete Alterskasse zuständig. 
	-


	Landesunmittelbare Alterskassen (seit der Reform 1995): 
	■ 
	■ 
	■ 
	Hannoversche LAK 

	■ 
	■ 
	LAK Braunschweig 

	■ 
	■ 
	Lippische LAK 

	■ 
	■ 
	Westfälische LAK 

	■ 
	■ 
	Sächsische LAK 

	■ 
	■ 
	LAK Darmstadt 

	■ 
	■ 
	LAK Rheinland-Pfalz 

	■ 
	■ 
	LAK fr das Saarland 

	■ 
	■ 
	Badische LAK 

	■ 
	■ 
	Wttembergische LAK 

	■ 
	■ 
	LAK Unterfranken 

	■ 
	■ 
	LAK Ober- und Mittelfranken 

	■ 
	■ 
	LAK Niederbayern/Oberpfalz 

	■ 
	■ 
	LAK Schwaben 

	■ 
	■ 
	■ 
	LAK Oberbayern 

	Vor der Reform bundesunmittelbare Landwirtschaftliche Alterskassen (seit der Reform 1995 und der Reform des Art. 87 Abs. 2 GG* landesunmittelbar): 
	-


	■ 
	■ 
	Alterskasse der rheinischen Landwirtschaft 

	■ 
	■ 
	LAK Hessen-Nassau 

	■ 
	■ 
	LAK Schleswig-Holstein (ersteckte sich auf Schleswig-Holstein und Hamburg)* 

	■ 
	■ 
	■ 
	LAK Oldenburg-Bremen (ersteckte sich auf Niedersachsen und Bremen)* 

	Bundesunmittelbare Landwirtschaftliche Alterskassen (seit der Reform 1995 und des Art. 87 Abs. 2 GG): 

	■ 
	■ 
	LAK Berlin (ersteckte sich auf Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thringen) 

	■ 
	■ 
	Alterskasse fr den Gartenbau (bundesweit) 


	Im Zeitraum zwischen der Reform der Agrarsozialen 
	Sicherung 1995 und der Errichtung des bundesunmittelbaren Trägers SVLFG erfolgten zahlreiche Zusammenlegungen von Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften und der bei diesen errichteten Alterskassen (vgl. Gelbke, Organisation und Selbstverwaltung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, SdL 2007, S. 177 f. und 4.). 
	-
	-
	-

	Strukturreformen zwischen ASRG 1995 und LSV-NOG 
	Strukturreformen zwischen ASRG 1995 und LSV-NOG 

	Der zunehmende strukturelle Wandel in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, der die Schere zwischen Beitragszahlern und Rentenbeziehern immer weiter ffnete, fhrte zu weiteren Reformen (zu den Hintergrnden des starken Reformdrucks: Freund/ 
	Der zunehmende strukturelle Wandel in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, der die Schere zwischen Beitragszahlern und Rentenbeziehern immer weiter ffnete, fhrte zu weiteren Reformen (zu den Hintergrnden des starken Reformdrucks: Freund/ 
	-
	-

	Baron, Notwendigkeit einer Neuorganisation der landwirtschaftlichen Sozialversicherung im Kontext der Fusionsentwicklungen in der allgemeinen Sozialversicherung, SdL 2012, S. 9, 10 ff.) mit dem Ziel, die Effizienz der landwirtschaftlichen Sozialversicherung durch Zusammenlegen und Straffen der Organisation zu steigern. 2001 erfolgte mit dem LSVOrgG vom 17.06.2001 
	-
	-
	-
	-


	(BGBl. I, S. 1600) mit Wirkung zum 01.08.2001 eine 
	weitere Reform, die u. a. das Ziel verfolgte, die Vereinigung Landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaften und damit Landwirtschaftlicher Alterskassen zu frdern (§ 119 SGB VII i. d. F. d.  LSVOrgG) sowie die Zusammenarbeit der Landwirtschaftlichen Alterskassen 
	-
	-

	verpflichtender auszugestalten und die Aufgaben des 
	Gesamtverbandes Landwirtschaftlicher Alterskassen auszuweiten (§§ 54 ff. ALG i. d. F. d. LSVOrgG) und die zum Reformzeitpunkt 2001 noch existierenden 19 Verwaltungsgemeinschaften der landwirtschaftlichen Sozialversicherung auf neun zu reduzieren, wobei die Länder dazu verpflichtet wurden (vgl. Regierungsentwurf, BT-Drs. 14/5314 vom 13.02.2001). Der BRH hatte zur Reform bereits die Errichtung eines Bundesträgers angemahnt (Bericht vom 28.05.1999, BT-Drs. 14/1101), was zu diesem Zeitpunkt explizit von der Bun
	-
	-
	-
	-

	SdL 2007, S. 96, 99 ff. 
	Trotz weiterer Zusammenlegungen von Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften und damit Landwirtschaftlicher Alterskassen kritisierte der BRH in seinem Bericht ber die Umsetzung und Weiterentwicklung der Organisationsreform der landwirtschaftlichen Sozialversicherung vom 30.07.2007 (BT-Drs. 16/6147) scharf, da die Wirkung dieser Reform verfehlt worden sei. Er forderte erneut die Errichtung eines Bundesträgers, was wiederum seitens der Bundesregierung abgelehnt wurde – BT-Drs. 16/6503 vom 24.09.2007, S. 24
	-
	-
	-

	Dies fhrte zu einem weiteren Reformschritt. Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Rechts der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSVMG) vom 
	-

	18.12.2007 (BGBl. I, S. 2984) erfolgte mit Wirkung zum 
	01.01.2008 wiederum eine Reform, die auch die Kritik des BRH aufnehmen sollte und u. a. die Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaften der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften und damit Landwirtschaftlichen 
	Alterskassen präzisierte (§ 119a SGB VII) und die Stellung 
	des Spitzenverbandes der landwirtschaftlichen Sozial
	-

	versicherung stärkte (§§ 143a ff. SGB VII), wobei der 
	Gesamtverband der Landwirtschaftlichen Alterskassen in den Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung integriert wurde (§ 53 ALG i. d. F. d. LSVMG). 
	-

	Neuordnung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung mit Wirkung zum 01.01.2013 
	Neuordnung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung mit Wirkung zum 01.01.2013 
	Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Organisation der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV
	-

	NOG) vom 12.04.2012, BGBl I 2012, S. 579 ff. wurde 
	schließlich eine bundesunmittelbare Krperschaft des ffentlichen Rechts errichtet, in die die einzelnen Träger sowie der Spitzenverband ab 01.01.2013 eingegliedert 
	wurden. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Reform 
	gab es noch neun Alterskassen: 
	■ 
	■ 
	■ 
	LAK Baden-Wrttemberg 

	■ 
	■ 
	LAK Franken/Oberbayern 

	■ 
	■ 
	LAK Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland 

	■ 
	■ 
	LAK Niederbayern/Oberpfalz/Schwaben 

	■ 
	■ 
	LAK Niedersachsen-Bremen 

	■ 
	■ 
	LAK Nordrhein-Westfalen 

	■ 
	■ 
	LAK Schleswig-Holstein/Hamburg 

	■ 
	■ 
	Alterskasse fr den Gartenbau (bundesweit) 

	■ 
	■ 
	LAK Mittel- und Ostdeutschland 


	Die Organleihe der Träger der Alterssicherung der Landwirte und der Krankenversicherung der Landwirte bei der Berufsgenossenschaft der Landwirte (§ 32 SGB 
	IV a. F., aufgehoben durch Art. 7 Nr. 9 des LSV-NOG) 
	wurde beendet. Die SVLFG ist Träger der Alterssicherung der Landwirte (§ 49 i. d. F. d. des LSV-NOG). Umgesetzt wurde diese Organisationsänderung mit der Auflösung der bisherigen Träger und des Spitzenverbandes in einem Übergangszeitraum bis zum 31.12.2017 (Art. 2 des LSV-NOG „Übergangsregelungen“). Der neue Sozialversicherungsträger erhielt den Namen Sozialversicherung fr Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Art. 1 des LSV-NOG „Errichtungsgesetz“ (vgl. zur organisatorischen Neuordnung durch das L
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(§ 36 Abs. 4 SGB IV). Mit Wirkung zum 01.12.2025 wird 
	die SVLFG aufgrund Satzungsänderung von einem hauptamtlichen Geschäftsfhrer mit Stellvertreter vertreten (§ 36 Abs. 2 SGB IV). Organe der Selbstverwaltung der SVLFG sind die Vertreterversammlung und 
	-

	der Vorstand (§§ 33, 35 SGB IV). 
	Die Bundesregierung folgte mit dieser Reform dem Vorschlag des BRH und begrndete diesen Sinneswandel im Wesentlichen damit, dass 
	-

	■ die Zahl der Versicherten in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung durch den anhaltenden Struk
	■ die Zahl der Versicherten in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung durch den anhaltenden Struk
	-

	turwandel in der Landwirtschaft seit vielen Jahren 

	rückläufig sei, 
	■ 
	■ 
	■ 
	die Organisation der landwirtschaftlichen Sozialversicherung den Strukturveränderungen nicht in gleicher Weise Rechnung getragen habe wie die Organisation der allgemeinen Sozialversicherung und 
	-


	■ 
	■ 
	vorrangig räumliche Aufgabenverteilung verhindere, 


	dass die Träger ihre Aufgaben dauerhaft effizient und 
	wirtschaftlich erfllten. 
	Auch der unzureichende Bundeseinfluss auf die Träger 
	der landwirtschaftlichen Sozialversicherung trotz erheblicher Bundesmittel, die fr deren Finanzierung aufgebracht werden, wurde angefhrt. 
	Vgl. LSV-NOG – Entwurf der Bundesregierung, 
	BT-Drs. 17/7916 vom 28.11.2011, S. 1 und Freund/ 
	Baron, Notwendigkeit einer Neuorganisation der landwirtschaftlichen Sozialversicherung im Kontext der Fusionsentwicklungen in der allgemeinen Sozialversicherung, SdL 2012, S. 9, 15. 
	-
	-

	5 Besonderheit bei den Sozialwahlen der SVLFG 
	5.1 Abweichende Bestimmungen fr die Vertreterversammlung und der Wahlmodi 
	Bei der Sozialversicherung fr Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) gilt die Drittelparität. Zu den Vertretern der Versicherten und Arbeitgeber kommen Vertreter der Selbständigen ohne fremde Arbeitskräfte. Zur Vermeidung der Majorisierung einzelner Gruppen 
	sieht § 65 SGB IV für die Entscheidung über wichtige 
	Angelegenheiten (insbesondere personelle Angelegenheiten) eine getrennte Abstimmung in den einzelnen Gruppen vor. Das Bundesministerium fr Arbeit und Soziales (BMAS) und das Bundesministerium fr Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gehren den Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherung fr Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau mit beratender Stimme an; fr das Bundesministerium fr Arbeit und Soziales gilt dies nicht, soweit Fragen der landwirtschaftlichen Krankenversicherung berhrt werden 
	-
	-
	-

	(§ 44 Abs. 3a SGB IV). 
	In dem Selbstverwaltungsorgan der SVLFG wirken 
	in Angelegenheiten der Krankenversicherung der Landwirte und der Alterssicherung der Landwirte die Vertreter der Selbständigen, die in der betreffenden Versicherung nicht versichert sind und die nicht zu den in § 51 Abs. 4 genannten Beauftragten gehren, sowie die 
	in Angelegenheiten der Krankenversicherung der Landwirte und der Alterssicherung der Landwirte die Vertreter der Selbständigen, die in der betreffenden Versicherung nicht versichert sind und die nicht zu den in § 51 Abs. 4 genannten Beauftragten gehren, sowie die 
	-

	Vertreter der Arbeitnehmer nicht mit. An die Stelle der nicht mitwirkenden Vertreter der Selbständigen treten die Stellvertreter, die in der betreffenden Versicherung versichert sind; sind solche Stellvertreter nicht in gengender Zahl vorhanden, ist die Liste der Stellvertreter 
	-



	nach § 60 SGB IV zu ergänzen (§ 44 Abs. 3 SGB IV). 
	Vgl. zur Struktur der neuen Selbstverwaltungsorgane der SVLFG: Freund/Giesberts-Kaminski, Die Selbstverwaltung der Sozialversicherung fr Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, SdL 2012, S. 20, 32 ff. 
	-

	Bei der SVLFG finden nicht in allen ihrer Sozialversicherungszweige, sondern nur zur „Berufsgenossenschaft der SVLFG“ Wahlen statt. Dies ist mittelbar der 
	-
	-

	Regelung in § 44 Abs. 3 SGB IV zu entnehmen, wonach 
	Mitwirkungsausschlsse nur in Angelegenheiten der landwirtschaftlichen Krankenversicherung und der landwirtschaftlichen Alterssicherung vorgegeben sind, nicht jedoch in Angelegenheiten der landwirtschaftlichen Unfallversicherung. Fr die SVLFG ist zudem im SGB IV keine Vorschrift enthalten, die eine Durchführung der Sozialwahl in allen Zweigen der Sozialversiche
	-
	-
	-

	rung vorschreibt (vgl. Rombach in Hauck/Noftz, SGB IV, 
	K § 44 Rz 14a). 
	Näheres vgl. Satzung der SVLFG vom 09.01.2013 
	i. d. F. vom 12.11.2020 (abgedruckt bei Becher/Plate, 
	Selbstverwaltung, U 03); zuletzt Änderungen von der Vertreterversammlung der SVLFG am 12.11.2021 beschlossen. 
	5.2 Sozialwahlen 2017 und der Rechtsstreit um deren Gtigkeit 
	Den Wahlmodus hat der Gesetzgeber mit der Organisationsreform der landwirtschaftlichen Sozialversicherungen nicht verändert, wonach die Sozialversicherungswahl weiterhin nur in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung durchzufren ist. Die ersten streitigen Sozialwahlen zur SVLFG fanden 2017 in der Gruppe der Selbständigen ohne fremde Arbeitskräfte statt (vgl. Ergebnisse: Schlussbericht des Bundeswahlbeauftragten – BWB zu den Sozialwah
	-
	-

	len 2017, S. 39 ff., 283.). Gegen die Wahl hat das LSG 
	Hessen Wahlanfechtungsklagen nach § 57 Abs. 2 SGG stattgegeben (L 9 U 173/18, 174/18 und 175/18 vom 
	28.01.2022) und Urteile erster Instanz aufgehoben 
	(SG Hessen vom 09.08.2018, S 11 R 246/17, 248/17 und 250/17). Das LSG Hessen stellte fest, dass die im Jahr 2017 in der Gruppe der Selbständigen ohne fremde Arbeitskräfte und der Gruppe der Arbeitgeber (Friedenswahl) durchgefhrte Wahl zur Vertreterversammlung der SVLFG ungltig ist und da mandatsrelevant die Wahl wiederholt werden msse. 
	-
	-

	Kern des Streitgegenstandes der Verfahren vor dem LSG Hessen ist die Frage, ob bei der SVLFG nur Versicherten und Rentenbeziehern der landwirtschaftlichen Unfallversicherung der SVLFG oder auch Versicherten und Rentenbeziehern (nur) in der Alterssicherung der Landwirte oder der landwirtschaftlichen Krankenver
	-
	-

	sicherung das aktive (§ 50 Abs. 1 SGB IV i. V. m. § 34 Abs. 2 SVWO) und passive (§ 51 SGB IV) Wahlrecht 
	zur Wahl der Vertreterversammlung der SVLFG in 
	der Gruppe der Arbeitgeber (§ 47 Abs. 2 SGB IV) und 
	Gruppe der Selbständigen ohne fremde Arbeitskräfte (§ 47 Abs. 3 SGB IV) zusteht und die Sozialversicherungswahl 2017 daher in allen Versicherungszweigen der SVLFG hätte stattfinden müssen. Zu den gegensätzlichen Rechtsansichten zu diesem Streitgegenstand, vgl. Rombach, Urteilsanmerkung, WzS 2022, 
	-
	-
	-

	Heft 4/22, S. 114 f., dort ist auch das Urteil des LSG 
	Hessen L 9 U 173/18 abgedruckt, S. 108 ff. 
	Das BSG hat in den Revisionsverfahren (Az. B 2 U 5/22 R, B 2 U 6/22 R und B 2 U 7/22 R) berraschend schnell einen Errterungstermin angesetzt. Es bleibt abzuwarten, wie das BSG abschließend die Rechtslage wertet. Sollte es die Rechtsauffassung des LSG Hessen bestätigen, knnte ggf. mit Fristverkrzungen, die der BWB anordnen kann (vgl. § 93 Abs. 2 SVWO, Abkrzung von Fristen bei Wahlen in besonderen Fällen wie der gerichtlich angeordneten Wahlwiederholung, die hier faktisch mit der anstehenden Neuwahl erfolgt),
	-
	-
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